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1
Vorwort

„Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur Grenzen.“
Albert Camus

Durch die Entwicklungen im Gesundheitssystem nimmt die Be-
rufs- und Standespolitik in der täglichen Kammerarbeit einen
immer breiteren Raum ein. Die Grundfesten des freien Arztbe-
rufs wurden und werden besonders nach der Bundestagswahl
vom September 2002 wie nie zuvor erschüttert. Zur Durchset-
zung der Interessen unseres Berufsstandes sind leise und zuneh-
mend laute Töne nötig, damit unsere berufliche Tätigkeit wei-
terhin von Humanismus statt Ökonomie, von Zuwendung statt
Rationierung geprägt wird. Jahrhunderte lang galten ethisch-
moralische Grundwerte und Wissen als Voraussetzung für den
Arztberuf. Diese Werte unterliegen durch äußeren politischen
Zwang einem tiefgreifenden Wandel. Die große Bedeutung
einer Selbstverwaltung wird gerade in politischen schwierigen
Phasen besonders deutlich. Denn eine Standesvertretung gilt
immer noch als professioneller Verhandlungspartner für die
Angehörigen eines Berufsstandes. Die Einflussmöglichkeiten
durch aktive Lobbyarbeit sind wesentlich. Jeder Ausschuss und
jede Arbeitsgruppe musste sich mittelbar mit den aktuellen
Themen der Zeit auseinandersetzen. 
Aber die Sächsische Landesärztekammer muss sich auch noch
anderen Fragen widmen, die nicht durch die Politik verstellt
werden dürfen. Der vorliegende Tätigkeitsbericht ist wieder ein
Zeugnis für die Vielfältigkeit an Aufgaben, Problemen und
Ereignissen, welche durch die ehrenamtlich engagierten Ärzte
bearbeitet, gelöst oder vermittelt wurden. Durch verstärkte Ver-
netzung von medizinischen und nichtmedizinischen Bereichen
ist zudem Fachwissen auch anderer Berufsgruppen in die Kam-
merarbeit eingeflossen. Davon Zeugen die Referate auf dem
Sächsischen Ärztetag und den Kammerversammlungen.
Machen Sie sich selbst ein Bild. Ich wünsche Ihnen eine span-
nende Lektüre.

Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze
Präsident
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2
Kammerversammlung
(Knut Köhler M. A., Referent für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit)

Wie jedes Jahr kamen die Mandatsträger der Sächsischen Lan-
desärztekammer auch zweimal im Jahr 2002 in der Kammerver-
sammlung zusammen. Die Kammerversammlung beschließt
grundsätzliche Angelegenheiten wie Satzungen, Ordnungen so-
wie Haushalt und berät über aktuelle Schwerpunktthemen. Als
oberstes Organ der Sächsischen Landesärztekammer entlastet
sie den Vorstand und die Geschäftsführung aufgrund des vorge-
legten Jahresberichtes und der Jahresrechnung. Die Versamm-
lungen fanden vom 14. bis 15. Juli 2002 und am 9. November
2002 statt.

12. Sächsischer Ärztetag / 26. Kammerversammlung
In den Hauptreferaten ging es vor allem um das weite Thema
„Ethik in der Medizin“.
Die Referate im Einzelnen lauteten:
– „Ändern sich ethisch-moralische Vorstellungen zum Men-
schenbild angesichts biomedizinischer Innovationen“, Prof. Dr.
theol. Klaus Tanner, Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg, Theologische Fakultät;
– „Abschied von Hippokrates? – Konstanz und Wandel im ärzt-
lichen Selbstverständnis“, Prof. Dr. Dr. Ortrun Riha, Universität
Leipzig, Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin und
der Naturwissenschaften;
– „Aktuelle ethische Fragen am Anfang menschlichen Le-
bens“, Prof. Dr. Ursula Froster, Universität Leipzig, Institut für
Humangenetik;
– „Besondere ethische Problemkreise“, Prof. Dr. Rolf Haupt, 
Städtisches Klinikum St. Georg, Leipzig, Vorsitzender der Ethik-
kommission;
– „Ressourcenethik – Notwendiger Spagat zwischen moderner
Medizin und Ökonomie“, Prof. Dr. Jekabs Leititis, Universität
Göttingen.

Nach den Fachreferaten entzündete sich die anschließende Dis-
kussion vor allem an der Einführung von diagnoseorientierten
Fallpauschalen (DRG) in Krankenhäuser ab 2003 und den be-
fürchteten Defiziten bei der Betreuung kranker Menschen durch
die steigende Bürokratisierung der ärztlichen Tätigkeit. Ein Ge-
gensatz zwischen Ethik und „Monethik“ bestand für Prof. Dr.
theol. Klaus Tanner aber nicht. Dagegen sah Prof. Dr. Rolf
Haupt, Vorsitzender der Ethik-Kommission, in der Grundfrage:
Geld für die Verwaltung oder Geld für den Patienten die Prio-
ritäten eindeutig. Wenn die Patienten abstimmen könnten, dann
würden sie sich dafür entscheiden, Geld für ihre Behandlung zu
erhalten. Prof. Dr. Jekabs Leititis setzte sich in der Diskussion
für die DRG ein. Der Ansatz ist gut, er muss nach seiner Mei-
nung nur ordentlich gestaltet werden. Alle Versuche mit Bud-
gets etwas zu steuern, sind gescheitert. Mehr Geld für das Ge-
sundheitssystem wird es nicht geben. In Fragen der Steuerung
haben nach Auffassung von Prof. Dr. theol. Klaus Tanner die
Selbstverwaltungen nicht ausreichend Eigeninitiative gezeigt,
deshalb müsste seiner Meinung nach die Politik eingreifen.
Prof. Dr. Jan Schulze, Präsident der Sächsischen Landesärzte-
kammer, konnte dagegen durch seine zahlreichen Tätigkeiten in

den verschiedensten Gremien deutlich machen, dass die Selbst-
verwaltungen bisher alle Chancen für eine wirksame Interessen-
vertretung genutzt zu haben. Doch die Politik verschiebt die
Gelder der gesetzlichen Krankenversicherung in andere Berei-
che. Darauf hat die Selbstverwaltung keinen Einfluss. 

Ein zweiter Diskussionspunkt war die Präimplantationsdiag-
nostik (PID). Diese ist in Deutschland verboten und ein Arzt, der
seine Patientin nach Belgien verweist, macht sich der Beihilfe
schuldig. Prof. Dr. theol. Klaus Tanner als Mitglied der Enquete-
Kommission des deutschen Bundestages versuchte die ableh-
nende Entscheidung der Kommission zu PID mit der vorherr-
schenden öffentlichen Meinung und dem geltenden Recht zu
begründen. Darauf wurde entgegnet, dass bei solch wegweisen-
den Entscheidungen nicht auf geltendes Recht abgestellt werden
kann, weil dann in der gesamten zurückliegenden Menschheits-
geschichte keine innovativen Lösungen möglich gewesen
wären. Um eine erneute Diskussion über PID auf einer besseren
Grundlage beginnen zu können, ist nach Auffassung von Prof.
Dr. theol. Klaus Tanner ein Fortpflanzungsgesetz notwendig,
welches bisherige Gesetze aus verschiedenen Bereichen ablöst
und vereint. Auch muss die Diskussion insgesamt sachlicher ge-
führt werden. Für Prof. Dr. Dr. Ortrun Riha ist der Begriff „Se-
lektion“ ein Totschlagargument gegenüber Befürwortern dieses
diagnostischen Verfahrens. Zumal es bisher weltweit in nur 886
Fällen angewendet wurde. Und im Vergleich mit der Pränatal-
diagnostik geht es doch letztlich um Zeugung auf Probe versus
Schwangerschaft auf Probe. In der Diskussion wurde auch deut-
lich, dass keine Bevölkerungsgruppe das Thema PID oder Ethik
für sich gepachtet hat und dass vor allem juristische Streitpunkte
in einer ethischen Debatte nicht gut aufgehoben sind. Ganz ab-
gesehen davon, dass viele Begriffe in der Debatte nicht definiert
sind und vollkommen unterschiedlich verwendet werden.

Die Sächsische Staatsministerin für Soziales, Christine Weber,
ging in ihrer Rede während der Abendveranstaltung des 12. Säch-
sischen Ärztetages auf einige aktuelle Probleme im Gesund-
heitssystem ein und machte ihre Bereitschaft deutlich, sich zu-
sammen mit den Ärzten auch auf Bundesebene für verbesserte
Arbeitsbedingungen einzusetzen. In diesem Zusammenhang
verwies sie noch einmal auf die von ihr initiierte Bundesratsi-
nitiative zur Verbesserung der ärztlichen Vergütung in Ost-
deutschland. Zusammen mit Thüringen und Bayern will sie eine
spürbare Anerkennung der ärztlichen Tätigkeit erreichen. Zur
Abwendung eines Ärztemangels und zur Beseitigung bereits
vorhandener Lücken bedarf es weiterer Aktivitäten. Diese sol-
len nach dem Willen der Staatsministerin gemeinsam mit der
Sächsischen Landesärztekammer und anderer Berufsverbände
angeschoben werden. Sie habe die gleichen Zielsetzungen im
Blick wie die Ärzte in Sachsen. Gleichzeitig rief sie die sächsi-
schen Ärzte auf, mit und nicht gegen die Politik die Sicherung
der ärztlichen Versorgung, die Beseitigung des Ärztemangels
und die Vermeidung von steigender Bürokratisierung in der Pra-
xis zu erreichen. Ärzte und Politik sitzen doch in einem Boot,
deshalb ist unverständlich, warum vor allem einzelne Berufs-
verbände einen harten Konfrontationskurs fahren.

Nach der Rede der Sächsischen Sozialministerin sprachen der
Vorsitzende der deutschen Krankenhausgesellschaft, Landes-
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Dabei ist es wichtig, dass sowohl der migrierende Arzt als auch
die Qualifikationen aus dem Bereich der Europäischen Union
oder des europäischen Wirtschaftsraumes stammen. Alle ande-
ren Qualifikationen müssen im Einzelfall geprüft werden. Eine
echte Rezertifikation fachärztlicher Qualifikationen bzw. des
Berufsstatus als Arzt gibt es zur Zeit nur in Slowenien, Kroatien
und Rumänien. Durch Anreize (bessere Bezahlung) fördern
Belgien und Norwegen (dort nur für die Allgemeinärzte) die
Teilnahme an Qualitätssicherung und Fortbildung. In den USA
führen auf dem Niveau der Berufszulassung 39 der 50 Bundes-
staaten Rezertifizierungen durch. Daneben rezertifizieren etli-
che Fachgesellschaften ihre Vereinstitel, und Gesundheitsein-
richtungen akkreditieren Ärzte und anderes medizinische
Personal aufgrund von Fortbildungsleistungen. In Großbritan-
nien beginnt zur Zeit das sogenannte Verfahren der „Revalidie-
rung“. Abhängig arbeitende Ärzte erhalten jährliche Arbeits-
zeugnisse, die als Grundlage einer Prüfung ihrer Approbation
nach fünf Jahren dienen sollen. Beweise dafür, dass Rezertifi-
zierung die Patientenbehandlung verbessern soll, gibt es nicht.
Dieses Fazit ist vor dem Hintergrund einer politisch gewollten
Rezertifizierung in Deutschland ein wichtiges Argument, um
gegen die Einführung entsprechender Rechtsvorschriften zu
stimmen.

3
Vorstand
(Dr. Günter Bartsch, Neukirchen, Vizepräsident)
Schlimmer geht’s immer – so etwa lässt sich die Gesundheits-
politik des vergangenen Jahres zusammenfassen. Regierungs-
politik müsste eigentlich den Rahmen für ein gedeihliches Wir-
ken des entsprechenden Ressorts schaffen. Die zunächst grünen,
jetzt roten Heilsbringer im Tummelfeld des Gesundheitsminis-
teriums haben es jedoch geschafft, einen tiefen Gegensatz zu der
Klientel zu bilden, die sie eigentlich vertreten und fördern soll-
ten – vielleicht eine einmalige Position.
Die Quelle dieses Übels ist sicherlich die arrogante Haltung einer
jeden Regierung, die meint, dass Gutes von oben her wächst,
nicht von den Wurzeln.
Im Wunschdenken von Beitragsstabilität und den Versprechun-
gen einer umfassenden Versorgung mit allem für jeden hat sich
die Regierung selbst in eine Zwickmühle gebracht.
Die Folgen werden nun besonders den Ärzten angelastet. Mit
Schmutz- und Neidkampagnen wird der Boden dafür bereitet,
dass die Regierenden der Nothelfer sein müssen mit einer selbst
verordneten Gesundheitsreform. Dabei ist die Meinung der
„Lobbyverbände der Leistungserbringer“ nicht gefragt. In solch
gespanntem Umfeld muss auch die Sächsische Landesärzte-
kammer agieren. Erinnert sei an den Vorwurf der systemati-
schen Vorteilsnahme (Bestechung) vor allem durch Klinikärzte
bei gesponserten Veranstaltungen und Reisen sowie die massi-
ven Verdächtigungen des Abrechnungsbetruges durch Nieder-
gelassene im Herbst 2002.
Die Sächsische Landesärztekammer sucht hier immer nach ei-
ner adäquaten Antwort in Abstimmung mit allen im Bündnis
Gesundheit 2000 vereinten sächsischen Leistungserbringern,
um der erkennbaren taktischen Teilungsabsicht zu begegnen.
Alle Teilnehmer des Bündnis Gesundheit 2000 Sachsens haben
sich vorerst für eine Beibehaltung der Zusammenarbeit ent-

verband Sachsen, Herr Blaßkiewitz und der Präsident der Pol-
nisch Niederschlesischen Ärztekammer, Andrzej Wojnar ein
Grußwort. Von der Ärztekammer in Breslau erhielt die Sächsi-
sche Landesärztekammer an diesem festlichen Abend ein Gast-
geschenk.

27. Kammerversammlung
Das Hauptreferat des Präsidenten zur 27. Kammerversammlung
war geprägt durch die aktuellen Entwicklungen in der Gesund-
heitspolitik. Nach der Bundestagswahl im September 2002 und
den sich anschließenden Reformpunkten der Bundesgesund-
heitsministerin Ulla Schmidt war es an der Zeit, eigene Stand-
punkte deutlicher zu machen. Neben der kritischen Auseinan-
dersetzung mit den gesundheitspolitischen Zielen der SPD galt
es auch Vorschläge für eine wirksame soziale Gesundheitsre-
form zu unterbreiten. Die besondere wirtschaftliche Situation
von niedergelassenen Ärzten in Sachsen und der Ärztemangel
sind nur zwei Punkte auf der gesundheitspolitischen Agenda der
Sächsischen Landesärztekammer. Die überstürzte Einführung
von Disease Management Programmen und die angedrohte
Nullrunde waren gleichfalls Bestandteile des Referates und der
anschließenden Diskussion. Es wurde der Vorschlag einge-
bracht, einen sächsischen Aktionstag der Heilberufe zu organisie-
ren, um dem Meinungsklima dieser Berufsgruppe einen ange-
messenen und wirksamen Rahmen zu geben. Dieser Vorschlag
wurde aufgegriffen. 
Es ist ein Hohn für alle Ärzte in Ostdeutschland, wenn die
berechtigten Einwände gegen die Gesundheitspolitik der rot-
grünen Regierung als Lobbygeschrei abgetan werden und der
Bundeskanzler und seine Bundesgesundheitsministerin einen
ganzen Berufsstand weiterhin diffamieren. Ärzte brauchen Ehr-
lichkeit und Eindeutigkeit in der öffentlichen Diskussion. Der
zunehmende staatliche Dirigismus im Gesundheitswesen muss
beseitigt werden.

In einem weiteren Hauptreferat von Dr. Otmar Kloiber, stell-
vertretender Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer,
wurde das Thema „Die Facharztweiterbildung in Europa und in
den USA“ behandelt. Er machte deutlich, dass die Organisation
ärztlicher Weiterbildung in Europa und selbst in der Europäi-
schen Union äußerst heterogen ist. Neben Ärztekammern sind
in anderen Ländern auch Universitäten und staatliche Stellen
mit der Durchführung, Beaufsichtigung und Prüfung von Wei-
terbildung beauftragt. In der Regel werden Weiterbildungs-
gänge am Ende durch eine Prüfung, die sowohl mündlich als
auch schriftlich und praktisch sein kann, abgeschlossen. Ein-
zelne Länder, wie zum Beispiel Norwegen oder Dänemark, ver-
zichten auf eine abschließende Prüfung und führen stattdessen
eine begleitende Evaluation durch. In den angelsächsischen
Ländern Großbritannien, Irland, Kanada und den USA werden
fachärztliche Bezeichnungen als Vereinsexamen durch die
Fachgesellschaften vergeben. Die Facharzttitel sind dort gesetz-
lich nicht geschützt.
In der Europäischen Union werden die Approbations- oder
Facharztzeugnisse der EU-Staatsbürger aufgrund der Richtlinie
93/16 EWG des Rates gegenseitig anerkannt. Qualifikationen,
die jeweils im Herkunft- und Aufnahmeland des migrierenden
Arztes gleichermaßen vorhanden sind, werden automatisch an-
erkannt, sofern sie im Anhang der Richtlinie aufgeführt sind.
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schieden, denn viele Herausforderungen werden uns in nächster
Zeit zugemutet wie zum Beispiel die Ideen von DMP, DRG,
Entmachtung der Kassenärztlichen Vereinigungen durch Tei-
lung des Sicherstellungsauftrages zwischen Kassenärztlichen
Vereinigungen und Kassen sowie „hauptamtliche Vorstände“
für die Kassenärztlichen Vereinigungen (damit nicht Ärzte
womöglich das Sagen in ihrer eigenen Selbstverwaltung haben).
Unter dem Vorwand „Qualitätssicherung“ – ein Hauptgebiet
ärztlichen Tuns – wird der Staat Gesundheitsleistungen regle-
mentieren. Beispielsweise sind im ambulanten Bereich über die
Disease-Management-Programme mindestens 80 % aller Leis-
tungen dafür vorgesehen. Weitere Geistesblasen aktionistischer
Gesundheitspolitik sind die Sicherung einer „unabhängigen
Fortbildung“, Zwangsfortbildung, Befristung der Zulassung zur
vertragsärztlichen Versorgung, Bildung von ambulanten Ge-
sundheitszentren mit Trägerinstitutionen wie im Krankenhaus-
bereich, Nullrunde und die „Gewährleistung“ der Qualität unse-
rer ärztlichen Tätigkeit durch ein staatliches Institut.
Auf all diese Dinge müssen die Körperschaften der Heilberufe
Antworten finden und angemessen reagieren. Sie werden Re-
formbestrebungen aufgreifen, die ja teilweise auch von Ärzten
angestrebt werden (wenn auch nicht in der genannten Weise),
und andererseits wirksame Gegenmaßnahmen organisieren, die
eine Beschädigung des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt
und Patient auf Dauer abwehren.
Vor diesem Hintergrund müssen die ärztlichen Selbstverwaltun-
gen in Zukunft verstärkt neben dem berufspolitischen ein politi-
sches Mandat übernehmen, obwohl dies einen gewissen Gegen-
satz zu ihrem Auftrag als Körperschaft öffentlichen Rechts
bildet. Unter Politik verstehe ich hier die Umsetzung, das Wirk-
sammachen von Standpunkten in der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit.
Besonders geeignet hierfür ist ohne Zweifel die freiwillige
Arbeitsgemeinschaft aller Landesärztekammern – die Bundes-
ärztekammer – und ihr Präsident als Sprecher aller Ärzte. Die
Stringenz als Körperschaft öffentlichen Rechts entfällt hier und
alle Ärzte sind Mitglieder. Mit dem Kammerbeitrag, der ja auch
die Bundesärztekammer finanziert, bewahren wir uns also auch
ein gehöriges Stück Unabhängigkeit. Oder anders betrachtet:
Was die berufspolitische (und politische) Autorität der ärzt-
lichen Körperschaft schwächt, hier meine ich besonders un-
sere eigenen zentrifugalen Kräfte der Selbstverwirklichung,
schwächt die Stellung der Ärzte gegenüber der Politik und den
Kassen.
Trotz dieser zusätzlichen Aufgaben für die Kammern bemüht
sich die Sächsische Landesärztekammer darum, Verwaltung zu
begrenzen und auf das nötige Maß zu beschränken. Dafür sor-
gen reibungslose Arbeitsabläufe in einer effizienten Organisa-
tion und mit modernen Arbeitsmitteln. Vor allem aber sind
hochmotivierte und qualifizierte Mitarbeiter vorhanden, die
übrigens wissen, dass ein Moratorium zur Begrenzung der Mit-
arbeiterzahl auch die eigenen Arbeitsplätze sichert.
Der wachsenden Bedeutung der Berufspolitik in ihrer Bezie-
hung zur Regierungspolitik folgend, nimmt sie einen großen
Anteil der Vorstandssitzungen in Anspruch. So wird das Bünd-
nis Gesundheit 2000 von der Ärztekammer moderiert und be-
gleitet, der Deutsche Ärztetag vorbereitet, jährlich zwei Kam-
merversammlungen und zwei Tagungen der Vorsitzenden der
Kreisärztekammern organisiert. 

Regelmäßige Berichte über die Arbeit sächsischer Ärzte auf
Bundesebene machen diese auch für die Berufspolitik auf Lan-
desebene nutzbar.
Über die Ergebnisse der Ausschussarbeit wird dem Vorstand
regelmäßig berichtet und soweit nötig über Beschlussvorlagen
entschieden.
In die zweite Reihe verdrängt wurde ab August des Berichtsjah-
res jedoch alles Andere von den Folgen des Hochwassers in
Sachsen, das ja auch vielen Arztpraxen übel mitgespielt hat.
Im „Ärzteblatt Sachsen“ wurde und wird darüber ausführlich
berichtet – auch abschließend über die Verteilung der Hilfsgel-
der des Spendenkontos der Sächsischen Landesärztekammer
„Ärzte in Not“.
Zwei Dinge möchte ich in diesem Zusammenhang besonders
hervorheben:
Zum Ersten wurde sofort mit der Kassenärztlichen Vereinigung
Sachsen eine gemeinsame Vorstandssitzung anberaumt und die
Modalitäten einer guten Zusammenarbeit in Schadenserfassung
und Schadensregulierung bei den Betroffenen vereinbart. Eine
kleine gemeinsame Arbeitsgruppe sollte dieses Anliegen beglei-
ten.
Zum Anderen die beglückende und beruhigende Erfahrung,
dass in solchen Zeiten des Unheils alles sonst womöglich Tren-
nende vergessen wird und sofort tatkräftige Hilfe geleistet wird
– nicht zuletzt sichtbar in der Summe von über 2 Millionen
EUR, die sich allein auf dem Hilfskonto der Sächsischen Lan-
desärztekammer aus allen Teilen Deutschlands ansammelten
und zum Jahresende die Geschädigten erreichte. Dafür kann
man nur tiefe Dankbarkeit empfinden.
Eine andere Ebene von Kooperation ist die zwischen der pol-
nisch-niederschlesischen und der sächsischen Ärzteschaft. Sie
ist seit Jahren gewachsen, fand im Jahr 2001 einen vorläufigen
Höhepunkt beim Kreisauer Treffen und wurde 2002 durch eine
gemeinsame Vorstandssitzung der beiden Kammern im Novem-
ber in Legnica fortgesetzt. Bei den polnischen Ärzten war von
besonderem Interesse, welche Voraussetzungen für eine berufli-
che Tätigkeit in Deutschland gegeben sein müssen.
Ein ähnliches Vorhaben mit österreichischen Ärzten, bei dem
die Sächsische Landesärztekammer eine Informationsveranstal-
tung in Dresden organisierte, fand zwar Aufmerksamkeit bei
österreichischen Ärzten – aber fast erwartungsgemäß nur gerin-
gen Nachhall.
Im Dezember des Jahres 2002 wurde von der Sächsischen Lan-
desärztekammer zusammen mit dem Sächsischen Bündnis Ge-
sundheit 2000 die Protestveranstaltung im Kulturpalast Dresden
gegen die gegenwärtige konfuse Gesundheitspolitik der Bun-
desregierung organisiert. Sie war ein Mosaikstein im sich erst
entwickelnden Ärztewiderstand, der sich im gesamten Bundes-
gebiet formierte.
Im „Tagesgeschäft“ 2002 wurde die Finanzierungsbasis der
Selbstverwaltung in einer neuen Beitragsordnung geregelt. Sie
wird in der Summe etwa die Vorjahresergebnisse erreichen, aber
für mehr Beitragsgerechtigkeit sorgen. Die wichtigen Änderun-
gen betreffen den niedergelassenen Bereich: In Zukunft wird
hier der Kammerbeitrag von den Einkünften aus ärztlicher
Tätigkeit erhoben, nicht mehr nach dem Praxisumsatz. Praxen
mit sehr hohen Investitionen (zum Beispiel radiologische Pra-
xen oder Neugründungen/Übernahmen) werden auf diese Weise
entlastet.
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In Vertretung des Vorstandes der Sächsischen Landesärztekam-
mer wurden auch dieses Jahr durch den Bezirksstellenbeauf-
tragten Dr. Roland Endesfelder die Arzthelferinnen am 20. Juni
2002 in Chemnitz in einer feierlichen Stunde mit einer Rede an-
lässlich der Überreichung der Arzthelferinnenzeugnisse in den
künftigen Beruf verabschiedet.
Bei verschiedenen gesundheitspolitischen Veranstaltungen war
die Bezirksstelle Chemnitz im Auftrag des Präsidenten der
Sächsischen Landesärztekammer durch Dr. Roland Endesfelder
präsent.
Da Bezirksstelle und Kreisärztekammer Chemnitz personell
und räumlich identisch sind, ergänzen sich die Aufgaben in
idealer Weise. Beatrix Thierfelder war hier in der Hauptsache
mit dem Bearbeiten und Weiterleiten von Urkunden und Anträ-
gen, der Organisation von Veranstaltungen und der Bearbeitung
von Anfragen und Beschwerden der verschiedensten Art be-
schäftigt. Sofern möglich, wurden telefonische Anfragen sofort
beantwortet oder der Anfragende zu weiteren Ansprechpartnern
vermittelt. Von den sechs schriftlich eingegangenen Anfragen/
Beschwerden konnten vier in der Bezirksstelle beantwortet wer-
den, zwei wurden an die zuständige Institution weitergeleitet.
Ein weiteres wichtige Tätigkeitsfeld ist die Mitarbeit unserer
leitenden Sachbearbeiterin in der Arbeitsgruppe Multimedia.
Von dieser Arbeitsgruppe beauftragt, pflegt, aktualisiert und
verbessert sie die Internetseiten der Sächsischen Landesärzte-
kammer und des Sächsischen Gesundheitslotsen.
Umfangreiche Arbeit wurde in der Bezirksstelle auch bei der Mit-
organisation des jährlichen sächsischen Seniorentreffens geleis-
tet. Der Versand von Einladungen und Terminbestätigungen bzw.
-absagen sowie die Organisation der Fahrtmöglichkeiten für die
Teilnehmer unterstützten die Arbeit des Ausschuss Senioren.
Weitergeführt wurde der traditionelle Geburtstagsgruß an die
Vorsitzenden der Kreisärztekammern des Regierungsbezirkes,
ebenso Grüße zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel.
Auch im Jahr 2003 wird angestrebt, die Zusammenarbeit der
Kreisärztekammern im Regierungsbezirk Chemnitz und der Be-
zirksstelle noch weiter zu festigen. Ziel aller Kreisärztekammern
muss sein, die noch immer vorhandene Ignoranz in der Ärzte-
schaft gegenüber der ärztlichen Selbstverwaltung abzubauen.

4.2
Bezirksstelle Dresden
(Dr. Gisela Trübsbach, Dresden, Vorstandsmitglied, 
Verantwortliche für den Regierungsbezirk Dresden)
Die Arbeit in der Bezirksstelle Dresden ist seit Anbeginn des
Wiederaufbaues der Selbstverwaltung der sächsischen Ärzte
integriert in die Arbeit der Landesärztekammer und der Kreis-
ärztekammer Dresden. Das bringt die räumliche Nähe mit sich
und die personelle Vertretung zurzeit durch die Vorsitzende der
Bezirksstelle, welche im Vorstand der Landesärztekammer und
der Kreisärztekammer tätig ist. Die Sachbearbeiterin Ursula
Riedel betreut versiert und zuverlässig Bezirksstelle und Kreis-
ärztekammer.
Die Arbeit zielt berufspolitisch besonders auf die Kooperation
der Ärzteschaft in Kammer und Kassenärztlicher Vereinigung
Sachsen sowie der Leistungserbringer untereinander.
Von der Ärztekammer wird unermüdlich immer wieder Kontakt
zur Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen aufgebaut, was bei
frustrierenden Ereignissen und Tiefschlägen nicht einfach ist.

Eine Beitragserhöhung wird jetzt und für die absehbare Zukunft
nicht beabsichtigt, deshalb müssen natürlich besonders die Per-
sonalausgaben im Blick bleiben und die Übernahme neuer Auf-
gaben sorgfältig an ihre Finanzierbarkeit gekoppelt werden
(etwa nach dem Prinzip: Wer bestellt, muss auch bezahlen).
Letzteres betrifft besonders Forderungen der Regierung!
Ein weiteres wichtiges Tätigkeitsfeld der Sächsischen Landes-
ärztekammer ist die Überwachung der Einhaltung unserer Be-
rufsordnung, über die in jeder Vorstandssitzung in zahlreichen
Beschlussvorlagen des Ausschusses „Berufsrecht“ entschieden
wird. Die Arbeit an der Novellierung der Weiterbildungsord-
nung ist ebenfalls eine Dauerbaustelle, zurzeit besonders hin-
sichtlich der Facharztweiterbildung Allgemeinmedizin/Innere
Medizin. Modalitäten der ärztlichen Fortbildung und deren
Zertifizierung sowie die Vorbereitung der Kammerwahlen im
Frühjahr 2003 waren weitere wichtige Anliegen.
Der Bericht über die Vorstandstätigkeit wird im kommenden
Jahr vielleicht atmosphärisch etwas hoffnungsvoller sein, sicher
aber von einem neuen Vizepräsidenten abgegeben werden.

4
Bezirksstellen und Kreisärztekammern

4.1
Bezirksstelle Chemnitz
(Dr. Roland Endesfelder, Chemnitz, 
Vorsitzender der Kreisärztekammer Chemnitz-Stadt, 
Verantwortlicher für den Regierungsbezirk Chemnitz)
Wie auch in den vergangenen Jahren wirkte die Bezirksstelle
Chemnitz als Kontaktstelle zwischen Kreisärztekammern und
Landesärztekammer und als Servicestelle für Ärzte und Patien-
ten hauptsächlich aus dem Regierungsbezirk, mitunter auch aus
dem ganzen Bundesgebiet.
Einen guten berufspolitischen Erfolg konnte die Bezirksstelle
bei der Begleitung der Neubesetzung des Vorstandes einer Kreis-
ärztekammer verbuchen: Seit Jahren – durch die Gebietsreform
hatten sich die Kreisärztekammern Marienberg und Zschopau
aufgelöst – existierte keine Kreisärztekammer Mittlerer Erzge-
birgskreis. Die Hauptgeschäftsführung der Sächsischen Landes-
ärztekammer und die Bezirksstelle Chemnitz organisierten am 
3. Mai 2002 in Großolbersdorf ein berufspolitisches Forum. Re-
ferent war der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer,
Prof. Dr. Jan Schulze. An der regen Diskussion beteiligten sich
sowohl die anwesenden Vorstandsmitglieder als auch die teil-
nehmenden Kolleginnen und Kollegen des Landkreises Mittle-
rer Erzgebirgskreis. Von den anwesenden Kolleginnen und Kol-
legen wurde ein Koordinierungsausschuss benannt. Dieser sollte
die Vorstandswahl für die Kreisärztekammer Mittlerer Erzge-
birgskreis vorbereiten. Die Vorstandswahl fand im Krankenhaus
Zschopau statt. Vom Vorstand der Sächsischen Landesärztekam-
mer nahm an dieser Veranstaltung Dr. Rudolf Marx, von der Be-
zirksstelle Chemnitz – als Beauftragter der Sächsischen Landes-
ärztekammer für den Regierungsbezirk Chemnitz – Dr. Roland
Endesfelder teil. Die Wahl des Vorstandes der Kreisärztekammer
Mittlerer Erzgebirgskreis ist berufspolitisch ein großer Erfolg.
Alle Kreisärztekammern im Regierungsbezirk Chemnitz sind
nun personell besetzt und funktionstüchtig.
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So ist es gelungen, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu bilden und
gemeinsame Kriterien für die Betreuung der Ärzte, die durch
das Hochwasser betroffen wurden.
Es konnte durch die große Spendenbereitschaft und die profes-
sionelle Arbeit im Kaufmännischem Geschäftsbereich der Kam-
mer effektiv geholfen werden. Die Dankbarkeit der Ärzte, den
geholfen werden konnte, ist groß. Dieses Echo stimuliert uns bei
der ehrenamtlichen Tätigkeit und bringt uns einander näher.
Die gemeinsame politische Zielrichtung wird intensiv im Säch-
sischen Bündnis Gesundheit 2000 mit allen Berufsgruppen der
sogenannten Leistungserbringer wie Krankenhausgesellschaft,
Pflegedienste, Physiotherapie, Zahnärzte und -techniker, Apo-
theker und auch Patientenvertreter gepflegt und immer neu erar-
beitet. Es wird die offene Diskussion und die Gleichberechti-
gung der Partner im Bündnis geschätzt.
Der Kontakt zwischen den Kreisärztekammern ist durch die
zweimaligen Arbeitstagungen der Vorsitzenden im Jahr gege-
ben. Auch hier sind die Diskussionen konstruktiv und immer um
gemeinsame Problembewältigung bemüht. Im Vordergrund
steht die Sorge um ärztlichen Nachwuchs im stationären sowie
im hausärztlichen und fachärztlichen ambulanten Bereich, be-
sonders in den ländlichen Regionen.
Trotz berechtigtem „Rumpelsuring“ (Frust) ist die Begeisterung
für die ärztliche Tätigkeit ungebrochen und dies wollen wir auch
in die Öffentlichkeit tragen.

4.3
Bezirksstelle Leipzig 
(Prof. Dr. Eberhard Keller, Leipzig, Vorsitzender 
der Kreisärztekammer Leipzig-Stadt und 
Verantwortlicher für den Regierungsbezirk Leipzig)
Die Aufgabe der Bezirksstelle im Jahre 2002 lag darin, den un-
mittelbaren Kontakt mit den Kammermitgliedern und Vertretern
der verschiedenen Kreisärztekammern des Regierungsbezirkes
zu halten und zu pflegen. Dabei war die tägliche Arbeit wie-
derum eng mit der Arbeit der Kreisärztekammer Leipzig-Stadt
verzahnt. Dank der ständigen regelmäßigen Anwesenheit unse-
rer Mitarbeiterin, Brigitte Rast, ist es möglich, dass alle die Be-
zirksstelle ansteuernden Kollegen (durchschnittlich fünf bis
sieben täglich) als auch die 20 bis 30 Telefonate abgearbeitet
werden können. Die Hauptaufgaben lagen wie in den vergange-
nen Jahren bei Neuanmeldungen, Aufklärung der Ärzte im
Praktikum, Beglaubigungen von Berufsurkunden, Klärung von
Fragen zur Weiterbildung, zum Versorgungswerk und nach
Fortbildungsveranstaltungen und deren Zertifizierung. 
Für Leipzig als Universitätsstadt kommt der Bezirksstelle eine
wesentliche Bedeutung im Zusammenhang mit der Aufnahme
des größten Teiles der Absolventen der Universität in die Sächsi-
sche Landesärztekammer zu. Dies beansprucht im jeweiligen
Zeitraum der Anmeldungen einen recht erheblichen Zeitaufwand,
da den AiP’s die Aufgaben einer Ärztekammer erläutert werden
müssen. Es werden ihnen die gesetzlichen Grundlagen wie Heil-
berufekammergesetz, Berufsordnung, Meldeordnung usw. darge-
legt und übergeben. Außerdem muss die Bestätigung des Nach-
weises des Besuches von AiP-Fortbildungsveranstaltungen durch
die Kammer vorgenommen werden, deren Nachweise für die Be-
antragung der ärztlichen Approbation erforderlich ist.
In Zusammenarbeit mit dem Landesausschuss Senioren wurde
das jährliche Seniorentreffen für den Regierungsbezirk in Zu-

sammenarbeit mit den Kreisärztekammern des Regierungsbe-
zirkes organisatorisch vorbereitet und von Brigitte Rast beglei-
tet, welches stets besonders wohltuend empfunden wurde. 
Die Bezirksstelle sieht ihre Aufgaben, auch wie in den ver-
gangenen Jahren darin, als eine Nahtstelle zwischen den
Kreisärztekammern und der Landesgeschäftstelle zu fungieren.
Insbesondere durch die regelmäßige Teilnahme der leitenden
Sachbearbeiterin an den Dienstberatungen und Kammerveran-
staltungen in Dresden wird dieser enge Kontakt mit der Haupt-
geschäftsstelle hergestellt, aber auch durch die Vorstandsmit-
glieder Dr. Claus Vogel und Dr. Stefan Windau sowie durch den
Verantwortlichen für die Bezirksstelle Prof. Dr. Eberhard Keller.
Die Tätigkeit der Bezirksstelle ist eng verbunden mit der Tätig-
keit der Kreisärztekammer, die in Personalunion von Prof. Dr.
Eberhard Keller wahrgenommen wird, und viele Aktivitäten der
Kreisärztekammer Leipzig-Stadt haben auch Auswirkung auf
den Regierungsbezirk. Einige berufsrechtliche Probleme, insbe-
sondere Vermittlungsangelegenheiten, wurden den zuständigen
Kreisärztekammern zur weiteren Bearbeitung übergeben.  
In enger Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung
Sachsen, Bezirksstelle Leipzig, wurden Aktivitäten des Bündnis
Gesundheit 2000 an die Ärzte des Regierungsbezirkes versandt.
Ungelöste Probleme im Bereich der Bezirkstelle sind nicht be-
kannt. Es sollte auch hier noch einmal der leitenden Sachbear-
beiterin ein aufrichtiger Dank für ihre ständige hohe Einsatzbe-
reitschaft ausgesprochen werden, die sich auch wohltuend auf
die Kolleginnen und Kollegen im Regierungsbezirk auswirkt. 
Das Grundanliegen der Verzahnung der Kreisärztekammern im
Regierungsbezirk mit der Sächsischen Landesärztekammer und
die Bemühungen einer besseren Akzeptanz unserer Ärztekam-
mer in der Kollegenschaft, insbesondere bei den jungen Kolle-
gen, bedarf aber auch im kommenden Jahr weiterer intensiver
Anstrengungen.

4.4
Kreisärztekammern
(Zusammenfassung der Tätigkeitsberichte der Vorsitzenden
der Kreisärztekammern, Knut Köhler M. A., Referent 
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
Die Kreisärztekammern sind Ansprechpartner für alle Ärzte in
der Region. Als rechtlich nichtselbstständige Untergliederungen
der Sächsischen Landesärztekammer bestehen sie in jedem
politischen Kreis und jeder kreisfreien Stadt Sachsens. Die ge-
wählten Vorstände der Kreisärztekammern organisieren Mit-
gliederversammlungen, Fortbildungsveranstaltungen und Ver-
anstaltungen mit den ärztlichen Senioren der Kreise.
Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem:
– im Sinne des ärztlichen Berufsauftrages, unter Beachtung des

Wohls der Allgemeinheit die beruflichen Belange aller Mit-
glieder wahrzunehmen und zu vertreten sowie für ein hohes
Ansehen des Berufsstandes zu sorgen,

– bei berufsbezogenen Streitigkeiten unter den Mitgliedern
oder zwischen Ärzten und Dritten auf Antrag eines Beteilig-
ten zu vermitteln,

– die Erfüllung der berufsrechtlichen und berufsethischen
Pflichten der Mitglieder zu überwachen und den Vorstand der
Sächsischen Landesärztekammer über erhebliche Verstöße
zu unterrichten,
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2. Einhaltung der Berufsordnung und Einschreiten 
bei Verstößen

Aus den Berichten der Vorsitzenden der Kreisärztekammern
geht hervor, dass zum großen Teil die Einhaltung der Berufsord-
nung gegeben war und keine unmittelbaren Verstöße bekannt
wurden. Viele Fragen zur Genehmigung von Zweigpraxen, zur
Beantragung von ausgelagerten Praxisräumen und zusätzlicher
Praxisschilder konnten meist in persönlichen Gesprächen mit
den Ärzten und in Zusammenarbeit mit dem Juristischen Ge-
schäftsbereich der Sächsischen Landesärztekammer geklärt
werden. Insgesamt ist aber die Anzahl der Fälle im Vergleich
zum Vorjahr erfreulicherweise rückläufig.

3. Vermittlung bei Beschwerden oder Streitigkeiten zwischen
Patienten und Kollegen oder Kollegen untereinander

Die von den Kreisärztekammern bearbeiteten Fälle befassten
sich im Wesentlichen mit folgenden Fragen:
– Vorwurf der unsachgemäßen Behandlung.
– Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflichten oder der ärztli-

chen Schweigepflicht.

Die meisten Beschwerden konnten durch persönliche Vermitt-
lungsgespräche mit beiden Parteien geklärt werden. Viele Vor-
würfe von Patienten stellten sich als ungerechtfertigt heraus. Ein
geringer Anteil der Fälle wurde an die Schlichtungsstelle bezie-
hungsweise an den Ausschuss Berufsrecht der Sächsischen Lan-
desärztekammer oder an die Kassenärztliche Vereinigung Sach-
sen zur Bearbeitung und Klärung weitergeleitet. Streitigkeiten
zwischen den Ärzten mussten nur in wenigen Fällen behandelt
werden, in fast allen Angelegenheiten kam es zu einvernehmli-
chen Lösungen, soweit beide Parteien erreichbar waren.

4. Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Kassenärztlichen
Vereinigung Sachsen (KVS)

Die Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung
Sachsen wurde, soweit es eine aktive Zusammenarbeit gegeben
hat, von den Kreisärztekammern vorwiegend als gut und pro-
blemlos eingeschätzt. Die Organisation der Notfall- und Ret-
tungsdienste erfolgte wie im Vorjahr zum Teil nicht reibungslos,
in einigen Kreisärztekammern gab es auch Probleme bei der
Gestaltung und Gewährleistung der kassenärztlichen Notfall-
dienste.

5. Fortbildungsveranstaltungen
In den Kreisärztekammern wurden regelmäßig Fortbildungs-
veranstaltungen zu speziellen und aktuellen medizinischen Fra-
gen und weiteren Themen der ambulanten und stationären Ver-
sorgung vorwiegend als Abendveranstaltungen organisiert und
angeboten. Die durchschnittliche Anzahl in den einzelnen Krei-
sen lässt sich schwer feststellen, weil aus den Berichten nicht
hervorgeht, welche Fortbildungsveranstaltung von der Kreis-
ärztekammer, der Landesärztekammer oder anderen organisiert
wurde. In den meisten Fällen waren die angebotenen Veranstal-
tungen gut besucht. Die Anzahl der Teilnehmer war in einigen
Kreisen sogar ansteigend. Nähere Ausführungen zu diesem
Thema von Prof. Dr. Otto Bach, Vorsitzender der Sächsischen
Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung, finden sie in
diesem Tätigkeitsbericht, Abschnitt 5.13

– geeignete Maßnahmen zur Gestaltung und Förderung der
Fortbildung der Mitglieder zu treffen und zu unterstützen, auf
ein gedeihliches Verhältnis der Mitglieder hinzuwirken, 

– den Öffentlichen Gesundheitsdienst bei der Erfüllung seiner
Aufgaben zu unterstützen.

Ein Bericht liegt nun auch wieder aus der Kreisärztekammer des
Mittleren Erzgebirgskreises vor. Dort ist es im Jahre 2002 ge-
lungen, die Patenschaft durch einen eigenen Vorstand abzulö-
sen. Nach mehreren Initiativen der Sächsischen Landesärzte-
kammer, des Präsidenten und einzelner Vorstandsmitglieder ist
es letztlich aber der spontanen Bereitschaft von Ärzten aus die-
sem Bereich zu verdanken, dass es dort wieder eine berufsstän-
dische Vertretung gibt. 
Im Einzelnen berichteten folgende Kreisärztekammern über
ihre Tätigkeit im Jahre 2002:
Regierungsbezirk Chemnitz
Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Chemnitz-Stadt, Freiberg,
Mittlerer Erzgebirgskreis, Mittweida, Plauen, Stollberg, Vogt-
landkreis, Zwickau-Stadt, Zwickauer Land.
Regiegierungsbezirk Dresden
Bautzen, Dresden, Görlitz, Hoyerswerda, Kamenz, Löbau-
Zittau, Meißen-Radebeul, Niederschlesischer Oberlausitzkreis,
Riesa-Großenhain, Sächsische Schweiz, Weißeritzkreis.
Regierungsbezirk Leipzig
Delitzsch, Döbeln, Leipzig-Stadt, Leipziger Land, Muldental-
kreis, Torgau-Oschatz.

1. Tätigkeit der Vorstände der Kreisärztekammern
Im Berichtszeitraum wurden in fast allen Kreisärztekammern
regelmäßig Vorstandssitzungen durchgeführt. Die Vorstände
trafen sich in einigen Kreisärztekammern pro Quartal bezie-
hungsweise halbjährlich und öfter. In den Vorstandssitzungen
wurden die Mitgliederversammlungen, Fortbildungsveranstal-
tungen, Veranstaltungen mit den ärztlichen Senioren, Ärztebälle
und anderes vorbereitet sowie aktuelle gesundheitspolitische
Entwicklungen diskutiert. Im zweiten Halbjahr 2002 war das
Thema „Hochwasser“ und die Hilfe für betroffene Kollegen ein
wichtiger Punkt in den Vorstandsgesprächen. Viele Einzelinitia-
tiven auf Kreisebene hat es dazu gegeben. In den Beratungen der
Vorstände standen aber auch die Auswertungen der Tagungen
der Vorsitzenden der Kreisärztekammern in der Sächsischen
Landesärztekammer im März und September 2002 und die In-
formation über Beschlüsse und Anregungen des Vorstandes und
der Kammerversammlung der Sächsischen Landesärztekammer
auf der Tagesordnung. Die Mitgliederversammlungen wurden
in den Kreisärztekammern vorwiegend einmal jährlich durch-
geführt. Das mangelnde Engagement einzelner Mitglieder, vor
allem von jüngeren Kollegen, an der Kammerarbeit und die zum
Teil geringe Teilnehmerzahl an den Mitgliederversammlungen
wurde wie im Jahr zuvor von vielen Kreisärztekammervorstän-
den beklagt. Wenige Kreisärztekammern berichteten aber auch
über die positiv einzuschätzende steigende Akzeptanz der Mit-
gliederversammlungen bei den Kammermitgliedern. Neben den
aktuellen berufspolitischen Themen wurden auch regionale, die
Ärzteschaft betreffende, Probleme behandelt.
Ebenfalls breiten Raum in den Berichten nahmen die Aktivitäten
in der Seniorenarbeit ein. Alle durchgeführten Veranstaltungen wur-
den sehr gut angenommen und können durchaus erweitert werden. 
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6. Zusammenarbeit mit den örtlichen und kommunalen
Vertretungen zu Gesundheitsfragen

Die Zusammenarbeit mit den örtlichen und kommunalen Vertre-
tungen, insbesondere mit den zuständigen Amtsärzten, gestal-
tete sich bei einigen Kreisärztekammern kooperativ, so bei der
Organisation von gemeinsamen gesundheitspolitischen Veran-
staltungen. Andere Kreisärztekammern schätzten die Zusam-
menarbeit jedoch als ungenügend ein. Es wird aber deutlich,
dass eine konstruktive Zusammenarbeit dann sinnvoll erscheint,
wenn es um die Lösung regionaler Probleme der Ärzteschaft
geht. Aus diesem Grund ist eine gute Kooperation der Kreis-
ärztekammern mit den örtlichen und kommunalen Vertretern
anzustreben.

7. Ausbildung von Arzthelferinnen
Trotz der bestehenden schwierigen wirtschaftlichen Situation in
den Arztpraxen bilden viele Ärzte weiterhin Arzthelferinnen
aus. Die eingehenden Anträge wurden von den Kreisärztekam-
mern gesichtet und weitergeleitet. Die Ausbildung der Arzthelfe-
rinnen wurde vom Referat Arzthelferinnenwesen in der Haupt-
geschäftsstelle begleitend gefördert und zum Teil im direkten
Kontakt unterstützt. Größere Probleme bei der Ausbildung von
Arzthelferinnen waren den Kreisärztekammern nicht bekannt.

8. Soziale Problemfälle der Ärzteschaft
Im letzten Jahr sind in den Kreisärztekammern nur einzelne
soziale Problemfälle der Ärzteschaft bekannt geworden. Weiter-
hin treten diese bei den deutschstämmigen umgesiedelten Ärz-
ten aus den GUS-Staaten auf. Es wurde sich bemüht, Unterstüt-
zung zu geben. Die meisten Kreisärztekammern bemerken
außerdem eine anhaltend schwierige finanzielle Situation der
niedergelassenen Ärzte aufgrund der Entwicklungen in der Ge-
sundheitspolitik. Betroffene Ärzte beklagten Existenzsorgen,
verursacht durch die ungerechte Honorierung der ärztlichen
Leistungen und den Punktwertverfall.

9. Finanzen, Verwendung der Rücklaufgelder; Kammerbeitrag
Die Vorsitzenden der Kreisärztekammern bestätigten eine aus-
geglichene Finanzsituation und ausreichende finanzielle Mittel
für ihre Tätigkeit aus den Beitragsrückflussgeldern. Viele
Kreisärztekammern haben aus Solidarität mit den vom Hoch-
wasser betroffenen Ärzten in den Spendenfonds der Sächsi-
schen Landesärztekammer eine große Summe für deren Unter-
stützung eingezahlt. Die Rücklaufgelder wurden außerdem in
den Kreisärztekammern vor allem für die Finanzierung von Mit-
gliederversammlungen und Fortbildungsveranstaltungen und
für Veranstaltungen mit den ärztlichen Senioren eingesetzt.
Weitere Finanzierungszwecke waren die Unterstützung von
Ärzten im Praktikum (AiP), Blumen und Präsente zu „runden“
Geburtstagen der Mitglieder, Aufwendungen für den Büro-
betrieb (Raummiete, Büromaterial und Porto) und Unterstüt-
zung der Ärztebälle. Die Kreisärztekammern legten Rechen-
schaft über die ordnungsgemäße Verwendung der Finanzmittel
in den jeweiligen Mitgliederversammlungen ab.

10. Verschiedene Probleme
Das Problem von Ärzten, vor allem Allgemeinmedizinern, Kol-
legen für die spätere Praxisübernahme zu finden, hat sich im
Vergleich zum Vorjahr noch verstärkt. Fast die Hälfte aller

Kreisärztekammern haben darauf aufmerksam gemacht. Die
Problematik bezüglich der nicht mehr zu besetzenden allge-
meinmedizinischen und auch fachärztlichen Praxen nach Über-
gang der niedergelassenen Kollegen in den Ruhestand und die
Entwicklung der Zahlen und der Altersstruktur bei den Ärzten
wird als bedrohlich angesehen. Ein Versorgungsnotstand ist
nach Auffassung der meisten Kreisärztekammern vorgezeich-
net.
Zunehmend wird auch die fehlende Bereitschaft an der Mitar-
beit und das scheinbare Desinteresse vieler Kammermitglieder
an den Aktivitäten der Kammer beklagt. Die große Kluft zwi-
schen einigen engagierten Ärzten und den restlichen Mitglie-
dern, die kein Interesse an der berufspolitischen Arbeit zeigen,
wird stetig größer. Auch wird oftmals der Sinn und die Tätigkeit
einer Landesärztekammer in Frage gestellt. Kritik kam auch in
bezug auf eine wirksame Unterstützung der Ärzte durch die
Sächsische Landesärztekammer. Im Kreis Zittau-Löbau wünscht
man sich eine öffentliche Präsenz der Landesärztekammer vor
allem dann, wenn Kollegen von außen angegriffen werden. Dies
war auch ein Thema der Tagung der Vorsitzenden der Kreisärzte-
kammern im September 2002.

Schwerpunkt der weiteren Kammerarbeit muss es bleiben, sich
in die gesundheitspolitischen Debatten einzumischen und eine
gute Zusammenarbeit aller Kammermitglieder im stationären
und ambulanten Bereich für die Bewältigung der anstehenden
Probleme zu erreichen. Nur ein kooperatives Vorgehen mit ge-
meinsamen Zielstellungen kann dazu führen, die Lage der Ärzte
zu verbessern und die gesundheitspolitische Gesamtsituation zu
beeinflussen.

5
Ausschüsse

5.1
Satzungen
(PD Dr. Wolfgang Sauermann, Dresden, Vorsitzender)
Hauptaufgaben der Ausschusstätigkeit im Berichtzeitraum 
waren:
1. Novellierung der Musterberufsordnung der Bundesärzte-

kammer durch eigene sächsische Überlegungen und Beiträge
zu unterstützen.

2. Novellierung der Berufsordnung der Sächsischen Landesärz-
tekammer vorzubereiten.

3. Novellierung des Sächsischen Heilberufskammergesetzes:
Interessenanmeldung der Kammern für den ärztlichen Be-
reich zu formulieren.

4. Patienteninformationssysteme: Rahmen für neue Möglich-
keiten abstecken.

5. Genehmigung Medizinischer Kooperationsgemeinschaften.

zu 1. 
Der 105. Deutsche Ärztetag war mit einer umfangreichen Vor-
diskussion zur Novellierung der Musterberufsordnung unter
Berücksichtigung der gesellschaftlichen und verfassungsrecht-
lichen Sicht auf unsere Berufsordnung verbunden. Wir sächsi-
schen Ärzte haben uns daran sehr aktiv beteiligt. Der Satzungs-
ausschuss hat seine Vorstellungen und Vorschläge insbesondere
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chende Seite in der Internetpräsentation der Sächsischen Lan-
desärztekammer gestalten.

zu 3.
Das Psychotherapeutengesetz hat eine Novellierung des Sächsi-
schen Heilberufe Kammergesetz (SächsHKaG) zur Folge. 
Diese Situation war für die Landesärztekammer Anlass, nach 8-jäh-
riger Erfahrung mit dem Gesetz Änderungsvorschläge der Ärzte
für das Novellierungsverfahren in die Diskussion zu bringen.
Diese Änderungsvorschläge umfassen Wünsche der ärztlichen
Selbstverwaltung u. a. auf:
– Ermächtigungsnorm für den Erlass von Verwaltungsakten,
– Mitwirkung der Sächsischen Landesärztekammer bei der

Rücknahme oder Widerruf von Approbationen.
– Aufgabenerweiterung der Kammer:
– � Elektronische und papierene Arztausweise auszustellen,
– � Digitale Signaturen: Recht der Sächsischen Landesärzte-

kammer auf Verknüpfung mit der Attributseigenschaft des
Arztes zu prüfen,

– � Lebendspendekommission (Transplantationsgesetz),
– � Tätigkeit der Ethikkommission anpassen,
– Anpassung der Überprüfung der Wahlbewerber an die Recht-

sprechung zum Stasi-Unterlagengesetz,
– die Qualität der Berufsausübung der Mitglieder zu sichern

und durch gesetzliche Regelungen untersetzen,
– Zulassung der Weiterbildungsstätten durch die Sächsische

Landesärztekammer,
– Bewährung der Rüge mit einer Geldbuße bis zu 5.000 EUR.

zu 4. und 5.
Diese Inhalte stellen „das laufende Geschäft“ der Zusam-
menkünfte der Mitglieder des Satzungsausschusses dar. Hier
gibt es eine enge Abstimmung der Mitglieder des Ausschusses
Satzungen mit den Mitgliedern des Ausschusses Berufsrecht in
der Aufgabenverteilung. Zudem wird der Vorsitzende des Aus-
schusses Satzungen regelmäßig in die Entscheidungsfindung
der Sächsischen Landesärztekammer einbezogen, ob auf An-
frage der Regierungspräsidien nach Prüfung aller bekannten In-
formationen mit ärztlichem Sachverstand eine Wiederholungs-
gefahr für mit Strafe bedrohte Handlungen von Ärzten so
wahrscheinlich ist, dass der Entzug der Approbation durch die
Regierungspräsidien auch der ärztlichen Sichtweise entspricht.

In der nächsten absehbaren Zeit werden folgende Schwerpunkte
der Tätigkeit des Satzungsausschusses gesehen: 
1. Weiterentwicklung der Berufsordnung und ihrer konkreten

Auslegungskriterien zu interessengerechter und sachangemes-
sener Information der Patienten mit Kürzung und Straffung
der die Kommerzialisierung des Arztberufes begrenzenden
Vorschriften bis hin zu letztlich den allgemeinen Wettbe-
werbsgesetz entsprechenden Einschränkungen des unlaute-
ren Wettbewerbes. Einen weiteren Schwerpunkt werden die
berufsrechtlichen Belange des Umganges der Ärzte mit der
Industrie darstellen.

2. Weiterführung der bereits bewährten Kooperation mit dem
Ausschuss Berufsrecht, insbesondere zur Besetzung einer
gemeinsamen Kommission zur Beratung der Aufsichtsbe-
hörde bei vorgesehenem Approbationsentzug für Ärzte, aber

über den Vorstand der Sächsischen Landesärztekammer, bei Zu-
sammenkünften der Kreisärztekammerdelegierten und direkt
über die ständige Konferenz „Zur Beratung der Berufsordnung
für die deutschen Ärzte“ eingebracht.
Man konnte davon ausgehen, dass das berufliche Verhalten der
Ärzte im Spiegel unserer Gesellschaft zunehmend durch drei
zum Teil miteinander verknüpfte, aber auch zum Teil antagoni-
stische Einflüsse zunehmend bestimmt wird:
– Dominanz der Ökonomie, des Informationsaustausches (In-

formationsgesellschaft) als eigenbestimmtes oder auch fremd-
bestimmtes „Bedürfnis“;

– Medienwirksames Entertainment ohne Nachhaltigkeit;
– Selbstverständnis und Ethik des Arztberufes.
Eine weitere Notwendigkeit bestand in der aktiven Einbezie-
hung der Sicht der verfassungsrechtlichen Bewertung unseres
beruflichen Verhaltenskodex. Diese Korrekturen waren notwen-
dig, weil nach der Analyse richterlicher Entscheidungen auf den
verschiedenen Gerichtsebenen in Deutschland in deren Urteilen
zum Teil anders entschieden wurde, als es die Vorschriften un-
serer beruflichen Ordnung präjudiziert hätten.
Die verfassungsrechtliche Bewertung des Werbeverbotes für
Ärzte geht zum Beispiel davon aus, dass werberechtliche Vor-
schriften in der ärztlichen Berufsordnung verfassungsgemäß
sind,
– soweit Werbung nicht berufswidrig ist, das heißt, so lange sie

interessengerechte und angemessene Informationen beinhal-
tet,

– die keinen Irrtum erregen müssen und im rechtlichen und ge-
schäftlichen Raum bleiben.

Daraus resultiert der Zweck der Neufassung (§ 27 Info – Wer-
bung):
– Gewährleistung des Patientenschutzes,
– Sachgerechte und angemessene Informationen,
– Vermeidung von Kommerzialisierung des Arztberufes.
Was die konkreten, umsetzungsfähigen Ergebnisse dieser Arbeit
anbelangt, so können Sie sich in der novellierten Musterberufs-
ordnung, zum Beispiel unter (www.aerzteblatt.de/v4/archiv/ar-
tikel.asp?id=34423) genauer informieren.

zu 2.
Im gleichen Jahr hatte die Sächsische Landesärztekammer mit
Hilfe der Sachkompetenz des Satzungsausschusses die Sächsi-
sche Berufsordnung novelliert. In Zusammenarbeit mit der stän-
digen Konferenz „Zur Beratung der Berufsordnung für die deut-
schen Ärzte“ wurden und werden Auslegungsrichtlinien und
-beispiele für die novellierten oder neuen Paragraphen der Be-
rufsordnung erarbeitet. Stellvertretend sollen hier vorgeschla-
gene Auslegungskriterien für die Unterscheidung von Informa-
tion und Werbung aufgeführt werden:

Im Regelfall erlaubt Im Regelfall verboten

• Hinweise Ortstafeln, Stadtplänen, • Flugblätter, Postwurfsendung, 
Bürgerinfos Mailing-Aktionen

• Wiederbestellung bei Patientenwunsch • Plakatierung
• Tag der offenen Tür • Trikos, Banden, Autos, öffentliche Ver-
• „Reine „Geburtstagsglückwünsche“ kehrsmittel
• Zertifizierung der Praxis • Unaufgeforderte Wiedereinbestellung

• Angabe von Referenzen

Wir werden weitere Beispiele und Auslegungsvorschläge mit
Ihnen diskutieren, dazu werden wir im Jahre 2003 eine entspre-
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auch Zusammenarbeit mit weiteren Kommissionen für Sat-
zungsentscheidungen mit besonders hohem ethischen Kon-
fliktpotential.

3. Spezifizierung und Abstimmung der Empfehlungen über
Formen der Zusammenarbeit von Ärzteschaft und Industrie
zunächst in der Ständigen Konferenz.

5.2
Ambulante Versorgung
(Dr. Bernhard Ackermann, Zwickau, Vorsitzender;
Dr. Barbara Gamaleja, Ärztin in der Geschäftsführung)
Der Ausschuss „Ambulante Versorgung“ der Sächsischen Lan-
desärztekammer tagte am 9. Februar 2002, am 8. Juni 2002 und
am 26. Oktober 2002.
Dabei konzentrierte sich die Tätigkeit im Jahre 2002 auf fol-
gende Schwerpunkte:

1. Die Zukunft der ambulanten ärztlichen Versorgung nach 
der Einführung der „Diagnosebezogenen Fallpauschalen“
(DRG) im Krankenhaus

Bei der Einführung des DRG-Systems im Krankenhaus kommt
es zur Verlagerung der Behandlung von Patienten vom statio-
nären in den ambulanten Sektor. Zu dieser Krankenhausan-
schlussbehandlung wird ein Facharzt benötigt, der freie Kapa-
zitäten zur Weiterbehandlung vorhält und ein Hausarzt, der für
die neuen Herausforderungen fortgebildet sein muss. In diesem
Zusammenhang wird eine Neuorientierung der fachärztlichen
und hausärztlichen Behandlung relevant. Der Ausschuss arbei-
tet an dem Projekt eines zukünftigen Hausarztes, der den gestie-
genen kritischen Ansprüchen einer aufgeklärten Patientenschaft
und den modernen medizinischen Leistungserbringern der jun-
gen Ärztegeneration entsprechen soll.
Der zu erwartende Mangel an niedergelassenen Hausärzten und
Fachärzten anderer Gebiete bei gleichzeitiger Einführung des
DRG-Systems provoziert einen eklatanten Versorgungsnot-
stand. Vor diesem Hintergrund ist ein Antrag des Ausschusses
„Ambulante Versorgung“ der Kammerversammlung am 14. Juni
2002 auf dem 12. Sächsischen Ärztetag mit folgendem Inhalt
vorgetragen worden:
Die derzeitige Altersstruktur der niedergelassenen Ärzte führt
zu einem Rückgang der Zahl der Arztpraxen. Das betrifft sowohl
die Fachärzte für Allgemeinmedizin als auch Fachärzte anderer
Gebiete. Zurzeit sind 43 % der Hausärzte älter als 55 Jahre. Weil
sich das Angebot speziell an jungen Hausärzten absehbar nicht
verbessern wird, muss diese Situation in den nächsten zehn Jah-
ren eskalieren und zu einem Versorgungsnotstand führen.
Mit dem Hausarztproblem sind auch für Arzthelferinnen
schlechtere finanzielle Arbeitsbedingungen verbunden sowie
weniger Ausbildungsplätze verfügbar.
Die Einführung des DRG-Systems in den Krankenhäusern soll
dort eine Kostensenkung bewirken. Eine solche Verringerung
der Krankenhausausgaben führt zwangsläufig zu einer Verlage-
rung der Kosten in andere Bereiche des Gesundheitswesens, be-
sonders in den ambulanten Sektor. Zum Beispiel bedeutet eine
kürzere Patientenliegedauer im Krankenhaus (bei sogenannter
„Blutiger Entlassung“) eine frühere und langwierige Nachbe-
handlung durch den Hausarzt oder den niedergelassenen Fach-
arzt anderer Gebiete. Derart höhere Ansprüche an die ambulante
Versorgung können nur erfüllt werden durch

– mehr Haus- und andere Fachärzte, die die wachsenden Patien-
tenströme bewältigen können sowie

– mehr Mittel, um die eigentlich notwendige, aber oft teure
Krankenhausbehandlung durch eine adäquate Versorgung im
ambulanten Sektor ersetzen zu können.

Im Gesamtrahmen des Gesundheitswesens führen DRG-Sys-
teme nicht zu einer Reduzierung der Kosten, wie das auch inter-
nationale Studien ergeben haben.
Schlussfolgerungen:
Dem Mangel an Hausärzten, erschwert durch die Einführung
des DRG-Systems in den Krankenhäusern, muss unmittelbar
mit wirkungsvollen Maßnahmen begegnet werden:
– Um den ärztlichen Nachwuchs dafür zu stimulieren, eine

Hausarztpraxis zu übernehmen, sind finanzielle Anreize er-
forderlich.

– Es muss gesichert sein, dass die infolge der Einführung des
DRG-Systems in den Krankenhäusern erhöhten hausärztli-
chen Pflichten als ärztliche Leistungen im ambulanten Sektor
ausreichend erbracht und auch vergütet werden können.

– Zweckmäßigerweise sollte die Einführung des DRG-Systems
verschoben werden, bis sich das Leistungsangebot der Haus-
ärzte stabilisiert hat.

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales wird gebeten,
ein Konzept der medizinischen Versorgung für die nächsten
zehn Jahre vorzustellen und dabei ausreichende finanzielle Rah-
menbedingungen für die ambulante ärztliche Versorgung aufzu-
zeigen.

2. Weiterbildung zum Hausarzt neuen Typs
Nach dem Modell der Bundesärztekammer soll es künftig einen
„Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin“ (Hausarzt) sowie
einen „Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunktbezeich-
nung xy“, zum Beispiel „Facharzt für Innere Medizin / Kardio-
logie“ geben.
Der Ausschuss beschäftigte sich intensiv mit dem Weiterbil-
dungsgang zum „Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin“
(Hausarzt).

3. Positionierung zum Arzneimittelausgaben-
Begrenzungsgesetz /„Aut-idem-Regelung“

Es ist eine Arbeitsgruppe von Apothekern und Ärzten gebildet
worden, zu klären, ob eine „Aut-idem-Regelung“ praktisch
gelöst werden kann.
Die Apotheker begrüßten die „Aut-idem-Regelung“. Ein Ein-
griff in die Therapiefreiheit des Arztes bestehe nicht, da der Arzt
den Pflichtaustausch ausschließen kann. Kritisiert wird aber,
dass die Verantwortlichkeiten nicht gesetzlich geregelt sind.
Die Meinung der Ärzte wurde wie folgt artikuliert: Sie empfin-
den den Austausch von Medikamenten ohne Rücksprache mit
dem Arzt als Gründe für eine nachhaltige Störung des Vertrau-
ensverhältnisses zwischen Arzt und Patient. Die häufigen Ände-
rungen von Form, Farbe und Größe der Tabletten führen bei
Laien zu erheblichen Verunsicherungen. Als besonders schwer-
wiegend werden die Probleme der Austauschbarkeit unter-
schiedlicher Darreichungsformen bei Retardarzneimitteln sowie
die Austauschbarkeit von wirkstoffgleichen Fertigarzneimitteln
mit unterschiedlicher zulassungsdefinierter Indikation.
Es wurden folgende Vereinbarungen getroffen:
– Verfassen eines gemeinsamen berufspolitischen Statements,
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Einen weiteren Punkt stellten die Tarifvereinbarungen dar, die
auf Bundesebene ausgehandelt werden zwischen den Vertretern
der Arbeitgeber (AAA), die von den Landesärztekammern be-
nannt werden, und den Arbeitnehmerinnen, vertreten vom Bun-
desverband der Arzt-, Zahnarzt- und Tierarzthelferinnen (BdA)
und der Gewerkschaft Verdi im DGB.
Für die Arzthelferinnen, für Auszubildende und für weitere Mit-
arbeiter in den deutschen Arztpraxen ist in diesem Jahr eine Pen-
sionskasse gegründet worden. Damit sollen die neuen Möglich-
keiten der betrieblichen Altersversorgung und der sogenannten
„Riester-Rente“ für das Praxispersonal optimal ausgeschöpft
werden (www.slaek.de).

5.3
Krankenhaus
(Dr. Wolf-Dietrich Kirsch, Leipzig, Alterspräsident 
der Kammerversammlung, Vorsitzender)
Mitgliederbestand des Ausschusses unverändert: Dr. Brigitte
Güttler, Dr. Thomas Fritz, Dr. Eberhard Huschke, Dr. Wolf-
Dietrich Kirsch (Vorsitz) und Dr. Clemens Weiss; 
im Auftrag der Geschäftsführung Dr. Barbara Gamaleja. 

Ausschussarbeit:
2002 fanden insgesamt drei Beratungen statt, mindestens drei
von den fünf gewählten Mitgliedern waren anwesend. 
Auch 2002 standen noch ausführliche und emotional geführte
Diskussionen zu den DRG im Vordergrund der Beratungen. Die
DRG kommen bereits seit dem 1. Januar 2003 in 21 Kranken-
häusern Sachsens optional zur Anwendung, ab dem 1. Januar
2004 ist ihre Anwendung für alle verbindlich. 
Die personelle Besetzung im Krankenhaus, sowohl im pflegeri-
schen als auch im ärztlichen Bereich, war ein regelmäßiges Dis-
kussionsthema und zwar ein bedrückendes; gleichgültig, ob
eine Personalverknappung direkt durch Nichtbesetzung von
Stellen aus den verschiedensten Gründen oder indirekt durch
eine überbordende Bürokratie und/oder Mehrarbeit zum Bei-
spiel durch die „DRG“ verursacht ist.

Mitarbeit im Krankenhausplanungsausschuss (KPA) des 
Sächsischen Staatsministeriums für Soziales (SMS)
2002 fanden insgesamt vier Beratungen dieses Ausschusses
statt, drei in den Räumen des Ministeriums und eine im Städti-
schen Klinikum Dresden-Friedrichstadt, an denen der Vorsit-
zende teilnahm. 

20. 03. 2002:
Es war die letzte Beratung unter Leitung von Staatsminister Dr.
Hans Geisler, der hochverdient aus seinem Amt ausschied. Im
Namen des KPA dankte Herr D. Blaßkiewitz dem Staatsminister
für sein persönliches Engagement bei der Neuordnung des
Krankenhauswesens in den neuen Bundesländern und für die
vertrauensvolle und faire Zusammenarbeit im KPA des Freistaa-
tes.
Hauptthema der Beratung waren Informationen über die Umset-
zung des Solidarpaktfortführungsgesetzes (SFG) vom 30. No-
vember 2001 im Freistaat. Dieses Gesetz besagt, dass ab 2002
den neuen Bundesländern keine Bundesmittel mehr zweckge-
bunden für Krankenhausinvestitionen zur Verfügung gestellt

– Erstellen einer Übersicht zu wichtigen Parametern, die beim
Austausch zu berücksichtigen sind und

– Organisation von Fortbildungsveranstaltungen beider Be-
rufsgruppen zu biopharmazeutischen Fragestellungen.

4. Berufsordnung – Führen der Bezeichnung „Praxisklinik“
Es wurden zehn Anträge von Ärzten auf Führen der Bezeich-
nung „Praxisklinik“ intensiv geprüft. Bei neun Anträgen waren
die laut Berufsordnung erforderlichen Voraussetzungen erfüllt.
Diese Anträge konnten genehmigt werden.

5. Positionierung zu „Off-Label-Use“
Der erste Senat des Bundessozialgerichtes hatte am 19. März
2002 als Grundsatzurteil entschieden, eine Verordnung von Arz-
neimitteln außerhalb der in Deutschland zugelassenen Indikati-
onsgebiete muss nicht von den gesetzlichen Krankenversiche-
rungen übernommen werden. Folgende Bedingungen müssen
bei einer Verordnung außerhalb zugelassener Indikationsge-
biete erfüllt sein:
– Es handelt sich um eine schwerwiegende (lebensbedrohliche

oder die Lebensqualität auf Dauer nachhaltig beeinträchti-
gende) Erkrankung, bei der

– keine andere Therapie verfügbar ist und
– aufgrund der Datenlage die begründete Aussicht besteht, dass
mit dem betreffenden Präparat ein Behandlungserfolg (kurativ
oder palliativ) zu erzielen ist.
Dieses Urteil ist u. a. in Hinblick auf Arzneimittelregresse von
Relevanz.
Der Ausschuss will sich im kommenden Jahr an die Fachgesell-
schaften mit der Bitte wenden, Leitlinien daraufhin zu überprü-
fen und einzuräumen, in welchen Fällen ausnahmsweise ein
Medikament außerhalb der Indikation mit Begründung ange-
wandt werden darf.

6. Ärztliche Präventionstage 2002 in Sachsen
Der Ausschuss arbeitete an der Gestaltung der „Ärztlichen
Präventionstage 2002 in Sachsen“ mit, die unter dem Motto
„Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im mittleren Erwach-
senenalter“ standen und deren Ziel das Erreichen und der Erhalt
einer guten Lebensqualität im Alter sein sollte. Schwerpunkt
war die verstärkte Prävention bei erhöhtem Herz-/Kreislauf-
Risiko durch rechtzeitige Inanspruchnahme des Gesundheits-
Check-ups und durch gesunde Lebensweise.

Da oben genannte Probleme ebenfalls die Ausschüsse „Kran-
kenhaus“, „Weiterbildung“ und „Prävention und Rehabilita-
tion“ der Sächsischen Landesärztekammer und die Kassenärzt-
liche Vereinigung Sachsen tangieren, ist auch weiterhin die
Zusammenarbeit mit diesen vorgesehen.

7. Probleme der Arzthelferinnen 
und der Arzthelferinnenausbildung

Es wurden die jeweils relevanten Ergebnisse der Prüfungen aus-
gewertet und beurteilt, auch in Hinblick auf die ausbildenden
Ärzte und Lehrer in den Berufsschulzentren.
Die Novellierung der Ausbildungsverordnung „Arzthelferin-
nen“ wurde intensiv diskutiert und für notwendig erachtet.
Einen breiten Raum nahmen wiederum die Konflikte zwischen
Lehrenden und Auszubildenden ein, die einer Lösung bedurften.
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werden. Dafür erhalten diese aber ab 2002 durch den Bund so-
genannte Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SOBEZ). In
diesem Zusammenhang wurde auch festgestellt, dass die gesetz-
liche Verpflichtung der Kostenträger zur Mittelbereitstellung
entsprechend Artikel 14 GSG bis 2014 unverändert bestehen
bleibt.

02.10. 2002:
Drei Schwerpunkte – Schmerztherapie, Belegbetten und Epi-
lepsiechirurgie im Freistaat Sachsen – hatte diese Beratung.
Zur Schmerztherapie wurden vier Fachvertreter gehört. Danach
wird eingeschätzt, dass die Zahl der Schmerzkranken zwischen
240.000 und 400.000 mit 10 % problematischen Fällen liegt. 
Positiv ist, dass zurzeit in zirka einem Drittel der Krankenhäuser
eine qualifizierte Schmerztherapie durchgeführt wird, aber gleich-
zeitig der Hinweis, dass ein weiterer Bedarf von zirka 110 ärzt-
lichen niedergelassenen Schmerztherapeuten und von „weite-
ren“ qualifizierten Einrichtungen besteht. 
Dringend sind eine Optimierung der praktischen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und die Einbindung von Physiotherapie
und Psychotherapie in Weiterbildung und Behandlung. 

Belegbettensituation in Sachsen: Nach dem Sächsischen Staats-
ministerium für Soziales und einer vorgetragenen Praktikums-
arbeit ist zurzeit eine Konzentration auf die Fachgebiete Augen-
heilkunde, Frauenheilkunde, HNO und Urologie festzustellen.
Beachtet und geprüft werden müssten Effizienz, Kooperationen
mit Hauptabteilungen sowie Entscheidungen des KPA und die
Abstimmung mit den Pflegesatzparteien. 

Epilepsiechirurgie: Im Freistaat haben auf diesem Spezialgebiet
das Universitätsklinikum Dresden und das Epilepsiezentrum
Kleinwachau zusammen die besten Voraussetzungen für eine
qualifizierte Diagnostik und Therapie. Die Kompetenz beider
Häuser sollte gebündelt werden und es sollte von den Kosten-
trägern geprüft werden, inwieweit dieses Projekt rationell ist
und ob gegebenenfalls eine landesübergreifende Versorgung
möglich sei. 

09.10. 2002:
Workshop zu SaxTeleMed: Die Ergebnisse dieses „Modellpro-
gramms zur Digitalisierung bildgebender Verfahren und Bild-
kommunikation der Krankenhäuser im Freistaat Sachsen“ wur-
den dem KPA und den Gästen im Städtischen Klinikum
Dresden-Friedrichstadt von Dr. Wedekind vorgetragen. Die Er-
probung dieses 1998 beschlossenen Programms erfolgte von
Leitkrankenhäusern ausgehend mit externen Partnern im klini-
schen Alltag. 
Die relativ hohen Investitionen in den Krankenhäusern zahlten
sich auch aus. In der Radiologie konnten die Leistungen im Tag-
dienst zum Beispiel wirtschaftlicher erbracht werden und es
wurde festgestellt, dass die Telepathologie und weitere teleme-
dizinische Anwendungen erhebliche Potentiale für Qualität und
Wirtschaftlichkeit in sich hätten.

11.11. 2002:
Die Weiterführung des Modellprogramms SaxTeleMed war
wichtigster Punkt der Beratung. Die hohen Investitionskosten
erfordern bei der notwendigen Weiterführung trägerübergrei-

fende medizinische und technisch-organisatorische Regional-
konzepte. Nach Abschluss des Modellprogramms und weiterer
Auswertung können sehr wahrscheinlich Anträge auf Einzelför-
derung zur Digitalisierung bildgebender Verfahren und Bild-
kommunikation von Krankenhäusern des Freistaates gestellt
werden.

Ausschuss und Ständige Konferenz „Krankenhaus“ der Bundes-
ärztekammer/Köln

19.11. 2002:
Die Hauptthemen an diesem Tag waren die DRG und das
EuGH-Urteil zum Bereitschaftsdienst. 
Bei den DRG vorwiegend die Einschreibung der Krankenhäuser
bis zum 31. Oktober 2002 zur optionalen Anwendung ab dem 
1. Januar 2003 und des Weiteren eine Fristverlängerung für eine
Einschreibung bis zum 31. Dezember 2002 mit dem Angebot an
Stelle der sogenannten Nullrunde, dann eine positive Verände-
rungsrate (2,9 % Neue Bundesländer) nutzen zu können.

In Sachsen hatten sich bis zum 31. Oktober 2002 21 Kranken-
häuser und bis zum 31. Dezember 2002 noch weitere 44 einge-
schrieben.
Als zweites hochaktuelles Thema der DRG ist die Überlastung
der Ärzte, die durch die Kodiernotwendigkeit bei den Fallpau-
schalen erheblich verstärkt wird. 
Ein zweites Thema war die Erfüllung der Bedingungen des
EuGH-Urteils und das zu erwartende Personaldefizit.

Weitere Aktivitäten:

16. 04. 2002:
Beschäftigungsforum „Ärztlicher Dienst im Krankenhaus“ Ber-
lin:
Teilnehmer u. a. Vertreter Gesundheitsministerium, Arbeitsmi-
nisterium, Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), KTQ,
Krankenkassen, Marburger Bund, kommunale Arbeitgeberver-
bände.
Hauptthema Durchsetzung des EuGH-Urteils zum Bereit-
schaftsdienst/zur Arbeitszeit und die daraus zu erwartenden per-
sonellen Defizite im ärztlichen Bereich. In diesem Zusammen-
hang teilte die DKG mit, dass mit Stand von November 2001 in
den Altbundesländern jede zweite Stelle im ärztlichen Dienst
nicht mehr besetzbar war und dass in den neuen Bundesländern
in 76 % der Krankenhäuser die ärztliche Stellenbesetzung dra-
matisch sei. 
Bei einer verpflichtenden Umsetzung dieses Urteils würden
bundesweit zusätzlich 27.000 Ärzte und 14.000 Beschäftigte in
anderen Bereichen benötigt. Die Meinung der Teilnehmer zur
Umsetzung dieses Urteils war geteilt.

Kooperationen bestehen:
Zum Ausschuss Qualitätssicherung gab es mehrere Kontakte
und eine eingehende Diskussion mit Dr. Maria Eberlein-
Gonska, der Vorsitzenden dieses Ausschusses. Ziel war und ist
es, Analysen im Personalbereich (Pflege, ärztliche Mitarbeiter)
zu erstellen. Das gelang bisher leider nicht.
Zum Ausschuss Ambulante Versorgung fanden auch 2002 keine
gemeinsamen Beratungen statt. 2003 sind sie erneut geplant.
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gekündigt, mit dem unter maßgeblicher Initiative von Dipl.-
Med. Ingrid Pawlick-Liebe als Pilotprojekt eine Qualitätsver-
besserung der ambulanten Betreuung durch Einführung von
Behandlungsstandards, eine Optimierung der Arzneimittelver-
sorgung erreicht werden konnte, eine Optimierung der Zusam-
menarbeit zwischen niedergelassenen Ärzten und dem zustän-
digen Krankenhaus, der Aufbau einer Netzstruktur sowie eine
Vernetzung von Arztpraxen ermöglicht worden ist. Die Eva-
luierungsergebnisse wiesen eine hohe Akzeptanz auf.
Als erfreuliches Ergebnis kann über die Errichtung eines
Präventionssystems in der Kinder- und Jugendmedizin berichtet
werden, das durch Prof. Dr. Eberhard Keller ins Leben gerufen
worden ist. Es handelt sich dabei um ein System der optimalen
Früherkennung von Störungen der Gewichtsentwicklung und
des Wachstums mit unter anderem dem Ziel der Schaffung aktu-
eller Referenzwerte. Dabei werden niedergelassene Kinder- und
Jugendärzte, klinische Zentren für pädiatrische Endokrinologie
und eine zentrale Datenbank zu einem sogenannten trialen Sys-
tem zusammengeschlossen als einem Beitrag zur Qualitätssi-
cherung in der Kinder- und Jugendmedizin.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Möglichkeiten der
Versorgung (Betreuungsqualität und Wirtschaftlichkeit) für
chronisch Erkrankte zukünftig von dem Spielraum abhängen
werden, der uns infolge der Verknüpfung mit dem Risikostruk-
turausgleich gewährt wird. Die Einführung der DMP- und
DRG-Programme bedeuten aus mehreren wesentlichen Grün-
den eine Verschlechterung unseres sächsischen Betreuungs-
niveaus, nämlich unter anderem durch Bindung eines wesent-
lichen Zeitfonds von Ärzten und deren Mitarbeitern für die
Erfüllung bürokratischer Aufgaben sowohl im ambulanten wie
im stationären Bereich, eine Umleitung von Kosten aus der Ver-
sorgung in den Aufbau einer unnützen und versorgungsuneffek-
tiven Bürokratie, eine Verhinderung einer flächendeckenden
Versorgung unter Wahrung der schnittstellendefinierten Betreu-
ung, einer Gefährdung der Existenz unserer gewachsenen
Strukturen und eine Beendigung notwendiger Evaluierungen.

5.5
Qualitätssicherung in Diagnostik und Therapie
(Dr. Maria Eberlein-Gonska, Dresden, Vorsitzende)
Das Jahr 2002 stand für den Ausschuss Qualitätssicherung in
Diagnostik und Therapie ganz im Zeichen der externen Quali-
tätssicherung, galt es doch die Anstrengungen der vergangenen
zehn Jahre kritisch zu überprüfen und gleichzeitig Perspektiven
einer künftigen Entwicklung zu eröffnen. In den drei Ausschuss-
sitzungen des vergangenen Jahres wurde der starke Einfluss der
externen Qualitätssicherungsmaßnahmen auf die inhaltliche
Arbeit deutlich und zunehmend kritisch beurteilt. So haben die
Aktivitäten auf Bundes- und Landesebene die Ressourcen der
ehrenamtlich tätigen Kolleginnen und Kollegen durch Mitwir-
kung unter anderem auch in Facharbeitsgruppen, Lenkungsgremi-
umssitzungen, Haushaltsberatungen weitgehend aufgebraucht.
Zeit für weitere notwendige Aktivitäten zur Durchführung von
problemanalytischen Projekten bis hin zur Entwicklung und Im-
plementierung von Qualitätsindikatoren stand den Ausschuss-
mitgliedern nicht zur Verfügung. Zudem braucht ein derartiges
Engagement eine entsprechende Infrastruktur wie zum Beispiel
eine selbständige Landesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung
der Sächsischen Landesärztekammer. Damit haben die Aus-

Zur Sächsischen Akademie für Sozial- und Rehabilitationsme-
dizin e.V. bestehen weiter sehr enge Beziehungen, auch da der
Vorsitzende unseres Ausschusses dort weiterhin Vorstandsmit-
glied ist.

5.4
Schwerpunktbehandlung und -betreuung chronisch
Erkrankter in Praxis und Klinik
(Dr. habil. Hans-Joachim Verlohren, Leipzig, Vorsitzender)
Als Konsequenz der Vorgaben durch eine Rechtsverordnung des
Bundesgesundheitsministeriums standen die Arbeiten zur Ein-
führung der mit dem Risikostrukturausgleich verknüpften Chro-
nikerprogramme (Disease Management-Programme – DMP
und andere für Patienten mit einem Typ-2-Diabetes, weiterhin
für Patienten mit einem Mammakarzinom) im Vordergrund.
Deshalb mussten die Bemühungen um Einbeziehung des statio-
nären Bereiches in die Entwicklung eines Systems der Quali-
tätssicherung für die Diabetesbetreuung (siehe Vorjahresbe-
richt) zurückgestellt werden. Diese Arbeiten können erst nach
Paraphierung eines DMP-Vertrages für den ambulanten Bereich
fortgeführt werden.
Die genannte Rechtsverordnung hat dazu geführt, dass sämtli-
che in Sachsen vertretenen Krankenkassen (außer TK) die Dia-
betesverträge gekündigt haben mit der Maßgabe einer strikten
Umsetzung der zentral gestellten Forderungen. Im Vordergrund
stand angesichts der für Sachsen drohenden schwerwiegenden
Verschlechterung der gewachsenen diabetischen Gesamtversor-
gung eine Bestandssicherung des für Deutschland beispiellosen
Diabetikerbetreuungssystems. Gemeinsam mit der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Sachsen wurden den Krankenkassen durch
die Fachkommission Diabetes Sachsen die Forderungen der
Landesärztekammer und der in der Fachkommission vertrete-
nen Institutionen vorgetragen. Der gemeinsame Entwurf eines
DMP-Programmes, das sowohl den durch die 4. RSAV gestell-
ten Minimalforderungen entsprach, jedoch auch den dem ärztli-
chen Standard entsprechenden sächsischen Leitlinien, wurde
kategorisch vom Bundesversicherungsamt abgelehnt. Das Bun-
desversicherungsamt erließ ein ausdrückliches Verbot der Leit-
linienzitate und verhinderte damit eine bewusste Leitlinienan-
wendung. Wir stehen jetzt vor der Tatsache, dass damit ein
Verbot wissenschaftlicher begründeter Vorgaben erlassen wor-
den war, die über die 4. RSAV als Basis der Patientenbetreuung
hinausgehen.
Dies bedeutet ebenfalls eine bewusste Verneinung der für Ärzte
auch juristisch bindend verpflichtenden ärztlichen Standards,
während unser Bemühen, belegt durch die Ergebnisse der Eva-
luierungen, die flächendeckende Betreuung war, würde also mit
den DMP in der gegenwärtigen Fassung eine flächendeckende
Diabetikerversorgung verhindert werden, und zwar durch Aus-
grenzung von Patientengruppen sowie durch Ungleichbehand-
lung von Patienten.
Es ist uns die Aufgabe erwachsen, ständig auf den Widerspruch
hinzuweisen, dass die an die Krankenkassen gestellten Forde-
rungen eine Ausgrenzung von bestimmten Patientengruppen be-
deuten, tatsächlich aber noch nicht einmal durch die 4. RSAV
nicht erfüllbare Verbesserung der Betreuung unterstellt wird.
Aus der gleichen Intention, nämlich unter Berufung auf die Ein-
führung der „RSA-DMP“ wurde durch die AOK auch der Ver-
trag zum „Medizinischen Qualitätsnetz Lauenstein (MQL)“
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schussmitglieder die kritische Frage gestellt, inwieweit zehn
Jahre externe Qualitätssicherung im Freistaat Sachsen ein
Grund zum feiern sind?! In einem im „Ärzteblatt Sachsen“
11/2002 veröffentlichten Interview zwischen der amtierenden
Ausschussvorsitzenden und dem langjährigen Vorsitzenden des
Ausschusses, Dozent Dr. med. habil. Roland Goertchen, wurden
hierzu Antworten gegeben. Diese Publikation wird nicht nur
einem derartigen Jubiläum gerecht, sondern akzentuiert die
bereits im Jahr 2000 veröffentlichte Position des Ausschusses
zur Qualitätssicherung im Interesse der Ärzteschaft und letztlich
zum Wohl der Patienten.
Neben diesen grundsätzlichen Fragen zur inhaltlichen Arbeit
des Ausschusses Qualitätssicherung in Diagnostik und Therapie
auch angesichts der bevorstehenden nächsten Legislaturperiode
dürfen konkrete und zugleich positive Ergebnisse nicht überse-
hen werden:

– Dozent Dr. med. habil. Roland Goertchen hat sich erneut be-
reiterklärt, den Vorsitz im Lenkungsgremium zum „Vertrag
gemäß § 137 i.V. mit § 112 Abs. 2 Nr. 3 SGB V über die
Durchführung externer Qualitätssicherungsmaßnahmen in
der stationären Versorgung“ zu übernehmen. Durch seinen
unermüdlichen Einsatz hat sich die Arbeit im Lenkungsgre-
mium innerhalb des neuen Vertragswerkes stabilisiert, so dass
zunehmend weniger Vertragsformulierungen und Haushalts-
fragen, sondern inhaltliche Themen im Mittelpunkt der Dis-
kussion stehen.

– Die im Rahmen des Vertrages neu gegründeten beziehungs-
weise umstrukturierten Facharbeitsgruppen haben ihre Arbeit
mit Unterstützung der Projektgeschäftsstelle bei der Sächsi-
schen Landesärztekammer aufgenommen beziehungsweise
fortgesetzt und unter anderem im Heft 11/2002 des „Ärzte-
blatt Sachsen“ die Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre
publiziert. In diesem Zusammenhang darf das nunmehr als
feste Institution anerkannte Klinik-Ärztetreffen der geburts-
hilflichen und pädiatrischen Chefärzte Sachsens nicht uner-
wähnt bleiben, welches ausdrücklich vom Ausschuss unter-
stützt wird.

– Ein weiterer Schwerpunkt der Ausschusstätigkeit betraf die
Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Landesamt für Mess-
und Eichwesen insbesondere zu aktuellen Themen wie der
„POCT im Krankenhaus“. Ein Positionspapier zur Qualitäts-
sicherung in den medizinischen Laboratorien ist derzeit in
Vorbereitung.

– Die im vergangenen Jahr gestartete Initiative einer verstärkten
Zusammenarbeit mit anderen Ausschüssen bei der Sächsi-
schen Landesärztekammer ist mit dem Ausschuss Kranken-
haus zum Thema „Zertifizierung von Krankenhäusern“ ge-
lungen.

– In diesem Zusammenhang sind die nunmehr regelmäßigen
Arbeitstreffen des Expertenkreises „Sächsischer Qualitäts-
experten“ unter der Obhut des Ausschusses zu nennen. 

– Schließlich bleibt die individuelle Beratung, das heißt, Beant-
wortung von Anfragen, eine wichtige Aufgabe des Ausschus-
ses und sollte von den Kolleginnen und Kollegen weiterhin
genutzt werden.

Die im vergangenen Jahr nicht gelösten Probleme haben leider
auch etwas mit dem Ausblick auf künftige Aufgaben zu tun; so
ist es weiterhin nicht gelungen, die Kassenärztliche Vereinigung

Sachsen bzw. den niedergelassenen Bereich in die Maßnahmen
der externen Qualitätssicherung einzubeziehen. Gerade im Hin-
blick auf eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der exter-
nen Qualitätssicherungsmaßnahmen über die Sektorgrenze des
stationären Bereiches hinaus ist die konsequente Einbindung
des niedergelassenen Bereiches jedoch unumgänglich!
Am Ende eines Tätigkeitsberichtes steht der Dank: Dank an alle
ehrenamtlich tätigen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen für
ihr Engagement im Dienst des Qualitätsmanagements und zum
Wohl der Patienten. Damit ganz besonderer Dank an alle Aus-
schussmitglieder für die kritische Reflexion der eigenen Tätig-
keit und der Erkenntnis um die Bedeutung einer klaren Positio-
nierung der Ärzteschaft.

5.5.1
Ärztliche Stelle gemäß § 16 Röntgenverordnung (RöV) zur
röntgenologischen Qualitätssicherung
(Dr. Peter Wicke, Dresden, Leiter der Ärztlichen Stelle)
Im Jahr 2002 wurden von der Ärztlichen Stelle bei 205 Betrei-
bern, davon 146 Ärzte in Niederlassung, 552 Röntgengeräte zur
Untersuchung von Menschen bewertet. Prüfinhalte waren die
Qualitätskriterien der Konstanzprüfung bei Filmverarbeitung
und Röntgenanlagen sowie die Einhaltung der Leitlinien der
Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in der Röntgendia-
gnostik bei Röntgenaufnahmen von Menschen.
Unter Einbeziehung der ehrenamtlichen Mitglieder der Ärzt-
lichen Stelle erfolgte die Bewertung der Röntgenaufnahmen
von Menschen in neun Sitzungen.
Fünf Betreiber meldeten ausschließliche Durchleuchtungstätig-
keit, konnten somit keine Röntgenaufnahmen vorweisen.
120 Betreiber (= 61,55 %) legten erfreulicherweise Röntgenauf-
nahmen ohne Beanstandungen bzw. mit nur geringen Auffällig-
keiten vor. Diese Ergebnisse entsprachen somit oben genannter
Leitlinie. Die Ärztliche Stelle konnte sich hier mit Empfehlun-
gen oder Hinweisen begnügen. Die Zahl der Beanstandungen in
Bezug auf ausreichende Einblendung zeigt gegenüber den Vor-
jahren eine leicht rückläufige Tendenz (31 Betreiber = 15,9 %).
Bei 18 Betreibern (= 9,2 %) musste bei der Anfertigung von
pädiatrischen Röntgenaufnahmen die fehlende Zusatzfilterung
bemängelt werden. Hier, wie bei den Beanstandungen des Go-
nadenschutzes (acht Betreiber = 4,1 %), wird die Ärztliche
Stelle bei der nächsten Anforderung von Unterlagen zur Qua-
litätssicherung besonders auf diese Prüfpunkte achten.
Nicht leitliniengerechte Film-Folienkombinationen fanden sich
nur noch bei 2,5 % der Überprüfungen (gegenüber 5,8 % im
Jahre 2001). Störungen der Röntgenfilmverarbeitung infolge
ungenügender Wartung der Entwicklungsautomaten, die sich in
den Aufnahmen von Menschen zeigten, fanden sich im Be-
richtszeitraum nur noch bei 5,6 % der überprüften Betreiber. Die
gravierenden Mängel setzten sich aus einer Kombination unter-
schiedlicher Beanstandungen bei unzulänglichem Gonaden-
schutz zusammen (1,15 % der Überprüfungen) und zeigten da-
mit gegenüber dem Vorjahr eine rückläufige Tendenz. 
Die Auswertung der Aufnahmen von Menschen ist in der Abbil-
dung dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass sich die Angaben
nicht auf die Gesamtheit der eingereichten Aufnahmen bezie-
hen. In die Statistik der Beanstandungen wurden alle Einrich-
tungen aufgenommen bei denen mindestens eine Aufnahme von
Menschen fehlerbehaftet war.
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„Vereinbarung nach § 137 SGB V über Maßnahmen der Quali-
tätssicherung bei Fallpauschalen und Sonderentgelten für nach
§ 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser“ und „Vertrag über
die Entwicklung geeigneter Qualitätssicherungsmaßnahmen in
Krankenhäusern nach § 137 SGB V sowie über das Zustande-
kommen entsprechender Umsetzungsvereinbarungen“ (Kurato-
riumsvertrag) auf den Freistaat Sachsen um. Ein Bundeskurato-
rium legt fest, welche operativen Leistungen der Krankenhäuser
zu erfassen sind. Abgerechnete, aber nicht dokumentierte Ent-
gelte der Stufe 1 (v.a. Viszeralchirurgie, Orthopädie/Unfallchi-
rurgie sowie PTCA und Koronarangiographie) werden ab 2002
empfindlich sanktioniert (pro Fall 62 EUR). Verantwortlich für
die Planung, Koordinierung und Weiterentwicklung der exter-
nen Qualitätssicherung auf Landesebene ist das Lenkungsgre-
mium. Die Projektgeschäftsstelle Qualitätssicherung setzt die
Beschlüsse des Lenkungsgremiums organisatorisch und fach-
lich um. Die personelle Situation in der Projektgeschäftsstelle
sah im Jahr 2002 wie folgt aus: 1 1/2 Ärzte, 1 1/2 Informatiker,
zwei Sachbearbeiterinnen/Sekretärinnen. Die Finanzierung der
Projektgeschäftsstelle erfolgt nicht aus den Kammerbeiträgen
der Ärzteschaft, sondern über einen Zuschlag auf Fallpau-
schale/Sonderentgelt bzw. Pflegesatz (Neonatologie). 
Die Projektgeschäftsstelle betreute im Jahr 2002 84 allgemein-,
unfall- und kinderchirurgische Abteilungen, 53 geburtshilfliche,
34 neonatologische, 21 urologische, 55 gynäkologisch-opera-
tive, 27 orthopädische und 37 kardiologische Abteilungen res-
pektive Kliniken. Nachdem externe Qualitätssicherung lange
Zeit nur in den operativen Fachrichtungen durchgeführt wurde,
wird jetzt zunehmend auch die konservative Medizin involviert.
So wurden im vergangenen Jahr erstmals auch Implantationen
und Wechsel von Herzschrittmachern erfasst, wodurch sich die
Zahl der kardiologischen Abteilungen von acht auf 37 erhöhte.
Seit Jahresbeginn 2002 waren auch PTA’n extremitätenversor-
gender Gefäße zu dokumentieren, die in 20 sächsischen Klini-
ken durchgeführt werden.
Die Umsetzung des seit 1992 in der Geburtshilfe verwendeten
Datensatzes auf die sogenannte „modifizierte Perinatalerhe-
bung“ im Jahre 2001 nahm noch bis weit in das zweite Quartal
2002 einen Großteil der Kapazität der Projektgeschäftsstelle in
Anspruch. In diesem Zusammenhang ist auch die Umstellung
der Erfassungs- und Auswertungsprogramme auf die Erforder-
nisse des neuen Datensatzes zu erwähnen, die von allen Betei-
ligten mit großem persönlichen Einsatz gemeistert wurde. Erst-
mals konnten die Ergebnisse der Perinatalerhebung in optisch
ansprechender und zeitgemäßer Form dargestellt und den Chef-
ärzten präsentiert werden. Dem hohen Engagement der Mitar-
beiterinnen und dem direkten Kontakt mit den Kolleginnen und
Kollegen in den Kliniken ist es zu verdanken, dass auch im ver-
gangenen Jahr in Sachsen wieder eine hundertprozentige Erfas-
sung aller Geburten mit vollständigen und validen Datensätzen
erreicht wurde. Die direkte Datenentgegennahme und -pflege in
der Projektgeschäftsstelle schafft die Voraussetzungen für eine
sinnvolle Auswertung. Negative Erfahrungen anderer Bundes-
länder, die die Erfassung und Auswertung der Perinataldaten an
eine Fremdfirma abgegeben haben, zeigen einen deutlichen
Akzeptanzverlust des Verfahrens in den Krankenhäusern, was
zu niedrigeren Erfassungsraten und durch das rein maschinelle
Prozedere auch zum selektiven Wegfall der komplizierten Ein-
griffe und der Totgeburten führte.

Die Überprüfungen der Qualitätssicherungsmaßnahmen an
Röntgenanlagen und Filmentwicklungseinrichtungen erfolgte
entsprechend der Normenreihe DIN 6868.
In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Ergebnisse
zusammengefasst.

Art der Beanstandung Filmverarbeitung Röntgeneinrichtung

keine 78 % 74 %
geringfügige Mängel 16 % 22 %
erhebliche Mängel 5 % 3 %
verkürzte Unterlagenanforderung 1 % 1 %

Bei den geringfügigen Mängeln ist kein Einfluss auf die Qua-
lität der Aufnahmen von Menschen zu erwarten. Erhebliche
Mängel waren u. a. Ignorieren permanenter Grenzwertüber-
schreitungen und Nichtbeachtung von Hinweisen der Ärztli-
chen Stelle aus vorangegangenen Überprüfungen. Verkürzte
Unterlagenanforderungen sind bei drei Einrichtungen notwen-
dig, um eine umgehende Mängelabstellung zu kontrollieren.
Weiterhin wurden 16 Betreiber aufgefordert, sich zwecks Rück-
sprache mit der Ärztlichen Stelle in Verbindung zu setzen. Die
eingereichten Unterlagen zeigten, dass der Anteil von Aufnah-
men mit digitalen Bildempfänger-Systemen gegenüber dem
Vorjahr weiter zugenommen hat.
Die Vorbereitung einer gemeinsamen Unterlagenanforderung
zur Qualitätssicherung mit der Kassenärztlichen Vereinigung
Sachsen wurde 2002 weiter fortgeführt.
Wie in den vorangegangenen Jahren wurde auf unterschiedli-
chen Veranstaltungen vor Ärzten und Arzthelferinnen das Anlie-
gen der röntgenologischen Qualitätssicherung auch 2002 durch
die Ärztliche Stelle vertreten.

5.5.2
Projektgeschäftsstelle Qualitätssicherung
(Dr. Torsten Schlosser, Leiter)
Rechtsgrundlage für die Arbeit der Projektgeschäftsstelle Qua-
litätssicherung ist ein Vertrag zwischen der Krankenhausgesell-
schaft Sachsen, den Landesverbänden der Krankenkassen, der
Privaten Krankenversicherung und der Sächsischen Landesärz-
tekammer („Vertrag gemäß § 137 i.V. mit § 112 Abs. 2 Nr. 3
SGB V über die Durchführung externer Qualitätssicherungs-
maßnahmen in der stationären Versorgung“ vom 17. Dezember
2001), der zum 1. Januar 2002 in Kraft trat. Dieser Vertrag setzt
die seit Anfang 2001 geltenden Regelungen auf Bundesebene
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Exemplarisch sollen noch einige Arbeitsschwerpunkte der Pro-
jektgeschäftsstelle Qualitätssicherung benannt werden:
– ständige Pflege des Kontaktes mit allen beteiligten Einrich-

tungen, Aktualisierung der Verteiler- und Steuerdateien,
– zeitnahe Benachrichtigung aller Abteilungen über Entschei-

dungen der Bundesebene und des Lenkungsausschusses bzw.
Lenkungsgremiums,

– Bearbeitung und Plausibilitätsprüfung der perinatologischen
und neonatologischen Datensätze, z.T. manuelle Erfassung
der neonatologischen Erhebungsbögen,

– quartalsweise Erstellung der Gebührenbescheide an die teil-
nehmenden Krankenhäuser, 

– Erstellung und Versand der Jahresstatistiken für die Perinato-
logie und die Neonatologie,

– Kontrolle der statistischen Aufbereitung der Daten in den
Fremdfirmen, Versand der Auswertungen an die Krankenhäu-
ser,

– Erstellung von Zusatzauswertungen, Präsentationen und Son-
derstatistiken für die Arbeitsgruppen,

– Erstellung der Veröffentlichungen zu den Ergebnissen der ex-
ternen Qualitätssicherung im „Ärzteblatt Sachsen“,

– Organisation und Durchführung der Klinikärztetreffen Peri-/
Neonatologie sowie von Informationsveranstaltungen zur ex-
ternen Qualitätssicherung,

– Betreuung der ehrenamtlichen Gremien (sieben fachspezifi-
sche Arbeitsgruppen, Ausschuss „Qualitätssicherung in Diag-
nostik und Therapie“) sowie Geschäftsführung für das Len-
kungsgremium,

– Erfahrungsaustausch mit den Projektgeschäftsstellen anderer
Bundesländer, Entwicklung neuer Auswertekonzepte, metho-
dische Begleitung und Weiterentwicklung der Auswertungen.

Beim bundesweiten Vergleich der Vollzähligkeit der dokumen-
tierten Datensätze belegte Sachsen den dritten Platz.

5.5.2.1
Arbeitsgruppe Perinatologie / Neonatologie
(Prof. Dr. Dieter Gmyrek, Dresden, Vorsitzender)
Konzepte, neue Aktivitäten:
Im Jahre 2002 hat die Arbeitsgruppe (AG) schriftlich (als Bei-
lage zum „Ärzteblatt Sachsen“ 12/2002) und mündlich (auf dem
Klinikärztetreffen am 12. November 2002) unter dem Titel „10
Jahre perinatologische und neonatologische Qualitätssicherung
im Freistaat Sachsen“ Rechenschaft über ihre Arbeit und die
erreichten Ergebnisse abgelegt. 
Auf Initiative der Leipziger Arbeitsgruppe wurde das „Präven-
tionsprojekt Zwillingsschwangerschaften“ ins Leben gerufen.
Der Hintergrund ist: 30 bis 40 % aller Todesfälle bei Frühgebo-
renen sind durch Zwillinge bedingt, und ihre Mortalität ist drei-
bis viermal höher als die von Einlingen.
Im Auftrag des Arbeitskreises „Neonatalerhebung der Bundes-
länder“ hat unsere Arbeitsgruppe Vorschläge für zukünftige
grundsätzlich neue Qualitätsindikatoren erarbeitet, die die Qua-
lität der Arbeit der geburtshilflichen und der neonatologischen
Betreuungsphase und deren Einfluss auf das kindliche Schicksal
als Einheit erfassen.
Mit Unterstützung von Prof. Dr. rer. nat. Rainer Koch, Institut für
Medizinische Informatik der Technischen Universität Dresden,
bemüht sich die Arbeitsgruppe zurzeit um eine Weiterentwick-
lung des Auswertungsverfahrens für die jährlichen Erhebungen.

Angestrebt wird, die Aussagekraft und die Übersichtlichkeit der
Auswertungen mit Hilfe eines „Klinikranking“ zu verbessern.
Der schriftliche Dialog mit den Klinikchefs, der Auffälligkeiten
der Betreuung in den Kliniken offen legt, wurde im Jahre 2002
fortgesetzt. Erstmalig hat die Arbeitsgruppe zwei Klinkchefs zu
einer Aussprache über unterschiedliche Positionen zur Regiona-
lisierungskonzeption eingeladen.

Ergebnisse:
Einige Zahlen sollen zeigen, was in zehn Jahren – u. a. mit Un-
terstützung der sächsischen Peri- und Neonatalerhebung – er-
reicht wurde bzw. wo zukünftig gezielte Anstrengungen erfor-
derlich sind. Gegenübergestellt sind jeweils die Jahre 1992 und
2001 [Daten des Statistischen Landesamtes Sachsen (1), Daten
der sächsischen Peri-/Neonatalerhebung (2)]:
Die Totgeborenenrate konnte nicht gesenkt werden, sondern ist
sogar leicht angestiegen (1992 2,9 %; 2001 3,2 %) (1).
Die Frühsterblichkeit (1.–7. LT) konnte halbiert werden (von
2,8 auf 1,4 %) (1).
Die Säuglingssterblichkeit konnte nahezu halbiert werden (von
6,6 auf 3,4 %) (1).
Die Klinikmortalität der sehr kleinen Frühgeborenen (< 1500 g)
konnte von 15,9 % auf 9,2 % gesenkt werden (2).
Schwere Hirnblutungen (Grad III und IV) bei sehr unreifen
Frühgeborenen (< 32 Schwangerschaftswochen), die als Indiz
für eine dauerhafte ZNS-Schädigung gelten, konnten ebenfalls
deutlich zurückgedrängt werden (von 15,7 auf 10,4 %) (2).

Leider hat die Regionalisierung der extrem kleinen Frühgebore-
nen, das heißt deren gezielte Zentralisierung in den Perinatal-
zentren, einen Rückschlag erlitten (Regionalisierungsgrad 1997
65,2 %; 1999 87,6 %; 2001 75,0 %).

Künftige Aufgaben:
Aus der Stagnation der Totgeborenenrate und dem (im Vergleich
zum Abfall der Säuglingssterblichkeit) geringen Rückgang der
Mortalität der kleinen Frühgeborenen ergeben sich vordergrün-
dig folgende Aufgaben:
Das System der pränatalen Betreuung muss insofern verbessert
werden, als Risikoschwangerschaften möglichst vollständig
und rechtzeitig erkannt und der adäquaten Spezialbetreuung zu-
geführt werden. Um die sehr kleinen Frühgeborenen noch erfolg-
reicher zu behandeln, sind deren Regionalisierung, das Hand-in-
Hand-Arbeiten zwischen Geburtshelfer und Neonatologen
sowie die personelle Ausstattung auf den Neugeborenintensiv-
therapiestationen (als Voraussetzung für einen Schichtdienst
rund um die Uhr) weiter zu verbessern.
Anzustreben ist außerdem, dass die externe Qualitätssicherung
überall im Lande durch Einzelfallanalysen im Rahmen von
Qualitätszirkeln ergänzt wird. Diese zeichnen sich durch ihren

0

1

2

3

4

5

6

7

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Säuglingssterblichkeit

pro 1000

Lebendgeborene

Berufspolitik

Ärzteblatt Sachsen 6/2003 243



2001 in der operativen Gynäkologie zur Verfügung gestellt. 
Eine erste Bewertung durch die Arbeitsgruppe erfolgte im Januar
2003, die Zwischenergebnisse wurden auf der außerordentli-
chen Sitzung des Lenkungsgremium vorgestellt.
Im Jahr 2000 wurden mit Hilfe des Modul 15/1  6.765 Fälle aus
51 Abteilungen in Sachsen dokumentiert und ausgewertet. Dar-
unter waren die überwiegende Zahl (6.524 Datensätze) zu Uterus-
eingriffen. Es zeigte sich – wie zu erwarten war – dass mit Hilfe
der Fallpauschalen am Organ Uterus nur sehr wenig Qualitäts-
indikatoren erfasst werden können. Es muss gefordert werden,
dass über die gesetzlich notwendige Erfassung hinaus das ge-
samte Spektrum der gynäkologischen Operationen am Organ
Uterus auch auf freiwilliger Basis erfasst wird. 
Der Stand der Erhebungen im Jahr 2001 zeigt, dass die Zahl der
Kliniken und Abteilungen zugenommen hat (62 Kliniken, 72 Ab-
teilungen). Die Zahl der dokumentierten Fälle liegt bei 12.860,
die der abgerechneten Leistungen bei 15.608 Fällen. Dies ist er-
freulich und als Konsequenz eines Appells der Projektgeschäfts-
stelle an die Verwaltungen der einzelnen Kliniken zu sehen, so
dass sich die Erfassungsdisziplin deutlich gebessert hatte.
Entsprechend den ASA-Einstufungen der Patienten zeigte sich,
dass zirka 50 % der Patienten mit Eingriffen am Uterus Patien-
ten mit leichten Allgemeinerkrankungen darstellen (ASA-Ein-
stufung Gruppe II). Die Auswertung aus dem Jahr 2001 zeigt
zum ersten Mal bei den allgemeinen klassischen Qualitätsindi-
katoren eine Verteilung der Organverletzungen von zirka 0,3 bis
3,5 % im Vergleich der einzelnen Einrichtungen. Dennoch muss
festgestellt werden, dass dieser klassische Qualitätsindikator
nur sehr bedingt aussagekräftig ist, wenn folgende Überlegun-
gen zugrunde gelegt werden: 
Patientenbezogene Risikofaktoren bei Organverletzungen stellen
Krebserkrankungen, Endometriose, Adhäsionen und vorausge-
gangene Operationen, Erfahrungen des Operateurs, wie dies bei
laparoskopischen Operationen bewiesen wurde. Nach Geraedts
und Reiter über die Evaluation der Qualitätsindikatoren in der
operativen Gynäkologie der Universität Düsseldorf wird eine
Organverletzung nur dann als relevanter Parameter zur Quali-
tätssicherung definiert, wenn eine oder mehrere der unten ste-
henden Folgen induziert werden:
– eine Verlängerung der Operationszeit um mehr als 30 %, 
– wenn sie die Ursache zur Revisionsoperation darstellt, 
– sich eine Verlängerung des stationären Aufenthaltes ergibt, 
– ein ungeplanter stationärer Aufenthalt nach ambulanten Ein-

griffen erforderlich wird, 
– über den stationären Aufenthalt hinaus anhaltende Invalidität

erfolgt.

Ähnlich der Auswertung des Jahres 2000 gibt die Auswertung
des Jahres 2001 geringgradig Hinweise, dass eine perioperative
Antibiotikatherapie zur Reduktion von postoperativem Fieber
und Harnwegsinfekten führt (Tabelle).

Qualität der Versorgung bei Uterus-Eingriffen
(GGS: alle Hysterektomien)

Anteil Fälle mit postoperativem Fieber
– gesamt 0,47 %

Anteil Fälle mit postoperativem Fieber
– mit Antibiotikaprophylaxe 0,23 %

Anteil Fälle mit postoperativem Fieber
– ohne Antibiotikaprophylaxe 1,26 %

Lern- und Erziehungseffekt aus. Denn in diesen Zirkeln wertet
der behandelnde Arzt den individuellen unglücklich ausgegan-
genen Verlauf eines Patienten, den er selbst betreut hat, zusam-
men mit seinen Kollegen aus.

5.5.2.2
Arbeitsgruppe Chirurgie
(Dr. Egbert Perßen, Meißen, Vorsitzender)
Vier Arbeitsgruppensitzungen führten wir im Jahre 2002 durch. In
der ersten Sitzung im März berieten wir über die Inhalte der vorge-
sehenen Veröffentlichung der Ergebnisse des Jahres 2001. Dieses
Jahr war gekennzeichnet von der Umstellung der Erfassung der
Qualitätssicherung bei den Tracerdiagnosen Cholezystektomie
und Schenkelhalsfrakturen auf die neue Erfassung bei Fallpau-
schalen/Sonderentgelten. Lediglich die Leistenhernien wurden
nach alten Kriterien bewertet. Anfang des Jahres 2001 gab es noch
keine komplett zur Verfügung stehende Software, so dass die Zahl
der abrechenbaren Datensätze unvollständig blieb. Wir legten fest,
dass Hochrechnungen erste Trends aufzeigen können. In diesem
Sinne wurde auch die Erfassung der Appendizitis betrachtet.
In der zweiten Sitzung im Juni lagen uns alle Ergebnisse des
vorangegangenen Jahres vor, so dass die Daten bei Leistenher-
nien in ihrer Auffälligkeit bezüglich der Qualität gesichtet wur-
den. Besonderheiten traten nicht zutage. Erste Fragen und Plau-
sibilitätsprobleme bei Fallpauschalen/Sonderentgelten fielen
auf und sollten einer Klärung zugeführt werden. In dieser Sit-
zung begann die intensive Datenaufbereitung zur Veröffentli-
chung der Ergebnisse im „Ärzteblatt Sachsen“. Auch in dieser
Sitzung wurde der erste Entwurf zur Veröffentlichung „10 Jahre
Qualitätssicherung in Sachsen“ vorgestellt.
In der dritten Sitzung am 12. August, die von strömenden Regen
begleitet wurde, wurden die vorgesehenen Artikel erneut disku-
tiert. Außerdem erfolgten die Berichte zum Stand der Erfassung
auf Bundesebene.
In der vierten Sitzung wurde die Endfassung der vorgesehenen
Artikel festgelegt. An den Sitzungen der Fachgruppe Chirurgie
auf Bundesebene wird zukünftig Dr. Henry Jungnickel teilneh-
men. Gleichzeitig gab er den Bericht über die letzte Sitzung im
August bei der Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung (BQS)
ab. Diskutiert wurde weiterhin über nötige Änderungen bei eini-
gen Modulen in der Erfassung wichtiger Parameter. Es wurde
festgestellt, dass unsere sächsischen Krankenhäuser ihrer Doku-
mentationspflicht sehr gut nachgekommen sind.
An den Sitzungen des Ausschusses Qualitätssicherung in Diag-
nostik und Therapie hat der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Chi-
rurgie, Dr. Egbert Perßen, teilgenommen. Dort schlug er vor, die
Erfassung der Narbenhernien bei dem Modul Hernien auszuset-
zen, da von vornherein keine Qualitätsmerkmale erfasst werden
und somit nur ein unnötiger Dokumentationsaufwand entsteht.
Dr. Egbert Perßen beendete seine Tätigkeit in der Arbeitsgruppe
Qualitätssicherung in der Chirurgie zum Ende des Jahres 2002.

5.5.2.3
Arbeitsgruppe Gynäkologie
(PD Dr. Karl-Werner Degen, Dresden, Vorsitzender)
Im Jahr 2002 fand zur Auswertung der Erhebung in der operati-
ven Gynäkologie eine Sitzung der Arbeitsgruppe statt. Erst nach
zweimaliger Korrektur wurde durch die Auswertefirma im Dezem-
ber 2002 eine akzeptable Fassung der Statistik zur Erhebung
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Aus dem Jahr 2001 liegen neben den erfassten Fallpauschalen,
zu denen Abteilungen bezüglich der Qualitätssicherung im Ad-
nexbereich verpflichtet sind, 739 Datensätze von organerhalten-
den Operationen im Bereich der Adnexe vor. Diese sind von den
entsprechenden Abteilungen auf freiwilliger Basis an die Aus-
wertefirma übermittelt worden.
Aus der davon erfassten histologischen Diagnose ergibt sich,
dass zirka 40 % dieser Adnexeingriffe bei völlig unauffälligem
histologischen Befund bzw. bei Funktionszysten durchgeführt
worden sind (Tabelle).

Organerhaltende Operationen an den Adnexen 
(GGS: 739 organerhaltende Adnex-OP) Anzahl Prozent

Patientinnen mit Adnexhistologie 589 79,70

Cystoma serosum 062 08,40

Cystoma mucinosum 011 01,49

Dermoid 023 03,11

Endometriose 066 08,90

Entzündung 083 11,20

Follikel- oder Luteumzyste 279 37,70

Extrauteringravidität 016 02,17

Carzinom 000 00,00

Ohne histologische Organpathologie 024 03,25

Andere Adnex-Histologie 150 20,30

Bei der Jahresauswertung 2001 wurde zum ersten Mal das Organ
Mamma erfasst, jedoch mit einem völlig der heutigen Mamma-
chirurgie nicht gerecht werdenden Fragebogen. Eine Auswer-
tung der vorhandenen Daten führt nicht zu relevanten Informa-
tionen zur Qualität der Versorgung.
Ab Januar 2003 wird die moderne Vorgehensweise bei Mamma-
karzinom mit Hilfe eines neu entwickelten Fragebogens im
Rahmen des Moduls 18/1 vorgenommen. Dies wird einheitlich
sowohl von Gynäkologen als auch von Chirurgen erfasst.
Der Fragebogen 18/1 erfasst die Kriterien einer Diagnostik des
Mammakarzinoms, der präoperativen Vorbereitung (zum Bei-
spiel Markierung, präoperative Chemotherapie) als auch der
operativen Vorgehensweise sowie der intraoperativen Befund-
dokumentation durch Präparateröntgen oder Ultraschall sowie
den möglichen postoperativen Therapien Rechnung (zum Bei-
spiel Chemotherapie, Hormontherapie und Radiatio).
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass erste Schritte
in der qualitätsmäßigen Erfassung von gynäkologisch-opera-
tiven Eingriffen sich noch in der  Anfangsphase befinden. Es
ergeben sich viele quantitative und qualitative Probleme der
Datenerfassung, wie sie auch zu Beginn der perinatologischen
Erfassung vor zirka 20 Jahren bestanden. 
Es sollten gynäkologische Abteilungen motiviert werden, über die
zu dokumentierenden Fallpauschalen und Sonderentgelte hinaus
eine möglichst umfassende Qualitätssicherung der operativen
Eingriffe der drei Organe vorzunehmen. Dies wäre auf freiwilli-
ger Basis möglich. Es wäre von allergrößter Wichtigkeit, dass in
die Erfassung besonders von kleineren Eingriffen im Adnexbe-
reich auch ambulante Einrichtungen und Tageskliniken mit ein-
bezogen würden (siehe Histologie der Adnexeingriffe). 
Große Hoffnung setzt die Arbeitsgruppe auf die ersten Ergeb-
nisse der Erfassung der Mammachirurgie mit Hilfe des neu er-
stellten Fragebogens des Moduls 18/1, der allen Anforderungen
an eine moderne Mammachirurgie gerecht wird. 

5.5.2.4
Arbeitsgruppe Urologie
(Dr. Joachim Chladt, Zwickau, Vorsitzender)
Die Arbeitsgruppe Urologie zur Qualitätssicherung der FP
14.01 und 14.02 oder SE 14.04 und 14.05 kam im Berichtsjahr
2002 im Juni nach Vorliegen der Datensätze aus 2001 zusam-
men. Dabei erfolgte die Auswertung der vergangenen Berichts-
zeiträume, wobei insbesondere ein Vergleich von 2001 mit den
Jahren 1999 und 2000 gezogen wurde. Im Jahre 2002 bestand
nicht die Notwendigkeit, die Ergebnisse dem Lenkungsgre-
mium vorzustellen.
In den Jahren 1998 und 1999 wurden die Daten von jeweils 
16 Kliniken erfasst und ausgewertet. Im Jahr 2000 stieg die Zahl
der auswertbaren Kliniken auf 20, während 2001 ebenfalls nur
16 Abteilungen mit mindestens 20 Fällen in der Grundgesamt-
heit auswertbar waren. Die Anzahl der erfassten Patienten be-
trug 1999 2.722, im Jahr 2000 2.909 und sank im Jahr 2001 auf
2.511 Patienten. Die genaue Anzahl der gegenüber den Kosten-
trägern abgerechneten Fälle ist der Arbeitsgruppe Qualitätssi-
cherung Urologie nicht bekannt. Es ist jedoch anzunehmen, dass
eine nicht unerhebliche Differenz zwischen den für die Quali-
tätssicherung notwendigen Datensätzen und den gegenüber den
Kostenträgern abgerechneten Fällen besteht. In diesem Zusam-
menhang sei darauf hingewiesen, dass ab 2003 bei fehlenden
Datensätzen zur Qualitätssicherung Sanktionen erhoben wer-
den.
Zur Erfassung der Qualitätsmerkmale wurden 2001 noch die
„alten“ vorgeschriebenen Erfassungsbögen verwendet, während
ab 2002 einige der auch von uns erhobenen Kritikpunkte (außer
Erfassung des internationalen Prostata-Symptom-Score IPSS)
verändert wurden.
In diesem Zusammenhang muss die Meinung der Arbeitsgruppe
wiederholt werden, künftig statt des IPSS nur noch den Lebens-
qualitätsindex (LQI) zu erheben, da die korrekte Befragung
eines älteren Patienten im Zusammenhang mit IPSS häufig län-
ger dauert als die eigentliche Operation an sich.
Auch für 2001 erfolgte in der Arbeitsgruppe die Auswertung der
vorliegenden Daten nach deren klinischer Relevanz.
Die Relation zwischen transurethralen zu offenen Operations-
verfahren war im Vergleich von 2000 und 2001 konstant (2000
89,7 % transurethrale OP von 2.909, 2001 90,4 % von 2.511
Gesamteingriffen). Diese Relation entspricht auch – von extre-
men Schwerpunktresekteuren abgesehen – der allgemeinen
Literatur.
Das Gewicht des Resektates wird auch weiterhin von der Ar-
beitsgruppe nicht für relevant gehalten, da einerseits Blasen-
halsbarrenresektionen und auch Vaporisationen das Ergebnis
grundlegend verfälschen.
Eine Differenzierung der OP-Zeiten und der Komplikationen
bei Durchführung des Eingriffs von einem Facharzt oder einem
„noch“ – Nichtfacharzt ist ebenfalls nicht sinnvoll, da grund-
sätzlich ein Facharzt den Eingriff begleitet und mehr oder weni-
ger gelegentlich selbst mit tätig wird.
Eindeutig erfassbare Qualitätsmerkmale stellen jedoch die in-
tra- und postoperativ erfassbaren Komplikationen dar sowie der
intra- und postoperative Blutbedarf. Die Auswertung intraope-
rativer Komplikationen (TUR-Syndrom, therapiepflichtige Blu-
tungen und behandlungsbedürftige Perforationen) zeigte bis auf
drei Kliniken mit jeweils über 10 % einen prozentualen Anteil
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Zschopau, an; als Leiter der Geschäftsstelle Qualitätssicherung
an der Sächsischen Landesärztekammer ist Dr. Torsten Schlos-
ser integriert. 
Das Jahr 2002 war gekennzeichnet durch ein Abwarten von Ent-
scheidungen, die auf politischer Ebene zu fällen waren und die
sich – wahlkampfbedingt – verzögerten.
Orthopäden, Traumatologen und Chirurgen (34 % der Hüft-TEP
werden in Deutschland in Allgemeinchirurgischen Kliniken im-
plantiert) hatten im Berichtszeitraum immerhin 7 Module auf
dem Gebiet des künstlichen Gelenkersatzes und der Osteosyn-
these (Schenkelhalsfraktur – hüftgelenknahe Femufraktur, per-
trochantere Fraktur, TEP bei Koxarthrose, Hüft-TEP-Wechsel,
Knie-TEP-Implantation, Knieschlitten-EP und Knie-TEP-Wech-
sel) sowie die Module der Kompressionssyndrome ulnar am
Ellenbogengelenk und im Karpaltunnel zu dokumentieren; die
in der Fallzahl stark rückläufigen Umstellungsosteotomien am
koxalen Femurende wurden nicht mehr berücksichtigt.
Die Fachkommission kontrollierte die Anzahl der zu erwarten-
den Datensätze.
Bis zum 16.08.2002 waren zum Beispiel 65 % der zu erwarten-
den Datensätze des Moduls 17/03 Hüft-TEP-Wechsel bei Koxarth-
rose in Sachsen eingegangen; bundesweit waren es nur 27 %! 
Im Berichtsjahr wandte sich die Fachgruppe, einer Empfehlung
der Bundesgeschäftsstelle BQS GGMBH in Düsseldorf fol-
gend, dem Modul 17/03: „Hüft-TEP-Wechsel“ näher zu und
nahm eine entsprechende Analyse vor. 
Die eingegangenen 455 Datensätze bedeuteten eine Zunahme
an Wechseloperationen von 4,35 % gegenüber dem Vorjahr.
Dieser Trend ergibt sich aus der ständig zunehmenden Zahl der
Primärimplantationen in den vergangenen 3 Jahrzehnten. 
Die Datensätze wurden anhand der empfohlenen Items:
1. Perioperative Antibiotikaprophylaxe und
2. Luxationen überprüft.
Von 448 auswertbaren TEP-Wechseln erlitten sechs eine Wund-
infektion, die Infektionsrate betrug mithin 1,34 % (zum Ver-
gleich: im gleichen Zeitraum betrug die Infektionsrate bei der
Primärimplantation mit der zirka 10fachen Fallzahl 1,16 %). 
Von den teilnehmenden 33 Abteilungen wiesen drei eine Infek-
tionsrate von über 2 % auf; eine davon liegt bei 10,7 %. Hierbei
ist der Fehler der kleinen Zahl zu berücksichtigen. In 99,6 %
erfolgte eine Antibiotikaprophylaxe.
Es ist zu klären, ob die wenigen Fälle ohne Prophylaxe Infektio-
nen aufweisen und ob die Dauer (Single shot, 24 Stunden oder
länger) von Einfluss war. Dazu ist eine weitere Bearbeitung des
vorliegenden Materials erforderlich. Eine Wundinfektionsquote
von 10,7 % ist nur zu akzeptieren, wenn überwiegend infizierte
TEP gewechselt wurden bzw. wenn es sich um sehr kleine Fall-
zahlen gehandelt hat. 
2. Luxationen
Luxationen treten bei TEP-Wechseln häufiger auf als bei
Primärimplantationen (im Berichtsjahr 2001 in 3,74 % bei den
Wechseln gegen 1,18 % bei den Primärimplantationen).
Bundesweit betrug die Luxationsrate bei den Wechseln 5,08 %
mit einer Streubreite von 0 bis 19,1 %. Dagegen betrug die
Streubreite (Minimum/Maximum) der Abteilungswerte in
Sachsen nur 0 bis 5,4 %. Sie liegt damit innerhalb des in der
Literatur anerkannten, durch Narbenbildung, Knochendefekte,
muskuläre Ungleichgewichte u.ä. vorgegebenen Risikos. Hier
besteht kein Handlungsbedarf.

von 4,94 %. In Abhängigkeit vom Operationsverfahren (offene
Operation oder transurethrale Operation) resultiert der Unter-
schied überwiegend aus der Adenomgröße mit der Bevorzugung
der offenen Operation bei sehr großen Adenomen (über 50 bis
80 cm3 geschätztes Volumen).
Eindeutig rückläufig bezogen auf alle Operationsverfahren ist
im Vergleich zu den Vorjahren der Blutbedarf intra- und post-
operativ, der auf 4,43 % gesunken ist. Lediglich eine Klinik
musste in über 10 % der Fälle eine Transfusion vornehmen. Da-
raus spricht eine Verbesserung der Operationstechnik und (oder)
auch eine strengere Indikationsstellung zur Transfusion.
Spezifische postoperative Komplikationen (Blasentamponaden,
Fisteln, Wundhämatome, Wundinfektionen, Sepsis, aber auch
Harnwegsinfektionen) liegen unter 10 %, wobei für die revi-
sionspflichtigen Komplikationen von vier Kliniken zwischen 15
und über 25 % angegeben wurden. Problematisch erscheint in
der Erfassung der postoperativen Komplikationen die Angabe
der Harnwegsinfekte, da bekanntermaßen bei präoperativem
Restharn oder bei Dauerkatheterträgern meist ein Harnwegsin-
fekt vorliegt, der zwar oft prä- und perioperativ therapiert, aber
wiederholt auch postoperativ bis zur Entlassung weiter besteht
oder exacerbieren kann und somit das Auswertungsergebnis
negativiert.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass insbesondere
für 2001 die Qualität der abgelieferten Erfassungsbögen oder
auch die Behandlungsverfahren in den Kliniken, die sich einer
Qualitätssicherung unterzogen haben, zugenommen hat. Hinzu-
weisen sei in diesem Zusammenhang auf eine möglichst zeit-
nahe Verschlüsselung der Daten bei der Entlassung, um Fehler
zu vermeiden.
Günstig auch für die Qualitätssicherung hält die Arbeitsgruppe
den Einsatz von Medizincontrollern in den Krankenhäusern, da
auch die Qualitätssicherung für die nicht gerade zunehmende
Anzahl von klinisch tätigen Ärzten in der stationären Versor-
gung neben den zahlreichen weiteren bürokratischen Aufgaben
eine nicht unerhebliche zeitliche Belastung zuungunsten der
Tätigkeit direkt am Patienten darstellt. Leider wurden bisher in
den neuen Bundesländern aus finanziellen Gründen nur wenige
Stellen für Medizincontroller geschaffen, die diese und weitere
Aufgaben in der Qualitätssicherung übernehmen könnten und
müssten.

5.5.2.5
Arbeitsgruppe Orthopädie
(Prof. Dr. Rüdiger Franz, Dresden, Vorsitzender)
Durch das Ausscheiden von Dr. Johannes Letzel aus dem Medi-
zinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) Görlitz war die
Präsenz eines Vertreters des MDK Sachsen neu zu vergeben.
Mit Dr. Lutz Hörenz (MDK Leipzig) wurde ein qualifizierter
Orthopäde mit langjähriger klinischer Erfahrung gewonnen, der
auch durch wissenschaftliche Arbeiten ausgewiesen ist. Der
Arbeitsgruppe gehören nunmehr außer dem Vorsitzenden Prof.
Dr. Rüdiger Franz und Dr. Lutz Hörenz von orthopädischer
Seite Dr. Wilfried Purath, operativ tätiger niedergelassener Or-
thopäde mit Belegbetten an und von Seiten der Unfallchirurgie
Doz. Dr. habil. Frank Czornack, Klinik für Unfall- und Wieder-
herstellungschirurgie des Universitätsklinikums der Techni-
schen Universität Dresden, sowie Prof. Dr. Karlheinz Sandner,
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Kreiskrankenhauses
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5.5.2.6
Arbeitsgruppe Kardiologie
(Prof. Dr. Gerhard Schuler, Vorsitzender, Leipzig)
Die Arbeitsgruppe beschäftigte sich in erster Linie mit der Aus-
wertung der Module 21/3 (Koronarangiographie, ggf. PTCA)
und 20/2 (PTCA). Diese beiden Module wurden im Jahr 2001
erstmalig von den kardiologischen Abteilungen ausgefüllt; da
dies bisher nur auf freiwilliger Basis geschah, lieferte nur die
Hälfte aller kardiologisch orientierten Abteilungen Daten ab;
über die Vollständigkeit der vorhandenen Datensätze kann
ebenfalls keine sichere Aussage getroffen werden, da eine
strenge Zuordnung auf einer Basis eins-zu-eins zu den abge-
rechneten Sonderentgelten nicht möglich ist. Um eine sinnvolle
Bewertung insbesondere der Komplikations- und Mortalitäts-
raten vornehmen zu können, ist jedoch eine lückenlose und voll-
ständige Dokumentation erforderlich. Alle Abteilungen wurden
deshalb am 1. Oktober 2002 zu einer Konferenz nach Dresden
eingeladen, mit der Absicht eine bessere Compliance zu errei-
chen; eine Rückmeldung über eingegangene Datensätze liegt
bisher nicht vor.

Abbildung: Vollständigkeit der abgelieferten Datensätze im
Vergleich zu den abgerechneten Fallpauschalen, geordnet nach
Abteilungen

Die nachstehende Kommentierung stützt sich auf die Auswer-
tung der bis zum 14. Juni 2002 abgelieferten Datensätze (Aus-
wertungsversion 11. Dezember 2002). Für Sachsen wurden ins-
gesamt 14.523 Datensätze für das Modul 21/3 und 520
Datensätze für das Modul 20/2 abgeliefert.

1. Frequenz der Linksherzkatheteruntersuchungen

Die durchschnittliche Frequenz von Linksherzkatheteruntersu-
chungen in Deutschland liegt bei 7.425 pro 1 Mio. Einwohner;
Sachsen liegt mit einer Häufigkeit von 7.684 geringfügig über

dem Bundesdurchschnitt. Hinsichtlich der PTCA-Frequenz
liegt Sachsen mit einer Häufigkeit von 2.145/1 Mio. Einwohner
unter dem Bundesdurchschnitt von 2.377.

2. Indikation zur Linksherzkatheteruntersuchung

Die Vorfelduntersuchungen bei Patienten mit kardiologischen
Erkrankungen sollten auf einem solchen Niveau durchgeführt
werden, dass nur eine geringe Anzahl von Patienten ohne thera-
piebedürftigen Befund aus der Klinik entlassen werden.
Andererseits führt eine zu restriktive Indikationsstellung dazu,
dass Patienten mit einer therapiebedürftigen Herzerkrankung
nicht bis zur Herzkatheteruntersuchung vordringen. Erfah-
rungsgemäß liegt das international akzeptable Niveau für Aus-
schlusskoronarangiographien bei 20 %. Der durchschnittliche
Wert für Sachsen liegt bei 18,9 % und damit innerhalb des er-
wünschten Korridors.

3. Komplikation bei PTCA

Einer der zentralen Parameter der Qualitätskontrolle ist die Kom-
plikationsrate bei der Koronarintervention. Die Gesamtrate setzt
sich zusammen aus abruptem Gefäßverschluss, Infarkt und Tod.
Die Komplikationsrate in Sachsen insgesamt liegt bei 1,89 %
und damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 2,2 %.

4. Erweiterung der Arbeitsgruppe
Die bestehende Arbeitsgruppe soll um ein bis zwei Mitglieder
erweitert werden, die sich besonders mit dem Schrittmacher-
und Defibrillatorsektor befassen sollen. Der Kommission liegen
verschiedene Vorschläge aus dem niedergelassenen und klini-
schen Bereich vor.
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Wir danken ihr für ihre engagierte und fachlich fundierte Mitar-
beit.

5.7
Prävention und Rehabilitation
(Prof. Dr. Dieter Reinhold, Dresden, Vorsitzender)
Im dritten Berichtszeitraum der Wahlperiode 1999/2003 fanden
weitere vier Sitzungen des Ausschusses „Prävention und Rehabi-
litation“ statt (20. 2. 2002, 24. 4. 2002, 21. 8. 2002, 6. 11. 2002).
– Über den aktuellen Stand der bundesweiten Aktion: Quali-

tätssiegel „Sport pro Gesundheit“ zur Umsetzung auf Landes-
ebene fand am 24. April 2002 erneut eine gemeinsame Bera-
tung des Ausschusses mit Vertretern des Landessportbundes
und des Sächsischen Sportärztebundes statt. 
In einem Beitrag für das „Ärzteblatt Sachsen“ (Autorin: Dr.
Gudrun Fröhner) werden die Ärzte über Möglichkeiten der
Teilnahme ihrer Patienten am präventiven Gesundheitssport
informiert und gleichzeitig das von unserem Ausschuss ent-
wickelte Formular für die ärztliche Empfehlung zur Teil-
nahme der Patienten an zertifizierten, präventiven Gesund-
heitsprogrammen in Sportvereinen des Landessportbundes
Sachsen vorgestellt. Ergänzt wird der Beitrag von einem
praktischen Kommentar der Assessorin Iris Glowik, Juristi-
sche Geschäftsführerin der Sächsischen Landesärztekammer.

– Schwerpunkt der Ausschussarbeit im Berichtsjahr war die
Vorbereitung und Durchführung der „Ärztlichen Präventions-
tage 2002“ in Sachsen, die bundesweit zum Thema „Maßnah-
men zur Gesundheitsförderung im mittleren Erwachsenenal-
ter (30.–60. Lebensjahr)“ stattfanden. Das dazu erarbeitete
Konzept wurde am 6. Februar 2002 vom Vorstand der Sächsi-
schen Landesärztekammer als Beschlussvorlage bestätigt.
Um wichtige Ansprechpartner zu finden, wurde auf der Ta-
gung der Vorsitzenden der Kreisärztekammer am 16. März
2003 deren Durchführung auf Kreisärztekammerebene bera-
ten.
Durch die Bildung einer Projektgruppe unter Einbeziehung
entsprechender ärztlicher Gremien und Persönlichkeiten wur-
den notwendige Realisierungsschritte und Maßnahmen fest-
gelegt. Diese Projektgruppe tagte am 25. März und am 17. Juni
2002.
Die Auftaktveranstaltung zu den „Ärztlichen Präventionsta-
gen 2002“ fand am 31. August 2002 im Plenarsaal der Säch-
sischen Landesärztekammer statt. Es gelang, ausgewiesene
Referenten aus vier deutschen Universitäten für das Anliegen
zu gewinnen. Insgesamt fand die Veranstaltung eine große
Resonanz. Vom ausgelegten Informationsmaterial der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung wurde reger Ge-
brauch gemacht. Auf weitere die Prävention betreffende Ver-
anstaltungen, wie zum Beispiel auf die Fortbildung zur
„Suchtprävention als ärztliche Aufgabe“ von der Sächsischen
Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung am 25. Ja-
nuar 2003, wurde hingewiesen.

– Es wird zukünftig eine umfassende Prävention und Gesund-
heitsförderung eine wesentliche gesamtgesellschaftliche
Herausforderung bleiben. Es ist das Ziel dabei, die Prävention
als klassisches Feld ärztlichen Handelns ins Bewusstsein zu
rücken.

– Ein wesentliches Aufgabenfeld für den Ausschuss wird dem-
nächst die Begleitung der gesundheitspolitischen Reformen,

5.6
Ärzte im Öffentlichen Dienst
(Dr. Rudolf Marx, Mittweida, Vorstandsmitglied, 
Vorsitzender)
Nachdem die Ausschussmitglieder bereits 2001 aktiv in die Vor-
bereitungen zu den ärztlichen Präventionstagen 2002 in Sachsen
eingebunden waren, gestalteten wir diese Aktion im Öffentli-
chen Gesundheitsdienst zum Termin mit vielfältigen Veranstal-
tungen.

Nach dem Auftakt am 31. August 2002 wurden in vielen Ge-
sundheitsämtern Themen des Planungskatalogs an die Bevölke-
rung herangetragen. 
Einen Großteil unserer Arbeit nahmen die Diskussionen um die
personelle Besetzung und den Ausbildungsgrad der Mitarbeiter
in den Gesundheitsämtern ein. 
Für den 12. Sächsischen Ärztetag formulierten wir einen Be-
schlussantrag. In diesem wurde auf die prekäre Situation des
Ärztebestandes im Öffentlichen Gesundheitsdienst verwiesen
und die Verantwortlichen zum engagierten Mittun bei der Lö-
sung des Problems aufgefordert. Die Anzahl der Ärzte verrin-
gerte sich beispielsweise von 1997 bis 2001 um 27,3 %. Derzeit
fehlen in den Ämtern 23 Ärzte. Da 64 weitere Kolleginnen und
Kollegen in den kommenden fünf Jahren in den Ruhestand
wechseln, verschärft sich die Situation dramatisch. Es wurde be-
rechnet, dass sich die Zahl der in den Gesundheitsämtern tätigen
Ärzte bis 2010 halbieren wird. Zwischenzeitlich wurde unter
Federführung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales
eine Arbeitsgruppe gebildet, deren Aufgabe es ist, nach Lösungs-
wegen zu suchen.
Unsere sämtlichen Anstrengungen dienen dem Ziel, den Öffent-
lichen Gesundheitsdienst dahingehend attraktiver zu gestalten,
dass sich künftig wieder mehr Ärzte bereit finden, bevölke-
rungsmedizinische Aufgaben zu übernehmen.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir Handlungsbedarf aufge-
zeigt und diesen mit einem Zeitrahmen von kurz-, mittel- bis
langfristig versehen.
Wir stellten aber nicht nur ärztliches Personal auf den Prüfstand,
sondern widmeten uns ebenso der künftigen Verfügbarkeit ent-
sprechender Mitarbeiter im Hygiene- und jugendärztlichen Be-
reich. Im Letzteren sollen sozialmedizinische Assistentinnen
zum Einsatz kommen. Leider verfügen wir in Sachsen nur über
eine minimale Anzahl entsprechend Ausgebildeter. Die derzeiti-
gen Zugangsvoraussetzungen können die meisten Weiterbil-
dungswilligen der Gesundheitsämter nicht erfüllen. Wir haben
dies kritisch angemahnt. 
Als weitere Themen wurde die geplante Novellierung des Ge-
setzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat
Sachsen vom 11. Dezember 1991 ebenso besprochen wie die
Neuwahl bzw. Besetzung unseres Ausschusses für die Wahl-
periode 2003 bis 2007. 
Breiten Raum widmeten wir ebenfalls der Diskussion zur Zu-
kunft des Öffentlichen Gesundheitsdienstes unter dem Motto
„Deutliche Unterschiede zwischen Status quo und Wunschbild“.
Wie in den Vorjahren pflegten wir eine gute Zusammenarbeit
mit den Ausschüssen „Prävention und Rehabilitation“ sowie
„Hygiene und Umwelt“.
Nach vieljähriger Zugehörigkeit zu unserem Ausschuss verab-
schiedeten wir Dr. Ingeborg Kahle in den verdienten Ruhestand.
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besonders der Einführung der DRG in den Krankenhäusern
und deren Auswirkungen auf den Rehabilitationsbereich sein.

– Auch die Fortbildung auf dem Gebiet der Rehabilitations-
medizin wird nach den guten Erfahrungen des fachübergrei-
fenden Fortbildungssemesters im Herbst 2001 eine wichtige
Aufgabe bleiben.

5.8
Hygiene und Umweltmedizin
(Prof. Dr. Siegwart Bigl, Chemnitz, Vorsitzender)
Der Ausschuss Hygiene und Umweltmedizin kam im Berichts-
jahr zu drei Sitzungen zusammen (4. 3.; 3. 6.; und 4.11. 2002) und
organisierte und gestaltete am 27. November 2002 das 18. Dresd-
ner Kolloquium „Umwelt und Gesundheit“.

Konzepte und Aufgaben im Berichtsjahr waren:
1. Umsetzung der Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbe-

reitung flexibler Endoskope und endoskopischen Zusatzin-
strumentariums in der Praxis.

2. Mitarbeit bei der Novellierung der Impfempfehlungen E 1
und E 8 der Sächsischen Impfkommission.

3. Erörterung zweckmäßiger Vorgehensweisen gegen Aktivitä-
ten von Impfgegnern.

4. Erarbeitung einer Kurzfassung für die Praxis zum Themen-
komplex „Minimierung des Risikos einer iatrogenen Übertra-
gung einer Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit
(vCJK)“.

5. Planung der Durchführung eines umweltmedizinischen Mo-
nitorings zur Bleibelastung im Blut und im Trinkwasser durch
den Sächsischen Öffentlichen Gesundheitsdienst.

6. Erstellung einer Synopsis der alten und neuen Nomenklatur
und Vorgehensweise bei der Abfallentsorgung im Gesund-
heitswesen.

7. Probleme bei der Umsetzung der Trinkwasserverordnung in
der Praxis (Uran im Trinkwasser, Wasser für die Öffentlich-
keit u.a.) und Lösungsbeiträge.

8. Vorbereitung und Durchführung des 18. Dresdner Kolloqui-
ums Umwelt und Gesundheit unter dem Thema „Aspekte der
Prävention bei Luftverunreinigungen“.

Erreichte Ergebnisse und Teilergebnisse:
Die Ergebnisse sind detailliert in den Protokollen zu den ein-
gangs erwähnten Sitzungen und in Statements zu den vorste-
hend genannten Sachpunkten nachlesbar (einzusehen bzw.
anzufordern in der Geschäftsstelle der Sächsischen Landes-
ärztekammer bei Dr. Barbara Gamaleja oder beim Ausschuss-
vorsitzenden Prof. Dr. Siegwart Bigl). Im Rahmen dieses
Tätigkeitsberichtes sollen nachstehende Übersichten und Pro-
blemdarstellungen zur eingehenden eigenen Beschäftigung mit
diesen wichtigen „Grenzgebieten“ der Medizin anregen.

zu 1.
Aus aktuellem Anlass (Einführung der Kolposkopie als Scree-
ning-Methode ab dem 55. Lebensjahr in der Ambulanz) schien
eine praktische Anleitung zu den „Anforderungen an die Hy-
giene bei der Aufbereitung flexibler Endoskope“ dringend ge-
boten, handelt es sich nach Auskunft der Kassenärztlichen Ver-
einigung Sachsen doch dabei um über 100 Praxen in Sachsen,
die dieses Screening durchführen werden.

Der Ausschuss für Hygiene und Umweltmedizin der Sächsi-
schen Landesärztekammer hat sich dieser Aufgabe gestellt und
zusammen mit dem Fachreferat Krankenhaushygiene der Lan-
desuntersuchungsanstalt eine Empfehlung unter Beachtung der
ausführlichen diesbezüglichen Richtlinie für Krankenhaus-
hygiene und Infektionsprävention des Robert Koch-Instituts er-
arbeitet. Sie erschien im „Ärzteblatt Sachsen“, Heft 2/2003.

zu 2.
Eine Novellierung der bisherigen Fassung der E 8 „Empfeh-
lungen der Sächsischen Impfkommission zur Aufklärungs-
pflicht bei Schutzimpfungen“ war nach dem BGH-Urteil vom
15. 2. 2000 dringend geboten. Bestimmte Passagen aus dem Ur-
teil wurden wörtlich übernommen. Im Ergebnis der Diskussion
wurden einzelne Formulierungen den praktischen Belangen an-
gepasst. Die neue E 8 wurde als Beilage zum „Ärzteblatt Sach-
sen“ im Februar 2003 veröffentlicht.
Die Novellierung der E 1 „Empfehlungen der Sächsischen
Impfkommission zur Durchführung von Schutzimpfungen im
Freistaat Sachsen“ betraf: Aufnahme der postexpositionellen
Diphtherieimpfung; Erweiterung der Indikationsimpfung bei
Hepatitis A um betriebliche und ehrenamtliche Ersthelfer; An-
passung an die aktuellen STIKO-Empfehlungen (Meningokok-
kenimpfung, FSME-Risikogebiete u. a.).

zu 3.
Die Impfgegner aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Lagern
und nun auch der F. Hirthammer Verlag versuchen (auch aus mer-
kantilen Gründen) flächendeckend, die Eltern von Kindern im Al-
ter von drei bis vier Monaten gegen das Impfen zu beeinflussen. 
Der F. Hirthammer Verlag München schreibt zum Beispiel auch
in Sachsen systematisch und aggressiv Eltern von Neugebore-
nen an, damit sie ihr Kind nicht impfen lassen. 
Im Ergebnis der Diskussion über geeignete Gegenmaßnahmen
hat der Ausschuss angeregt und sich maßgeblich beteiligt an der
Erstellung eines gemeinsamen Gegenschreibens, zusammen mit
den Berufsverbänden (ÖGD und Pädiatrie), dem Sächsischen
Staatsministerium für Soziales und der Sächsischen Impfkom-
mission. Letzte vier haben die Erklärung unterschrieben und
vervielfältigt. Sie wird den Eltern in den Entbindungskliniken
ausgehändigt und liegt in den Arztpraxen aus.

zu 4.
Eine kurzgefasste Übersicht zum Thema Prävention einer iatro-
genen Übertragung der Creutzfeld-Jakob-Krankheit (CJK) und
der Variante der CJK (vCJK) wurde erarbeitet und ist im „Ärzte-
blatt Sachsen“, 12/2001, S. 577 erschienen.

zu 5.
Der Ausschuss wurde in die Planung einer Durchführung eines
umweltmedizinischen Monitorings zur Bleibelastung im Blut
und im Trinkwasser durch den Sächsischen Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst einbezogen.
Der Trinkwassergrenzwert für Blei wird in der novellierten
Trinkwasserverordnung, die am 1. Januar 2003 in Kraft getreten
ist, von jetzt 40 auf 10 µg/l stufenweise gesenkt. 
Dabei werden neue Kenntnisse über die negative Wirkung von
Blei im Niedrigdosisbereich auf die Entwicklung des kindlichen
Nervensystems berücksichtigt.
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Festsaal der Sächsischen Landesärztekammer statt. Die sehr in-
formativen Vorträge wie: „Einflüsse von Luftverunreinigungen
auf die Gesundheit“, „Die aktuelle lufthygienische Situation in
Sachsen“, „Wirkung von mikrobiellen Aerosolen und Gerüchen
aus Kompostieranlagen auf die Anwohner“, „Einfluss urbaner
Luftverunreinigungen auf Atemwegserkrankungen und Aller-
gien bei Kindern“ und „Umweltmedizinische Untersuchungen
in den sächsischen Grenzgebirgen“ führten allen Zuhörern die
aktuellen Probleme und Präventionsmöglichkeiten über ge-
sundheitsgefährdende Umweltverunreinigungen vor Augen.
Die Vorträge werden in einem Sonderheft der LUA-Mitteilun-
gen analog dem 16. und 17. Dresdner Kolloquium publiziert
werden.

Darstellung und Begründung für ungelöste Probleme:
Die zwei Hauptgründe für die mangelhafte Beachtung bzw.
Nichtrealisierung vieler hygienischen Empfehlungen und Nor-
mativen in der Praxis sind der Kostendruck einerseits und das
fehlende Fachpersonal für die Anleitung, Organisation und
Kontrolle. Schlagkräftige Beispiele sind die geplanten drasti-
schen Personalreduzierungen im Öffentlichen Gesundheits-
dienst einschließlich der avisierten Auflösung der letzten Abtei-
lung Hygiene an der Landesuntersuchungsanstalt durch das
Staatsministerium für Soziales. 

Ausblick und künftige Aufgaben:
Zurzeit stehen inhaltlich auf der Tagesordnung:
– Vorbereitung des 19. Dresdner Kolloquiums Umwelt und Ge-

sundheit.
– Organisation und Durchführung eines Effektmonitorings auf

Blei bei Schwangeren und auf Uranbelastung (siehe unter 7.).

5.9
Arbeitsmedizin
(Dr. Norman Beeke, Chemnitz, Vorsitzender)
Vorschläge zur Neuordnung des Weiterbildungsganges für das
Gebiet „Arbeitsmedizin“ im Rahmen der Novellierung der
(Muster)-Weiterbildungsordnung 2003 war ein Schwerpunkt
der Ausschussarbeit.
Zur Definition des Fachgebietes „Arbeitsmedizin“ wird fol-
gende Formulierung vorgeschlagen: „Die Arbeitsmedizin ist die
medizinische, vorwiegend präventiv orientierte Fachdisziplin,
die sich mit der Untersuchung, Bewertung, Organisation der
Arbeit und dem Menschen, seiner Gesundheit, Arbeitsfähigkeit
und seinen Krankheiten befasst. Ihre Aktivitäten bedingen mul-
tidisziplinäres Handeln.“
Das Weiterbildungsziel ist die Erlangung der Facharztkompe-
tenz nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit
und der Weiterbildungsinhalte sowie des Weiterbildungskurses.
Die Weiterbildungszeit sollte auf fünf Jahre erweitert werden,
was auch eine Anpassung an die Weiterbildungszeit anderer
Fächer bedeutet und europäischem Recht entspricht.
Vorschläge zu Weiterbildungsinhalten sind von uns unterbreitet
worden ebenso wie höhere Anzahlen von definierten Untersu-
chungs- und Behandlungsverfahren als Mindestanforderungen
bei der Zulassung zur Facharztprüfung.
Die zusammengefassten Ergebnisse zu diesem Themenkomplex
haben wir dem Vorsitzenden des Ausschusses „Weiterbildung“
zur Verfügung gestellt.

Angesichts des neuen Grenzwertes birgt besonders der Schutz
der Gesundheit von Säuglingen und Kleinkindern Unsicherhei-
ten für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, solange keine
flächendeckende und vollständige Umsetzung der Richtlinie
möglich bzw. erfolgt ist. Speziell die Belastung der Frauen, die
ein Kind erwarten, durch Blei im Blut aus dem Trinkwasser ist
hier relevant, speziell dort, wo die Installationsmaterialien für
die Trinkwasserleitungen aus Blei oder nicht bekannt sind.
Es muss ein solches Pb-Monitoring durchgeführt werden, mit
dem die vorhandenen Defizite beseitigt werden können.
Über Untersuchungsparameter, Organisation und Durchführung
ist in den LUA-Mitteilungen Nr. 5/2002 nachzulesen. Die zü-
gige Umsetzung stößt wegen immer knapper werdenden quali-
fizierten Personalressourcen an Grenzen.

zu 6.
Der Ausschuss für Hygiene und Umweltmedizin hat gemäß der
„Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen
aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes“, herausgegeben von
der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) am 13. Novem-
ber 2002 ein Merkblatt zusammengestellt, in dem die alte und
neue Verfahrensweise der Abfallentsorgung im Gesundheitswe-
sen gegenübergestellt wird. Diese Zusammenstellung soll eine
rasche Einarbeitung gewährleisten und den verantwortlichen
Ärzten einen kurz gefassten Überblick vermitteln. Die „Betriebs-
beauftragten für Abfall“ werden zu speziellen Fragen Antworten
in den Originaldokumenten suchen müssen.
Das Manuskript befindet sich zurzeit in der Endabstimmung
und wird noch im Januar 2003 der Redaktion des „Ärzteblatt
Sachsen“ zur Publikation unter der Rubrik „Hygiene aktuell“
angeboten.

zu 7.
Die Umsetzung des § 18 der neuen Trinkwasserverordnung,
nach dem die Gesundheitsämter das „Wasser für die Öffentlich-
keit, insbesondere Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Gast-
stätten und sonstige Gemeinschaftseinrichtungen“ regelmäßig
zu überwachen haben, bereitet in praxi große Schwierigkeiten.
Es sind nicht nur die knappen materiellen und personellen Res-
sourcen, sondern auch methodische Details. Es sind zum Bei-
spiel sogenannte „Stagnationsproben“ zu untersuchen, die die
Beeinflussung des Wassers bei Standzeiten oder über Nacht
durch das Leitungsnetz nachzuweisen in der Lage sind. Hierzu
zählt auch die Beeinflussung durch Blei. Ein weiteres Problem
stellt die Belastung des Trinkwassers in Westsachsen in toxiko-
logischer Hinsicht, weniger aus Strahlungsgründen, mit Uran dar.
Auch wenn zurzeit in der Trinkwasserverordnung kein Grenz-
wert definiert ist, so existiert doch ein gesundheitlicher Leit-/
Richtwert. Nach Analysen aus 1766 zentralen Trinkwasserpro-
ben im Jahr 2002 liegen 4,6 % (absolut 82 Proben) über dem in-
ternationalen Richtwert von 2 µg/l.
Der Ausschuss Hygiene und Umweltmedizin ist mit integriert
bei der Lösung der aufgezeigten Probleme unter anderem bei der
Etablierung eines praxisorientierten Effektmonitorings zur Be-
urteilung der vorliegenden Daten des Belastungsmonitorings. 

zu 8.
Das 18. Dresdner Kolloquium über „Aspekte der Prävention
von Luftverunreinigungen“ fand am 27. November 2002 im
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Die Gesellschaft für Qualitätssicherung in der betriebsärztli-
chen Betreuung (GQB) hat ein neues Prüfinstrument mit ent-
sprechenden Änderungen beschlossen. Das bisher gültige Prüf-
instrument, welches seit 1998 in Anwendung ist, wurde immer
wieder vom Beirat der GQB kritisiert. Hauptkritikpunkt war,
dass die Gewichtung der Qualitätskriterien nicht ausgewogen
war. Ferner war die Methodik zu wenig kompatibel mit anderen
Qualitätsprüfsystemen. Die neue Prüfmethodik orientiert sich
an international erprobten Verfahren.

5.10
Notfall- und Katastrophenmedizin
(Dr. Michael Burgkhardt, Leipzig, Vorsitzender)
Die Arbeit des Ausschusses befasste sich auch 2002 mit den fol-
genden Schwerpunkten:
1. notfallmedizinische Fachkundekurse und Fortbildungen
2. Aktenprüfungen im Rahmen der Erteilung der notfallmedizi-
nischen Fachkunden
3. Erarbeitung von Stellungnahmen und Empfehlungen
4. Gremienarbeit

zu 1.
Die Kurse zur Erteilung der Fachkunden Rettungsdienst konn-
ten auch im Jahr 2002 an den Standorten Leipzig und Dresden
fortgeführt werden. Festzustellen war allerdings, dass der Zu-
lauf zu den Kursen – im Gegensatz zu den früheren Jahren – ge-
ringer war. Dies erklärt sich durch die Neuregelung der Fach-
kunde Rettungsdienst, die den Kursbesuch erst nach einer
18monatigen Tätigkeit in einem Akutkrankenhaus gestattet.
Im Oktober fand erstmalig ein Seminarkurs „Ärztlicher Leiter
Rettungsdienst“ nach den Empfehlungen der Bundesärztekam-
mer in Oberwiesenthal statt, der von 22 Notärzten/Innen aus
ganz Deutschland besucht wurde. Der Erfolg dieses Kurses und
die bundesweite Nachfrage führt dazu, dass auch in diesem Jahr
zur gleichen Zeit und an gleichem Ort der 24-Stunden-Kurs
stattfinden wird.
Zum 10. Mal wurde vom 23. bis 26. Oktober 2002 ebenfalls in
Oberwiesenthal der Refresherkurs für Leitende Notärzte durch-
geführt. Im Mittelpunkt des Kurses standen sowohl Berichte
von Großschadensereignissen wie verschiedene Gesprächs-
kreise zur Krisenintervention. Höhepunkt des Kurses stellte
eine simulierte Pressekonferenz zu einem Massenunfall dar, die
von führenden Krisenmanagern aus dem deutschsprachigen
Raum moderiert wurde.
Auch für 2003 sind Fachkundekurse Rettungsdienst, ein Semi-
narkurs Leitender Notarzt, ein Seminarkurs Ärztlicher Leiter
Rettungsdienst und der 11. Refresherkurs für Leitende Notärzte
geplant.

zu 2.
Die Änderungen in der Fachkunde Rettungsdienst mit neuen
Zugangsbedingungen hatten zu zahlreichen Problemen bei der
Fachkundeerteilung geführt. Zur Beseitigung von Missver-
ständnissen hat der Ausschuss das sogenannte Notarztprakti-
kum genauer definiert und die Bedingungen für die Tätigkeit auf
dem Notarztwagen festgeschrieben. In diesem Zusammenhang
weist der Ausschuss nochmals darauf hin, dass die geforderten
30 Monate klinische Tätigkeit in einem Akutkrankenhaus gelei-
stet werden müssen.

zu 3.
Im Zusammenhang mit der Diskussion um das neue Hilfeleis-
tungsgesetz des Freistaates Sachsen argumentierte der Aus-
schuss nochmals deutlich bezüglich der ärztlichen Mitwirkung
im Rettungsdienst und legte der Kammerversammlung im Juni
2002 ein Grundsatzpapier vor, welches mit großer Mehrheit an-
genommen. Damit wird vor allem betont, dass die Sicherstel-
lung der Notärztlichen Versorgung in der Hand des Trägers des
Rettungsdienstes (der kreisfreien Städte und der Landkreise)
liegen muss.
Der Ausschuss schloss die Diskussion zu den Reanimations-
empfehlungen ab und legte 2002 als Richtlinie für alle Referen-
ten in den notfallmedizinischen Fachkundekursen die Inhalte
fest, um künftige Widersprüche zwischen Referenten der ver-
schiedenen Fachgebiete zu vermeiden.
Zum Ende der Ausschussarbeit kann nun auch dem Vorstand
eine Empfehlung über die Liste von Notfallmedikamenten vor-
gelegt werden, die vom Träger des Rettungsdienstes künftig in
Rettungsmitteln vorzuhalten ist. Damit wurde einer langjähri-
gen Forderung der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst entspro-
chen, die eine solche fachliche Empfehlung für die Verhandlung
mit den Kostenträgern wünschten.
Gleichfalls abschließen konnte der Ausschuss die langjährigen
Bemühungen um ein landeseinheitliches Notarztprotokoll. Das
nunmehr in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Säch-
sischer Notärzte e.V. (AGSN) und verschiedenen Rettungs-
dienstbereichen entstandene Protokoll beruht auf dem Grund-
protokoll des Jahres 1993 (siehe „Ärzteblatt Sachsen“, Heft
1/1993) und berücksichtigt die Forderung nach einer Erhebung
des sogenannten MIND (minimaler Notarztdatensatz). Dieses
Protokoll sollte seitens der Kammer den Trägern des Rettungs-
dienstes empfohlen werden, um endlich verwertbare Daten im
Rahmen der Qualitätssicherung erheben zu können. Das Proto-
koll wird in Kürze im „Ärzteblatt Sachsen“ veröffentlicht.

zu 4.
In enger Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung
Sachsen und der AGSN e.V. sowie den Hilfsorganisationen
wurden die Stellungnahmen und Meinungsäußerungen zur
neuen Gesetzgebung erstellt. Die Mitarbeit in weiteren notfall-
medizinischen Gremien und im Landesbeirat für Rettungsdienst
gehörten ebenso zur regelmäßigen Arbeit, wie der Kontakt zu
den Ärztlichen Leitern Rettungsdienst und den Gruppen Leiten-
der Notärzte im Freistaat.

Abschließend stellt der Ausschuss Notfall- und Katastrophen-
medizin fest, dass er sich sehr viel mehr gewünscht hätte, wenn
er zu Auswertungen der sogenannten Jahrhundertflut durch
öffentliche Stellen geladen worden wäre. Dies hätte der gemein-
samen Arbeit gedient. Andererseits stellt der Ausschuss auch
fest, dass die Mängel in der notärztlichen Versorgung mit Defi-
ziten in mehreren Kreisen des Freistaates nicht durch die ärztli-
chen Körperschaften beseitigt werden können. Um die Ärzte-
schaft zu bewegen, in der Freizeit die verantwortungsvolle
Notarzttätigkeit durchzuführen, bedarf es einer deutlichen Stei-
gerung in der Vergütung und einer Bereitschaft der Träger den
Versicherungsschutz für alle Notärzte zu gewähren.
Die Zusammenarbeit in den Gremien zur Lösung dieser Haupt-
probleme muss als unbefriedigend bezeichnet werden. 
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Fakultativer Weiterbildungen oder Zusatzbezeichnungen. Da
Cristiane Eckhardt 2002 noch zur Hospitation in den USA
weilte, mussten ihre Aufgaben wie im zweiten Halbjahr 2001
von den übrigen Ausschussmitgliedern übernommen werden.
Außerdem wurden regelmäßig Einzelfallentscheidungen zur
Anerkennung von Weiterbildungszeiten oder -abschnitten und
zur gleichzeitigen Führbarkeit von Arztbezeichnungen nach den
§§ 19 bzw. 7 WBO beraten und beschlossen.
Bei Problemfällen wurde die Einschätzung der zuständigen Prü-
fungskommission eingeholt. In den Ausschusssitzungen wur-
den dann auch diese bearbeiteten Anträge wie in den vergange-
nen Jahren eingehend beraten und beschlossen.
Zu Beginn des Jahres diskutierten wir in mehreren Sitzungen
über die Kriterien der fehlenden fachlichen und/oder persönli-
chen Eignung zur Weiterbildungsbefugnis. Als Resultat wurden
dem Vorstand praktikable Kriterien vorgelegt.
Neben der Umsetzung der sogenannten SLIM-Richtlinien (ge-
genseitige Anerkennung von Diplomen im Rahmen der EU), der
Erarbeitung von Vorschlägen für die Prüfungskommissionen in
der Wahlperiode 2003–2007 stand im Vordergrund der inhalt-
lichen Diskussionen im Ausschuss Weiterbildung die Novellie-
rung der Musterweiterbildungsordnung. Nach Eingang des Ent-
wurfes der Bundesärztekammer wurde dieser sowohl im
Ausschuss Weiterbildung als auch den Mandatsträgern auf der
Kammerversammlung, den Internisten auf dem Sächsischen In-
ternistenkongress in Chemnitz, den Vorsitzenden der Kreisärzte-
kammern und den Leitenden Chefärzten Sachsens vorgestellt.
Es ergaben sich neben Detailproblemen besonders rege Diskus-
sionen zum geplanten gemeinsamen Fachgebiet Innere Medizin
und Allgemeinmedizin mit den zwei Fachärzten für „Innere und
Allgemeinmedizin“ und „Innere Medizin /Schwerpunkt“ mit einer
3-jährigen gemeinsamen Weiterbildung (Common trunk).
Als Resultat intensiver Diskussionen haben wir trotz des Ärzte-
tag-Beschlusses von Rostock das Modell der Bundesärztekam-
mer aus sächsischer Sicht abgelehnt und uns für den Verbleib
der zwei getrennten Fachärzte ausgesprochen. Um aber auch
den Internisten ohne Schwerpunktanerkennung ab 1. Januar
2006 den Zugang zur Hausarzttätigkeit zu ermöglichen, müsste
dazu der § 103 Abs. 4 SGB V geändert werden.
Ende November 2002 konnte die Stellungnahme der Sächsi-
schen Landesärztekammer zum Entwurf der Abschnitte B und C
der Novelle der Musterweiterbildungsordnung an die Bundes-
ärztekammer fristgerecht versandt werden.
Ein Hauptproblem nach den Neuwahlen für die Wahlperiode
2003–2007 wird die Neubesetzung des Ausschusses darstellen,
da mehrere Ausschussmitglieder mit jahrelanger Erfahrung aus
Altersgründen ausscheiden werden. Andererseits gilt es die in-
haltlichen und organisatorischen Veränderungen, die sich aus der
neuen Weiterbildungsordnung ergeben, in Sachsen umzusetzen.
In der Ständigen Konferenz ärztliche Weiterbildung der Bundes-
ärztekammer vertraten Prof. Dr. Gunter Gruber (in Vertretung
Prof. Dr. Martin Link) sowie für die Geschäftsführung Dr. Sieg-
fried Herzig (in Vertretung Dr. Birgit Gäbler) die sächsischen
Interessen in Weiterbildungsfragen auf Bundesebene.
Von Jahr zu Jahr sind die Anforderungen an das Referat Weiter-
bildung gestiegen, so wurden zum Beispiel im Jahr 2002 75 Prü-
fungen mehr zur Facharzt- bzw. Schwerpunktanerkennung so-
wie zur Anerkennung der Fakultativen Weiterbildung in den
Gebieten im Vergleich zu 2001 realisiert. Die Anerkennung von

5.11
Ärztliche Ausbildung
(Prof. Dr. Peter Wunderlich, Dresden, Vorsitzender)
Der Ausschuss kam im vergangenen Jahr planmäßig zu zwei
Beratungen zusammen: am 18. März und am 14. Oktober 2002.
Außerdem wurden im Abstand von etwa zwei Wochen Beratun-
gen im kleineren Kreis über die Anrechenbarkeit von Fortbil-
dungsveranstaltungen für Ärzte im Praktikum (AiP) durch-
geführt.
Die Novellierung der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO)
vom 27. Juni 2002 tritt erst am 1. Oktober 2003 in Kraft. Sie be-
trifft vor allem diejenigen Studenten, die zu diesem Zeitpunkt
ihr Studium beginnen werden. Für beide medizinischen Fakul-
täten in Sachsen ergeben sich aus der neuen ÄAppO erhebliche
zusätzliche Verpflichtungen in der Lehre. Der geforderte praxis-
nahe Unterricht in Kleingruppen und am Krankenbett wird
wesentlich personalintensiver.
Die Abschaffung der AiP-Phase ist von der Bundesgesundheits-
ministerin zwar für die Studienanfänger des Jahres 2003 zuge-
sagt, bisher aber nicht gesetzlich festgelegt worden. Sie ist nicht
in der novellierten ÄAppO enthalten. Angeblich muss erst noch
die Bundesärzteordnung reformiert werden, was für das Jahr
2003 vorgesehen ist.
Die raschere Abschaffung der AiP-Phase – vor dem Jahre 2009
– wurde in einem Antrag gefordert, der vom Ausschuss formu-
liert, durch den Vorstand der Sächsischen Landesärztekammer
gebilligt und für den 105. Ärztetag in Rostock (28. bis 31. Mai
2002) eingereicht wurde. Als Begründung diente unter anderem
der zunehmende Ärztemangel in Deutschland. Dieser Antrag ist
in Rostock angenommen worden. 
Als gemeinsame Veranstaltung der Sächsischen Akademie für
ärztliche Fort- und Weiterbildung und des Ausschusses für Ärzt-
liche Ausbildung fand in Dresden am 27. April 2002 eine Son-
derveranstaltung über Probleme des Medizinischen Katastro-
phenschutzes statt. Die Veranstaltung „Bioterrorismus und
Katastrophenmedizin“ wurde trotz ihrer aktuellen Thematik
und der erfahrenen Referenten neben vielen anderen Ärzten nur
von zwei AiP besucht, was die zunehmend geringere Akzeptanz
zentraler AiP-Veranstaltungen belegte.
Der Antrag auf Abschaffung solcher zentralen AiP-Veranstal-
tungen ist daher von unserem Ausschuss eingebracht worden
und vom Vorstand der Sächsischen Landesärztekammer am
7. August 2002 zustimmend bestätigt worden. Es gibt inzwi-
schen genügend andere Fortbildungsveranstaltungen für AiP in
allen Regionen Sachsens, so dass zentrale Fortbildungen über-
flüssig geworden sind. 

5.12
Weiterbildung
(Prof. Dr. Gunter Gruber, Leipzig, Vorsitzender)
Im Berichtsjahr 2002 führte der Ausschuss Weiterbildung der
Sächsischen Landesärztekammer fünf Sitzungen (am 17. 1.,
21. 3., 6. 6., 12. 9. und 5.12. 2002) in Dresden durch.
In jeder Sitzung standen Anfragen zu Weiterbildungsproblemen
aus dem Kreis sächsischer Ärzte, die Begutachtung der Anträge
zur Weiterbildungsbefugnis sowie der Widerruf bzw. die Aufhe-
bung der Weiterbildungsbefugnis auf der Tagesordnung.
Jedes Ausschussmitglied begutachtete in diesem Zusammen-
hang Anträge mehrerer Gebiete, Schwerpunkte, Fachkunden,
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Fachkunden nach der Weiterbildungsordnung hat sich im Ver-
gleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt.
Herzlicher Dank gebührt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Geschäftsstelle, allen Mitgliedern des Ausschusses Weiter-
bildung sowie unserem Paten aus dem Vorstand, Dr. Clemens
Weiss, und allen Prüfern und Gutachtern bei der Sächsischen
Landesärztekammer für die im Jahr 2002 gemeinsam geleistete
umfangreiche Arbeit.

5.12.1
Widerspruchskommission
(Prof. Dr. Claus Seebacher, Dresden, Vorsitzender)
Im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 trat
die Widerspruchskommission sechsmal zu Beratungen zusam-
men und es wurden insgesamt sechs Widersprüche gegen Ent-
scheidungen von Ausschüssen der Sächsischen Landesärztekam-
mer behandelt. Ein weiterer Widerspruch gegen die Ablehnung
der Zulassung zur Abschlussprüfung „Arzthelferin“ wurde zurück-
gezogen. Damit hat der im Vorjahr beobachtete Rückgang der
Widersprüche Bestand und erreichte wiederum sechs Verfahren.
Zwei Widersprüche rekrutierten sich aus Anträgen zur Fach-
kunde nach der RöV. In beiden Fällen wurden die Widersprüche
zurückgewiesen, da die beantragten Fachkunden fachfremde
Tätigkeiten beinhalteten. Zwei Anträge betrafen die Erteilung
der Weiterbildungsbefugnis. Nach Vorlage weiterer Unterlagen
hat die Widerspruchskommission in einem Fall dem Antrag teil-
weise und im zweiten Fall voll stattgegeben. 
In einer weiteren Beratung befasste sich die Kommission mit
dem Widerspruch gegen die Nichtzuerkennung einer Fach-
kunde. Nach Prüfung aller Unterlagen wurde das Vorurteil be-
stätigt, wonach die erforderlichen Weiterbildungszeiten in den
vorgeschriebenen Einrichtungen nicht vollständig erbracht wor-
den sind. Der Widerspruch wurde daher zurückgewiesen.
Schließlich wurde einem Kollegen die beantragte Zusatzbe-
zeichnung nicht zuerkannt, wogegen er Widerspruch einlegte.
Die vorgelegten Nachweise wurden erneut geprüft. Dabei zeigte
sich in der Bewertung Ermessensspielraum, so dass die Kom-
mission dem Widerspruch stattgab. 
Die Arbeit der Widerspruchskommission wäre ohne die Mitwir-
kung der zahlreichen Fachberater/innen, die an den Sitzungen
teilgenommen haben, nicht sach- und fachgerecht möglich.
Hierfür gebührt ihnen großer Dank. Bei ihren Entscheidungen
achtet die Kommission nicht nur auf die Einhaltung formaler
Vorschriften, sondern bewertet eingehend die vorgelegten Unter-
lagen bezüglich fachspezifischer Qualitätsmerkmale. Eine
Stattgabe des Widerspruchs war in einigen Fällen durch die Bei-
bringung neuer Zeugnisse oder Nachweise möglich.
Einen besonderen Dank schuldet die Widerspruchskommission
den Mitarbeiterinnen des Juristischen Geschäftsbereichs der
Sächsischen Landesärztekammer, die alle Beratungen vorbild-
lich vorbereitet haben. 

5.13
Sächsische Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung
(Prof. Dr. Otto Bach, Dresden, Vorstandmitglied, Vorsitzender)
Die Akademie hat ihre Aktivitäten im Rahmen von drei Akade-
miesitzungen geplant, beraten und mit Hilfe des Teams des
Referates Fortbildung der Sächsischen Landesärztekammer or-
ganisiert. Speziell herauszuhebende Themen der Akademiesit-

zungen waren am:
– 23. März 2002: Probleme der Fortbildung zu Suchtfragen, als

Gast sprach Prof. Dr. Petermann (Leipzig) zum Landespräven-
tionsplan

– 31. August 2002: Diskussion und Erarbeitung einer Stellung-
nahme zur Zertifizierungsdiskussion

– 20. Dezember 2002: Beratung zu kammerinternen Evaluatio-
nen von Fortbildungsveranstaltungen sowie Fortbildung und
Sponsoring

Zentrales Anliegen aller Akademiesitzungen und diverser Sit-
zungen von kleineren Arbeitsgruppen waren die Vorbereitung
und inhaltliche wie organisatorische Gestaltung von Fortbil-
dungsveranstaltungen, in die als wissenschaftliche Leiter, als
Themenvortragende und als Moderatoren alle Akademiemit-
glieder aktiv einbezogen waren.
Im Mittelpunkt standen dabei:
– die fachübergreifenden Fortbildungssemester, die im Früh-

jahr zum Thema Leitsymptome (neun Veranstaltungen mit
durchschnittlich 50 Zuhörern/Veranstaltung) und im Herbst
zum Thema „Praktische Arzneimitteltherapie – klinische Phar-
makologie“ (10 Veranstaltungen mit durchschnittlich 53  Teil-
nehmern) durchgeführt wurden.

Die Veranstaltungen wurden durch entgegenkommende Unter-
stützung in der Programmgestaltung und Programmdurch-
führung von prominenten sächsischen Fachvertretern zu außer-
ordentlichen Erfolgen (erwähnt seien als Beispiel: Prof. Dr.
Reinhard Ludewig, Leipzig, Prof. Dr. Dr. Wilhelm Kirch, Dres-
den, Prof. Dr. Michael Meurer, Dresden).
Weitere von der Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung
selbst organisierte Veranstaltungen weist Tabelle 1 aus.

Tabelle 1: Von der Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbil-
dung organisierte und inhaltlich mitgestaltete Fortbildungs-
veranstaltungen 2002

Datum Titel inhaltl. verantwortlich Teilnehmerzahl

01.–02. 03. 2002 Kurs Verkehrsmedizi- Prof. Dr. Otto Bach, 033
19.–20. 04. 2002 nische Begutachtung Prof. Dr. Rolf Ebert 040

28.–29. 11. 2002 Kurs Transfusions- Dr. Günter Fischer, 023
medizin Prof. Dr. Otto Bach

20. 04. 2002 3. Sächs. Kolloquium Prof. Dr. Klaus Scheuch 067
zur Sozialmedizin 
Erfahrungsaustausch
zw. Sozialrichtern 
u. Ärzten

27. 04. 2002 Zentrale AiP-Veranstal- Prof. Dr. Otto Bach 031
tung „Bioterrorismus
u. Katastrophenmedizin“

25. 09. 2002 Benefizveranstaltung Diakonissenkrankenhaus, 045
für hochwasserge- Dipl.-Med. Uwe Schilling
schädigte Ärzte „Gynä-
kologie u. Geburtshilfe“

27. 11. 2002 18. Kolloquium Umwelt Prof. Dr. Klaus Scheuch 050
und Gesundheit

11. 09. 2002 Fortbildungscurriculum Dr. Jürgen Straube,
09. 10. 2002 Fragen Sie den Hoch- Prof. Dr. Otto Bach
13. 11. 2002 schullehrer 
11. 12. 2002 (KÄK Meißen)

13. 02.–10. 04. 2002 FB-Semester Frühjahr Prof. Dr. Otto Bach, 474
(mittwochs) „Leitsymptome“ Dr. Gottfried Hempel

25. 09.–04. 12. 2002 FB-Semester Herbst Prof. Dr. Otto Bach, 519
„Praktische Arzneimit- Prof. Dr. Peter Bräunig,
teltherapie“ Prof. Dr. med. Dr. med. 

dent. Wilhelm Kirch
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Löbau-Zittau und Liberec/Böhmen, seien beispielhaft genannt.
Ausgesprochen umfangreiche Aktivitäten werden aus der Kreis-
kammer Torgau/Oschatz vermeldet. Hohe Teilnehmerzahlen bei
Fortbildungsveranstaltungen werden zum Beispiel in den Krei-
sen Leipzig/Stadt und Plauen/Stadt registriert.
Über Qualitätszirkel zu ganz unterschiedlichen Fachthemen
berichten zum Beispiel die Kreisärztekammer Mittleres Erzge-
birge (forensische Psychiatrie) und Muldentalkreis (Diabetolo-
gie). Insgesamt haben die Kreiskammern weit über 150 Veran-
staltungen selbst organisiert und damit einen weiteren Beleg für
die Feststellung geliefert, dass die Ärzte sich ihrer Fortbildungs-
verpflichtung wohl bewusst sind und keiner zentralistischen
Regulierungswut ratloser Politiker zur Erhöhung ihrer Fach-
kompetenz bedürfen.

5.14
Berufsrecht
(Dr. Andreas Prokop, Döbeln, Vorsitzender)
Gesetzliche Grundlage für die Tätigkeit des Ausschusses ist das
Sächsische Heilberufekammergesetz von 1994. Wie in den ver-
gangenen Jahren war auch im Jahr 2002 eine Zunahme der zu
bearbeitenden Sachverhalte zu verzeichnen. Waren es 2001
noch 360 so stieg die Zahl im Berichtsjahr auf 428. In sechs
Ausschusssitzungen wurden jeweils etwa über sechs Stunden
die Fälle verhandelt. Ein Ausschusssitzung am 16. August 2002
musste wegen der Hochwasserkatastrophe ausfallen. Dadurch
kam es leider zu Verzögerungen in der Bearbeitung. Die um-
fangreichen Vor- und Nachbereitungen der Ausschusssitzungen
wurden wie bisher mit großem Engagement durch die Damen
und Herren des Juristischen Geschäftsbereichs erledigt.
Es muss an dieser Stelle erneut darauf hingewiesen werden, dass
es zu den gesetzlichen Aufgaben unserer Selbstverwaltungskör-
perschaft gehört, die Einhaltung der Berufspflichten zu überwa-
chen. Das bedeutet, dass wir Vorwürfen von Patienten, Kam-
mermitglieder hätten gegen die Berufspflichten verstoßen, auch
nachgehen müssen. Oftmals ist es so, dass erst durch die Stel-
lungnahme des Kammermitglieds der Sachverhalt aufgeklärt
werden kann. Leider fühlten sich einige Kammermitglieder durch
die Bitte, eine Stellungnahme zu den Vorwürfen abzugeben, per-
sönlich angegriffen und in ihrer Ehre verletzt oder auch „vorver-
urteilt“. Wenn um eine Stellungnahme gebeten wird, so handelt
es sich um eine Grundlage für die Beratung im Ausschuss Be-
rufsrecht. Der Ausschuss erarbeitet, falls ein Verstoß gegen das
Berufsrecht festgestellt wird, eine Beschlussempfehlung für den
Kammervorstand. Derartige Beschlussempfehlungen werden
durch den Ausschussvorsitzenden im Vorstand erläutert.
Die Hoffnung, dass die Zahl der zu bearbeitenden Fälle kleiner
werde, erfüllte sich im Jahr 2002 nicht. Die sich ständig ver-
schärfenden Bedingungen, unter denen wir unserer ärztlichen
Tätigkeit nachgehen, spiegeln sich sowohl in Beschwerde-
schreiben von Patienten als auch in den Stellungnahmen vieler
Kammermitglieder wider. Aber auch Vorwürfe wegen des Ver-
stoßes gegen den Kollegialitätsgrundsatz sind oftmals Ausdruck
dieser Rahmenbedingungen. Gleichzeitig regen kampagnenar-
tig in den Medien dargestellte „Ärzteskandale“ diesen oder je-
nen Patienten an, vermeintliches Fehlverhalten der Kammer an-
zuzeigen.
Die bisherigen Entscheidungen des Berufsgerichtes zeigen,
dass der Ausschuss bei seinen Beschlussempfehlungen verant-

Thematisch im Mittelpunkt stand weiterhin das sächsische Fort-
bildungsdiplom und dessen gesundheitspolitische Bedeutung
vor dem Hintergrund der Rezertifizierungsdiskussion. In Über-
einstimmung mit dem Deutschen Senat für ärztliche Fortbil-
dung der Bundesärztekammer wurden einige Regularien im
Sinne einer bundesdeutschen Anpassung von der Kammerver-
sammlung verabschiedet. Die Zahl der „Diplome“ (bzw. nach
Änderung der Regularien) „Zertifikate“, die 2002 ausgereicht
werden konnten, betrug 433. Tabelle 2 weist die Entwicklung
seit der Einführung 1999 aus.

Tabelle 2: Anzahl ausgereichter Fortbildungsdiplome

Jahr Anzahl
1999 004
2000 071
2001 269
2002 433

Besondere Bemühungen wurden darauf verwendet, diese Form
des Fortbildungsnachweises weiter zu propagieren. 
Trotz umfangreicher Vorbereitungen konnte das 1998 und 2001
so erfolgreich gelaufene Curriculum „Qualitätssicherung/Qua-
litätsmanagement“ zunächst nicht fortgesetzt werden, weil die
Zahl der Interessenten nicht ausreichte, eine wirtschaftlich trag-
fähige Finanzierung zu sichern. Für 2003 sind wieder zwei
fachübergreifende Fortbildungssemester vorbereitet (Geriatrie/
Molekulare Medizin).
Ein Fortbildungstag zum Thema Suchtprävention fand am 
25. Januar 2003 statt und die klassischen Curricula der Akade-
mie (Verkehrsmedizin, Arbeitsmedizin, Suchtmedizin, Quali-
tätsmanagement) werden wieder geplant.
Aus gesundheitlichen Gründen ist Kollege Dr. Norbert Kunze
(Wurzen) aus der Akademie ausgeschieden. Seine Stelle nimmt
als Nachfolgekandidatin Eva-Maria Schlinzig (Dresden) ein.
In einer der nächsten Kammerversammlungen werden erneut
Änderungen der Regularien für das Fortbildungszertifikat vor-
bereitet und zur Abstimmung gestellt. Es geht dabei um Anpas-
sungen an die Regelentwürfe der Bundesärztekammer und die
mögliche Einführung einer Fortbildungsplakette. Fragen der
Fort- und Weiterbildung werden durch den Vorsitzenden der
Akademie und dem Ärztlichen Geschäftsführer der Sächsischen
Landesärztekammer regelmäßig im Deutschen Senat für ärztli-
che Fortbildung der Bundesärztekammer, im Vorstand der Säch-
sischen Landesärztekammer, den Versammlungen der Kreis-
kammervorsitzenden und den Kammerversammlungen zum
Thema gemacht.

Von 19 Kreiskammern lagen Berichte über Fortbildungsakti-
vitäten vor, die – wie auch in der Vergangenheit – zeigen, dass es
auf der Ebene der Kreise eine sehr differenzierte ärztliche von
den Kreiskammern organisierte Fortbildung gibt. Viele Berichte
weisen darauf hin, dass die umfangreichen Angebote, die von
den territorialen Krankenhäusern ausgehen, dazu das Fortbil-
dungsgeschehen als höchst vielgestaltig und jeden Interessier-
ten erreichend angesehen werden kann. Traditionelle Veranstal-
tungen, wie die des Medizinischen Kolloquiums Stollberg, der
Vogtländische Ärztetag, der Hartha/Geringswalder Ärztestamm-
tisch oder die grenzüberschreitenden gemeinsamen Symposien
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wortungsvoll gehandelt hat. Die Kolleginnen und Kollegen des
Ausschusses haben sehr engagiert und mit großer Erfahrung die
Ausschusssitzungen gestaltet. Dabei erhielten wir juristischen
Rat durch Assessorin Iris Glowik und Rudolf Koob, denen
großer Dank gebührt.
Insgesamt wurden 428 Vorgänge im Ausschuss beraten. Den
größten Anteil stellten 161 Beschwerden über Verstöße gegen
allgemeine ärztliche Berufspflichten dar. Ein weiterer Schwer-
punkt (52 Fälle) stellten „Werbeverstöße“ dar. Das verwundert
nicht. Mit der Liberalisierung des „Werbeverbots“ glaubten ei-
nige Kammermitglieder, es sei nun alles möglich, was es in der
gewerblichen Wirtschaft gibt. Trotz umfangreicher Möglichkei-
ten der „Werbung“ gibt es (noch) Regeln, die einzuhalten sind.
23 mal musste sich der Ausschuss mit Verstößen im Zusammen-
hang mit der Erstellung von Zeugnissen und Gutachten befassen
(„Gefälligkeitsatteste“, keine oder verzögerte Gutachtenerstel-
lung). 22 Patienten erhoben den Vorwurf der „unterlassenen
Hilfeleistung“. Wir erhielten 20 Mitteilungen über Strafverfah-
ren (davon vier wegen Trunkenheit im Straßenverkehr) von den
jeweiligen Staatsanwaltschaften. In derartigen Fällen prüft der
Ausschuss, ob ein „berufsrechtlicher Überhang“ besteht. In 
19 Fällen beriet der Ausschuss zu Vorwürfen, dass Kammermit-
glieder Patientenunterlagen nicht herausgegeben hätten. In ge-
ringerer Zahl beschäftigte sich der Ausschuss mit Verstößen ge-
gen die Dokumentationspflicht, unkollegiales Verhalten sowie
Zusammenarbeit mit Dritten.
Darüber hinaus beschäftigte sich der Ausschuss mit einigen
grundsätzlichen berufsrechtlichen Fragen. 
Ärztliches Handeln ist eben auch mit Konflikten verbunden.
Der Ausschuss Berufsrecht hat im Berichtszeitraum dazu beige-
tragen, dass Verstöße gegen berufsrechtliche Regelungen aufge-
klärt und nötigenfalls geahndet wurden. 

5.15
Junge Ärzte
(Kornelia Kuhn, Dippoldiswalde, Vorsitzende)
Tätigkeitsschwerpunkte des Ausschusses „Junge Ärzte“ bilde-
ten im Jahre 2002:
1. Probleme der Aus- und Weiterbildung,
2. Qualitätssicherung der Weiterbildung,
3. Überlastung junger Ärztinnen und Ärzte,
4. Aktivitäten des Ausschusses
5. Ärztemangel und
6. Jobbörse.

1. Probleme der Aus- und Weiterbildung
Der Ausschuss „Junge Ärzte“ führte 1999 und 2001 Umfragen
zur Situation der weiterzubildenden Ärzte in Sachsen durch.
Weiterzubildende und Weiterbilder wurden im Rahmen einer
anonymisierten Fragebogenaktion befragt. Die Antworten zei-
gen, dass sowohl Weiterbilder als auch Weiterzubildende Defi-
zite sehen, die zu beseitigen sind. Die Mitwirkung an der Besei-
tigung der Defizite wird in der weiteren Ausschussarbeit einen
zentralen Punkt bilden. 

2. Qualitätssicherung der Weiterbildung
Die in der Weiterbildungsordnung festgelegten Leistungskata-
loge erreichen das Ziel einer qualitativ vergleichbaren Weiter-
bildung lediglich formal. Um eine Verbesserung der Weiterbil-

dung zu erreichen ist das Engagement der Weiterzubildenden
und Weiterbilder gleichermaßen zu fordern. Zur dringend not-
wendigen Erarbeitung von Modellen zur Qualitätskontrolle
muss eine offene Diskussion mit allen Beteiligten – Weiterbil-
dern, Weiterzubildenden und den Kontrollinstanzen – geführt
werden. Dazu werden derzeit Modelle zur Qualitätssicherung
der Weiterbildung diskutiert. Zielstellung ist es, ein Modell zur
Qualitätssicherung der Weiterbildung mit freiwilliger Teil-
nahme der Einrichtungen zu erarbeiten. In Zusammenarbeit mit
dem Ausschuss wurde schon im letzten Jahr ein Pilotprojekt am
Universitätsklinikum Leipzig begonnen, um die Weiterbildung
zum Facharzt für Kinderheilkunde besser zu strukturieren. Die
Entwicklung des Projektes wird weiter begleitet.

3. Überlastung junger Ärztinnen und Ärzte
Nicht nur im Ausschuss „Junge Ärzte“ wird dieses Thema um-
fassend diskutiert, zurzeit findet eine breite öffentliche und po-
litische Diskussion statt.

4. Aktivitäten des Ausschusses
Mitglieder des Ausschusses setzen sich in ihren jeweiligen Kli-
niken für eine Analyse der Probleme ein und erarbeiten gemein-
sam mit der Verwaltung Lösungsmöglichkeiten, die dem Ar-
beitszeitgesetz gerecht werden und Missstände beseitigen.
Hierzu müssen in der jeweiligen Klinik angepasste Arbeitszeit-
modelle entwickelt werden.
Die mangelnde Umsetzung des 1994 in Kraft getretenen Ar-
beitszeitgesetzes, das auch die Krankenhäuser seit 1996 zu
beachten haben, zeigte sich deutlich in den Ergebnissen der Be-
fragung der Weiterzubildenden. Gespräche mit der Kontroll-
behörde, dem staatlichen Gewerbeaufsichtsamt, führten zu der
Erkenntnis, dass nur bei konkreten Beschwerden gehandelt
wird. Dann können Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet
und Bußgelder verhängt werden.

5. Ärztemangel
Aktuell wird der Ärztemangel speziell in den neuen Bundeslän-
dern diskutiert. Dazu sollen neue Befragungen an den Hoch-
schulen durchgeführt werden. Der Ausschuss „Junge Ärzte“
sieht keinen Bedarf für neue Befragungen sondern für entspre-
chend gegensteuernde Aktivitäten.

Ursachen für den Nachwuchsmangel sind hinlänglich bekannt,
untersucht und veröffentlicht:
– Schon 1996 erschien das Buch „Ende eines Traumberufs“

von Klaus Stern, eine Dokumentation zu Lebensqualität und
Belastungen bei Ärztinnen und Ärzten, worin die Unzufrie-
denheit der jüngeren Generation der Ärzteschaft aufzeigt
wird. Damals bestand noch relativ hohe Arbeitslosigkeit un-
ter den Medizinern, es sah niemand Handlungsmöglichkei-
ten, man fühlte sich weiter „ausgenutzt, abgespannt, ausge-
brannt“.

– Mindestens 86 % aller Berliner Ärzte werden unter gravie-
renden Verletzungen des Arbeits- und Tarifrechts beschäftigt,
zirka 70 % der sächsischen Weiterbildungsassistenten geben
an, dass weder ein zeitlich noch inhaltlich detaillierter Wei-
terbildungsplan an ihrer Einrichtung vorliegt.

– Schlagzeilen wie „Arbeiten in der Endlosschleife, Kultur-
schock Krankenhaus“ und vieles mehr unterstützen die Ent-
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– Die größte Gruppe stellt die Altersgruppe der 30–40-jährigen
dar, also die Altersgruppe, die die heranwachsende Ärzte-
schaft in der Fachärzteschaft darstellt.

– In der sächsischen Umfrage sind Ärztinnen und Ärzte in glei-
cher Häufigkeit von Mobbing betroffen. Damit stellt Mob-
bing keine geschlechterspezifische oder gar ärztinnenspezifi-
sche Problematik dar.

– Weniger als die Hälfte der Ärztinnen werden durch Vorge-
setzte gemobbt (45 %), 15 % in gleicher Ebene.

– Bei männlichen Mobbingopfern ist festzustellen, dass weit
mehr als die Hälfte der Ärzte durch Vorgesetzte gemobbt
werden, weit wenige durch Nachgeordnete.

– In nahezu gleicher Häufigkeit mobbt das Pflegepersonal Ärz-
tinnen und Ärzte.

– Eine eindeutige Aussage war, dass die mobbinginteressierten
und mobbingbetroffenen Ärztinnen und Ärzte, die an der Er-
hebung teilgenommen haben mit 79 % die Einrichtung einer
Mobbingberatungsstelle fordern und 73 % eine fachübergrei-
fende Fortbildung für dringlich indiziert halten.

Als Ergebnis der ersten Auswertung der Mobbingumfrage wur-
den zwei Anträge an den Vorstand der Sächsischen Landesärzte-
kammer erfasst. 
Erster Antrag: Einrichtung einer Mobbingberatungsstelle in der
Sächsischen Landesärztekammer.
Zweiter Antrag: Antrag an die Sächsische Akademie für ärztli-
che Fort- und Weiterbildung „Fortbildung für Ärztinnen und
Ärzte im Freistaat Sachsen“ mit dem Fortbildungsinhalt Mob-
bing.
Am 6. März 2002 wurde durch Dr. Brigitte Güttler der Vorstand
der Sächsischen Landesärztekammer über die Ergebnisse der
Mobbingumfrage ausführlich informiert und die zwei Anträge
eingebracht.
Zweiter Arbeitsschwerpunkt war die Konkretisierung der Krite-
rien der Weiterbildungsbefugten in der neuen Weiterbildungs-
ordnung. Hier hat der Ausschuss Ärztinnen maßgebliche Krite-
rien erarbeitet und an den Ausschuss Weiterbildung in
Zusammenarbeit mit dem Ausschuss „Junge Ärzte und Ärztin-
nen“ eingebracht.
Im Berichtszeitraum 2002 nahm Dr. Brigitte Güttler als Mit-
glied der ständigen Konferenz und Ausschuss „Ärzte“ an der
Bundesärztekammer an zwei Sitzungen teil.
In Vorbereitung auf den 105. Deutschen Ärztetag (28. 5. bis
31. 5. 2002 in Rostock) wurde eine Posterpräsentation „Ärztin:
Zukunft, Perspektive für die Medizin“ erarbeitet und als
Schwerpunkt des Deutschen Ärztetages für Ärztinnen trotz
Familienarbeit eine ihren Qualifikationen entsprechende Aus-
übung des Berufes zu ermöglichen und in Krankenhäusern, Uni-
versitäten und Praxen bessere Rahmenbedingungen zu schaffen
hat die Sächsische Landesärztekammer mit den Ärztinnen einen
Antrag Fortbildungsinhalte auch zum Mobbing auch als Krank-
heitsbild für alle Ärztinnen und Ärzte aufzunehmen. Der Antrag
wurde als Vorstandsüberweisung an den Vorstand der Bundes-
ärztekammer bestätigt.
Eine intensive Zusammenarbeit wurde im Berichtshalbjahr
2002 mit dem Freistaat Sachsen, der Landesarbeitsgemein-
schaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten Sachsen
und mit der Staatsministerin für Gleichstellung von Mann und
Frau, Christine Weber, intensiviert. 

scheidung angehender Mediziner, sich aus dem Berufsfeld
zurückzuziehen.

Nach Auffassung des Ausschusses „Junge Ärzte“ besteht politi-
scher Handlungsbedarf. Weitere Ursachenforschung ist nicht
erforderlich und wirkt zeitlich verzögernd auf erforderliche Re-
formschritte.

6. Jobbörse
Unter www.aerzteohnekittel.de  läuft die Jobbörse weiter. Sie ist
insbesondere für Ärzte in Sachsen gedacht, die einen schnellen
Überblick über regional verfügbare Weiterbildungsstellen ge-
winnen möchten. Andere Stellenangebote und -gesuche sind
natürlich ebenso willkommen. Im Internetauftritt der Sächsi-
schen Landesärztekammer findet man einen Verweis auf die
Jobbörse in der Rubrik „Links“. Der Informationsdienst ist kos-
tenfrei zu nutzen. 

5.16
Ärztinnen
(Dr. Brigitte Güttler, Aue, Vorsitzende)
Im Berichtsjahr 2002 führte der Ausschuss „Ärztinnen“ der
Sächsischen Landesärztekammer vier Sitzungen in der Sächsi-
schen Landesärztekammer in Dresden durch, am 1. 2., am 29. 4.,
am 20. 9. und am 29.11. 2002.
Die im Berichtsjahr 2001 veranlasste Erhebung „Mobbing ge-
gen Ärzte und Ärztinnen im Freistaat Sachsen“ wurde einer
kritischen Auswertung und Bewertung der rückgeführten Frage-
bögen unterzogen. In Zusammenarbeit mit dem Referat EDV-
Informatik der Sächsischen Landesärztekammer wurde in meh-
reren Ausschusssitzungen eine Bewertung und Auswertung
vorgenommen.
492 Ärztinnen und Ärzte beteiligten sich an der Umfrage. Zu
nachfolgenden Kriterien wurden Analysen vorgenommen:
– Altersstruktur der Teilnehmer an der Umfrage Arbeitsver-

träge der Teilnehmer an der Umfrage in Korrelation zur
Dauer der Arbeitsverträge.

– Anteil der Mobbingfälle an den Teilnehmern der Umfrage.
– Weiterbildungsstand der Teilnehmer an der Umfrage.
– Analyse der weiblichen Mobbingfälle nach Mobbing durch

Vorgesetzte, durch gleiche Ebene, durch Pflegepersonal, durch
Verwaltung, durch nachgeordnete Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, durch andere Leistungsbereiche, durch außerhalb-
stehende Personen, sonstige. 

– Analyse der männlichen Mobbingfälle durch Vorgesetzte,
durch gleiche Ebene, durch Pflegepersonal, durch Verwal-
tung, durch nachgeordnete, durch andere Leistungserbringer,
durch außerhalbstehende Personen, sonstige

Frage:
– Einrichtung einer Beratungsstelle für Mobbingfälle, Mobbing-

erkrankungen?
– Halten die Ärztinnen und Ärzte Fortbildung für Mobbinger-

krankungen für notwendig?

Ergebnisse:
– In der Altersgruppe der 20–30-jährigen Ärztinnen und Ärzte

fühlte sich ein kleinerer Teil angesprochen an der Mobbin-
gumfrage teilzunehmen.

Berufspolitik

256 Ärzteblatt Sachsen 6/2003



Am 24. April 2002 wurde durch Dr. Brigitte Güttler die Teil-
nahme an der Vorstellung des Bundesfrauengesundheitsberich-
tes realisiert.
Die Sächsische Landesärztekammer wurde durch Dr. Brigitte
Güttler in der Podiumsdiskussion vertreten. In Zusammenarbeit
mit den politischen Ebenen wurde eine Anfrage zur geschlechts-
spezifischen Gesundheitspolitik weiter mit erarbeitet.
Intensiviert wurde die Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum
für Frauen und Geschlechterforschung der Universität Leipzig,
vertreten durch die Direktorin des Institutes, Prof. Dr. Dorothee
Alfermann, und Frau Prof. Dr. Gräszel, Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Sozialwesen Zittau/Görlitz.
Weitere Aktivitäten wurden durch den Ausschuss wirksam zur
Vorbereitung zur öffentlichen Meinungsbildung bei der derzei-
tigen Gesundheitspolitik. Der Ausschuss entschied sich in sei-
ner Sitzung am 29. November 2002 für die Abfassung von kon-
kreten Vorschlägen zu Initiativen für die Arbeitsmarktsituation
von Ärztinnen und Ärzten in Praxis, Krankenhaus, Hochschulen
und Öffentlichen Dienst, für die öffentliche Veranstaltung und
Demonstration des Sächsischen Bündnisses Gesundheit 2000,
vertreten durch Dr. Gisela Unger.
Durch die gleichzeitige Mitgliedschaft von Dr. Brigitte Güttler
im Ausschuss „Weiterbildung“ und Ausschuss „Krankenhaus“
der Sächsischen Landesärztekammer ist eine kontinuierliche
Information der einzelnen Ausschussarbeiten gegeben und rea-
lisiert.
Der Ausschuss „Ärztinnen“ arbeitet eng mit den Ausschüssen
„Weiterbildung“, „Junge Ärztinnen“ und „Krankenhaus“ der
Sächsischen Landesärztekammer zusammen.
Die Durchökonomisierung des Gesundheitswesens und insbe-
sondere die Privatisierung der Krankenhäuser zwingt der Ärzte-
schaft neue Prioritäten auf. Ein Wertewandel, eine Änderung
des Wertekanons bedarf zur Objektivierung der derzeitigen
Situation Analysen.

5.17
Senioren
(Prof. Dr. Helga Schwenke, Leipzig, Vorsitzende)
Konzepte und Aufgaben: 
Hauptaufgabe war die Vorbereitung und Durchführung des 
7. Sächsischen Seniorentreffens (SST), die Erarbeitung einer
Neuorganisation der Teilnehmer-Einladungen und die redaktio-
nelle Arbeit an den von uns erbetenen und zugesandten ärztli-
chen Erinnerungsberichten. Darüber hinaus wurden die Interes-
sen der ärztlichen Senioren auch wahrgenommen sowohl durch
individuelle Beratung wie durch berufspolitische Stellung-
nahme und Zuarbeit.

Ergebnisse und Teilergebnisse: 
Im Oktober 2002 fanden vier Veranstaltungen des 7. SST statt.
Das Angebot bestand aus einer Besichtigung und Führung im
Schloss Burgk in Freital bei Dresden sowie der in den Nebenge-
bäuden präsentierten exzellenten Kunstausstellungen regionaler
Maler der vergangenen drei Jahrhunderte und einem Schauberg-
werk über die frühindustrielle Steinkohleförderung.
Anschließend erwartete die Gäste ein angenehmes Mittagsbuffet
in der Kammer, gefolgt von einem Vortrag über die sächsischen
Wettiner anhand des sogenannten Dresdener „Fürstenzuges“

mit musikalischer Umrahmung und einem abschließenden Kaf-
feetrinken. Trotz 660 Zusagen haben nur 603 Personen wirklich
teilgenommen (auf Grund kurzfristiger Verhinderungen). Der
finanzielle Aufwand konnte gegenüber dem Vorjahr gleich ge-
halten werden.
In Abstimmung mit dem Vorstand wurde eine Neuorganisation
der Teilnehmer-Einladungen beschlossen, da wegen der be-
trächtlichen Zunahme an ärztlichen Senioren (jährlich 300–400,
in Zukunft 500–600) eine Teilnahme aller Interessenten nicht
mehr möglich ist. Es soll nun ein zweijähriger Einlademodus er-
folgen und weibliche Senioren können auch erst ab dem 65. Le-
bensjahr eingeladen werden, wobei es bis zum Jahrgang 1941
„Bestandsschutz“ gibt (das heißt, wer 1941 und früher geboren
ist, wird noch ab dem 60. Lebensjahr eingeladen).
Auf unsere Anfrage nach ärztlichen Erinnerungsberichten aus
dem Zweiten Weltkrieg und danach sind 22 Beiträge eingegan-
gen. Die erste Korrekturfassung wurde nach gemeinsamer re-
daktioneller Arbeit von Knut Köhler, Referent für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der Sächsischen Landesärztekammer, jetzt
vorgelegt.
Aktueller Informationsstand zum Thema Rentenproblematik ist
der, dass Senioren, die bis Ende 1991 in den Ruhestand gegan-
gen sind und einen Anspruch auf Zusatz- und Sonderversorgun-
gen haben, bei der BfA (Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte, 10704 Berlin) einen sogenannten Überprüfungsantrag
stellen können. Aussicht auf höhere Rentenzahlung ergibt sich
nur, wenn im Renten- und Überführungsbescheid die jährlichen
Verdienstsummen zu niedrig angegeben sind. Dies ist – laut BfA
– in der Tat des öfteren vorgekommen, da aus Zeitmangel da-
mals bei der Neuberechnung alte Datenbestände verwendet
wurden.
Es sind Stellungnahmen für die Sächsische Justizministerkonfe-
renz und für die 75. Bundesgesundheitsministerkonferenz zu
den Themen „Patientenverfügung“ und „Sterbebegleitung in
Deutschland/Würdevolles Sterben“ erarbeitet worden.

Ausblick:
Vorgesehen sind die Vorbereitung des 8. SST, der Abschluss der
Redaktionsarbeit sowie möglichst die Drucklegung der ärztli-
chen Erinnerungsberichte, kontinuierliche Beratungsbereitschaft
zu seniorengerechten Themen und der Kontakt zum Ausschuss
„Sächsische Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung“,
der ein Exklusivangebot für ärztliche Senioren mit Selbstzah-
lung vorgeschlagen hat.

5.18
Sächsische Ärztehilfe
(Dipl.-Med. Siegfried Heße, Dresden, Vorsitzender)
Wenn, wie in den vergangenen Jahren, sich der Ausschuss nur
selten treffen muss und nur wenige Anträge bearbeitet werden
müssen, so ist das als positiv zu werten, da es dann unter der
sächsischen Ärzteschaft keine gravierenden sozialen Probleme
gibt, die durch finanzielle Unterstützung gemildert werden müs-
sen.
Das Jahr 2002 verlief allerdings etwas anders. Auf Grund der
Hochwasserkatastrophe erlitten zahlreiche Ärzte eminente ma-
terielle Schäden, sei es in der Klink, in der Praxis oder auch im
privaten Bereich.
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Unter den Bedingungen der im Jahre 2002 geltenden Beitrags-
ordnung zahlten

2.872 Ärzte den Mindestbeitrag,
2.998 Ärzte erhielten einen Beitragserlass, davon 954 Kam-

mermitglieder über 70 Jahre und
2.222 Ärzte erhielten eine Beitragsermäßigung.

Damit wurden im Jahr 2002 bei 3.892 Ärzten aus Altersgründen
sowie aus sozialen, beruflichen und familiären Gründen eine
Beitragsermäßigung beziehungsweise ein Beitragserlass oder
die Zahlung des Mindestbeitrages wirksam. Der durchschnittli-
che Kammerbeitrag im Jahre 2002 betrug pro Kammermitglied
289,65 EUR. 

Der Finanzausschuss behandelte im Jahr 2002 insgesamt 38 Wi-
dersprüche zu Bescheiden über Kammerbeiträge (36) und zu
Gebührenbescheiden (2). Es wurden 20 Anträge auf Wiederein-
setzung in den vorigen Stand entschieden. Ferner beurteilte der
Finanzausschuss in 48 Fällen, ob die ausgeübte Tätigkeit eine
ärztliche gemäß § 2 Abs. 5 der Beitragsordnung ist.

Der Finanzausschuss erinnert auch daran, dass der Beitrag zum
Fonds Sächsische Ärztehilfe ab 1995 vorerst nicht erhoben
wird, da der Bestand des Fonds ausreicht, die eingehenden An-
träge auf Unterstützung zu finanzieren. Im Jahr 2002 wurde an
eine Ärztin wegen sozialer Notlage ein rückzahlbares Darlehen
in Höhe von 2.500 EUR ausgezahlt. 
An 38 vom Hochwasser im August 2002 betroffene Ärzte wurde
ein rückzahlbares Darlehen in Höhe von jeweils 2.500 EUR
überwiesen.
Der Haushaltsplanentwurf 2003 wurde eingehend beraten, der
27. Kammerversammlung am 9. November 2002 vorgelegt und
durch diese einstimmig bestätigt.

Die Soforthilfe der Sächsischen Landesärztekammer war sicher
hier nur ein Achtungszeichen, aber durch die unbürokratische
Auszahlung ein positives Signal für die betroffenen Kollegin-
nen und Kollegen. Bis zum November gingen 39 Anträge auf
Gewährung eines zinslosen Darlehens bei der Sächsischen Lan-
desärztekammer ein.
In sechs Sitzungen konnte der Ausschuss über alle Anträge ent-
scheiden und es wurden jeweils 2.500 EUR als zinsloses Darle-
hen mit einer Laufzeit von ein bis drei Jahren gewährt. Sicher ist
diese Summe nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen
Stein, aber die finanziellen Möglichkeiten des Ausschusses sind
natürlich begrenzt, die Schäden in den einzelnen Praxen lagen
oft höher, als der finanzielle Grundstock der Sächsischen Ärzte-
hilfe.
Unabhängig von der Flutopferhilfe wurde drei Anträge bearbei-
tet, ein Antrag wurde abgelehnt, da sich die Situation des An-
tragstellers deutlich verbessert hatte, zwei weitere Anträge
konnten positiv beschieden werden. 
Im Namen aller Ausschussmitglieder möchte ich mich für die
gute Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern der Sächsischen
Landesärztekammer bedanken.

5.19
Finanzen
(Dr. Claus Vogel, Leipzig, Vorstandsmitglied, 
Vorsitzender)
Die acht Sitzungen des Ausschusses Finanzen im Geschäftsjahr
2002 waren durch eine intensive Arbeit gekennzeichnet. Der
Finanzausschuss beschäftigte sich mit der Neufassung der Bei-
tragsordnung sowie deren Auswirkungen auf die Verwaltungs-
arbeit, die finanzielle Situation der Kammermitglieder und den
Kammerhaushalt. Nach Zustimmung durch den Vorstand der
Sächsischen Landesärztekammer wurde die ab 1. Januar 2003
geltende Beitragsordnung durch die 26. Kammerversammlung
beschlossen. Die neue Beitragsordnung beinhaltet eine Umstel-
lung der Bemessungsgrundlage des Kammerbeitrages von Be-
rufseinnahmen aus ärztlicher Tätigkeit (Bruttoveranlagung) zu
Einkünften aus ärztlicher Tätigkeit (Nettoveranlagung).
Es wurden Grundsatzentscheidungen zur Auslegung der Bei-
tragsordnung bei aufgetretenen Einzelfällen getroffen, die in
einer Kammeranweisung als Arbeitsgrundlage das Verwal-
tungshandeln im Beitragswesen zusammenfassen.
Weiterhin hat sich der Finanzausschuss mit Anträgen nach § 6
der Beitragsordnung (Stundung, Ermäßigung oder Erlass von
Beiträgen) sowie mit Widersprüchen zu den ergangenen Bei-
tragsbescheiden befasst. Eingereicht wurden 151 Anträge nach
§ 6 der Beitragsordnung, das waren 119 Anträge weniger als im
Jahr 2001. Von den vorliegenden Anträgen entschied der Finanz-
ausschuss nach gründlicher Prüfung

10 Antragstellern Stundung bzw. Ratenzahlung,
36 Antragstellern Beitragserlass
8 Antragstellern Dauererlass und

22 Antragstellern Beitragsermäßigung
(davon 12 auf den Mindestbeitrag)

zu gewähren. Für 75 Antragsteller wurde der Kammerbeitrag
gemäß Beitragstabelle festgesetzt, da bei ihnen keine unzumut-
baren Härten wegen besonderer persönlicher oder familiärer
Umstände erkennbar waren.

Entwicklung der § 6 - Anträge
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Nach § 11 Abs. 3 der Hauptsatzung der Sächsischen Landesärz-
tekammer vom 7. Oktober 1994 ist die Kassen- und Buchprü-
fung nach Ablauf des Rechnungsjahres durch einen Wirt-
schaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer vorzunehmen. Die
Prüfung der Kassen- und Buchführung für das Jahr 2002 er-
folgte in der Zeit vom 10. bis 21. März 2003. Der Finanzaus-
schuss und der Vorstand nahmen den Bericht über die Prüfung
der Rechnungslegung für das Rechnungsjahr 2002 der Sächsi-
schen Landesärztekammer entgegen, diskutierten ihn und
stimmten ihm vollinhaltlich zu. Die Ergebnisse der Buchprü-
fung, einschließlich der Einnahmen-/Ausgabenrechnung sind
jährlich der Kammerversammlung vorzulegen. Nach Abschluss
der Kassen- und Buchprüfung für das Haushaltsjahr 2002, deren
Ergebnisse der Kammerversammlung vorgelegt wurden, erge-
ben sich folgende Zahlen:

Einnahmen gesamt 7.290.064,83 EUR

davon Kammerbeiträge 5.020.835,07 EUR

Gebühren laut Gebührenordnung 434.063,96 EUR

Gebühren für Fortbildung 334.530,49 EUR

Gebühren für Qualitätssicherung 629.657,09 EUR

Kapitalerträge 343.486,98 EUR

Erträge „Ärzteblatt Sachsen“ 98.168,04 EUR

Sonstige Erträge 429.323,20 EUR

Ausgaben gesamt 6.866.755,75 EUR

davon Personalaufwendungen für
hauptamtliche Mitarbeiter 2.545.460,04 EUR

Entschädigungen für ehrenamtlich
tätige Ärzte (einschließlich Reise- 
und Übernachtungskosten,
Kammerversammlung, Vorstand, 
Ausschüsse) 836.037,16 EUR

Honorare, fremde Lohnarbeit,
Telefon, Porto, Büroaufwand 1.069.465,16 EUR

Betriebsaufwand, Miete, 
Reinigung, Energie 669.699,23 EUR

Unterstützung Kreisärztekammern
(Rückführung von Beitragsgeldern) 203.892,00 EUR

Beiträge zur Bundesärztekammer 459.497,60 EUR

Abschreibungen 662.577,46 EUR

Zinsaufwand für Darlehen 330.841,40 EUR

Zuweisungen zu Rücklagen 89.285,70 EUR

Die Haushaltsmittel wurden zur Finanzierung der in diesem
Tätigkeitsbericht ausführlich dargelegten Aufgaben der Sächsi-
schen Landesärztekammer nach folgenden Hauptpositionen
verwendet:

Vorstand, Kammerversammlung, Ausschüsse 7,2 %

Weiterbildung, Fortbildung 15,0 %

Qualitätssicherung 11,9 %

Arzthelferinnen 2,7 %

Allg. Rechtsfragen, Schlichtungsstelle, Ethik-
kommission, Berufsrecht, Berufsregister 9,1 %

Beitragswesen, Rechnungsführung und Finanzen 8,8 %

Geschäftsstellen Dresden, Leipzig, Chemnitz 28,8 %

Öffentlichkeitsarbeit/Ärzteblatt Sachsen 2,0 %

Beiträge zur Bundesärztekammer 6,7 %

Unterstützung der Kreisärztekammern 3,0 %

Zinsen für Darlehen der Sächsischen
Ärzteversorgung 4,8 %

Der Jahresüberschuss wird für die Aufstockung der Betriebs-
mittelrücklage und der Rücklage für Gebäude verwendet.

Gemäß § 11 Abs. 3 der Hauptsatzung der Sächsischen Lan-
desärztekammer hat jedes beitragspflichtige Kammermitglied
die Möglichkeit, in der Geschäftsstelle der Sächsischen Lan-
desärztekammer in das Hauptbuch Einsicht zu nehmen.

6
Kommissionen und Arbeitsgruppen

6.1
Redaktionskollegium 
(Prof. Dr. Winfried Klug, Vorsitzender) 
Das „Ärzteblatt Sachsen“ nahm auch im Jahr 2002 die wichtige
Mittlerfunktion zwischen der Sächsischen Landesärztekammer
als Körperschaft und der sächsischen Ärzteschaft wahr. Diese
Zeitschrift ist das offizielle Mitteilungsblatt der Ärztekammer.
Die neun Mitglieder des ehrenamtlich besetzten Redaktionskol-
legiums haben im Jahr 2002 weiter am Profil und an der berufs-
politischen Aussage unseres Kammerorgans gearbeitet. Das
Redaktionskollegium beriet in den 12 Sitzungen über alle grund-
sätzlichen Fragen der inhaltlichen und formalen Gestaltung der
Zeitschrift, besprach die fachspezifischen Beurteilungen der im
Jahr 2002 zur Veröffentlichung eingereichten 33 medizinisch-
wissenschaftlichen Beiträgen aus sächsischen Krankenhäusern,
Instituten, Universitätskliniken und Arztpraxen. Die Mitglieder
des Redaktionskollegiums diskutierten die Wertigkeit, Praxis-
relevanz und Neuheitsgrad dieser Originalien für die sächsische
Ärzteschaft. Den Mitgliedern des Redaktionskollegiums und
der Redaktionsassistentin ist für ihre aktive kontinuierliche Ar-
beit, für ihre konstruktiven und kritischen Diskussionen bei der
Gestaltung unseres Kammerorgans besonders zu danken.
Zu den standespolitischen, ärztlich berufspolitischen und ge-
sundheitspolitischen Themenschwerpunkten unseres Kammer-
organs gehörten im Jahr 2002:
– Ethik in der Medizin, 
– Sterbehilfe versus Sterbebegleitung,
– Arztzahlenentwicklung in Sachsen,
– Tätigkeit und Resolution des Sächsischen Bündnis Gesund-

heit 2000,
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Das Anliegen unseres Standesorgans ist im Jahr 2003:
– die sächsischen Ärzte über die aktuelle Berufspolitik und Ge-

sundheitspolitik detailliert zu informieren, 
– einen aktiven Beitrag für die ärztliche Geschlossenheit zu

leisten,
– gegen den Ausverkauf des deutschen Gesundheitswesens zu

kämpfen,
– den Irrsinn der politischen Vorgaben im Gesundheitswesen

offenbar zu machen,
– das Sprachrohr des Bündnis Gesundheit 2000 im Freistaat

Sachsen zu sein, 
– ärztliche Gemeinsamkeiten herzustellen, 
– auf bedeutsame gesetzliche Vorschriften hinzuweisen, 
– originale medizinische Beiträge aus dem Freistaat Sachsen zu

publizieren,
– Leserbriefe von sächsischen Ärztinnen und Ärzten zu veröf-

fentlichen und an die Einheit unseres Berufsstandes zu appel-
lieren.

6.2
Arbeitsgruppe Multimedia in der Medizin 
(Dr. Günter Bartsch, Neukirchen, Vizepräsident, Vorsitzen-
der)
In zweimonatigen Treffen hat die Arbeitsgruppe vor allem zwei
Dinge im Blick:
Die Homepage der Sächsischen Landesärztekammer (www.
slaek.de), die inzwischen mehrere tausend Seiten umfasst, und
den Sächsischen Gesundheitslotsen (www.gesundheitslotse-
sachsen.de), für den die Sächsische Landesärztekammer die or-
ganisatorische (und zum Teil redaktionelle) Verantwortung
übernommen hat. Während sich der Internetauftritt der Kammer
in erster Linie an ihre Mitglieder, die Ärzte richtet, und erst in
zweiter Linie an Patienten mit ihren Anliegen an die Kammer,
ist es beim Sächsischen Gesundheitslotsen umgekehrt. 
Entsprechend sind auch die Inhalte gänzlich unterschiedlich.
Die Homepage der Sächsischen Landesärztekammer hält alle
für die Berufsausübung sächsischer Ärzte wichtigen Informa-
tionen, Gesetze, Ordnungen und Verfügungen in ihrer aktuellen
Form ständig vor. Hier werden die Vorzüge des Internet deutlich
sichtbar: Aktualität, ständige (und ökonomische) Verfügbarkeit
und schnelle Auffindbarkeit.
Vom Inhalt her werden seit dem Jahre 2002 aktuelle Informatio-
nen auf der ersten Seite in Kurzform aufgeführt. Weiterführende
Texte dazu können bei Bedarf aufgerufen werden. Berufspoli-
tische Standpunkte der Kammer werden nun schneller vermit-
telbar. 
Außerdem wurden die Links neu geordnet und aktualisiert so-
wie der Gesundheitslotse neu in der Frame-Leiste (linke Leiste
der Themen-Angebote) aufgenommen.
Die Internetseite der Landesärztekammer ist seit dem 1. Sep-
tember 1998 in der heutigen äußeren Gestaltung verfügbar. Sie
wurde mit den damaligen eigenen technischen Möglichkeiten
erstellt. Diese etwa viereinhalb Jahre merkt man ihr jetzt auch
an.
Die wachsende Bedeutung und Zugriffszahlen des Mediums
veranlassten unsere Arbeitsgruppe, dem Vorstand eine nunmehr
professionellere und modernisierte Gestaltung der Startseite
vorzuschlagen.

– Ärzte helfen den durch die Hochwasserkatastrophe betroffe-
nen sächsischen Ärzten,

– Zusammenarbeit mit der Polnisch Niederschlesischen Ärzte-
kammer,

– 10 Jahre Sächsische Ärzteversorgung,
– 10 Jahre externe medizinische Qualitätssicherung im Frei-

staat Sachsen,
– Bundesparteien im gesundheitspolitischen Kreuzverhör vor

den Bundestagswahlen 2002,
– Aktivitäten der sächsischen Kreisärztekammern,
– 18. und 19. Tagung der Vorsitzenden der Kreisärztekammern,
– 12. Sächsischer Ärztetag,
– 27. Kammerversammlung, 
– 105. Deutscher Ärztetag,
– Fünf Jahre berufsrechtliches Verfahren, 
– Ärztliche Präventionstage in Sachsen,
– Hygiene aktuell,
– Aktuelle Bedeutung der klinischen Autopsie. 
Außerdem waren die Amtliche Bekanntmachungen und Mittei-
lungen der Geschäftsstelle unserer Körperschaft ein wichtiger
Bestandteil des Inhaltes des „Ärzteblatt Sachsen“.
Aufgrund des betont berufspolitisch aktiven Jahres 2002 konn-
ten Hochschulnachrichten aus der Medizinischen Fakultät der
Universität Leipzig und der Technischen Universität Dresden
leider nur auf insgesamt elf Druckseiten in vier Heften veröf-
fentlicht werden. 
Das „Ärzteblatt Sachsen“ erhielten im Berichtsjahr 2002 alle
17.360 Kammermitglieder. Es erschien regelmäßig in der zwei-
ten Woche eines Monats mit einem durchschnittlichen Umfang
von 30 redaktionellen Seiten. Der Bezug für alle Kammermit-
glieder war auch im Jahr 2002 und ist auch in den kommenden
fünf Jahren kostenfrei.
Die Zusammenarbeit mit dem Leipziger Messeverlag und Ver-
triebsgesellschaft mbH und ihren Mitarbeitern war wie in allen
Jahren seit 1995 konstruktiv und kooperativ.
2002 erschien das „Ärzteblatt Sachsen“ wie bereits seit 1999
mit einer Online-Ausgabe unter http://www.slaek.de. Die Zu-
griffszahlen zum Portal der Sächsischen Landesärztekammer
lagen im Jahr 2002 wöchentlich durchschnittlich bei 22.000.
Das Gesamtinhaltsverzeichnis vom Jahrgang 13 (2002) stand
unseren Lesern im Heft 1/2003 übersichtlich gegliedert als her-
ausnehmbare Heftbeilage erneut zur Verfügung.
Das Redaktionskollegium „Ärzteblatt Sachsen“ hat in Herbst 2001
eine Leserbefragung durchgeführt und diese im Heft 2/2002 aus-
gewertet. 3,05 % aller Leser haben den Fragenbogen beantwortet.
Die statistische Repräsentanz [N = 100/10000] der Leserbefra-
gung wurde damit deutlich erreicht. Durch diese Befragung haben
wir erfahren, wie unsere Leserschaft nach über elfjähriger Erschei-
nungszeit das Ärzteblatt und seinen Informationsgehalt beurteilt.
Aus dem Ergebnisse der Leserbefragung ist abzuleiten, dass das
„Ärzteblatt Sachsen“ überwiegend anerkennend bewertet wird.
Die Leserinnen und Lesern, die sich aktiv an der Umfrage betei-
ligt haben, sind mehrheitlich vom Inhalt und Konzept unseres
Standesorgans überzeugt. Das Redaktionskollegium bedankt
sich bei den sächsischen Ärzten für die Kritik, für Vorschläge
und Anregungen zu Inhalt und Gestaltung des „Ärzteblatt Sach-
sen“. Das Redaktionskollegium schätzte ein, dass unser „Ärzte-
blatt Sachsen“ den Vergleich mit den Kammerorganen der ande-
ren 16 deutschen Ärztekammern sehr gut bestehen kann. 
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Die Neugestaltung wird vorbereitet und in den kommenden
Monaten umgesetzt. Dabei ist es von Vorteil, dass die Sächsi-
sche Landesärztekammer von dem Institut für Medizinische In-
formatik und Biometrie Dresden, dessen Direktor, Prof. Dr.
Hildebrand Kunath, unserer Arbeitsgruppe seit ihrer Gründung
angehört, wesentliche Impulse erhält.
Inhaltlich wurden dem Internetangebot der Sächsische Landes-
ärztekammer auf Bundesebene gute bis sehr gute Noten erteilt.
Strukturell erfordert der stark angewachsene Umfang in nächster
Zeit ebenfalls eine Überarbeitung, um interne Verlinkung und
Stichwortsuche möglich zu machen und die Pflege des Inhaltes
rationell zu gestalten.
Bei den Zugriffszahlen hat sich im letzten Jahr eine deutliche
Verschiebung ergeben: Waren die Fortbildungsangebote in den
ersten Jahren weitaus in Führung, wurden sie jetzt vom „Ärzte-
blatt Sachsen“ und den Informationsthemen auf die nächsten
Plätze verwiesen.
Die schon seit Beginn vermutete Bedeutung der Homepage als
Archiv für das „Ärzteblatt Sachsen“, beginnt nun nach zweiein-
halb Jahrgängen (seit Heft 7/1999) zu greifen.
Der Gesundheitslotse Sachsen wurde mit einer Pressekonferenz
am 31. September 2001 nach umfangreichen Vorbereitungen als
deutschlandweit erstes Patienteninformationssystem mit meh-
reren Kooperationspartnern gestartet. Nach den Gründungsmit-
gliedern Sächsische Krankenhausgesellschaft (Informationen
zu und Suche nach allen sächsischen Krankenhäusern), Kassen-
ärztliche Vereinigung Sachsen (Arztsuche!), Zahnärztesuche
und Zahnarztinformationen (gemeinsame Seite der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Sachsen und der Sächsischen Lan-
deszahnärztekammer), Öffentlicher Gesundheitsdienst (Ge-
sundheitsämter, Landesuntersuchungsanstalten) und Sächsische
Landesärztekammer (Patientenanfragen, Notfallinformationen)
sind neu hinzugekommen die Rehabilitationskliniken Deutsch-
lands, die Physiotherapeuten Sachsens, Selbsthilfegruppen und
zuletzt mit leider langer Ladezeit seit Januar 2003 auch ein Apo-
thekensuchdienst und Apothekennotdienstverzeichnis (deutsch-
landweit).
Der Gesundheitslotse Sachsen wird von den sächsischen Tages-
zeitungen offensichtlich als Informationskonkurrent gesehen
und deshalb nur in wenigen bei den Leserinformationen aufge-
führt. Aus diesem Grunde wird in nächster Zeit eine Informa-
tionskarte mit Internetadresse und Anbieterverzeichnis erstellt.
Öffentliche Einrichtungen, besonders Arztpraxen und Kranken-
häuser, erhalten die Möglichkeit, diese zum Kopieren und/oder
Mitnehmen auszulegen.
Beide genannten Arbeitsgebiete werden ergänzt durch vielerlei
andere Aktivitäten wie zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, In-
ternetkurse, Internetecke im „Ärzteblatt Sachsen“, Mitarbeit in
der zentralen Redaktionskonferenz des Ärztenetzes www.arzt.de
und Marktbeobachtung, um eventuell neue Möglichkeiten im
Angebot aufzunehmen.

Der Arbeitsgruppe gehören an:
Dr. Günter Bartsch, Prof. Dr. Otto Bach, Prof. Dr. Winfried
Klug, Prof. Dr. Hildebrand Kunath, Dr. Lutz Pluta, Dr. Thomas
Selisko, seitens der Geschäftsführung: Dipl.-Ing. FH Beatrix
Thierfelder, Dipl.-Ing. FH Mathias Eckert, Dipl.-Ing. Bernd
Kögler, Knut Köhler M.A., Dipl.-Ök. Kornelia Keller, Göran
Ziegler, Dr. jur. Verena Diefenbach

6.3
Ethikkommission
(Prof. Dr. Rolf Haupt, Leipzig, Vorsitzender)
Wir führten insgesamt zehn Sitzungen der Ethikkommission,
teils in Leipzig, teils in Dresden durch; dabei wurden 157 Stu-
dien bearbeitet. Von diesen Studien waren 136 Zweitvoten; hier-
bei handelt es sich um Studien, die bereits durch eine erste
Ethikkommission bewertet wurden. 21 Studien waren Erstvoten,
in diesen Fällen ist unser Votum das gültige Erstvotum.
Wir haben zwei Anhörungen durchgeführt. In drei Fällen konnte
der Hinweis gegeben werden, dass ein Ethikvotum nicht erfor-
derlich ist, sondern dass es sich um Verlaufsbeobachtungen han-
delt, die im einfachen Verfahren ohne Zustimmung eines Ethik-
gremiums durchzuführen sind.
In drei Fällen mussten umfangreiche Ergänzungen und Umar-
beitungen vorgenommen werden, damit wir zustimmen konn-
ten.
Neben diesen in der Kommission ausführlich behandelten und
bewerteten Studien hatte der Vorsitzende die Aufgabe, 857 Briefe
zu beantworten. Dieser Schriftwechsel betraf vorwiegend
Ergänzungen und Erweiterungen zu Studien (sogenannte
Amendements, Mitteilungen über neue Prüfärzte, unerwünschte
Nebenwirkungsereignisse und Bestätigung von Studienab-
schlüssen). Diese Arbeit nimmt in zunehmendem Maße einen
breiten Raum ein, da eine Reihe von Studien sehr schnell einge-
reicht werden und bereits während des Verfahrens noch Ergän-
zungen aus klinischer Sicht vorgenommen werden müssen.
Schwerpunkte im inhaltlichen Bereich der Studien waren fol-
gende:
– Studienuntersuchungen zu der Therapie bösartiger Ge-

schwülste,
– Studien zum Testen von neuen Impfstoffen,
– zahlreiche Untersuchungen aus dem Gebiet der Gastroentero-

logie und Kardiologie mit dem Einsatz neuer Medikamente in
diesen Gebieten sowie

– Untersuchungen zu erektiler Dysfunktion und zu infektiösen
Erkrankungen, besonders Pneumonien und Sepsisfälle.

Darüber hinaus ist das gesamte Spektrum der Medizin in den
Studien vertreten, in zunehmendem Maße werden auch Studien
aus Rehabilitationskliniken unter Einsatz besonders physio- und
arbeitstherapeutischer Parameter zur Bewertung eingeschickt.
Es sei zusammenfassend hervorgehoben, dass die Mitglieder
der Ethikkommission in hoher Qualität und mit einem sehr
großen Sachverstand die einzelnen Studien bearbeitet haben, so
dass wir in recht kurzen Zeiten positive Voten, zum Teil mit für
die Untersuchung wichtigen Hinweisen erstellen konnten.
Dafür sei allen besonders gedankt.
Über die Studienbewertungen hinaus wurden mehrere Problem-
kreise im Jahr 2002 besonders umfangreich besprochen und
auch auf Anregung der beiden Tagungen der Arbeitsgemein-
schaft der Ethikkommissionen besonders beachtet. Dies betrifft
einerseits die Angleichung der einzelnen Rechtssysteme im
Rahmen der europäischen Union mit einer anzustrebenden Ver-
änderung im Bearbeitungsrhythmus, in der Bearbeitungszeit
von klinischen Studien. Zwischenberichte und Stellungnahmen
auf diesem Gebiet sind dem Präsidenten bereits zugegangen; ei-
nige offene Fragen werden noch diskutiert.
Das neue Verfahren setzt mehr rechtliche Verantwortlichkeit der
Mitglieder der Ethikkommission voraus und soll besonders
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beeinflusst. Hinzu kommen die strengen Hierarchien mit zwin-
genden Entscheidungsstrukturen. Medizinisches Handeln wird
heute auch sehr viel stärker von Technik geprägt als jemals zu-
vor. Die Technisierung bringt zusätzliche ethische Probleme auf
die Tagesordnung, insbesondere wenn der kommunikative
Aspekt ärztlichen Handelns darunter leidet. Wann beginnt das
Sterben? Wann sind lebensverlängernde Maßnahmen abzubre-
chen? Zu welchem Zeitpunkt ist der Arzt rechtlich noch auf der
sicheren Seite? Viele Fragen, wenig Antworten prägen die
öffentliche Diskussion. Für den Arzt vor Ort gibt es wenig kon-
krete Hilfestellungen. Die Sächsische Landesärztekammer will
mit dem bereits etablierten Gesprächskreis „Ethik in der Medi-
zin“ den Versuch unternehmen, konkrete Antworten auf kon-
krete Fragen zu finden. Durch die fachübergreifende Besetzung
mit Medizinern, Juristen, Philosophen und Vertretern beider
Konfessionen wird es uns hoffentlich gelingen, einen kleinen
Beitrag dazu zu leisten, Licht in die Fragen des Alltags zu brin-
gen, aber auch auftretende Probleme in Medizin und Gesell-
schaft interdisziplinär zu bearbeiten.

6.5
Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen
(Dr. Rainer Kluge, Kamenz, Vorsitzender)
Die Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen (vormals Schlich-
tungsstelle) hat im Berichtszeitraum ihre Tätigkeit planmäßig
fortgesetzt.
Verglichen mit dem Vorjahr steht einem Rückgang der Gesamt-
zahl der eingegangenen Anträge (–11,1 %) eine deutliche Zu-
nahme der eingeleiteten Begutachtungen (+15,3 %) bei etwa
gleicher Zahl der abgeschlossenen Begutachtungsverfahren
(–2,1 %) gegenüber.
Das Zahlenmaterial ist im Anhang in der bereits aus den Vorjah-
ren bekannten Form graphisch und tabellarisch dargestellt.
In der Verteilung auf die verschiedenen Fachgebiete der Medi-
zin sowie in der haftungsrechtlichen Bewertung bestätigen sich
die aus den Vorjahren bekannten Trends. Die Rate der aus Sicht
der Gutachterstelle als berechtigt erhobenen Schadensersatzfor-
derungen lag mit 22,5 % der abgeschlossenen Begutachtungs-
verfahren etwas höher als im Vorjahr.
Wie in jedem Jahr ist an dieser Stelle insbesondere den für die
Gutachterstelle tätigen Sachverständigen zu danken, ohne die
diese Arbeit nicht möglich wäre.
Der Gutachterstamm wurde auch im Jahre 2002 kontinuierlich
ausgebaut, wobei die Gutachterstelle sehr daran interessiert ist,
insbesondere für die Fachgebiete Traumatologie und Orthopä-
die neue Gutachter zu gewinnen. 
Der Sachverständigenrat der Gutachterstelle hat auch im Be-
richtsjahr quartalsweise getagt und besonders problematische
Vorgänge ergänzend zu den Gutachten diskutiert. In allen diesen
Fällen war – wenn auch bei zum Teil kontroverser Diskussion –
eine Bewertung und Meinungsbildung möglich.
Im Berichtsjahr ist eine völlig neu gefasste Verfahrensordnung
der Gutachterstelle in Kraft getreten. Erarbeitet im Juristischen
Geschäftsbereich unserer Kammer berücksichtigt die neuge-
fasste und wesentlich besser gegliederte Verfahrensordnung Ver-
änderungen im Verfahrensablauf sowie in der täglichen Praxis
erforderlich gewordene Anpassungen. Die Verfahrensordnung
wurde mit dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft erörtert.

auch dem Ziel dienen, den Leiter der klinischen Prüfung und
seine Einrichtung zu bewerten, was nur durch eine umfangrei-
che einheitliche Befragung (schriftlich) der Prüfärzte erreichbar
ist.
Eine Pilotstudie soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2003 ge-
startet werden. Hierbei wird es besonders darauf ankommen, ob
die in der Europäischen Union vorgegebenen terminlichen Ver-
pflichtungen für die Abarbeitung der Studien von einer ehren-
amtlichen Kommission zu realisieren ist.
Daneben spielen Diskussionen über die Einbeziehung von nicht
einwilligungsfähigen Patienten in klinische Studien eine große
Rolle: hilfreiche Unterstützung erfolgte durch Mitteilungen
auch des zentralen Arbeitskreises der Ethikkommissionen.
Außerdem beschäftigten wir uns mit der Frage der Versicherung
für Patienten und Probanden, bei denen es durchaus unter-
schiedliche Bewertungen geben muss.
Die Meinung zur Präimplantationsdiagnostik und den Umgang
mit überschüssigen Embryonen wurde in der Kommission aus-
führlich besprochen. Die zusammenfassende Meinung der
Kommission konnte der Vorsitzende auf dem Deutschen Ärzte-
tag in Rostock vortragen.
Im Ausblick auf die Arbeit der nächsten Jahre muss auf die
Neuerung in der Bewertung von Ethikkommissionen und die
oben aufgeführten Hinweise zur Beurteilung von Prüfeinrich-
tungen und Prüfleitern besondere Aufmerksamkeit gerichtet
werden. Wir hoffen, dass mit der Pilotstudie sich die Fragen ab-
klären lassen und wir in der Lage bleiben, für Sachsen eine ge-
bührliche Zahl von Studiendurchführungen durch unsere Arbeit
mit zu fördern und zu gewährleisten.
Darüber hinaus werden Themen, die im neu gebildeten Ge-
sprächskreis für Ethik in der Landesärztekammer zur Diskus-
sion stehen, auch innerhalb der Ethikkommission in Gesprächs-
form ihren Niederschlag finden und dort mit eventuell
erforderlichen Rückantworten an den Gesprächskreis zurückge-
geben.
Nach dem derzeitigen Stand und dem geäußerten Willen der Mit-
glieder wollen alle Kollegen an der Arbeit, auch in der nächsten
Wahlperiode der Sächsischen Landesärztekammer, teilnehmen
und ihre Tätigkeit in der Ethikkommission fortführen.
Diese Kontinuität ist im Moment wohl der wichtigste Schlüssel
für die hohe Qualität der Arbeitsergebnisse.

6.4
Gesprächskreis Ethik in der Medizin
(Prof. Dr. Otto Bach, Dresden, Vorstandsmitglied; 
Prof. Dr. Rolf Haupt, Leipzig; Moderatoren)
Im Sommer 2002 wurde an der Sächsischen Landesärztekam-
mer ein „Gesprächskreis Ethik in der Medizin“ gegründet. Die-
sem Gesprächskreis gehören neben Medizinern auch ein Jurist,
eine Philosophin sowie ein Krankenhausseelsorger an. Aus-
gangspunkt für diesen Gesprächskreis war die Frage: Wie kann
sich ein Arzt in der heutigen Zeit ethisch-moralisch für den
Patienten einsetzen wenn er gleichzeitig die Krankenhausver-
waltung, die Krankenkassen und die Politik im Rücken hat?
Der Arzt steht fast täglich vor ethischen Entscheidungen, die er
meist allein treffen muss. Konkrete Hilfestellungen gibt es
kaum. Die ethischen Aspekte medizinischen Handelns werden
gleichzeitig durch die reduzierte Betrachtungsweise auf ein
ökonomisches Verhältnisprinzip von Kosten und Nutzen stark
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Zur Bewältigung des Tagesgeschäftes der Gutachterstelle (Erar-
beitung von Gutachtenaufträgen sowie Auswertung von Gut-
achten) konnte ein weiterer ärztlicher Kollege für die Mitarbeit
gewonnen werden, so dass wir in diesem Bereich auf steigende
Verfahrenszahlen eingerichtet sind.
Langfristig wurden Vorbereitungen für personelle Veränderun-
gen im juristischen Bereich der Gutachterstelle getroffen.
Ein besonderes Bedürfnis ist es mir, an dieser Stelle Frau Ursula
Riedel zu danken, die auch im zurückliegenden Jahr mit großem
Engagement und großer Sachkenntnis den umfangreichen
Schrift- und Aktenverkehr der Gutachterstelle organisiert hat.

Jahresstatistik 2002

1 Gesamtmaterial kumulativ 2001 2002
1992–2001

1.1 eingegangene Anträge 2801 397 353

1.2 eingeleitete 
Begutachtungen 1697 243 279

1.3 abgeschlossene 
Begutachtungen 1591 249 244

1.4 am Ende des Berichts-
zeitraumes offene Be-
gutachtungsverfahren 141

2 Gliederung n. Einrichtungen
(Bezugsgröße: im Berichtsjahr in Auftrag gegebene Gut-
achten)

Gesamt 1697 243 279

2.1 Klinik 1162 158 180

2.2 Klinikambulanz 1173 112 119

2.3 Praxis 1462 173 180

3 Gliederung n. Entscheidungen
(Bezugsgröße: im Berichtsjahr abgeschlossenen Begut-
achtungen)

Gesamt 1591 249 244

3.1 Behandlungsfehler 
festgestellt 1505 170 173

3.1.1 Behandlungsfehler 
ursächlich f. Körperscha-
den (Anerkennung) 1420 150 153

3.1.2 Behandlungsfehler festge- 
stellt aber nicht ursäch-
lich f. Körperschaden 1184 120 118

3.2 Anspruch anerkannt wegen
unzureichender Aufklärung 1115 112 112

3.3 Kein Behandlungsfehler 
festgestellt 1083 179 206

3.4 Anerkennungsquote 26,7 % 20,9 % 22,5 %

4 Gliederung nach Fachrichtungen
(Bezugsgröße) im Berichtsjahr in Auftrag gegebene Gut-
achten)

1992–2001 2001 2002
kumulativ

Gesamt 1697 243 279

Allgemeinmedizin 0082 012 019

Anästhesiologie 0040 004 012

Augenheilkunde 0044 014 009

Chirurgie (gesamt) 0710 097 119

Allg. Chir. 0 74
Unfallchir. 038
Gefäßchir. 002
Herzchirurgie 002
Kinderchirurgie 002
Thoraxchir. 001

Gynäkologie/Geburtshilfe 0221 031 031

HNO 0051 005 006

Haut u. Geschlechtskrankheiten 0012 002 004

Innere Medizin 0167 026 022

Kinderheilkunde 0024 004 003

Mund-Kiefer- u. Gesichtschir. 0009 001 001

Neurochirurgie 0031 005 004

Neurologie/Psychiatrie 0040 008 006

Orthopädie 0195 021 037

Pathologie 0003 000 000

Radiologie (Diagnostik und 
Therapie) 0013 003 001

Urologie 0060 010 005
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tung der Sächsischen Landesärztekammer in einem überschau-
baren Zeitraum ein funktionierendes Instrument zur Qualitätssi-
cherung zur Verfügung steht. Unabhängig davon konnte durch
die Kommission festgestellt werden, dass die im DIR erhobenen
Daten der vier in Sachsen tätigen Einrichtungen bzw. Praxen
keine Qualitätsmängel erkennen lassen. Kleine Differenzen sind
durch das unterschiedliche Patientengut und den Charakter der
Universitätskliniken als Aus- und Weiterbildungsstätten erklär-
bar. Auf der Grundlage der durch die Sächsische Landesärzte-
kammer bis einschließlich für den Jahresbericht 1999 erhobe-
nen Daten sehen es die Arbeitsgruppenleiter als erforderlich an,
die Kurzstatistiken der einzelnen im Freistaat Sachsen tätigen
IVF-Einrichtungen vom DIR zu erbitten. Die Angaben des DIR
können für den Jahresbericht der IVF-Einrichtungen verwendet
werden. Ein entsprechender Schriftverkehr wurde mit dem DIR
zu dieser Angelegenheit vorgenommen.
Im Rahmen der Genehmigungsverfahren hatten die Mitglieder
der Kommission Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung ein-
hellig die Auffassung vertreten, dass die Richtlinien des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit und Familie
zur Genehmigung von Maßnahmen zur künstlichen Befruch-
tung durch Ärzte, Einrichtungen und Krankenhäuser dringend
eine Novellierung bedürfen, da die darin gestellten personellen
Anforderungen an eine reproduktionsmedizinische Arbeits-
gruppe nicht den Realisierungsmöglichkeiten und der derzeit
geübten Verfahrensweise entsprechen. Die in der Richtlinie auf-
gestellte Forderung, dass mindestens fünf Ärzte in einer Ar-
beitsgruppe vereint tätig sein müssen, ist fachlich nicht erfor-
derlich. Die Mitglieder der Kommission sind der Meinung, dass
in einer Arbeitsgruppe mindestens zwei Fachärzte für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe (Leiter und Stellvertreter), die beide
im Besitz der Fakultativen Weiterbildung für Reproduktionsme-
dizin sind, sowie für das Fachgebiet der Reproduktionsbiologie
einen weiteren Arzt oder entsprechenden Fachwissenschaftli-
cher zu fordern sind. Dabei muss die Arbeitsgruppe jedoch wie
bisher die Fachgebiete: Endokrinologie der Reproduktion,
gynäkologische Sonografie, operative Gynäkologie (insbeson-
dere mit endoskopischen Verfahren), Andrologie, Spermatologie,
experimentelle oder angewandte Reproduktionsbiologie (mit
dem Schwerpunkt In-vitro-Kultur und Kryobiologie) und psy-
chosomatische Medizin abdecken. Weiterhin gilt, dass jeder
Arzt neben der psychosomatischen Medizin höchstens nur zwei
Teilgebiete gleichzeitig repräsentiert. Darüber hinaus sollte
fixiert werden, dass lediglich das Teilgebiet der Spermatologie
in der Einrichtung bzw. Praxis vertreten sein muss. Das Fachge-
biet der Andrologie könnte örtlich getrennt vom Sitz der Praxis
betrieben werden. Von Seiten der Mitglieder der Kommission
wurde weiterhin vorgeschlagen, dass die Forderung, nach der
der Naturwissenschaftler, der in der Arbeitsgruppe das Fachge-
biet der Reproduktionsbiologie vertritt, drei eigenständige wis-
senschaftliche Publikationen auf diesem Gebiet veröffentlich
haben muss, ersatzlos gestrichen werden sollte, da die repro-
duktionsbiologischen Themen bereits durch eine Vielzahl von
wissenschaftlichen Publikationen erschöpft und bearbeitet sind.
Eminent wichtiger für den Reproduktionsbiologen sind vor allem
seine praktische Erfahrungen. 
In diesem Sinne wurde ein Textentwurf für die personelle Vor-
aussetzung erarbeitet, der für die neue Richtlinie an das Sächsi-
sche Staatsministerium für Soziales weitergereicht wurde.

6.6
Kommission Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung
(Prof. Dr. Henry Alexander, Leipzig, Vorsitzender)
Die Kommission Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung
tagte im Jahre 2002 viermal (12. 3., 23. 4., 8. 10. und 26. 11. 2002).
Die Arbeit der Kommission kann in vier Schwerpunkte unter-
teilt werden. Im ersten Schwerpunkt beschäftigte sich die Kom-
mission mehrfach mit Genehmigungsverfahren von Ärzten, die
die Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung durchführen.
Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Auswertung der melde-
pflichtigen Parameter der reproduktionsmedizinischen Behand-
lung unter dem Qualitäts- und Plausibilitätsbezug. In einem drit-
ten Schwerpunkt wurde über mögliche Änderungsvorschläge zu
den „Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Sozia-
les, Gesundheit und Familie zur Genehmigung von Maßnahmen
zur Durchführung künstlicher Befruchtungen durch Ärzte, Ein-
richtungen und Krankenhäusern“ beraten.
Der letzte, nicht unerhebliche Schwerpunkt bestand in der Bear-
beitung der Anträge zur Durchführung der assistierten Fertili-
tätstherapie von nicht verheirateten Paaren.
Die Kommission hatte 2002 nach Prüfung der Unterlagen beim
Vorstand der Sächsischen Landesärztekammer für zwei nieder-
gelassene und zwei angestellte Ärzte die unbefristete Genehmi-
gung zur Durchführung der Maßnahmen der künstlichen Befruch-
tung beantragt. Der Vorstand hat diesen Anträgen stattgegeben
und die unbefristete Genehmigung erteilt.
Für die Qualitätssicherung der reproduktionsmedizinischen
Leistungen wurde in diesem Jahr erstmals die durch das zentrale
Deutsche IVF-Register (DIR) erhobenen Daten der reproduk-
tionsmedizinischen Arbeitsgruppen herangezogen. Dabei wur-
den von den Mitgliedern der Kommission Maßnahmen zur künst-
lichen Befruchtung die Auswertungsmöglichkeiten der Daten
insgesamt als noch nicht befriedigend eingeschätzt. Dazu führ-
ten die arbeitsgruppentätigen Mitglieder der Kommission an,
dass sowohl bei der Datenerhebung als auch bei der Datener-
mittlung erhebliche Anfangsschwierigkeiten aufgetreten sind.
Da die Sächsische Landesärztekammer für die Qualitätssiche-
rung der Fertilitätstherapie zuständig ist, wurde nach einer be-
friedigenderen Lösung gesucht. Es wurde daher vereinbart, dem
DIR Änderungs- und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten,
damit der Kommission Maßnahmen zur künstlichen Befruch-
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Ein Großteil der Arbeit der Kommission nahm die Begutachtung
der Anträge von nicht verheirateten Paaren ein zur Durchfüh-
rung einer assistierten Fertilitätstherapie ein. Von 67 eingereich-
ten Anträgen von unverheirateten Paaren konnten 61 Anträge
genehmigt werden. In vier Fällen mussten die Anträge zur Durch-
führung der künstlichen Befruchtung abgelehnt werden.
Nach langjähriger Arbeit in der Kommission scheidet aus Alters-
gründen Prof. Dr. Gunther Göretzlehner (Torgau) aus der Kom-
mission aus. 
Das ehemalige Kommissionsmitglied Prof. Dr. Andreas Werner
(Dresden) wird vom Vorstand der Sächsischen Landesärztekam-
mer als erfahrener Kollege erneut in das Gremium berufen.

6.7
Kommission Gewalt gegen Kinder/
Misshandlung Minderjähriger
(PD Dr. med. Christine Erfurt, Dresden, Vorsitzende)
Im Jahre 2002 konzentrierte sich die Tätigkeit der Fachkommis-
sion Gewalt gegen Kinder/Misshandlung Minderjähriger der
Sächsischen Landesärztekammer auf folgende Schwerpunkte:

1. Aufklärung der Ärzteschaft Sachsens durch 
Veröffentlichungen

Bereits im Jahre 1997 hatte die Kommission drei Artikel für das
Ärzteblatt Sachsen erarbeitet. Der erste Artikel „Gewalt gegen
Kinder/Misshandlung Minderjähriger (Prof. Dr. Dietmar Roesner),
ein zweiter Artikel „Gewalt gegen Kinder/Misshandlung Min-
derjähriger (PD Dr. Christine Erfurt), bestehend aus Teil I
„Diagnostische Probleme bei Kindesmisshandlung aus forensi-
scher Sicht“ und Teil II „Grundlagen des Arztrechtes bei Ver-
dacht auf Kindesmisshandlung“ und der dritte Artikel zum Thema
„Diagnostische Probleme und Aspekte bei sexuellem Miss-
brauch im Kindesalter aus kinderpsychiatrischer und -psycholo-
gischer Sicht (Prof. Dr. Michael Scholz und Dr. Frank Ostwaldt)
sind im „Ärzteblatt Sachsen“ erschienen.
Jetzt konnte diese Thematik nochmals zusammenfassend in einer
Broschüre veröffentlicht werden, in der auch inzwischen geän-
derte gesetzliche Regelungen berücksichtigt wurden. Nach Er-
scheinen konnte eine reges Interesse insbesondere bei Kinder-
und Jugendärzten beobachtet werden. Aus diesem Grunde wur-
den bereits mehrere Vortragstermine mit diesen Berufsgruppen
vereinbart. Diese mussten dann allerdings durch die Hochwasser-
katastrophe und die sich daran anschließenden personellen Pro-
bleme in das Jahr 2003 verschoben werden.

2. Teilnahme an Fachtagung
Vom 18. bis 20. April 2002 fand in Weimar die Vierte Fachtagung
der Deutschen Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und -ver-
nachlässigung e.V. statt. Die Vorsitzende unserer Kommission
nahm an dieser Fachtagung teil. Insbesondere in Gesprächen mit
Mitarbeitern von Jugendämtern kam zum Ausdruck, dass auch
von diesen selbst ihre Weiterbildung zur Erkennung und Betreu-
ung von misshandelten oder missbrauchten Kindern als nicht aus-
reichend und effektiv eingeschätzt wurde.

3. Antrag an den 12. Sächsischen Ärztetag in Dresden
Auf dem 12. Sächsischen Ärztetag in Dresden wurde von der
Vorsitzenden der Kommission der Antrag zur Verbesserung der

Zusammenarbeit der für die Misshandlung von Kindern zustän-
digen Stellen (Ärzte und Jugendämter) gestellt. Bislang bestand
die frustrierende Situation, dass in der Ärzteschaft der Eindruck
bestand, dass ihre Meldungen mit dem Verdacht auf Kindesmiss-
handlung bzw. sexuellen Missbrauch an Jugendämter mögli-
cherweise von diesen nicht weiter oder nicht effektiv bearbeitet
werden.
Dieser Antrag hatte zur Folge, dass bereits Gespräche mit der
Leiterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes und Vertretern von
Jugendämtern zur Verbesserung der Zusammenarbeit stattge-
funden haben. Die Thematik beinhaltete insbesondere die Rück-
meldung an die meldenden Ärzte, die Klärung von immer noch
bestehenden juristischen Unsicherheiten sowie weitere Zusam-
menkünfte zur Weiterbildung der Mitarbeiter der Jugendämter
und des Allgemeinen Sozialen Dienstes. Hier werden regel-
mäßige Treffen vereinbart werden.

4. Fallspezifische Sprechstunde am Universitätsklinikum
Dresden und der Medizinischen Fakultät der Technischen
Universität Dresden

Die am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus aufgebaute in-
terdisziplinäre Sprechstunde beschäftigte sich auch im Berichts-
jahr mit Einzelfällen von Kindesmisshandlungen. Hierbei werden
verschiedene Fachärzte zum Konzil einberufen. Diesem gehö-
ren je nach Art des Falles ein Kinderarzt, ein Kinderchirurg, ein
Rechtsmediziner, ein Kinder- und Jugendpsychiater oder auch
eine Sozialarbeiterin, ein Gynäkologe, ein Dermatologe oder
Ophthalmologe an.
Auch im Jahr 2002 mussten wieder mehrere Kinder begutachtet
werden. Hierbei entstand der Eindruck, dass das Alter der zu be-
gutachtenden Kindern geringer, das Ausmaß der Gewalteinwir-
kungen jedoch erheblicher wird.

6.8
Kommission Transplantation
(Prof. Dr. Johann Hauss, Leipzig, Vorsitzender)
Weiterhin war im Jahr 2002 die Hauptaufgabe der Kommission,
das Transplantationsgesetz bei der Umsetzung in die Praxis zu
begleiten und Strategien nach dem Stand der Erkenntnisse der
Medizinischen Wissenschaft zu entwickeln. Nach wie vor be-
steht ein großes Problem darin, dass die Zahl der Organspender
stagniert, obwohl sie bundesweit deutlich höher liegen könnte.
Im Bundesdurchschnitt haben im Jahr 2002 zwölf Personen pro
einer Million Einwohner ihre Organe nach dem Tod gespendet;
das waren insgesamt 1.029 Organspender (Abbildung 1). Insge-
samt wurden 3.305 Organtransplantationen durchgeführt (Ab-
bildung 2). Aktuell stehen laut EUROTRANSPLANT, der Ver-
mittlungsstelle in Leiden, Niederlande, 11.500 Patienten und
Patienten auf den Wartelisten und hoffen auf ein Transplantat.
Die Zahlen innerhalb der Regionen Deutschlands variieren er-
heblich: Seit langem sind vor allem die Ergebnisse in der Region
Nord-Ost (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern)
mit über 19 Organspendern pro einer Million Einwohner über
dem Durchschnitt sowie in Bayern mit fast 15 Organspendern
pro einer Million Einwohnern. In der Region Ost (Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen) wurde im Jahre 2002 ein
Durchschnitt von 12,5 Organspendern pro Million Einwohnern
erreicht; das entspricht exakt dem Bundesdurchschnitt. Andere
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Tabelle 1: Anzahl der Organspender im regionalen Vergleich
2001/2002

Region Anzahl der Organspender* Anzahl der Organspender*
im Jahr 2001 im Jahr 2002

Baden-Württemberg 1.126 1.104
Bayern 1.167 1.183
Mitte 1.160 1.104
Nord 1.194 1.166
Nord-Ost 1.138 1.151
Nordrhein-Westfalen 1.163 1.204
Ost 1.125 1.117
bundesweit 1.073 1.029

(*ohne Lebendspende; Quelle: DSO; 02/03)

Tabelle 2: Anzahl der Transplantationen im regionalen Ver-
gleich 2001/2002

Region Anzahl der Transplantationen* Anzahl der Transplantationen*
im Jahr 2001 im Jahr 2002

Baden-Württemberg 1.411 1.295
Bayern 1.469 1.509
Mitte 1.338 1.288
Nord 1.749 1.734
Nord-Ost 1.447 1.481
Nordrhein-Westfalen 1.732 1.739
Ost 1.240 1.259
bundesweit 3.386 3.305

(*ohne Lebendspende; Quelle: DSO; 02/03)

Abbildung 1: Regionale Unterschiede bei der Zahl der Organ-
spender pro 1 Mio. Einwohner

6.9
Kommission Lebendspende gemäß § 8 Abs. 3 TPG
(Prof. Dr. jur. Bernd-Rüdiger Kern, Leipzig, Vorsitzender;
Dr. Torsten Schlosser, Arzt in der Geschäftsführung)
§ 8 des Transplantationsgesetzes (TPG) regelt die Zulässigkeit
der Entnahme von Organen bei lebenden Organspendern. § 8
Abs. 3 Seite 2 TPG fordert als Voraussetzung für die Organent-
nahme bei einem Lebenden, dass die nach Landesrecht zustän-
dige Kommission vor der Organspende gutachtlich dazu Stel-
lung genommen hat, ob begründete tatsächliche Anhaltspunkte
dafür vorliegen, dass die Einwilligung in die Organspende nicht
freiwillig erfolgt oder das Organ Gegenstand verbotenen Han-
deltreibens nach § 17 TPG ist.

Regionen wie die Region Mitte oder Baden-Württemberg liegen
mit 9,3 beziehungsweise 9,8 Spenden deutlich darunter (Abbil-
dung 3). Die Situation in anderen europäischen Ländern be-
weist, dass Zahlen von 20 und mehr Organspendern pro einer
Million Einwohner möglich sind; in Spanien sind sogar mehr als
30 Organspender pro einer Million Einwohner realisiert wor-
den. Diese Fakten wurden bei mehreren Veranstaltungen prä-
sentiert und die transplantationsbeauftragten Ärzte in Sachsen
wurden gemeinsam mit der Deutschen Stiftung Organtransplan-
tation (DSO) zu mehreren Veranstaltungen eingeladen. Es stellt
sich immer deutlicher heraus, dass vor allem die großen Kran-
kenhäuser im Bereich der Organspende aktiviert werden müs-
sen. Nach mehreren Beratungen wurde beschlossen, eine beson-
dere Kommission „Hirntod-Diagnostik“ unter der Leitung von
Prof. Dr. Dietmar Schneider (Neurologische Universitätsklinik
Leipzig) zu gründen. Diese Kommission hat bereits ihre Tätig-
keit aufgenommen und sorgt in Sachsen für eine verbesserte In-
formationsstruktur bezüglich Fragen der Hirntod-Diagnostik
und Spenderrekrutierung. Zwei Arbeitsberatungen fanden schon
statt.
In enger Kooperation mit dem Sächsischen Staatsministerium
für Soziales (Jürgen Hommel) wurde der Entwurf eines Aus-
führungsgesetzes zur Organtransplantation für den Freistaat
Sachsen erarbeitet. Nach zahlreichen Beratungen mit den zu-
ständigen Gremien wurde ein Gesetzentwurf formuliert und be-
reits zu einer ersten Lesung in den Landtag eingebracht. Es ist
damit zu rechnen, dass dieses Gesetz im Jahre 2003 verabschie-
det werden kann. Die Auswirkungen auf den Bereich der Or-
ganspende durch das Gesetz werden überwiegend positiv beur-
teilt.
Weiterhin wurde intensiv in den verschiedensten Gremien der
Bundesärztekammer und der Deutschen Stiftung Organtrans-
plantation darauf hingewiesen, dass weiterhin eine „Dysba-
lance“ zwischen entnommenen und transplantierten Organen in
der Region Ost besteht. Mit Unterstützung des Ehrenpräsiden-
ten der Sächsischen Landesärztekammer, Prof. Dr. Heinz
Diettrich, wurden mehrere Aktivitäten zu diesem Thema mit
Schreiben an den Präsidenten der Bundesärztekammer, an die
Gesundheitsministerin und den Leiter der Ständigen Kommis-
sion Organtransplantation bei der Bundesärztekammer formu-
liert und erneut energisch auf diese seit langem bestehende Pro-
blematik hingewiesen. Änderungen wurden angemahnt, zurzeit
konnten aber wiederum keine eingreifenden Verbesserungen
erreicht werden. Auch im Jahre 2003 wird auf diesem Gebiet
weiter Einfluss genommen werden.
Laut § 8 Abs. 3 des Transplantationsgesetzes wurde vor zwei
Jahren eine Kommission für die Lebendspende eingerichtet, die
gutachterlich in diesem Jahr in 16 Fällen (elf Nieren- und fünf
Leberlebendspenden) Stellung bezogen hat. Die Kooperation
zwischen der Ethikkommission und den Transplantationszen-
tren kann als ausgezeichnet beschrieben werden, Problemfälle
wurden in enger Kooperation gelöst.
Insgesamt beschäftigt sich die Fachkommission Transplantation
immer noch mit zahlreichen formalen Fragen, die aufgrund der
Ausführungsbestimmungen des Transplantationsgesetzes zu lö-
sen sind. Diese vielfach auch juristisch überlagerten Themen
werden sicher auch in diesem Jahr noch intensiv zu bearbeiten
sein.
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Im dritten Jahr des Bestehens der Kommission ist der Arbeits-
anfall in etwa gleich geblieben wie im vorangegangenen. Insge-
samt hat die Kommission acht Sitzungen abgehalten und dabei
16 Spender und Empfänger gehört, elfmal für eine Nieren- und
fünfmal für eine Leberspende. Bei den Spendern handelte es
sich weit überwiegend um enge Familienangehörige, siebenmal
um einen Elternteil und ein Kind, sechsmal um Ehegatten und
zweimal um Geschwister. In einem Fall war zu prüfen, ob es
sich bei Spender und Empfänger um „andere Personen, die sich
in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahe ste-
hen“ handelte. In stärkerem Maße als in den beiden Vorjahren
wurden die Vertreter der Mitglieder der Kommission zur Kom-
missionsarbeit herangezogen. Bis zu einem gewissen Grad hat
sich eine Praxis herausgebildet, die letztlich für die Sächsische
Landesärztekammer zwei unterschiedlich besetzte Lebendspen-
dekommissionen vorhält. Das entspricht durchaus der Entwick-
lung in den übrigen Bundesländern.
Dieser letzte Fall wies wieder die Schwierigkeiten auf, die auch
schon im Jahresbericht für das Jahr 2001 geschildert wurden.
Weitere Schwierigkeiten traten bei diesem Fall hinzu. Spender
und Empfänger hatten sich zunächst der Lebendspendekommis-
sion in München vorgestellt. Diese hatte das Vorliegen tatsäch-
licher Anhaltspunkte dafür, dass die Einwilligung in die Organ-
spende nicht freiwillig erfolgt und das Organ Gegenstand für
verbotenen Handeltreiben nach § 17 TPG ist, verneint. Dennoch
entschied sich die sächsische Kommission beide nochmals zu
hören. Im Anschluss an die sehr großzügige Auslegung dieser
Vorschrift hat auch die sächsische Kommission das Vorliegen
entsprechender Anhaltspunkte verneint. Zwei Tagungen im Be-
richtsjahr zu Problemen der Lebendspendekommission lassen
es naheliegend erscheinen, in Zukunft diese großzügige Ausle-
gung aufzugeben und die Vorschrift enger auszulegen.
Einige weitere bemerkenswerte Fakten seien mitgeteilt. Wäh-
rend das Geschlechterverhältnis bei den Spendern ausgeglichen
war (je acht weibliche und männliche Spender), überwiegt bei
den Empfängern der Anteil der Männer deutlich (elf Männer,
fünf Frauen). Das entspricht, wenn man vom ersten Berichtsjahr
absieht, dem Befund in Sachsen. Dieser Befund lässt sich auch
bundesweit feststellen. Eine Erklärung dafür ist nur schwer
möglich. Die Anträge wurden weit überwiegend vom Trans-
plantationszentrum der Universität Leipzig gestellt, nur in einem
Fall kam ein Vertrag aus Dresden. Das verschiebt das Verhältnis
zwischen beiden Einrichtungen nochmals deutlich zugunsten
Leipzigs. Die Transplantationsklinik der Universität Leipzig er-
freut sich weit über das Land Sachsen hinaus großer Beliebtheit,
was nicht wenige Transplantationen aus den benachbarten Bun-
desländern beweisen.

6.10
Fachkommission Brustkrebs
(Prof. Dr. Hildebrandt Kunath, Dresden)
Die Fachkommission Brustkrebs wurde in Absprache mit den
zuständigen Fachgesellschaften und Berufsverbänden vom Prä-
sidenten der Sächsischen Landesärztekammer, Prof. Dr. Jan
Schulze, im Oktober 2002 eingerichtet. Sie umfasst zurzeit 14 Mit-
glieder. Auf der konstituierten Sitzung am 14. Oktober 2002
wurde Prof. Dr. Hildebrandt Kunath zum Vorsitzenden der Ar-
beitsgruppe gewählt.

Ein Anlass der Gründung der Arbeitsgruppe sind der Beschluss
der Bundesregierung zur Einführung von strukturierten Be-
handlungsprogrammen (DMP) für das Mammakarzinom sowie
die Erklärung der Spitzenverbände der Krankenkassen, im Jahr
2003 für die Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren das Mammo-
graphie-Screening in ihren Leistungskatalog aufzunehmen und
nach europäischen Leitlinien in Deutschland stufenweise einzu-
führen.
Die Arbeitsgruppe Brustkrebs hat sich das Ziel gestellt, für
beide Prozesse eine kohärente, abgestimmte und wirksame Ge-
samtstrategie für Sachsen zu entwickeln, die zu einer spürbaren
Verbesserung der Früherkennung, Diagnostik, Therapie, Nach-
sorge und Rehabilitation auf dem Gebiet des Mammakarzinoms
unter Nutzung der in Sachsen verfügbaren Ressourcen und
Kompetenzen führt. Die Bürde des Problems Mammakarzinom
im Freistaat ist mit einer zurzeit jährlichen Neuerkrankungshäu-
figkeit von 2.600 Frauen und 890 Sterbefällen und einer ungüns-
tigen Stadienverteilung bei der Diagnostik der Neuerkrankun-
gen nur unzureichend beschrieben.
Der Gründung der Arbeitsgruppe ging ein Workshop zum
Thema Mammakarzinom in Sachsen im Mai 2002 voraus. 
Der Workshop fand auf Initiative der Landesvertretung der
Technikerkrankenkasse mit Unterstützung von Staatsministerin
Christine Weber, Sächsisches Staatsministerium für Soziales,
statt. Mit der Arbeitsgruppe Brustkrebs soll an positive Erfah-
rungen mit der Projektarbeit auf den Gebieten Diabetes, Schlag-
anfall sowie anderer Gruppen in Sachsen angeknüpft werden.

6.11
Arbeitsgruppe Hirntoddiagnostik
(Prof. Dr. Dietmar Schneider, Leipzig, Vorsitzender)
Auf Antrag der Kommission Transplantation hat der Vorstand
der Sächsischen Landesärztekammer im August der Gründung
einer Arbeitsgruppe Hirntoddiagnostik zugestimmt. Hintergrund
für den Antrag war der Rückgang an Organspende-Konzilen in
Sachsen.
In Sachsen gibt es 67 Krankenhäuser mit Intensivtherapiestatio-
nen. Aber gerade einmal 25 Kliniken haben im vergangenen
Jahr Hirntote, dass heißt, potenzielle Organspender gemeldet.
Mit einer frühzeitigen Feststellung des Hirntodes eines Men-
schen könnten viele Menschenleben gerettet werden. Doch oft-
mals bestehen auf ärztlicher Seite zu große Unsicherheiten,
nicht nur bei der Diagnose des Hirntodes, sondern auch bei dem
schwierigen Gespräch mit den nahen Verwandten. 
Die temporäre, interdisziplinär besetzte Arbeitsgruppe mit sie-
ben Fachleuten – allesamt erfahrene Neurologen und Anästhe-
sisten – soll für die Probleme der Hirntoddiagnostik nach den
seit 1997 geltenden Richtlinien der Bundesärztekammer Hilfestel-
lung und Beratung geben und Kollegen in der Praxis unterstüt-
zen. Die Aufgaben der neuen Arbeitsgruppe Hirntoddiagnostik
bestehen vor allem in einer Qualitätssicherung der Hirntoddiag-
nostik und deren Dokumentation, gegebenenfalls bis hin zu
Lösungsvorschlägen für die Bundesärztekammer im Sinne von
Empfehlungen zur Aktualisierung der Richtlinien entsprechend
des Fortschrittes der medizinisch-technischen Diagnoseverfah-
ren, der Besprechung von Problemfällen und der Sicherstellung
der Hirntoddiagnostik in der Fort- und Weiterbildung. Zu ein-

Berufspolitik

Ärzteblatt Sachsen 6/2003 267



Nach der Bundestagswahl vom September hat es auch konkrete
öffentlichkeitswirksame Aktionen des Bündnisses gegen die
Entwicklungen in der Gesundheitspolitik gegeben. Neben einem
Aktionstag vom 13. Dezember 2002 mit 700 Gästen wurde von
den 30 Bündnismitgliedern eine Resolution „Gegen den Aus-
verkauf des Gesundheitswesens“ verabschiedet und an Bundes-
sowie Landespolitiker übergeben. Begleitet wurde die Aktion
mit einer Vorstellung des Bündnisses vor zahlreichen Journa-
listen in der Landespressekonferenz des Sächsischen Landta-
ges. Hinzu kam die Darstellung des Sächsischen Bündnisses im
Internet und regelmäßige Kontakte unter den Bündnispartnern.
Auch für 2003 sind Gespräche und wirksame Aktionen geplant.
So soll es einen Tag gegen die Bürokratisierung des Gesund-
heitswesens geben. Das Sächsische Bündnis Gesundheit 2000
wird auch in Zukunft nicht erst auf die Grundsatzpapiere der
Parteien warten, sondern kontinuierlich Einfluss auf die laufen-
den gesundheitspolitischen Debatten nehmen. 

7.2
Deutsch-polnische Arbeitsgruppe
(Dr. Helmut Schmidt, Hoyerswerda, 
Vorstandsmitglied und Moderator)
Die Tätigkeit der Deutsch-polnischen Arbeitsgruppe an der
Sächsischen Landesärztekammer konzentrierte sich im Jahr
2002 auf die Vorbereitung des 2. Deutsch-polnischen Symposi-
ums 2003 und die verstärkte Zusammenarbeit mit der polnisch
niederschlesischen Ärztekammer in Breslau. Mitte des Jahres
2002 wurde die Moderation der Arbeitsgruppe aus persönlichen
Gründen von Dr. Peter Schwenke an den Berichterstatter über-
geben. Für das geplante Symposium galt es einen geeigneten
Veranstaltungsort und erste Referenten auszuwählen. Mit der
weltbekannten Stadt Meißen konnte zwar ein bedeutender Ort
gefunden werden. Ein Versuch das Symposium in dieser Stadt
aus öffentlichen Mitteln über das Programm Interreg IIIa zu för-
dern, verlief jedoch ergebnislos. Damit begann die Suche nach
Sponsoren. In zahlreichen Gesprächen und Treffen konnten
schon erste Unterstützer gefunden werden. 
Die Beziehungen zwischen der Sächsischen Landesärztekam-
mer und der polnisch niederschlesischen Ärztekammer sind im
Jahr 2002 weiter intensiviert worden. Fragen im Umfeld des
Beitritts Polens zur Europäischen Union stehen im Zentrum des
Interesses. Auch nachdem es auf der polnischen Seite mit Dr.
Andrzej Wojnar einen neuen Präsidenten gibt, sind die Kontakte
unverändert intensiv. Es gab Gespräche zur Weiterbildungsord-
nung, zur Anerkennung von Abschlüssen und zu den Bedingun-
gen einer Arbeitsaufnahme in Deutschland. Die Befürchtungen
um einen Exodus von Ärzten aus Polen konnten beide Kam-
mern in einer gemeinsamen Vorstandssitzung im November
2002 entkräften. Zum einen gibt es nicht so viele Interessenten
und zum anderen bestehen Sprachbarrieren. Denn nur polnische
Ärzte mit sehr guten Kenntnissen der deutschen Sprache werden
in die engere Wahl für eine Tätigkeit in Deutschland kommen. 
In Zukunft sollen verstärkt polnische Ärzte die Möglichkeit er-
halten, sich bei einem sächsischen Arzt in der Niederlassung
umzusehen. Damit soll ihnen ein Einblick in das ambulante
deutsche Gesundheitswesen gegeben werden. Hintergrundge-
spräche an der Sächsischen Landesärztekammer runden das
„Praktikum“ ab.

zelnen Themenbereichen werden auch Vertreter der DSO (Deut-
sche Stiftung Organtransplantation) hinzugezogen.
Ziel dieser Arbeitsgruppe soll es sein, an allen Kliniken des
Freistaates Sachsen eine hohe Qualität in der Hirntoddiagnostik
und dadurch eine Steigerung der Organspende in Sachsen zu er-
reichen.
Die Arbeitsgruppe hat sich bislang zweimal getroffen und ist ge-
rade dabei, eine Art Mentorenschaft für die Transplantationsbe-
auftragten der sächsischen Krankenhäuser zu errichten. 

6.12
Berufsbildungsausschuss Arzthelferinnen
(Dr. Bernhard Ackermann, Zwickau, Vorsitzender)
Der Berufsbildungsausschuss befasste sich in seiner 2. Sitzung
der dritten Amtsperiode mit der Auswertung der Abschlussprü-
fung und Zwischenprüfung 2002.
Besonders auffällig war die Verschlechterung im Prüfungsfach
Verwaltung (Ø 3,88) im Vergleich zum Vorjahr (Ø 3,43) und im
Vergleich zum Prüfungsfach Medizin (Ø 3,05). Bewährt hat
sich, dass im Prüfungsfach Praktische Übungen nur noch zwei
Prüflinge pro Stunde geprüft werden. Die Aufwertung der Prü-
fungsfragen in diesem Prüfungsfach dient vor allem der Quali-
tätssicherung.
Die Auswertung der Zwischenprüfung ergab eine gravierende
Verschlechterung auf einen Notendurchschnitt von 4,01.
Der Berufsbildungsausschuss spricht sich nach reger Diskus-
sion dafür aus, bei Prüfungen in programmierter Form auch wei-
terhin keine Anzahl der richtigen Lösungen vorzugeben.

Es wurde darüber informiert, dass der Vorstand der Sächsischen
Landesärztekammer in seiner 41. Sitzung am 4. Dezember 2002
die Prüfungsausschüsse Plauen, Chemnitz, Dresden, Leipzig,
Torgau und den Überregionalen Prüfungsausschuss neu berufen
hat.

7
Gesundheitspolitische Arbeit 
und Auslandskontakte

7.1
Sächsisches Bündnis Gesundheit 2000
(Dr. Gisela Trübsbach, Dresden, Vorstand)
Während in den meisten deutschen Bundesländern die Bünd-
nisse für Gesundheit im Jahre 2002 nicht mehr tätig gewesen
sind, hat sich das Sächsische Bündnis Gesundheit 2000 weiter-
hin kritisch in die gesundheitspolitischen Debatten eingemischt.
Lange vor den anstehenden Bundestagswahlen gab es wichtige
Veranstaltungen. Bereits zu Beginn des Jahres wurden Politiker
zu öffentlichen Gesprächen eingeladen. Dazu gehörten sehr gut
besuchte Podiengespräche mit der Bundesgesundheitsministe-
rin Ulla Schmidt und dem damaligen stellvertretenden Frak-
tionsvorsitzenden der FDP, Jürgen Möllemann. Im kleineren
Rahmen fanden Gespräche mit den sächsischen Landtagsabge-
ordneten, Kerstin Nicolaus und Dr. Marlies Volkmer statt. In
teilweise sehr kontroversen Debatten konnten die Standpunkte
der Mitarbeiter aus den Heilberufen deutlich und auf die Pro-
bleme im Osten Deutschlands aufmerksam gemacht werden.
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8
Sächsische Ärzteversorgung
(Dr. Helmut Schmidt, Hoyerswerda, Vorsitzender 
des Verwaltungsausschusses, Vorstandsmitglied)
Der Geschäftsbetrieb der Sächsischen Ärzteversorgung verlief
auch während des 11. Jahres kontinuierlich und stabil. Die Mit-
tel der Sächsischen Ärzteversorgung wurden entsprechend § 7
Absatz 1 SSÄV nur zur Bestreitung der satzungsgemäßen Leis-
tungen und der notwendigen Verwaltungskosten verwendet.

Zur Wahrnehmung der satzungsgemäßen Aufgaben trafen sich
die Mitglieder des Verwaltungsausschusses als geschäftsführen-
des Organ zu zwölf Beratungen und diskutierten monatlich die
wirtschaftliche Situation des Versorgungswerkes, vor allem die
Kapitalmarktsituation und daraus resultierende Anlagestrate-
gien, informierten sich u. a. über die Beitragssituation, den Stand
der Leistungsgewährung und andere anstehende Probleme. Die
Ehrenamtler waren darüber hinaus bei Beratungen in Anlage-
ausschüssen und der Kommission zur Entscheidung über das
Vorliegen einer Berufsunfähigkeit für die Mitglieder tätig. Wie
schon in den vorangegangenen Jahren kam der Verwaltungsaus-
schuss dem Informationsbedürfnis der Mitglieder durch Infor-
mationsveranstaltungen und Vorträge in verschiedenen Kreis-
ärztekammern nach. Veröffentlichungen im „Ärzteblatt Sachsen“
und im Internet (www.saev.de bzw. www.slaek.de) ergänzen die
Bemühungen um eine sachliche Information der Mitglieder.

Der Aufsichtsausschuss als überwachendes Organ nahm seine
Aufgaben gemäß § 4 Absatz 8 SSÄV wahr und informierte 
sich im Verlauf von drei Sitzungen über die Geschäftstätigkeit,
den Rechnungsabschluss 2001, die Kapitalanlage und besprach
die vom Verwaltungsausschuss vorgelegten Beschlüsse für die 
13. erweiterte Kammerversammlung. Zu den Sitzungen waren je-
weils Vertreter der Rechtsaufsicht und der Fachaufsicht anwesend.

Am 14. Juni 2002 tagte die 13. erweiterte Kammerversammlung,
höchstes Organ der Sächsischen Ärzteversorgung, auf der die ärzt-
lichen und tierärztlichen Mandatsträger Beschlussfassungen zum
Jahresabschluss 2001, zum Geschäftsbericht, zur Rentenbemes-
sungsgrundlage und Dynamisierung der laufenden Renten und An-
wartschaften zum 1. Januar 2003 vornahmen. Dem Aufsichtsaus-
schuss und dem Verwaltungsausschuss wurde Entlastung erteilt.

Die Sächsische Ärzteversorgung verzeichnete im Jahr 2002 einen
Neuzugang von 197 Mitgliedern und erreichte zum Jahresende ei-
nen aktiven Mitgliederbestand von insgesamt 12.596 Aktiven. Für
das Beitragsvolumen des Geschäftsjahres sind verschiedene Ein-
flussfaktoren wie die Einkommenssituation der niedergelassenen
Ärzte und Tierärzte und der gegenüber dem Vorjahr unverändert
gebliebene Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung bei
nur gering erhöhter Bemessungsgrenze ausschlaggebend; im Ver-
gleich zum Vorjahr gibt es nur einen unwesentlichen Zuwachs. 
Bis zum Ende des 11. Geschäftsjahres gewährte die Sächsische
Ärzteversorgung insgesamt 20,4 Mio. EUR für Leistungen in
den Bereichen Hinterbliebenen-, Alters- oder Berufsunfähig-
keitsversorgung. Zum 31. Dezember 2002 zahlte die Versor-
gungseinrichtung an 234 Hinterbliebene, an 66 Berufsunfähige
und an 769 Altersruhegeldempfänger Renten nach den Bestim-
mungen der Satzung. 

Angesichts der schwierigen Kapitalmarktverhältnisse wurde
mit besonderer Aufmerksamkeit über Möglichkeiten und Alter-
nativen einer sicheren und doch effektiven Kapitalanlage nach-
gedacht und auf der Basis einer professionellen Vermögensana-
lyse die Anlagestrategie überarbeitet.
Das Vermögen der Sächsischen Ärzteversorgung wird aufgrund
der Mitgliederstruktur in den folgenden Jahren weiter dyna-
misch wachsen. Die Belastung durch die Einführung der berufs-
ständischen Richttafeln wird in den kommenden Jahren, entspre-
chend den versicherungstechnischen Möglichkeiten, verträglich
verteilt, abgetragen.
Die Sächsische Ärzteversorgung garantiert aufgrund ihrer soli-
den Finanzierung nicht nur die zurzeit eingewiesenen Versor-
gungsleistungen, sondern übernimmt auch die Zusage für künf-
tige Versorgungsansprüche.

(Detaillierte Angaben zum Geschäftsverlauf und zum Ergebnis
enthält der „Geschäftsbericht 2002 – Sächsische Ärzteversor-
gung“. Er kann von Mitgliedern der Sächsischen Ärzteversorgung
nach Beschlussfassung durch die erweiterte Kammerversamm-
lung am 28. Juni 2003 eingesehen bzw. angefordert werden.)

9.0
Hauptgeschäftsstelle
Die ehrenamtliche Tätigkeit der Ärztinnen und Ärzte an der
Sächsischen Landesärztekammer wird mit hohem Engagement
und sehr viel Kompetenz durchgeführt. Dabei werden sie von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hauptgeschäftsstelle
mit einer funktionstüchtigen, effizienten und flexibel arbeiten-
den Verwaltung unterstützt. Technische Neuerungen, Prozess-
optimierungen und der Einsatz moderner Arbeitsmittel werden
intensiv genutzt, um Reserven im Arbeitsablauf zu verbessern
und aufgedeckte Unzulänglichkeiten zu beseitigen.
Per 31. Dezember 2002 waren in der Hauptgeschäftsstelle in
Dresden 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in den Be-
zirksstellen Chemnitz und Leipzig jeweils eine Mitarbeiterin
beschäftigt. In der Projektgeschäftsstelle Qualitätssicherung
und in der Ärztlichen Stelle nach § 16 RöV waren neun Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter angestellt. In der Verwaltung der
Sächsischen Ärzteversorgung waren am 31. Dezember 2002
insgesamt 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die ärztli-
chen und tierärztlichen Mitglieder tätig.
Nachfolgende Zahlen verdeutlichen die im vergangenen Jahr
geleistete umfangreiche Verwaltungsarbeit der Sächsischen
Landesärztekammer. 

Bearbeitung, Erteilung bzw. Ausstellung von:

359 Weiterbildungsbefugnissen
860 Anerkennungen nach der Weiterbildungsordnung
529 Fachkunden
909 Arztausweisen
93 Schildern „Arzt-Notfall“

353 Anträgen an die Schlichtungsstelle
ca. 400 Patientenbeschwerden/-anfragen

21 Anträgen auf Genehmigung von Zweigpraxen
151 Anträgen auf Beitragsermäßigung, -stundung oder -erlass
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Zudem veröffentlichte die Sächsische Landesärztekammer zahl-
reiche Pressemitteilungen, welche neben den aktuellen tagespoliti-
schen Standpunkten auch die Arbeit der Ausschüsse, der Arbeits-
gruppen und des Vorstandes widerspiegelten. Durch die Presse-
stelle erfolgte auch die Anregung oder Vermittlung von 25 Inter-
views mit dem Präsidenten, den Mitgliedern des Vorstandes oder
der Ausschüsse. Die angesprochenen Themen reichten von der all-
gemeinen Gesundheitspolitik über Arztzahlen bis hin zu Disease-
Management-Programmen. Weitere rund 200 Presseanfragen von
Medienvertretern aus dem In- und Ausland wurden ebenfalls bear-
beitet. Alle Pressemitteilungen, auch von der Bundesärztekammer,
und sonstige relevante Informationen werden seit November 2002
per E-Mail an alle Kreisärztekammern versendet.
Im Laufe des Jahres 2002 ist auch der Sächsische Gesundheits-
lotse (www.gesundheitslotse-sachsen.de) kontinuierlich nach
außen bekannt gemacht und im Serviceumfang erweitert worden.
Mit gezielt verbreiteten Informationen über die Möglichkeit einer
Online-Arztsuche konnte auf das umfangreiche Angebot der In-
ternet-Plattform zusätzlich aufmerksam gemacht werden.
Das Hochwasser in Sachsen vom August 2002 führte im Be-
reich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu ungewöhnlichen Auf-
gaben. Neben der Bereitschaft in den Augusttagen als eine Kon-
taktstelle für betroffene Ärzte und für die Vermittlung der
Soforthilfe zu fungieren, wurden auch die Spendenaufrufe in
den bundesdeutschen (Fach-) Medien verbreitet, um eine größt-
mögliche Information über die Situation der Ärzte in Sachsen
und dem erforderlichen Unterstützungsbedarf zu vermitteln.
Dies führte zu einer enormen Resonanz in Form von Anfragen
und Angeboten aus dem In- und Ausland. Gleichzeitig bestand
bei einigen Spenderfirmen der berechtigte Wunsch, sich ein Bild
von der Situation vor Ort zu machen. Dazu mussten mehrere
Besuchsprogramme und Spendenübergaben realisiert werden.
Die zahlreichen Angebote für Sachspenden wurden ebenfalls im
Referat gesammelt, katalogisiert und an die betroffenen Ärzte
und die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen vermittelt.
Und nicht zuletzt war und ist die Veröffentlichung von Schriften
ein Bestandteil der Arbeit. Bereits erschienen ist der Band „Ge-
walt gegen Kinder – Misshandlung Minderjähriger“. In Vorbe-
reitung ist ein Buch mit Erinnerungsberichten von Medizinern
aus der Zeit von 1933 bis 1950.
Im „Ärzteblatt Sachsen“ und auf der Internetseite der Sächsi-
schen Landesärztekammer (www.slaek.de) wurden zudem mo-
natlich Beiträge aus der Berufs-, Gesundheits- und Sozialpolitik
sowie zu den Ausstellungen im Kammergebäude veröffentlicht.
Und die jährlichen Tätigkeitsberichte der Kreisärztekammern
und der Sächsischen Landesärztekammer werden ebenfalls vom
Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreut.
Der Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vertritt die
Sächsische Landesärztekammer in der Ständigen Konferenz
Öffentlichkeitsarbeit und der Zentralen Redaktionskonferenz
bei der Bundesärztekammer.

9.02
Arzthelferinnenwesen
(Marina Hartmann, Ausbildungsberaterin, 
Referat Arzthelferinnenwesen)
Die Sächsische Landesärztekammer ist gemäß § 91 Berufsbil-
dungsgesetz die zuständige Stelle für die Berufsbildung der Arzt-
helferinnen im Freistaat Sachsen.

Arzthelferinnenwesen:
326 registrierten Ausbildungs- und Umschulungsverträgen
266 Teilnehmerinnen an Zwischenprüfungen
309 Teilnehmerinnen an Abschlussprüfungen.

Der tägliche Postein- und -ausgang ist im Vergleich zum Vorjahr
weiter angestiegen. Die zu bearbeitenden Sendungen lagen bei
zirka 490 Stück pro Tag. 
An der Sächsischen Landesärztekammer wurden 479 Veran-
staltungen wie zum Beispiel Kammerversammlungen, Vor-
standssitzungen, Sitzungen der Ausschüsse, Seminare, Fortbil-
dungsveranstaltungen aber auch Fremdveranstaltungen mit
15.561 Teilnehmern durchgeführt, die von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Hauptgeschäftsstelle vorbereitet, organi-
siert und betreut wurden. Die für diese Veranstaltungen nutzba-
ren Räumlichkeiten werden optimal auch an den Wochenenden
ausgelastet.
Neun Konzerte der „Jungen Matinee“ der Dresdner Musikschu-
len und der Musikhochschule „Carl Maria von Weber“, zwei
Sonderkonzerte, zwei Benefizveranstaltungen zur Unterstüt-
zung Hochwasser geschädigter Ärztinnen und Ärzte und sechs
Vernissagen von Künstlern, vorrangig aus Sachsen, waren die
kulturellen Höhepunkte des vergangenen Jahres. 
2.028 Gäste bestätigen den Erfolg dieser schon traditionellen
Veranstaltungen, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Hauptgeschäftsstelle zusätzlich zu ihren Dienstaufgaben vorbe-
reitet, organisiert und betreut wurden.
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sächsischen Lan-
desärztekammer und der Sächsischen Ärzteversorgung wird für
ihr aktives Mitwirken, ihre engagierte Arbeit im Dienste der säch-
sischen Ärzteschaft, ihre Einsatzfreude sowie ihr freundliches
Auftreten bei allen Anfragen und Belangen herzlich gedankt.

9.01
Öffentlichkeitsarbeit
(Knut Köhler M. A., Referent für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit)
Erstmals im Tätigkeitsbericht erscheint ein Abschnitt „Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit“. Dies wird aufgrund einer verstärkten
Besetzung dieses Arbeitsbereiches ermöglicht, wofür bereits im
dritten Quartal 2001 ein neuer Mitarbeiter eingestellt wurde.
Dieser ist auch persönlicher Referent des Präsidenten.
Im Berichtszeitraum konnten, nach einer Kontakt- und Vernet-
zungsphase mit den Medienvertretern, den Landesärztekam-
mern und Vertretern der Politik, zahlreiche Projekte und Veran-
staltungen umgesetzt werden. Hauptziel der Tätigkeit ist die
Positionierung der Sächsischen Landesärztekammer in der Öf-
fentlichkeit, bei Ärzten und in der Politik. 
Zu Beginn des Jahres 2002 lag ein Schwerpunkt auf der Organi-
sation und der inhaltlichen Vorbereitung von vier zum Teil öf-
fentlichen Veranstaltungen des Sächsischen Bündnis Gesund-
heit 2000 mit Politikern aus der Bundes- und Landesebene.
Diesen folgten zwei Pressekonferenzen zu den Entwicklungen
der Arztzahlen in Sachsen und zur gesundheitspolitischen Lage
nach der Bundestagswahl in der Landespressekonferenz des
Sächsischen Landtages. Weitere Veranstaltungen waren die Prä-
ventionstage im September 2002 und die maßgebliche Organisa-
tion der Protestveranstaltung des Sächsischen Bündnis Gesund-
heit 2000 im Dezember 2002 mit rund 700 Teilnehmern. 
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1. Informationspflicht
Zu Beginn des Ausbildungsjahres erfolgten in allen sechs Be-
ruflichen Schulzentren Informationsveranstaltungen für Ärzte,
um auf Pflichten und Rechte, die mit dem Vertragsabschluss
eingegangen werden, aufmerksam zu machen.
Zur gleichen Thematik fanden für die neu beginnenden Auszu-
bildenden und Umschülerinnen Seminarveranstaltungen statt.

2. Eignungsfeststellung
Die zuständige Stelle hat gemäß § 22 und 23 Berufsbildungsge-
setz die Pflicht, darüber zu wachen, dass die persönliche und
fachliche Eignung des Ausbilders und die Eignung der Ausbil-
dungsstätte vorliegen. Dabei ist die fachliche Eignung des aus-
bildenden Arztes nach § 92 Berufsbildungsgesetz allein auf die
Approbation des Arztes abgestellt.

3. Vertragswesen und Führung der Verzeichnisse für Ausbil-
dungs- und Umschulungsverhältnisse
Im Vergleich der Jahre 1998 bis 2002 zeigten sich relativ stabile
Zahlen bei den registrierten Ausbildungsverhältnissen sowie
leichte Schwankungen der registrierten Umschulungsverhältnisse.

1998 1999 2000 2001 2002

Auszubildende

– neu registrierte Ausbildungsverhältnisse 278 263 271 280 276
– Kündigungen  in der Probezeit 22 18 27 27 22

Umschülerinnen

– neu registrierte Umschulungsverhältnisse 24 47 37 30 50
– Kündigungen in der Probezeit 1 3 1 1 3

4. Prüfungswesen
Zwischenprüfung
Die Ergebnisse der Zwischenprüfungen schwanken im Jahres-
vergleich 1998 bis 2002 erheblich.

Datum 28. 7.1998 16. 7. 1999 7. 7. 2000 22. 6. 2001 10. 6. 2002

Teilnehmer 360 291 265 263 266

Durchschnitt 3,5 2,8 3,9 3,4 4,0

Abschlussprüfung
Die Auswertung der Abschlussprüfungen 2000 bis 2002 ergab
vor allem große Unterschiede beim Vergleich der nichtbestan-
denen Prüfungen.

Datum Winter Sommer Winter Sommer Winter Sommer
2000 2000 2001 2001 2002 2002

Teilnehmer 35 285 59 261 65 244

Durchschnitt Gesamtprädikat 3,2 3,7 4,0 3,6 3,4 3,5

Nichtbestandene Prüfungen
in Prozent 0 11,6 22 8,4 6,2 7,4

5. Vorbereitungsseminar
Ein Seminar zur Vorbereitung auf die Externe Prüfung für
langjährig in Arztpraxen tätige Praxishilfen fand am 23.11.2002
mit 19 Teilnehmern statt.

6. Ausbildungsentwicklung
Bedingt durch die Flutkatastrophe konnten im Jahr 2002 durch
die Ausbildungsplatzentwicklerin deutlich weniger Arztpraxen
zur Werbung von Ausbildungsplätzen für den Beruf Arzthelferin

aufgesucht werden als in den Vorjahren. Dennoch wurden bei
547 Praxisbesuchen zusätzliche 66 Ausbildungsplätze ermittelt.
Dies entspricht einer Erfolgsquote von 12,1 %.

7. Ausbildungsberatung
Als zuständige Stelle überwacht die Sächsische Landesärzte-
kammer gemäß § 45 Berufsbildungsgesetz die Durchführung
der Berufsausbildung und fördert sie durch Beratung der Aus-
bildenden und Auszubildenden.
Bei in Einzelfällen auftretenden Problemen konnte zwischen
ausbildenden Ärzten und Auszubildenden oder Umschülerinnen
durch persönliche Beratung in den Praxen und Beratungsge-
spräche in den Beruflichen Schulzentren vermittelt werden:
– Nichtfreistellung durch den ausbildenden Arzt zum Besuch

der Berufsschule,
– gehäufte Anträge auf Freistellung vom Berufsschulunterricht,
– Verletzung des Jugendarbeitsschutzgesetzes wie Überschrei-

tung der täglichen oder wöchentlichen Höchstarbeitszeit,
– Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, die unter Um-

ständen eine Umsetzung der Auszubildenden erforderlich
machten,

– unentschuldigte Fehltage in der Berufsschule und in der Praxis
durch die Auszubildende.

In drei Fällen war eine Vermittlung nicht mehr möglich, da die
Auszubildenden wegen Kündigung einen Rechtsanwalt zur
Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt hatten.

Auf der Grundlage des Beschlusses des Berufsbildungsaus-
schusses vom 18.12.1992 zur Sicherung der Qualität der Aus-
bildung gemäß § 22 Absatz 1 Berufsbildungsgesetz erfolgte in
37 Praxen oder Einrichtungen eine Prüfung der Eignung der
Ausbildungsstätte vor Ort.
Im Einzelnen wurden folgende Anträge gestellt:

Antrag auf Anzahl

Ausbildung ohne Fachkraft 2
einen zweiten Ausbildungsplatz 28
einen dritten Ausbildungsplatz 3
Ausbildung in sonstigen Einrichtungen 
(Bundeswehr, Dialysezentrum, Rehabilitationszentrum) 4

Voraussetzung für die Genehmigung eines solchen Antrages ist,
neben Kriterien für die Gewährleistung der fachlichen Anleitung
durch den ausbildenden Arzt und für die Praxisorganisation, die
Beschäftigung von ausreichend Fachpersonal. Allen Anträgen
konnte – gegebenenfalls mit Auflagen – stattgegeben werden.

9.03
Informatik/DV-Organisation
(Dipl.-Ing. Bernd Kögler, Dresden, Informatiker,
Dipl.-Ing. (FH) Mathias Eckert, Dresden, Informatiker)
Im Jahr 2002 wurde die Netzwerkelektronik des Hausnetzes der
Sächsischen Landesärztekammer ersetzt. Durch den Einsatz mo-
derner Komponenten ist die Anbindung der Server mit 1 Giga-
Bit/s und der Clients mit 100 MB/s möglich. Damit ist die not-
wendige Investitionssicherheit für die Folgejahre gegeben.
Somit kann die volle Kapazität der vorhandenen Netzwerkver-
kabelung ausgeschöpft werden.
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13. August 2002. Betroffen waren das Weißeritztal, das Mul-
dental und das Müglitztal. Ursache des Hochwassers waren be-
sonders starke Regenfälle, die doppelt so stark als vorhergesagt
in Sachsen nieder gingen. Auch Dresden wurde von den Fluten
getroffen. Der Elbpegel stieg auf 9,40 m, ein Höchststand seit
1880. Stadtteile, die vorher noch nie vom Hochwasser betroffen
waren, mussten evakuiert werden. Wegen drohender Strom- und
Wasserausfälle waren in der Nacht vom 14. zum 15. August 2002
fast 3.600 Patienten der Dresdner Krankenhäuser evakuiert
worden. Diese kamen per Flugzeug nach Leipzig, Köln und
Hamburg sowie in umliegende Einrichtungen der Stadt. 

Hunderte von Helfern aus dem gesamten Bundesgebiet waren
im Einsatz, um weitere Zerstörungen zu verhindern oder um
Menschen in Sicherheit zu bringen: Technisches Hilfswerk,
Feuerwehr, Polizei, Armee und nicht zu vergessen die vielen
freiwilligen Helfer aus der Bevölkerung. Über 40.000 Men-
schen mussten allein in Dresden ihre Wohnungen verlassen. Sie
fanden vorübergehend in Schulen, Turnhallen oder bei Privat-
personen eine vorläufige Unterkunft. Für die Betroffenen wurde
das Ausmaß der Schäden erst nach dem Rückgang des Wassers
deutlich. Es mussten Häuser aufgebaut, Wohnungen saniert und
Möbel neu gekauft werden. Versicherungsfragen und rechtliche
Probleme waren zu klären. Viele Menschen waren auch in der
beruflichen Existenz bedroht. 

Gerade vom Hochwasser betroffene Ärzte hatten schwere
Schicksalsschläge erleiden müssen. Neben dem Totalverlust der
Praxis kam bei einigen noch der Verlust des privaten Wohnge-
bäudes hinzu. Diese Ärzte standen vor einem Schuldenberg und
einem Trümmerhaufen. Die Praxis als berufliche Existenz und
Altersvorsorge war bei einigen mit den Fluten verschwunden.
Das vielleicht neue Wohnhaus dem Erdboden gleich. So man-
cher Arzt konnte sich vorrübergehend neue Praxisräume anmie-
ten und provisorisch Patienten behandeln. Manchmal diente
auch eine Bodenkammer als Praxisstützpunkt, um wenigstens
Rezepte ausstellen und Telefongespräche entgegennehmen zu
können. Große Unterstützung kam nach der Hochwasserka-
tastrophe von Kollegen aus Sachsen, Deutschland und dem Aus-
land. Noch während der Flut wurden Patienten von Kollegen
übernommen oder physische Hilfe angeboten. Die Sächsische
Landesärztekammer reagierte unverzüglich auf die dramati-
schen Hochwasserfolgen und eröffnete am 15. August 2002 ein
Spendenkonto „Ärzte in Not“. Zeitgleich wurde ein Spenden-
aufruf an alle Kammermitglieder versandt und über das Ärzte-
blatt Sachsen, das Deutsche Ärzteblatt und weitere Ärzteblätter
in den Bundesländern sowie über Verbände veröffentlicht.

Bis zum 10. Dezember 2002 waren auf dem Spendenkonto
2.007.455,92 EUR von 2.700 Spendern aus Sachsen und ganz
Deutschland eingegangen. Dabei wurden von Privatpersonen,
insbesondere Ärzten zirka 600.000 EUR, von Firmen zirka
1.024.000 EUR und von Körperschaften, Institutionen und
Krankenhäusern zirka 424.000 EUR gespendet. Benefizveran-
staltungen, darunter auch ein von der Sächsischen Landesärzte-
kammer organisiertes Benefizkonzert, trugen zu diesem Ergeb-
nis bei. Dazu kamen noch 8.748,07 EUR Zinsen aus der
vorübergehend festverzinsten Anlage der Spendengelder. Damit
standen insgesamt 2.016.203,99 EUR zur Verteilung an die vom

Parallel zum Hausnetz erfolgte der Aufbau eines Netzwerkes für
den Internetzugang als völlig separates Netzwerk. In dieses „In-
ternet-Netzwerk“ ist auch das Computerkabinett einbezogen.
Die Anbindung an das Internet erfolgt über einen schnellen
ADSL-Anschluss mit feststehenden monatlichen Kosten (Flat-
rate). Somit ist eine kostengünstige, flexible Nutzung des Inter-
net für Mitarbeiter der Sächsischen Landesärztekammer unter
der Gewährleistung des Sicherheitsaspektes realisiert.
Die Arbeit der Arbeitsgruppe Multimedia wurde auch im Be-
richtsjahr unterstützt und betreut. Zur weiteren Gestaltung der
Internetseite der Sächsischen Landesärztekammer, deren Um-
fang inzwischen auf über eintausend Einzelseiten angestiegen
ist, wurde der Einsatz einer Verwaltungssoftware vorgeschla-
gen. Die Arbeitsgruppe Multimedia wird sich auf weiteren Be-
ratungen mit der Auswahl dieser Software beschäftigen.
Im IV. Quartal 2002 wurde mit der Ausstattung der Kreisärzte-
kammern mit Notebooks begonnen. Damit kann zukünftig ein
zeitnaher Informationsaustausch über E-Mail erfolgen. Die Be-
treuung der Notebooks erfolgt über das Referat Informatik.
Zum Jahreswechsel 2001/2002 erfolgte die Währungsumstellung
von DM auf EUR. Hiervon waren neben dem Finanzbuchhal-
tungsprogramm auch weitere Programme betroffen, die Gebühren
oder Kammerbeiträge verarbeiten. Dank gründlicher Vorbereitung
konnte die Umstellung auch EDV-seitig reibungslos erfolgen.
Seit Anfang September wird eine neue Version des Finanzbuch-
haltungsprogrammes eingesetzt. Damit wurden auch die Vor-
aussetzungen für die Integration der Beitragsbearbeitung in das
Finanzbuchhaltungsprogramm geschaffen. Nach Entwicklung
und Test der neuen Beitragsbearbeitung wird deren produktive
Nutzung ab dem Jahr 2003 erfolgen.
Für die Unterstützung der Vorgangsbearbeitung im Bereich der
Weiterbildung wurde im Referat Informatik eine Software erar-
beitet. Diese wird für die Erteilung der Weiterbildungsbefug-
nisse, Fachkunde Rettungsdienst und Fachkunde Ultraschall
eingesetzt und schrittweise für die Bearbeitung weiterer Vor-
gänge (insgesamt 11) angepasst.
Für den Einsatz einer Vorgangsbearbeitung im Juristischen Ge-
schäftsbereich wurde zusammen mit dem Juristischen Ge-
schäftsbereich eine Konzeption erarbeitet und mehrere Anbieter
zur Präsentation ihrer Softwareprodukte eingeladen.
Für den Bereich des Arzthelferinnenwesens wurde mit der Erar-
beitung einer Software begonnen.
Zu den Aufgaben des Referates Informatik gehört die jährliche
Ärztestatistik für die Bundesärztekammer und das Statistische
Landesamt Sachsen.
Am 31. Dezember 2002 waren 8.873 Ärztinnen und 8.461 Ärzte
sowie 20 freiwillige und 25 Zweitmitgliedschaften bei der Säch-
sischen Landesärztekammer gemeldet. Detailangaben, insbeson-
dere zur Altersstruktur, sind im Anhang A dargestellt. Zusätzlich
wurden im Berichtsjahr zahlreiche Auswertungen zur Entwick-
lung der Altersstruktur der Ärzteschaft in Sachsen erstellt.

9.04
Hochwasserhilfe in Sachsen 2002
(Dipl.-Ök. Kornelia Keller, Kaufmännische Geschäfts-
führerin, Knut Köhler M.A., Referent für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit)
Von einer Hochwasserkatastrophe wurden im Jahre 2002 Städte
und Dörfer in Sachsen heimgesucht. Die erste Flut kam am 
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Hochwasser betroffenen Ärzte zur Verfügung. Dem Spenden-
fonds wurden keine Beitragsmittel zugeführt. Es erfolgten keine
Abzüge für die Verwaltungskosten; das heißt, die eingegange-
nen Spenden wurden vollständig den vom Hochwasser betroffe-
nen Ärzten zugewiesen.

Alle der Sächsischen Landesärztekammer bekannt gewordenen,
durch das Hochwasser betroffenen Ärzte wurden unter Beifü-
gung eines Antragsformulars für die Soforthilfe angeschrieben.
248 Ärzte, davon 180 Ärzte, deren Praxis und 68 Ärzte, deren
eigengenutzte Immobilie geschädigt wurde, erhielten die So-
forthilfe in Höhe von 1.000 EUR, also insgesamt 248.000 EUR.
Auf Wunsch einzelner Spender wurden 97.113,47 EUR Spenden-
gelder an die jeweils benannten Empfänger direkt weitergeleitet.
Alle Spender, deren Namen und Anschrift ermittelt werden
konnten, erhielten Zuwendungsbestätigungen. Am 10. Dezem-
ber 2002 standen damit 1.671.090,52 EUR zur weiteren Spen-
denverteilung zur Verfügung.
In Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen
wurde ein Verteilungsalgorithmus entwickelt. Als Grundlage für
die Verteilung der Spendenmittel wurde die Nettoschadens-
summe ermittelt, das heißt, die Schadenssumme, die vom Brutto-
schaden nach Abzug von Versicherungsleistungen, Spenden,
staatlichen Zuwendungen und sonstigen Hilfen noch übrig
blieb. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen ermittelte die
Nettoschadenssummen der praxisgeschädigten Ärzte und die
Sächsische Landesärztekammer die Nettoschadenssummen der
an ihrer privat genutzten Wohnung oder Immobilie geschädig-
ten Ärzte auf der Basis eines Antrages und entsprechender
Nachweise. Von der Nettoschadenssumme wurde ein Selbst-
behalt in Höhe von 5.000 EUR in Ansatz gebracht. Auf dieser
Basis wurde die Verteilungsquote der Spendenmittel errechnet.
Diese wurde auf  20,95 % der verbliebenen Nettoschadenssum-
men festgestellt, wobei durchgeleitete Spenden in Abzug ge-
bracht wurden. Am 13. Dezember 2002 wurden 1.243.060 EUR
an 79 praxisgeschädigte Ärzte und 417.250 EUR an 54 privat
geschädigte Ärzte überwiesen. Bei den praxisgeschädigten Ärz-
ten betrugen die Spendensummen ohne die gezahlte Soforthilfe
zwischen 200 EUR und 111.000 EUR und bei den privat ge-
schädigten Ärzten zwischen 420 EUR und 35.190 EUR.

Das Spendenkonto hat durch immer noch eingehende Spenden
einen Bestand per 21. Februar 2003 von 65.700 EUR erreicht.
Es ist beabsichtigt, den Spendenfonds auf dem 

Konto 0 006 000 444, Bankleitzahl 100 906 03 
bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank

zunächst weiterzuführen und diesen zum gegebenen Zeitpunkt
im Einvernehmen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Sach-
sen an Ärzte mit hohen Restschadenssummen zu verteilen.

Aus dem Fonds Sächsische Ärztehilfe wurden an 38 durch das
Hochwasser betroffene Ärzte zinslose Darlehen in Höhe von je-
weils 2.500 EUR gewährt, insgesamt also 95.000 EUR. Diese
Darlehen wurden mit einer Laufzeit von zwei bis drei Jahren
ausgereicht.

Es ist den betroffenen Ärzten zu wünschen, dass sie alle wieder zu
einem normalen Leben und ihrer Profession zurückkehren können.

9.1
Ärztlicher Geschäftsbereich
(Dr. Siegfried Herzig, Ärztlicher Geschäftsführer)
Dem Ärztlichen Geschäftsbereich gehören das Referat Weiterbil-
dung/Prüfungswesen, das Referat Fortbildung, die Projektge-
schäftsstelle Qualitätssicherung und die Ärztliche Stelle gemäß
§ 16 der RöV an. Wie in jedem Jahre waren die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Geschäftsbereiches bemüht, ihre Aufgaben
sachgerecht und gut zu erfüllen. Das Jahr 2002 wird von allen
Mitarbeitern dieses Geschäftsbereiches trotz aller politischen und
wirtschaftlichen Unwägbarkeiten als erfolgreich in Bezug auf
ihre Arbeit eingeschätzt. Zu den Routineaufgaben kam im Jahr
2002 die Währungsumstellung auf den EURO und damit verbun-
den, die Umstellung von Gebühren für die vielfältigen Dienst-
leistungen des Geschäftsbereiches hinzu. Dank der Schulungen
und guten Vorbereitung schon im Jahr 2001 ging die Wäh-
rungsumstellung ohne Probleme oder größere Pannen vonstatten.
Als besonderes Problem zeigte sich der Ärztemangel, durch den
vielfältige Fragen und Probleme an den Ärztlichen Geschäfts-
bereich herangetragen wurden. So machte sich die Situation be-
sonders im Rettungsdienst in einigen Regionen des Freistaates
bemerkbar, wobei auf vielen Beratungen und Arbeitstreffen ver-
sucht wurde, Lösungen zu finden. Um dem Ärztemangel partiell
zu begegnen, wurde zusammen mit dem Sächsisches Staatsmi-
nisterium für Soziales, der Krankenhausgesellschaft Sachsen
und der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen sowie Vertretern
der Österreichischen Ärztekammer eine Ärztebörse geplant, die
dann leider wegen mangelnder Beteiligung von österreichischer
Seite abgesagt werden musste. Trotz der vielfältigen neuen Auf-
gaben ging der Routinebetrieb im Ärztlichen Geschäftsbereich
auf hohem Niveau weiter.
So wurden im Referat Weiterbildung/Prüfungswesen im Jahr
2002 604 Prüfungen (2001 = 549) zur Erlangung der Anerken-
nung einer Gebietsbezeichnung oder eines Schwerpunktes
durchgeführt. Darunter waren 34 Prüfungen zur Erlangung des
Facharztes für Allgemeinmedizin (2001 = 34). Fakultative Wei-
terbildungen wurden 51 erteilt (2001 = 35). Zusatzbezeichnun-
gen wurden 203 (2001 = 201) geprüft und Fachkunden sowohl
nach der Weiterbildungsordnung als auch nach gesetzlichen
Grundlagen wurden 529 (2001 = 550) erteilt.
Bei Weiterbildungsbefugnissen für Gebiete und Schwerpunkte
wurden 359 (2001 = 303) Anträge bearbeitet, dazu kommen noch
42 (2001 = 39) für Zusatzbezeichnungen, 17 (2001 = 7) für fakul-
tative Weiterbildung und 1 (2001 = 2) für Fachkunden im Gebiet.
Im Jahre 2002 wurden im Referat Fortbildung als Beispiel fol-
gende Leistungen erbracht:
Es wurden sechs notfallmedizinische Kurse mit insgesamt 135 Teil-
nehmern und zwei Kurse Arbeitsmedizin und Betriebsmedizin mit
je 40 Teilnehmern durchgeführt. Es fanden zwei Kurse für Allge-
meinmedizin, ein 240-h-Kurs mit durchschnittlich 28 Teilneh-
mern/Block und ein 80-h-Kurs mit 37 Teilnehmern statt. Im Frei-
staat Sachsen fanden elf Reanimationskurse mit 184 Teilnehmern
statt. Nicht unerwähnt sollen die Kurse Verkehrsmedizinische Be-
gutachtung (33 Teilnehmer) und Transfusionsmedizin (63 Teil-
nehmern). Auch 2002 war das „Fachübergreifende Fortbildungs-
semester“ der Sächsischen Akademie für ärztliche Fort- und
Weiterbildung mit 18 Veranstaltungen und 946 Teilnehmern ein
absoluter Fortbildungshöhepunkt. Daneben gab es noch zahlrei-
che weitere Fortbildungen und Veranstaltungen, unter denen allein
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Auch in der Projektgeschäftsstelle Qualitätssicherung und der
Ärztlichen Stelle gemäß § 16 RöV wurde eine umfangreiche
und qualitätsgerechte Arbeit geleistet (siehe gesonderte Bericht-
erstattung unter 5.5.2 und 5.5.1)

Das Jahrhundertereignis, die große Flut, blieb auch nicht ohne
Auswirkungen auf die Arbeit im Ärztlichen Geschäftsbereich.
Es gab betroffene Mitarbeiter und zeitweilig musste die tägliche
Arbeit nur von wenigen Mitarbeitern bewältigt werden, da viele
Mitarbeiter aufgrund der Verkehrsbedingungen die Kammer
nicht erreichen konnten. Alle beteiligten sich an den Hilfsaktio-
nen und Spendenaufrufen nach ihren Möglichkeiten. Dies trug
unter anderem auch zur weiteren Festigung des Teams des Ärzt-
lichen Geschäftsbereiches bei und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gehen das Jahr 2003 voll Elan und Optimismus an.

9.2
Juristischer Geschäftsbereich
(Assessorin Iris Glowik, Juristische Geschäftsführerin)
1. Berufsregister
Um jedem Arzt einen Ansprechpartner für seine Belange zur
Verfügung zu stellen, wurde Ende 2001 die Aufgabenverteilung
im Referat umstrukturiert, so dass die Mitarbeiter des Berufsre-
gisters jeweils alle anfallenden Arbeiten nach Buchstabenberei-
chen erledigten. Diese Veränderung hat sich bewährt.
Auch im Jahre 2002 waren wiederum als Schwerpunkte der Ar-
beit die Aufnahme von Ärzten als Mitglieder der Sächsischen
Landesärztekammer, die Pflege und Aktualisierung der vorhan-
denen Daten und die Abmeldung der Ärzte an andere Ärztekam-
mern zu bewerkstelligen. Innerhalb dieser Schwerpunkte ergaben
sich vielfältige Aufgabenbereiche und Tätigkeiten, wie sämtliche
Meldungen, die von Ärzten an das Berufsregister gegeben wur-
den (Änderung von Privatadressen, Dienstanschriften, Tätigkei-
ten, Urkunden etc.), in die bestehende Datenbank einzupflegen
als auch die für jeden Arzt geführte Akte zu aktualisieren. 
Aufgrund unterbliebener Veränderungsmeldungen durch die
Ärzte kam es auch im Jahr 2002 zu ca. 2.000 Veränderungsmel-
dungen, die dem Berufsregister erst aufgrund geführten Schrift-
verkehrs von anderen Referaten mitgeteilt wurden. Damit im
Zusammenhang stehen auch die ca. 3.100 Postrückläufer, die
der Sächsischen Landesärztekammer von der Post zugeleitet
wurden, auf denen neue Adressen der Ärzte angegeben wurden.
Die betroffenen Ärzte mussten angeschrieben werden, um ihre
Anschrift zu bestätigen. Weiterer Schriftverkehr war im Zusam-
menhang mit dem Widerruf, dem Verzicht und anderen Fragen
im Zusammenhang mit der Approbation oder Berufserlaubnis
zu führen.
Die von der Sächsischen Landesärztekammer geforderte Vor-
lage der amtlich oder notariell beglaubigten Berufsurkunden
wurde ebenfalls vom Berufsregister überwacht. So wurden ca.
3.000 Urkunden in den Datenbestand eingearbeitet und in die
Arztakte als Nachweis eingepflegt.
Ca. 2.200 von der Sächsischen Landesärztekammer ausgestellte
berufliche Qualifikationen mussten ebenfalls in den Datenbe-
stand und in die Arztakte eingearbeitet werden.
Ca. 3.000 Vorgänge wurden dem Berufsregister aus allen Refe-
raten zur Ablage in die betreffenden Arztakten übergeben.
Für die Erstellung der Wählerlisten wurde Ende 2002 die Zu-
gehörigkeit zur Kreisärztekammer durch das Berufsregister für

137 „Fremdveranstaltungen“, das sind Veranstaltungen, bei denen
Gäste (Berufsverbände, Fachgesellschaften, andere Kammern
usw.) die Räumlichkeiten der Kammer nutzen, mit 6.585 Teilneh-
mern, die die ganze Kraft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter forderten. Detaillierte Zahlen sind im Anhang VI. nachzulesen.
Auch 2002 wurden wieder 2.411 Anträge (2001 = 2.070 An-
träge) zur Zertifizierung von Fortbildungsveranstaltungen ein-
gereicht (siehe Grafik).

Über die steigende Tendenz der Einreichung der Anträge zur
Zertifizierung von Fortbildungsveranstaltungen informiert die
folgende Grafik.

Die Zahl der ausgegebenen Fortbildungszertifikate stieg ge-
genüber 2001 (269) auf 433 im Jahr 2002. Die grafische Dar-
stellung zeigt die Entwicklung seit der Einführung 1999.

Anträge zur Zertifizierung von Fortbildungsveranstaltungen im Jahr 2002
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alle Mitglieder der Sächsischen Landesärztekammer überprüft.
Für die Arbeit der anderen Geschäftsbereiche wurden ca. 2.000
Arztakten aus dem Berufsregister an die jeweiligen Bereiche
zeitweilig zur Verfügung gestellt.

Aufgaben im Berufsregister

1998 1999 2000 2001 2002

Zugänge von Ärzten 879 798 816 775 928

Abgänge von Ärzten 541 570 560 613 585

Ausstellung Parkschild „Arzt-Notfall“ 192 226 163 164 93

Ausstellung Arztausweis 901 841 1006 926 909

Ordnungswidrigkeitsverfahren
gemäß § 75 SächsHKaG 1 4 12 3 2

Gesamter geführter Schriftverkehr ca. 6.400 ca. 6.700 ca. 6.400 6.677 6.951

2. Berufsrecht
2.1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Auch in diesem Jahr wurden rechtlich schwierige Vorgänge aus
den anderen Referaten mit bearbeitet, zum Beispiel ca. 30 Bei-
tragsangelegenheiten. Ferner wurden die Änderungen von Sat-
zungen juristisch begleitet. Die unterschiedlichsten telefoni-
schen und schriftlichen Bitten von Kammermitgliedern auf
Rechtsberatung erreichten das Referat Berufsrecht auch im
Jahre 2002. Soweit die Anfragen den Rahmen der vom Gesetz-
geber der Ärztekammer übertragenen Aufgaben betrafen, zum
Beispiel Anfragen bezüglich der ärztlichen Schweigepflicht,
wurden diese auch unter Beifügung von Rechtsprechung und
Literatur beantwortet. In Fragen des Arbeits-, Miet- und Gesell-
schaftsrechts konnte aufgrund der fehlenden gesetzlichen Be-
rechtigung zur Rechtsberatung eine solche nicht vorgenommen
werden. In allen Fällen konnten jedoch andere Ansprechpartner
benannt werden. 

Darüber hinaus wurden von Ärzten ausgeübte Tätigkeiten, so-
weit sie nicht von sich heraus als ärztliche Tätigkeiten erklärbar
waren, geprüft und in der Regel zur Entscheidung für den Aus-
schuss Finanzen vorbereitet.

2000 2001 2002

Ärztliche Tätigkeit 35 24 36

keine ärztliche Tätigkeit 10 15 13

in Bearbeitung 31 11 21

ohne Klärung 31

Gesamt 46 50 71

2.2. Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten
2.2.1. Bearbeitung von Widersprüchen

gegen Verwaltungsakte 
der Sächsischen Landesärztekammer

Im Folgenden sind sowohl die neu im Jahre 2002 eingegange-
nen Widersprüche als auch die aus dem Jahre 2001 noch zu be-
arbeitenden Widerspruchsverfahren aufgelistet; dabei betreffen
die Überhänge aus dem Jahre 2001 die Widersprüche gegen Bei-
tragsbescheide. Der hohe Stand der noch zu bearbeitenden Fälle
ergibt sich im Wesentlichen aus den erst im Herbst des Jahres
2001 eingegangenen Widersprüchen.

Widersprüche 2002

Stattgabe/teilweise Ableh- Rück- Berichti- in Bear-
Stattgabe nung nahme gung beitung Gesamt

Berufsrecht 20 20 20 20 21 221

Weiterbildung 22 23 21 20 20 225

AH-wesen 20 20 21 20 20 221

Beiträge 8 und 13 29 29 79 48 207

Gebühren 1 (gerichtl. Vergleich) 21 20 20 24 226

Gesamt 24 33 31 79 53 220

Der Vergleich der Anzahl der eingegangenen Widersprüche in
den Jahren 1998 bis 2002 zeigt, dass sich die Anzahl der Wider-
sprüche gegen Beitragsbescheide in etwa halbiert hat, in den an-
deren Bereichen ist die Anzahl gleichbleibend.

Entwicklung der Widersprüche von 1998 bis 2002

1998 1999 2000 2001 2002

Berufsrecht 4 6 2 4 1

Weiterbildung 18 23 24 7 5

AH-wesen 1 1 3 0 1

Gebühren 8 4 4 4 6

Beiträge 43 109 198 199 97

Gesamt 74 143 231 214 110

2.2.2.Verwaltungsgerichtliche Verfahren
Sofern das Kammermitglied mit der von der Sächsischen Lan-
desärztekammer im Ausgangs- und Widerspruchsverfahren ge-
troffenen Entscheidung (zum Beispiel Ablehnung eines Antrags
auf Erteilung einer Weiterbildungsbefugnis) nicht einverstan-
den ist, kann es als Kläger Klage gegen die Sächsische Lan-
desärztekammer (Beklagte) erheben.

Klagen 2002 Neuer Postein- Überhänge Klage- Klage-
Gesamt gang 2002 aus Vorjahren abweisung stattgabe

Berufsrecht 12 0 12 0 0

Weiterbildung 13 1 12 1 0

Finanzen 14 2 12 7 1

Gesamt 19 3 16 8 1

2.3. Bearbeitung von berufsrechtlichen Angelegenheiten
2.3.1. Übersicht über alle berufsrechtlichen Angelegenheiten

nicht im 
Ausschuss im AusschussBerufsrechtliche Angelegenheiten Berufsrecht Berufsrecht
behandelt behandelt

Allgemeine Anfragen und Auskünfte
(z. B. Zusendung von Unterlagen, insbesondere 
Patientenverfügungen) 524 020

Allgemeine ärztliche Berufspflichten/
Beschwerden (§§ 1, 2 BO) 017 161

Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung 000 022

Behandlungsgrundsätze –
Ablehnung der Behandlung (§ 7 BO) 000 015

Aufklärungspflicht (§ 8 BO) 000 013

Anfragen bzw. Verdacht hinsichtlich der Verletzung
der ärztlichen Schweigepflicht (§ 9 BO) 014 006

Dokumentationspflicht (§ 10 Abs. 1 BO) 014 005

Aufbewahrung bzw. (Nicht-)Herausgabe 
von Patientenunterlagen (§ 10 Abs. 2 BO) 035 019

Honorar- und Vergütungsabsprachen (§ 12 BO) 1.006 416

Anfragen/Verstöße gegen § 16 Abs. 4 SächsHKaG
(GmbH ...) 1.003 424
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Formelle berufsrechtliche Vorgänge von 1998 bis 2002

1998 1999 2000 2001 2002

Rügeverfahren 14 19 21 17 20
berufsgerichtl. Verfahren 15 12 15 18 14
Gesamt 19 11 26 25 24

2.4. Bearbeitung von Anträgen nicht verheirateter Paare
zur Durchführung einer künstlichen Befruchtung

Anträge Anträge zu- Beratung davon davon noch in 
rückgezogen Kommission genehmigt abgelehnt Bearbeitung

2002 67 17 37 34 3 13
2001 16 16 10 19 1 10
Gesamt 83 23 47 43 4 13

2.5. Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Gebührenordnung der Ärzte (GOÄ)

Auch im Bereich der GOÄ-Angelegenheiten ist ein Anstieg zu
verzeichnen. Dieser resultiert nicht nur aus den zunehmenden
Beschwerden der Patienten, sondern auch aus der steigenden
Anzahl der Anfragen der Kammermitglieder. Qualitativ sind die
Beschwerden der Patienten im Bereich der medizinischen Not-
wendigkeit der Behandlung durch den Arzt angestiegen.

1998 1999 2000 2001 2002

Rechnungsprüfung 160 160 166 165 176
Anfragen von Ärzten 155 181 187 195 137
Gesamt 115 141 153 160 213

Auch im Jahre 2002 haben die 12 MitarbeiterInnen alle von ih-
nen zu bewältigenden Aufgaben mit Engagement gelöst.

9.3
Kaufmännischer Geschäftsbereich
(Dipl.-Ök. Kornelia Keller, Kaufmännische 
Geschäftsführerin)
1. Finanz- und Rechnungswesen
Der Jahresabschluss für das Jahr 2001 wurde durch das Referat
Finanz- und Rechnungswesen wie in jedem Jahr sehr gut vorbe-
reitet, so dass die Kassen- und Buchprüfung sowie die Erstel-
lung der Jahresabschlussunterlagen durch die Wirtschaftsprüfer
reibungslos innerhalb des geplanten Zeitrahmens verlief. Die
Haushaltinanspruchnahme wurde durch den Finanzausschuss
und den Vorstand monatlich bestätigt.
Die Haushalts- und Investitionsplanung für das Jahr 2003 wurde
langfristig unter Einbeziehung aller Referate der Sächsischen
Landesärztekammer vorbereitet und der Haushaltsplan nach
gründlicher und kritischer Diskussion im Finanzausschuss und
im Vorstand durch die 27. Kammerversammlung am 9. Novem-
ber 2002 beschlossen.
Im Jahr 2002 erfolgte die Umstellung der Finanzsoftware Navi-
sion financials auf Navision attain. Damit können weitere Re-
cherche- und Berichtsmodule genutzt werden. Das interne Kon-
trollsystem im Bereich Finanzen wurde weiter ausgebaut.
Im Jahr 2002 wurden zirka 4.000 Reisekostenabrechnungen be-
arbeitet.

2. Beitragswesen
Im Beitragsjahr 2002 konnten bis zum 30. Juni 2002 zirka
13.750 Ärzte zum Kammerbeitrag veranlagt werden, da die ord-

nicht im im
Ausschuss AusschussBerufsrechtliche Angelegenheiten Berufsrecht Berufsrecht
behandelt behandelt

Niederlassung und Ausübung der Praxis (§ 17 BO) 1.012 428

Praxisschilder, Briefbögen etc. 
(§ 17 i.V. m. Kap. D Nrn. 2, 3, 5 BO) 1.038 410

Vertreter (§ 20 BO) 1.001 421

Haftpflichtversicherung (§ 21 BO) 1.009 420

Gemeinsame Berufsausübung gemäß § 22 i. V. m. 
Kap. D Nrn. 7 bis 11 BO 1.009 424

Verträge über ärztliche Tätigkeit (§ 24 BO) 1.008 420

Anfragen bzw. Verstöße bei der Erstellung von 
Zeugnissen und Gutachten (§ 25 BO) 1.006 423

Ärztlicher Notfalldienst (§ 26 BO) 1.005 423

Werbung (§§ 27, 28 BO) 1.023 452

Verzeichnisse/Internet (§ 27 i.V. m. Kap. D Nrn. 4, 5 BO) 1.079 413

Unkollegiales Verhalten (§ 29 BO) 1.000 424

Zusammenarbeit des Arztes mit Dritten (§ 30 BO) 1.003 422

Erteilung von „Good Standing“ 1.054 420

Stellungnahmen zum Führen des Dachschildes 
„Arzt Notfalleinsatz“ 1.000 420

Mitteilungen der Staatsanwaltschaft 
wg. Trunkenheit/Gefährdung im/des Straßenverkehr(s)/
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 1.000 424

Mitteilungen der Staatsanwaltschaft –
andere Strafverfahren 1.000 416

Beschwerden über Angehörige medizinischer Fachberufe 1.000 427

Praxisaufgabe, -verkauf, -bewertung etc. 1.016 420

Anträge zur Genehmigung von Zweigsprechstunden 
(§ 18 Abs. 1 BO) 1.021 420

Anträge zur Genehmigung der Kennzeichnung 
einer ausgelagerten Praxisstätte (§ 18 Abs. 2 BO) 1.018 420

Anträge zur Genehmigung eines zweiten Praxisschildes 
(§ 27 i. V. m. Kap. D Nr. 2 Abs. 14 c) BO) 1.007 420

Anträge zur Genehmigung zum Führen
der Bezeichnung „Ambulante Operationen“
(§ 27 i. V. m. Kap. D Nr. 2 Abs. 6 BO) 1.009 420

Anträge zur Genehmigung zum Führen
der Bezeichnung „Praxisklinik“
(§ 27 i. V. m. Kap. D Nr. 2 Abs. 7 BO) 1.011 420

Anträge auf Befürwortung einer IVF-Behandlung 1.067 420

Gesamt: 1.009 428 =  1.437

Die steigende Zahl der berufsrechtlichen Vorgänge erklärt sich
durch die stetig wachsende Bereitschaft der Patienten, „ihre
Rechte“ geltend machen zu wollen. 

Entwicklung der berufsrechtlichen Angelegenheiten von 1998
bis 2002

1998 1999 2000 2001 2002

ohne Ausschuss Berufsrecht 347 443 609 1.776 1.009

mit Ausschuss Berufsrecht 252 285 289 1.360 1.428

Gesamt 599 728 898 1.136 1.437

2.3.2. Berufsrechtliche Verfahren
Aus der Vielzahl der Beschwerden ergeben sich ausweislich der
nachfolgenden Darstellung berufsrechtliche Maßnahmen gegen
Ärzte. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die anderen Be-
schwerden unbegründet sind oder die Schuld nicht so schwer zu
bewerten ist, als dass der Vorstand der Sächsischen Landesärz-
tekammer nach Beratung durch den Ausschuss Berufsrecht be-
rufsrechtliche Maßnahmen einleiten müsste.
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nungsgemäßen Nachweise vorlagen. Die Einnahmen aus Kam-
merbeiträgen betrugen zum 31. März 64,4 % und zum 30. Juni
95,2 % des Haushaltplanes.
Von den 16.646 zum Kammerbeitrag zu veranlagenden Ärzten
haben sich zirka 13.800 Ärzte richtig eingestuft. Allerdings hat
jeder 12. Arzt falsche bzw. keine Nachweise zugesandt. Bis zum
Ende des Jahres haben 206 Kammermitglieder nicht reagiert, sie
erhielten gemäß Beitragsordnung der Sächsischen Landesärzte-
kammer einen Festsetzungsbescheid in Höhe von 1.800 EUR.
Aufgrund vorheriger telefonischer Erinnerung der Ärzte durch
die Mitarbeiter des Beitragswesens konnte diese Zahl gegen-
über dem Vorjahr um 63 % gesenkt werden. 
Etwa jeder 20. Arzt hat seinen Kammerbeitrag nicht pünktlich
gezahlt und musste gemahnt werden. 477 Ärzte, das entspricht 
3 %, konnten noch nicht zum Kammerbeitrag veranlagt werden,
da Fristverlängerungen für die Vorlage der Nachweise gewährt
wurden bzw. Widersprüche oder Anträge nach § 6 der Beitrags-
ordnung auf Stundung, Ermäßigung oder Erlass im laufenden
Jahr noch nicht abgeschlossen werden konnten.
Die Entwicklung des Schriftverkehrs im Beitragswesen stellt
sich wie folgt dar:

Im Jahr 2002 wurden für die nachfolgend aufgeführten Jahre die
Zwangsvollstreckungen bei den Finanzämtern beantragt und
vollstreckt:

Beitragsjahr Eingereichte Durchgeführte
Zwangsvollstreckungen Zwangsvollstreckungen

1997 61 61
1998 62 64
1999 64 61
2000 66 67
2001 47 37
Gesamt 60 50

151 Anträge gemäß § 6 der Beitragsordnung auf Stundung, Er-
mäßigung oder Erlass des Kammerbeitrages wurden mit den an-
geforderten Unterlagen aufbereitet und vom Finanzausschuss
entschieden.
Die beabsichtigte Ablösung der alten DOS-Programme erfor-
derte die Umstellung des alten Beitragsprogramms auf eine
moderne Software. Durch die Umstellung der Finanzbuchhal-
tungssoftware auf Financials attain ist es gelungen, die Vor-
gangsverwaltung im Beitragswesen in die Finanzbuchhaltungs-
software zu integrieren und damit kontrollaufwendige Schnitt-
stellen zu eliminieren. Außerdem konnten weitere Funktiona-
litäten installiert werden, um anfragenden Ärzten zukünftig
schneller detaillierte Auskünfte zum Stand Ihrer Kammerbei-
tragsbearbeitung geben zu können. Seit 1. Januar 2003 erfolgt
der Einsatz dieser neuen Softwaremodule.

3. Interne Verwaltung/Hausverwaltung
Schwerpunkt im Jahr 2002 im Referat interne Verwaltung/
Hausverwaltung war die Feststellung von Mängeln vor Ablauf
der Gewährleistungsfrist am Kammergebäude der Sächsischen
Landesärztekammer. Im Zeitraum vom 14. Januar bis zum 
7. Februar 2002 erfolgte gemeinsam mit dem Bausachverständi-
gen Dr. Hans-Peter Giese eine umfassende Begehung des ge-
samten Gebäudes und Außengeländes. Die festgestellten Män-
gel wurden durch die Hausverwaltung protokolliert und in
einem Gutachten dokumentiert. Die Hausverwaltung organi-
sierte und überwachte die Mängelbeseitigung durch den Gene-
ralübernehmer die Baufirma Bold. Ein weiterer Schwerpunkt
war die Sanierung des Max-Bürger-Saales nach einem Wasser-
einbruch durch das Mauerwerk. Ursache war die schadhafte
Verlegung von Dichtungsbahnen auf der Terrasse. 
Am 24. Mai 2002 wurde die zweite Eigentümerversammlung
durchgeführt, die die Abrechnung für das Jahr 2001 und den
Wirtschaftsplan für das laufende Kalenderjahr bestätigte.
Die Aufgaben im Gebäudemanagement konzentrieren sich vor
allem auf die planmäßige Instandhaltung. Dazu erfolgen wö-
chentliche Begehungen des Objektes. Für die Wartung der tech-
nischen Einrichtungen und die Auswertung der Wartungsproto-
kolle, die Vertragsüberwachung der Dienstleistungen und das
Veranlassen notwendiger Reparaturen ist die Hausverwaltung
verantwortlich. Im September 2002 wurden die Wärmemengen-
zähler mit abgelaufener Beglaubigungsfrist ausgetauscht. 
Die organisatorischen Aufgaben umfassen die Schlüsselverwal-
tung, die Datenpflege und Auswertung des elektronischen Zeit-
erfassungssystems, die Durchführung von Inventuren, die Vor-
bereitung der Betriebskostenabrechnung und die Pflege der
Telefondaten mit Gebührenerfassung.
Die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
aller Mitarbeiter sowie die Leitung des Ausschusses für Arbeits-
sicherheit wird entsprechend § 11 Arbeitssicherheitsgesetz or-
ganisiert.
Veranstaltungen, Tagungen und Seminare werden durch die In-
terne Verwaltung vorbereitet, Konferenztechnik überwacht und
bereitgestellt, Dienstreisen, Hotelreservierungen und Reiseun-
terlagen organisiert, Arbeitsmaterial für die Betriebsbereitschaft
des Hauses, Büroartikel und Literatur beschafft und verteilt so-
wie der tägliche Post- und Paketversand durchgeführt. Arbeits-
materialien für Lehrgänge, Programme, Dokumente, Unterla-
gen und Akten werden kopiert, geheftet und gebunden oder
Druckaufträge erteilt.
Die Mitarbeiter des kaufmännischen Geschäftsbereiches haben
auch im Jahr 2002 durch ihre gewissenhafte und tatkräftige Ar-
beit, ihren Teamgeist und Optimismus die weiter gestiegenen
Aufgaben sehr gut erfüllt.

Insbesondere die Hochwasserkatastrophe im August 2002 in
Sachsen und die damit verbundene Einrichtung eines Spenden-
kontos der Sächsischen Landesärztekammer „Ärzte in Not“
erforderte von den Mitarbeitern des Kaufmännischen Geschäfts-
bereiches zahlreiche Aktivitäten. Tätigkeiten wie die Spenden-
erfassung, die Versendung der Zuwendungsbestätigungen, die
detaillierte Erfassung der geschädigten Ärzte, die Ermittlung
der Nettoschadenssummen und die Verteilung der Spendengel-
der sowie zahlreiche Telefonate wurden zusätzlich zu den Ta-
gesaufgaben erledigt.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Berufspolitik

Ärzteblatt Sachsen 6/2003 277



Dr. Michael Kottke (Glauchau)
FA Innere Medizin, A
Dr. Claudia Kühnert (Chemnitz)
FÄ Allgemeinmedizin, N
Dipl.-Med. Hans-Georg Lembcke (Schlettau)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Steffen Liebscher (Aue)
FA Innere Medizin, N
Dr. Rudolf Marx (Mittweida)
FA Öffentliches Gesundheitswesen, A
Dr. Michael Neubauer (Freiberg)
FA Chirurgie, FA Kinderchirurgie, A
Dr. Ina Preller (Crimmitschau)
FÄ Kinder- und Jugendmedizin, N
Dr. Hans-Jürgen Schuster (Plauen)
FA Urologie, N
Dr. Klaus Soballa (Limbach-Oberfrohna)
FAAllgemeinmedizin, R
Dr. Michael Teubner (Burgstädt)
FA Innere Medizin, N
Dr. Gerda Tode (Falkenstein)
FÄ Radiologie, R
Dr. Diethard Weichsel (Crinitzberg)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Christian Wirth (Treuen)
FAAllgemeinmedizin, A
Dr. Hella Wunderlich (Großhartmannsdorf)
FÄ Allgemeinmedizin, N
Dipl.-Med. Bringfried Zimmer (Oelsnitz)
FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, N

Regierungsbezirk Dresden
Prof. Dr. Detlev Michael Albrecht (Dresden)
Vertreter der TU Dresden, FAAnästhesiologie, A
Dr. Michael Aßmann (Riesa)
FA Innere Medizin, A
Prof. Dr. Otto Bach (Dresden)
FA Neurologie und Psychiatrie, R
Dr. Johannes Baumann (Coswig)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Jörg Brosche (Weinböhla)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Lutz Buschmann (Weißwasser)
Praktischer Arzt, N
Dr. Heidemarie Clausnitzer (Heidenau)
FÄ Allgemeinmedizin, N
Dipl.-Med. Klaus-Ulrich Däßler (Freital)
FA Innere Medizin, N
Dipl.-Med. Norbert Dobberstein (Hoyerswerda)
FA Innere Medizin, N
Dr. Frank Eisenkrätzer (Radebeul)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Thomas Fritz (Dresden)
FA Innere Medizin, A
Dr. Annette Fritzsche (Dresden)
FÄ Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, N
Dr. Gisela Gatzweiler (Dresden)
FÄ Frauenheilkunde und Geburtshilfe, N

10
Ärztliche Berufsvertretung der Wahlperiode
1999–2003
(gewählte und ehrenamtlich tätige Kammermitglieder)

N = Ärzte in Niederlassung
A = Angestellte Ärzte
R = Ärzte in Ruhestand

10.1
Vorstand
Präsident: Prof. Dr. Jan Schulze (Dresden), A
Vizepräsident: Dr. Günter Bartsch (Neukirchen), N
Schriftführer: Dr. Lutz Liebscher (Leisnig), A
Mitglieder:
Prof. Dr. Otto Bach (Dresden), R
Dr. Rudolf Marx (Mittweida), A
Dr. Helmut Schmidt (Hoyerswerda), A
Dr. Gisela Trübsbach (Dresden), N
Dr. Claus Vogel (Leipzig), N
Dr. Clemens Weiss (Leipzig), R
Dr. Stefan Windau (Leipzig), N
Dr. Hella Wunderlich (Großhartmannsdorf), N
Ehrenpräsident der Sächsischen Landesärztekammer:
Prof. Dr. Heinz Diettrich (Dresden), A
Alterspräsident der Kammerversammlung:
Dr. Wolf-Dietrich Kirsch (Leipzig), R

10.2
Kammerversammlung

Regierungsbezirk Chemnitz
Dr. Bernhard Ackermann (Zwickau)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Günter Bartsch (Neukirchen)
FA Kinder- und Jugendmedizin, N
Dipl.-Med. Jens Baumann (Lengenfeld)
Praktischer Arzt, N
Dr. Wolfgang Beyreuther (Zwickau)
Praktischer Arzt, N
Prof. Dr. Siegwart Bigl (Chemnitz)
FA Kinder- und Jugendmedizin, FA Mikrobiologie und Infektions-
epidemiologie, A
PD Dr. Joachim Boese-Landgraf (Chemnitz)
FA Chirurgie, A
Dr. Petra El Naib (Chemnitz)
FÄ Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, N
Dr. Roland Endesfelder (Chemnitz)
FA Chirurgie, R
Dr. Rolf Gründig (Marienberg)
FA Urologie, N
Dr. Dietrich Heckel (Rodewisch)
FA Innere Medizin, A
Dr. Dietrich Hofmann (Chemnitz)
FAAugenheilkunde, N
Dr. Olaf Hölig (Plauen)
FA Haut- und Geschlechtskrankheiten, N
Prof. Dr. Burkhard Knopf (Zwickau)
FA Haut- und Geschlechtskrankheiten, A
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Dr. Manfred Halm (Dresden)
FA Chirurgie, A (ab 03.07.2002)
Dr. Klaus Heckemann (Dresden)
FAAllgemeinmedizin, N
PD Dr. habil. Gerhard Heptner (Dresden)
FA Innere Medizin, N
Dipl.-Med. Lutz Hering (Dresden)
FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, N
Dr. Hartmut Hohensee (Dresden)
FA Innere Medizin, N
Dr. Gerd Höfig (Riesa)
FA Chirurgie, A
Dr. Eberhard Huschke (Ebersbach)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
Dr. Peter Kästner (Dresden)
FA Innere Medizin, N
Dr. Michaela Klein (Dresden)
FÄ Urologie, N
(bis 03.07.2002)
Dr. Rainer Kluge (Kamenz)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
Dr. Volker Kohl (Zittau)
FA Haut- und Geschlechtskrankheiten, N
Prof. Dr. Martin Link (Dresden)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, N
Dr. Petra Merkel (Dresden)
FÄ Chirurgie, R
Dr. Bettina Prager (Dresden)
FÄ Humangenetik, N
Dr. Winfried Rieger (Ebersbach)
FA Innere Medizin, A
Dr. Bernhard Römelt (Görlitz)
FA Chirurgie, A
Maik Schimmang (Kamenz)
Weiterbildungsassistent, A
Eva-Maria Schlinzig (Dresden)
FÄ Allgemeinmedizin, N
Dr. Helmut Schmidt (Hoyerswerda)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
Dipl.-Med. Ingolf Schmidt (Oßling)
FAAllgemeinmedizin, N
Dipl.-Med. Matthias Schmidt (Neustadt)
FA Neurologie, N
Prof. Dr. Johannes Schorcht (Dresden)
FA Strahlentherapie, N
Prof. Dr. Jan Schulze (Dresden)
FA Innere Medizin, A
Dr. Jörg Schwer (Bischofswerda)
FA Innere Medizin, N
Prof. Dr. Claus Seebacher (Dresden)
FA Haut- und Geschlechtskrankheiten, R
Steffen Seiler (Bautzen)
FAAnästhesiologie, A
Dr. Gisela Trübsbach (Dresden)
FÄ Radiologie, N
Dr. Jörg Wienold (Freital)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
Dr. habil. Eckart Wunderlich (Dresden)
FA Innere Medizin, A

Regierungsbezirk Leipzig
Prof. Dr. Wolfram Behrendt (Leipzig)
FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,
FA Phoniatrie und Pädaudiologie, R
Dipl.-Med. Cerstin Bochenek (Oschatz)
FÄ Haut- und Geschlechtskrankheiten, N
Erik Bodendieck (Wurzen)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Dieter Brosig (Delitzsch)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Michael Burgkhardt (Leipzig)
Praktischer Arzt, N
Dr. Mathias Cebulla (Leipzig)
FA Innere Medizin, A
Dr. Gerold Golle (Zwenkau)
FA Chirurgie, N
Prof. Dr. Gunter Gruber (Leipzig)
FA Innere Medizin, A
Dr. Jörg Hammer (Leipzig)
FA Chirurgie, N
Prof. Dr. Rolf Haupt (Leipzig)
FA Pathologie, A
Dr. habil. Hans-Jürgen Hommel (Leipzig)
FA Orthopädie, N
(bis 04.09.2002)
Dipl.-Med. Petra Hönigschmid (Torgau)
FÄ Allgemeinmedizin, N
Prof. Dr. Friedrich Kamprad (Leipzig)
FA Radiologie, A
Prof. Dr. Eberhard Keller (Leipzig)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
Dr. Wolf-Dietrich Kirsch (Leipzig)
FA Innere Medizin, R
Dr. Sabine Nötzold (Borna)
FÄ Innere Medizin, A
Dr. Suse Körner (Leipzig)
FÄ Augenheilkunde, N
Dipl.-Med. Hans-Günter Korb (Leipzig)
Praktischer Arzt, N (ab 04.09.2002)
Dr. Kristina Kramer (Leipzig)
FÄ Anästhesiologie, A
Prof. Dr. Peter Leonhardt (Leipzig)
FA Innere Medizin, R
Dr. Lutz Liebscher (Leisnig)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
Dr. Thomas Lipp (Leipzig)
FAAllgemeinmedizin, N
Prof. Dr. Joachim Mössner (Leipzig)
Vertreter der Universität Leipzig, FA Innere Medizin, A
Dr. Konrad Reuter (Eilenburg)
FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, FA Phoniatrie und Pädaudio-
logie, N
Dr. Wolfram Strauß (Leipzig)
FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, FA Phoniatrie und Pädaudio-
logie, N
Dr. Jens Taggeselle (Markkleeberg)
FA Innere Medizin, N
Dr. habil. Hans-Joachim Verlohren (Leipzig)
FA Innere Medizin, N
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Schwerpunktbehandlung und -betreuung 
chronisch Erkrankter in Praxis und Klinik 
Dr. habil. Hans-Joachim Verlohren (Leipzig)
FA Innere Medizin, N
Prof. Dr. Eberhard Keller (Leipzig)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
Dr. Thomas Lipp (Leipzig)
FAAllgemeinmedizin, N
Dipl.-Med. Ingrid Pawlick-Liebe (Lunzenau)
FÄ Allgemeinmedizin, N
Prof. Dr. Jan Schulze (Dresden)
FA Innere Medizin, A
seitens der Geschäftsführung:

Qualitätssicherung in Diagnostik und Therapie 
Dr. Maria Eberlein-Gonska (Dresden)
FÄ Pathologie, A
Prof. Dr. Lothar Beier (Chemnitz)
FA Laboratoriumsmedizin, A
Doz. Dr. habil. Roland Goertchen (Görlitz)
FA Pathologie, A
Prof. Dr. Gerhard Metzner (Leipzig)
FA Innere Medizin, FA Immunologie, A
Dr. Egbert Perßen (Meißen)
FA Chirurgie, A
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Torsten Schlosser 

Arbeitsgruppe Perinatologie/Neonatologie 
Prof. Dr. Dieter Gmyrek (Radebeul)
FA Kinder- und Jugendmedizin, R
Dr. habil. Heiner Bellée (Dresden)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
Dr. habil. Konrad Müller (Chemnitz)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
Prof. Dr. Hildebrand Kunath (Dresden)
FA Sozialhygiene, A
Dr. Walter Pernice (Torgau)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
Dr. habil. Reinhold Tiller (Chemnitz)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
Prof. Dr. Brigitte Viehweg (Leipzig)
FÄ Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
Dr. Gunther Völker (Frankenberg)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
Prof. Dr. Christoph Vogtmann (Leipzig)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
seitens der Geschäftsführung:
Dipl.-Med. Annette Kaiser

Arbeitsgruppe Chirurgie 
Dr. Egbert Perßen (Meißen)
FA Chirurgie, A
Prof. Dr. Joachim Bennek (Leipzig)
FA Kinderchirurgie, A
Dr. Joachim Illmer (Weifa)
FA Chirurgie, R
Dipl.-Med. Henry Jungnickel (Dresden)
FA Chirurgie, A

Dr. Claus Vogel (Leipzig)
FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, N
Prof. Dr. Christoph Vogtmann (Leipzig)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
Dr. Clemens Weiss (Leipzig)
FA Chirurgie, R
Dr. Stefan Windau (Leipzig)
FA Innere Medizin, N

10.3
Ausschüsse

Satzungen 
Prof. Dr. Wolfgang Sauermann (Radebeul)
FA Neurologie und Psychiatrie, A
Dr. Dieter Brosig (Delitzsch)
FAAllgemeinmedizin, N
Kornelia Kuhn (Dippoldiswalde)
Assistenzärztin, A
Dr. Lutz Liebscher (Leisnig)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
Dr. Winfried Rieger (Ebersbach)
FA Innere Medizin, A
Dr. Stefan Windau (Leipzig)
FA Innere Medizin, N
seitens der Geschäftsführung:
Assessorin Iris Glowik

Ambulante Versorgung 
Dr. Bernhard Ackermann (Zwickau)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Bernd Flade (Chemnitz)
FA Chirurgie, N
Dr. Petra Merkel (Dresden)
FÄ Chirurgie, R
Dr. Claus Vogel (Leipzig)
FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, N
Dr. Stephan Mager (Cossebaude)
FA Innere Medizin, N
(ab 06.03.2002)
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Barbara Gamaleja
Veronika Krebs

Krankenhaus 
Dr. Wolf-Dietrich Kirsch (Leipzig)
FA Innere Medizin, R
Dr. Thomas Fritz (Dresden)
FA Innere Medizin, A
Dr. Brigitte Güttler (Aue)
FÄ Radiologie, N
Dr. Eberhard Huschke (Ebersbach)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
Dr. Clemens Weiss (Leipzig)
FA Chirurgie, R
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Barbara Gamaleja
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Prof. Dr. Karlheinz Sandner (Zschopau)
FA Chirurgie, A
PD Dr. habil. Hartmut Thomas (Görlitz)
FA Chirurgie, A
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Torsten Schlosser

Arbeitsgruppe Gynäkologie 
PD Dr. habil. Karl-Werner Degen (Dresden)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
Dr. Steffen Handstein (Görlitz)
FA Chirurgie, A
Prof. Dr. Uwe Köhler (Leipzig)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
PD Dr. habil. Peter Richter (Plauen)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
seitens der Geschäftsführung:
Dipl.-Med. Annette Kaiser

Arbeitsgruppe Urologie 
Dr. Joachim Chladt (Zwickau)
FA Urologie, A
Prof. Dr. Wolfgang Dorschner (Leipzig)
FA Urologie, A
Dr. Axel Richter (Leipzig)
FA Urologie, A
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Torsten Schlosser 

Arbeitsgruppe Orthopädie 
Prof. Dr. Rüdiger Franz (Dresden)
FA Orthopädie, A
Doz. Dr. habil. Frank Czornack (Dresden)
FA Chirurgie, A
Dr. Wilfried Purath (Dresden)
FA Orthopädie, N
Prof. Dr. Karlheinz Sandner (Zschopau)
FA Chirurgie, A
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Torsten Schlosser 

Ärzte im Öffentlichen Dienst 
Dr. Rudolf Marx (Mittweida)
FA Öffentliches Gesundheitswesen, A
Dr. Dietmar Laue (Dresden)
FA Hygiene- und Umweltmedizin, A
Dr. Wilfried Oettler (Dresden)
FA Öffentliches Gesundheitswesen, A
Dr. Regina Petzold (Dresden)
FÄ Kinder- und Jugendmedizin, R
Dr. Reinhard Schettler (Stollberg)
FAArbeitsmedizin, FA Öffentliches Gesundheitswesen, A
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Barbara Gamaleja

Prävention und Rehabilitation 
Prof. Dr. Dieter Reinhold (Dresden)
FA Innere Medizin,
FA Physikalische und Rehabilitative Medizin, R

Dr. Wolfgang Beyreuther (Zwickau)
Praktischer Arzt, N
Dr. Dirk Ermisch (Crimmitschau)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
PD Dr. habil. Uwe Häntzschel (Bad Schandau)
FA Innere Medizin, A
Dr. Cornelia Lohs (Leipzig)
FÄ Physikalische und Rehabilitative Medizin, A
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Barbara Gamaleja

Hygiene und Umweltmedizin 
Prof. Dr. Siegwart Bigl (Chemnitz)
FA Kinder- und Jugendmedizin, FA Mikrobiologie und Infek-
tionsepidemiologie, A
Dipl.-Med. Petra Albrecht (Meißen)
FÄ Öffentliches Gesundheitswesen, FÄ Hygiene und Umwelt-
medizin, A
Dr. Barbara Kirsch (Leipzig)
FÄ Allgemeinmedizin, N
Prof. Dr. Klaus Scheuch (Dresden)
FAArbeitsmedizin, A
Dr. Anita Tilch (Auerbach)
FÄ Öffentliches Gesundheitswesen, FÄ Hygiene und Umwelt-
medizin, A
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Barbara Gamaleja

Arbeitsmedizin 
Dr. Norman Beeke (Chemnitz)
FAArbeitsmedizin, FA Innere Medizin, A
Doz. Dr. habil. Manfred Grube (Chemnitz)
Praktischer Arzt, N
Dr. Gert Herrmann (Dresden)
FAArbeitsmedizin, A
Prof. Dr. Klaus Scheuch (Dresden)
FAArbeitsmedizin, A
Dr. Marina Selbig (Chemnitz)
FÄ Arbeitsmedizin, A
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Barbara Gamaleja

Notfall- und Katastrophenmedizin 
Dr. Michael Burgkhardt (Leipzig)
Praktischer Arzt, N
Prof. Dr. Fritjoff König (Leipzig)
FAAnästhesiologie, A
Dr. Matthias Czech (Radeberg)
FA Innere Medizin, A
Dr. Hasso Neubert (Glauchau)
FAAnästhesiologie, A
Dr. Rainer Weidhase (Dresden)
FA Chirurgie, A
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Siegfried Herzig

Ärztliche Ausbildung 
Prof. Dr. Peter Wunderlich (Dresden)
FA Kinder- und Jugendmedizin, R
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Dr. Wolfgang Rothe (Leipzig)
FA Innere Medizin, N
Eva-Maria Schlinzig (Dresden)
FÄ Allgemeinmedizin, N
(ab September 2002)
PD Dr. Ulrich Stölzel (Chemnitz)
FA Innere Medizin, A
Dr. Hella Wunderlich (Großhartmannsdorf)
FÄ Allgemeinmedizin, N
Prof. Dr. Klaus Scheuch (Dresden)
FAArbeitsmedizin, A
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Siegfried Herzig

Berufsrecht 
Dr. Andreas Prokop (Döbeln)
FA Rechtsmedizin, FA Öffentliches Gesundheitswesen, A
Dr. Christa Artym (Dresden)
FÄ Innere Medizin, R
Dr. Roland Endesfelder (Chemnitz)
FA Chirurgie, R
Dr. Rainer Kluge (Kamenz)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
Dr. Michael Neubauer (Freiberg)
FA Chirurgie, FA Kinderchirurgie, A
Dr. Bettina Prager (Dresden)
FÄ Humangenetik, N
Dr. Michael Teubner (Burgstädt)
FA Innere Medizin, N
Rudolf Koob (Nürnberg) – beratend
Vors. Richter am OLG Nürnberg a. D.
seitens der Geschäftsführung:
Assessorin Iris Glowik

Junge Ärzte 
Kornelia Kuhn (Dippoldiswalde)
Assistenzärztin, A
Dr. Klaus Lorenzen (Dresden)
FAAllgemeinmedizin, A
Dr. Friedemann Reber (Dresden)
Assistenzarzt, A
Dr. Gabriele Schulz (Leisnig)
FÄ Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
Dr. Christian Wirth (Treuen)
FAAllgemeinmedizin, N
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Siegfried Herzig

Ärztinnen 
Dr. Brigitte Güttler (Aue)
FÄ Radiologie, N
Dr. Irmgard Kaschl (Stollberg)
FÄ Augenheilkunde, R
Dr. Jutta Kellermann (Plauen)
FÄ Allgemeinmedizin, N
Dr. Katharina Pollack (Dresden)
FÄ Augenheilkunde, A
Dr. Gisela Unger (Dresden)
FÄ Allgemeinmedizin, R

Erik Bodendieck (Wurzen)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Friedemann Reber (Dresden)
Assistenzarzt, A
Prof. Dr. Eberhard Keller (Leipzig)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
Prof. Dr. Wolfgang Reuter (Leipzig)
FA Innere Medizin, A
ständiger Gast:
Prof. Dr. rer. nat. Peter Dieter
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Siegfried Herzig

Weiterbildung 
Prof. Dr. Gunter Gruber (Leipzig)
FA Innere Medizin, A
Dr. Hanno Grethe (Sehma)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Brigitte Güttler (Aue)
FÄ Radiologie, N
Prof. Dr. Rolf Haupt (Leipzig)
FA Pathologie, A
Dr. Gottfried Lindemann (Flöha)
FA Chirurgie, R
Prof. Dr. Martin Link (Dresden)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, N
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Siegfried Herzig
Dr. Birgit Gäbler
Assessorin Iris Glowik

Widerspruchskommission 
(gemäß § 14 Abs. 6 Weiterbildungsordnung)
Prof. Dr. Claus Seebacher (Dresden)
FA Haut- und Geschlechtskrankheiten, R
seitens der Geschäftsführung:
Assessorin Iris Glowik

Sächsische Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung 
Prof. Dr. Otto Bach (Dresden)
FA Neurologie und Psychiatrie, R
Dr. Bernhard Ackermann (Zwickau)
FAAllgemeinmedizin, N
Erik Bodendieck (Wurzen)
FAAllgemeinmedizin, N
Prof. Dr. Peter Bräunig (Chemnitz)
FA Neurologie und Psychiatrie, A
Doz. Dr. habil. Gottfried Hempel (Saupsdorf)
FA Innere Medizin, R
Dr. Regine Krause-Döring (Grimma)
FÄ Öffentliches Gesundheitswesen, A
Dr. Norbert Kunze (Wurzen)
FAAllgemeinmedizin, N
(bis September 2002)
PD Dr. habil. Eberhard Meister (Leipzig)
FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, A
Prof. Dr. Klaus Ludwig (Dresden)
FA Chirurgie, A
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seitens der Geschäftsführung:
Dr. jur. Verena Diefenbach

Senioren 
Prof. Dr. Helga Schwenke-Speck (Leipzig)
FÄ Innere Medizin, R
Dr. habil. Heinz Brandt (Gneisenaustadt Schildau)
FAAllgemeinmedizin, R
Dr. Irmgard Kaschl (Stollberg)
FÄ Augenheilkunde, R
Dr. Helmut Knoblauch (Geringswalde)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Gisela Unger (Dresden)
FÄ Allgemeinmedizin, R
seitens der Geschäftsführung:
Dr. jur. Verena Diefenbach

Sächsische Ärztehilfe 
Dipl.-Med. Siegfried Heße (Dresden)
FA Orthopädie, N
Dr. Uta Anderson (Radebeul)
FÄ Innere Medizin, R
Dr. Mathias Cebulla (Leipzig)
FA Innere Medizin, A
seitens der Geschäftsführung:
Dr. jur. Verena Diefenbach

Finanzen 
Dr. Claus Vogel (Leipzig)
FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, N
Dr. Mathias Cebulla (Leipzig)
FA Innere Medizin, A
Dr. Thomas Fritz (Dresden)
FA Innere Medizin, A
Herbert Hilbert (Groß Särchen)
FAAllgemeinmedizin, N
Dipl.-Med. Ingolf Schmidt (Oßling)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Hans-Jürgen Schuster (Plauen)
FA Urologie, N
Dr. Stefan Thiel (Pirna)
FAAllgemeinmedizin, N
seitens der Geschäftsführung:
Dipl.-Ök. Kornelia Keller
Dipl.-Ing.-Ök. (TU) Ramona Grünberg
Assessorin Iris Glowik

10.4
Kommissionen und Arbeitsgruppen

Redaktionskollegium 
Prof. Dr. Winfried Klug (Ottendorf-Okrilla/OT Grünberg)
FA Chirurgie, R
Dr. Günter Bartsch (Neukirchen)
FA Kinder- und Jugendmedizin, N
Prof. Dr. Siegwart Bigl (Chemnitz)
FA Kinderheilkunde, FA Mikrobiologie und Infektionsepide-
miologie, A

Prof. Dr. Heinz Diettrich (Dresden)
FA Chirurgie, A
Dr. Hans-Joachim Gräfe (Borna)
FA Physikalische und Rehabilitative Medizin, FA Chirurgie, A
Dr. Rudolf Marx (Mittweida)
FA Öffentliches Gesundheitswesen, A
Prof. Dr. Peter Matzen (Leipzig)
FA Orthopädie, A
Prof. Dr. Jan Schulze (Dresden)
FA Innere Medizin, A
seitens der Geschäftsführung:
Dr. jur. Verena Diefenbach
Knut Köhler M. A.
Ingrid Hüfner

Arbeitsgruppe Multimedia in der Medizin 
Dr. Günter Bartsch (Neukirchen)
FA Kinder- und Jugendmedizin, N
Prof. Dr. Otto Bach (Dresden)
FA Neurologie und Psychiatrie, R
Dr. Wolfgang Rothe (Leipzig)
FA Innere Medizin, N
Prof. Dr. Winfried Klug (Ottendorf-Okrilla/OT Grünberg)
FA Chirurgie, R
Prof. Dr. Hildebrand Kunath (Dresden)
FA Sozialhygiene, A
Dr. Lutz Pluta (Markkleeberg)
FA Innere Medizin, N
Dr. Thomas Selisko (Dresden)
FA Innere Medizin, A
seitens der Geschäftsführung:
Dipl.-Ing. (FH) Beatrix Thierfelder
Dipl.-Ing. (FH) Mathias Eckert

Ethikkommission 
Prof. Dr. Rolf Haupt (Leipzig)
FA Pathologie, A
Dr. Charlotte Aehle (Leipzig)
FÄ Anästhesiologie, R
Dr. Brigitte Herold (Leipzig)
FÄ Innere Medizin, A
Dipl.-Med. Winfried Möhr (Dresden)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
PD Dr. habil. Christoph Rink (Aue)
FA Innere Medizin, A
PD Dr. habil. Klaus-Dieter Sinkwitz (Dresden)
FA Chirurgie, A
Prof. Dr. Bernd Terhaag (Dresden)
FA Klinische Pharmakologie, A
Prof. Dr. Gottfried Wozel (Dresden)
FA Haut- und Geschlechtskrankheiten, A
Prof. Dr. jur. Bernd-Rüdiger Kern (Leipzig) 
Universität Leipzig, Juristenfakultät
Dipl.-Ing. Fred Wonka (Dresden)
Biomedizintechniker
seitens der Geschäftsführung:
Assessorin Iris Glowik
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Kommission „Gewalt gegen Kinder /Misshandlung Minder-
jähriger“ 
PD Dr. habil. Christine Erfurt (Dresden)
FÄ Rechtsmedizin, A
Dr. Wolfgang Hoepffner (Leipzig)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
Dr. Volker Jährig (Limbach-Oberfrohna)
FA Kinder- und Jugendmedizin, N
Dr. Regina Petzold (Dresden)
FÄ Kinder- und Jugendmedizin, R
Prof. Dr. Dietmar Roesner (Dresden)
FA Kinderchirurgie, FA Chirurgie, A
Prof. Dr. Michael Scholz (Dresden)
FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, A
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Barbara Gamaleja

Kommission Transplantation 
Prof. Dr. Johann Hauss (Leipzig)
FA Chirurgie, A
Dr. Ulrike Reuner (Dresden)
FÄ Neurologie und Psychiatrie, A
Dr. Hans-Eberhard Stein (Leipzig)
FA Innere Medizin, A
Dr. Gottfried Sterzel (Ebersbach)
FAAnästhesiologie, A
Prof. Dr. Manfred Wirth (Dresden)
FA Urologie, A
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Torsten Schlosser

Kommission Lebendspende 
gemäß § 8 Abs. 3 TPG 
Prof. Dr. jur. Bernd-Rüdiger Kern (Leipzig)
Universität Leipzig, Juristenfakultät
Dr. Ulrike Reuner (Dresden)
FÄ Neurologie und Psychiatrie, A
Prof. Dr. Arved Weimann (Leipzig)
FA Chirurgie, A
Dr. Volker Köllner (Dresden)
FA Psychotherapeutische Medizin, A
Prof. Dr. Johannes Schweizer (Chemnitz)
FA Innere Medizin, A
Franz-Joseph van Stiphout (Dresden)
Jurist
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Torsten Schlosser 

Fachkommission Brustkrebs 
Prof. Dr. Johannes Schorcht (Dresden)
FA Strahlentherapie, N
Dr. Kersten Deutschmann (Dresden)
FÄ Frauenheilkunde und Geburtshilfe, N
Prof. Dr. Wolfgang Distler (Dresden)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
Prof. Dr. Ursula Froster (Leipzig)
FÄ Humangenetik, A
Dr. Klaus Hamm (Chemnitz)
FA Radiologie, N

Gesprächskreis Ethik in der Medizin 
Prof. Dr. Rolf Haupt (Leipzig)
FA Pathologie, A
Prof. Dr. Otto Bach (Dresden)
FA Neurologie und Psychiatrie, R
Dr. Günter Bartsch (Neukirchen)
FA Kinder- und Jugendmedizin, N
Prof. Dr. jur. Bernd-Rüdiger Kern
Universität Leipzig, Juristische Fakultät
Pfarrer Nikolaus Krause
Universitätsklinikum Dresden, Krankenhausseelsorge
MUDr./Univ. Prag Frank Oehmichen (Dresden)
FA Innere Medizin, A
Prof. Dr. Dr. Ortrun Riha
Universität Leipzig
Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin
und der Naturwissenschaften
Prof. Dr. Jan Schulze (Dresden)
FA Innere Medizin, A
PD Dr. habil. Klaus-Dieter Sinkwitz (Dresden)
FA Chirurgie, A
Dr. Clemens Weiss (Leipzig)
FA Chirurgie, R
seitens der Geschäftsführung
Knut Köhler M. A.

Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen 
Dr. Rainer Kluge (Kamenz)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
Doz. Dr. habil. Gottfried Hempel (Saupsdorf)
FA Innere Medizin, R
(seit 01.09.2002)
Dr. Uta Poppelbaum (Dresden)
FÄ Anästhesiologie, A
Rudolf Koob (Nürnberg) – juristischer Berater –
Vors. Richter am OLG Nürnberg a. D.
seitens der Geschäftsführung:
Ursula Riedel

Kommission 
„Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung“ 
Prof. Dr. Henry Alexander (Leipzig)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
Prof. Dr. Wolfgang Distler (Dresden)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A
Prof. Dr. Hans-Jürgen Glander (Leipzig)
FA Haut- und Geschlechtskrankheiten, A
Prof. Dr. Gunther Göretzlehner (Torgau)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A (bis 31.12.2002)
Dr. Hans-Jürgen Held (Dresden)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, N
Prof. Dr. Martin Link (Dresden)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, N
PD Dr. habil. Joachim Weller (Dresden)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, N
seitens der Geschäftsführung:
Assessorin Iris Glowik
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PD Dr. habil. Gunter Haroske (Dresden)
FA Pathologie, A
Prof. Dr. Hildebrand Kunath (Dresden)
FA Sozialhygiene, A
Prof. Dr. Michael Laniado (Dresden)
FA Radiologie, A
PD Dr. habil. Detlef Quietzsch (Chemnitz)
FA Innere Medizin, A
Prof. Dr. Manfred Schönfelder (Leipzig)
FA Chirurgie, R
Dr. Diethard Sturm (Hohenstein-Ernstthal)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Petra Viehweg (Dresden)
FÄ Radiologie, A
PD Dr. habil. Heiner Wolf (Dresden)
FA Innere Medizin, N
seitens der Geschäftsführung:
Dipl.-Med. Annette Kaiser

Arbeitsgruppe Hirntoddiagnostik 
Prof. Dr. Dietmar Schneider (Leipzig)
FA Neurologie und Psychiatrie, A
Dr. Georg Gahn (Dresden)
FA Neurologie, A
Dr. Christiane Habeck (Chemnitz)
FÄ Anästhesie, A
Dr. Udo Krug (Chemnitz)
FA Neurochirurgie, A
PD Dr. habil. Jochen Machetanz (Zwickau)
FA Neurologie, A
Prof. Dr. Horst-Jürgen Meixensberger (Leipzig)
FA Neurochirurgie, A
Prof. Dr. Carl Reimers (Arnsdorf)
FA Neurologie, A
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Torsten Schlosser

Berufsbildungsausschuss „Arzthelferinnen“ 
gemeinsam mit Vertretern der Landestierärztekammer Sachsen
Berufungszeitraum vom 1. Januar 2001 bis 31.12.2004

Arbeitgeber-Vertreter
Dr. Bernhard Ackermann (Zwickau)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Claus Vogel (Leipzig)
FA Hals-Nasen-Ohrenheikunde, N
Dr. Volker Schubotz (Chemnitz)
FAAllgemeinmedizin, N
Dr. Kerstin Strahler (Görlitz)
FÄ Allgemeinmedizin, N
Dr. Ulrike Klenner (Dresden)
FÄ Frauenheilkunde und Geburtshilfe, N
Dr. vet. Detlef Ullrich (Leipzig)
Tierarzt

Arbeitnehmer-Vertreter
Ulrike Leonhardt (Dresden)
Arzthelferin (Sprechstundenschwester)

Gisela Reißig (Plauen)
Arzthelferin (Sprechstundenschwester)
Heike Maser-Festersen (Dresden)
Krankenschwester
Sabine Rothe (Dresden)
Krankenschwester
Birgit Eisold (Mittweida)
Arzthelferin
Rowina Voigtländer (Markkleeberg)
Tierarzthelferin

Beratende Lehrer-Vertreter
Christine Thoß (Chemnitz)
Wolfram Michel (Plauen)
Barbara Weise (Dresden)
Martina Wegener (Görlitz)
Ina Beinhauer (Leipzig)
Kirsten Fuchs (Torgau)
seitens der Geschäftsführung:
Veronika Krebs

10.5
Gesundheitspolitische Arbeit und Auslandskontakte
Deutsch-polnische Arbeitsgruppe 
Dr. Helmut Schmidt (Hoyerswerda)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
Prof. Dr. Martin Link (Dresden)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, N
Prof. Dr. Albrecht Scholz (Dresden)
FA Haut- und Geschlechtskrankheiten, A
Dr. Peter Schwenke (Leipzig)
FA Innere Medizin, FA Radiologische Diagnostik, R
seitens der Geschäftsführung:
Dr. Siegfried Herzig
Dipl.-Ök. Kornelia Keller
Knut Köhler, M. A.

10.6
Sächsische Ärzteversorgung
10.6.1
Verwaltungsausschuss
Dr. Helmut Schmidt (Hoyerswerda)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
Prof. Dr. Jan Schulze (Dresden)
FA Innere Medizin, A
Dr. Manfred Halm (Dresden)
FA Chirurgie, A
PD Dr. habil. Ulf Herrmann (Dresden)
FA Chirurgie, A
Dr. Steffen Liebscher (Aue)
FA Innere Medizin, N
Prof. Dr. Hans-Peter Schwerg (Dresden)
Tierarzt, R
RA Hartmut Kilger (Tübingen)
Rechtsanwalt
Raimund Pecherz (Dresden)
Bankfachmann
Dipl.-Math. Hans-Jürgen Knecht (Düsseldorf)
Versicherungsmathematiker
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Kreisärztekammer Mittweida
Dipl.-Med. Ralf-Uwe York
FA Innere Medizin, A
Am Mühlberg 20, 09669 Frankenberg (bis 10.10.2002)

Dr. Helmut Knoblauch
FAAllgemeinmedizin, N
Dorfstraße 15c, 09326 Geringswalde (ab 10.10.2002)

Kreisärztekammer Plauen
Dr. Reinhold Lindlar
FA Chirurgie, A
Eugen-Fritsch-Straße 12, 08523 Plauen

Kreisärztekammer Stollberg
Dr. Andreas Fiedler
FAAllgemeinmedizin, N
Am Niclasberg 23, 09235 Burkhardtsdorf

Kreisärztekammer Vogtlandkreis
Dr. Dietrich Steiniger
FA Chirurgie, A
Schönheider Str. 78, 08209 Brunn

Kreisärztekammer Zwickau
Dr. Dirk Mechtel
FA Haut- und Geschlechtskrankheiten, A
Ulmenweg 46, 08060 Zwickau

Kreisärztekammer Zwickauer Land
Dr. Rainer Kobes
FA Innere Medizin, A
Werdauer Str. 139, 08060 Zwickau

Regierungsbezirk Dresden

Kreisärztekammer Bautzen
Dipl.-Med. Albrecht Bockisch
FA Chirurgie, A
Fleischergasse 15, 02625 Bautzen

Kreisärztekammer Dresden
Dr. Norbert Grosche
FA Radiologie, N
Hohe Str. 87a, 01187 Dresden

Kreisärztekammer Görlitz
Dr. Uwe Strahler
FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, A
Wilhelmsplatz 10, 02826 Görlitz

Kreisärztekammer Hoyerswerda
Dipl.-Med. Norbert Dobberstein
FA Innere Medizin, N
F.-J.-Curie-Str. 42, 02977 Hoyerswerda

Kreisärztekammer Kamenz
Dr. Lutz Schulze
FA Chirurgie, A
Am Hutberg 15, 01917 Kamenz

10.6.2
Aufsichtsausschuss
Dr. Hans-Dieter Simon (Dresden)
FA Chirurgie, R
Günter Elßner (Görlitz)
Tierarzt, N
Dr. Johannes Voß (Dresden)
FA Chirurgie, A
Dr. Claudia Kühnert (Chemnitz)
FÄ Allgemeinmedizin, N
Prof. Dr. Eberhard Grün (Leipzig)
Tierarzt, R
Dr. Karl-Friedrich Breiter (Dippoldiswalde)
FA Innere Medizin, R
Dr. Brigitte Herberholz (Geringswalde)
FÄ Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, N
Prof. Dr. Wolfram Behrendt (Leipzig)
FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,
FA Phoniatrie und Pädaudiologie, R
Prof. Dr. Eberhard Keller (Leipzig)
FA Kinder- und Jugendheilkunde, A

10.7
Kreisärztekammern

Regierungsbezirk Chemnitz

Kreisärztekammer Annaberg
Dr. Hansjörg Lutterberg
FA Radiologie, A
Am Sonnenhang 38, 09488 Schönfeld

Kreisärztekammer Aue-Schwarzenberg
Dipl.-Med. Ulla Tuchscherer
FÄ Innere Medizin, A
Antonsthaler Str. 21, 08312 Lauter

Kreisärztekammer Chemnitz
Dr. Roland Endesfelder
FA Chirurgie, R
Sächs. Landesärztekammer/Bez.-St.,
Carl-Hamel-Str. 3a, 09116 Chemnitz

Kreisärztekammer Chemnitzer Land
Prof. Dr. Rainer Morgenstern
FA Chirurgie, A
Wind 1a, 09337 Hohenstein-Ernstthal/OT Wüstenbrand

Kreisärztekammer Freiberg
Dr. Gundula Suhr
FÄ Anästhesiologie, A
Untere Dorfstr. 37a, 09600 Niederschöna

Kreisärztekammer Mittleres Erzgebirge
Dr. Gunter Wagner 
FA Psychiatrie und Psychotherapie, A
Kreiskrankenhaus Mittleres Erzgebirge, PF 8, 08602 Zschopau
(ab 19.06.2002)
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Kreisärztekammer Löbau-Zittau
Dr. Gottfried Sterzel
FAAnästhesiologie, A
Eichelgasse 1, 02708 Löbau

Kreisärztekammer Meißen-Radebeul
Dr. Erik Mueller
FA Neurologie, N
Werdermannstr. 20, 01662 Meißen

Kreisärztekammer Niederschlesischer Oberlausitzkreis
Dipl.-Med. Thomas Flämig
FA Innere Medizin, N
Arztpraxis, Zum Fuchsbau 1, 02906 Niesky

Kreisärztekammer Riesa-Großenhain
Dr. Henrik Ullrich
FA Diagnostische Radiologie, A
Dr.-Schneider-Str. 53 a, 01589 Riesa

Kreisärztekammer Sächsische Schweiz
Dr. Jens Papke
FA Innere Medizin, N
Rudolf-Peschke-Straße 44, 01833 Stolpen

Kreisärztekammer Weißeritzkreis
Dipl.-Med. Klaus-Ulrich Däßler
FA Innere Medizin, N
Dresdner Str. 116, 01705 Freital

Regierungsbezirk Leipzig

Kreisärztekammer Delitzsch
Dipl.-Med. Andreas Koch
FAAllgemeinmedizin, N
Freiherr-von-Stein-Straße 14, 04509 Delitzsch

Kreisärztekammer Döbeln
Dr. Lutz Liebscher
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
Nordstr. 29, 04720 Döbeln

Kreisärztekammer Leipzig
Prof. Dr. Eberhard Keller
FA Kinder- und Jugendmedizin, A
Sächs. Landesärztekammer/Bez.-St.,
Braunstr. 16, 04347 Leipzig

Kreisärztekammer Leipziger Land
Dr. Gert Rothenberg
FA Innere Medizin, A
Marpergerstr. 5, 04229 Leipzig

Kreisärztekammer Muldentalkreis
Erik Bodendieck
FAAllgemeinmedizin, N
Dehnitzer Weg 69, 04808 Wurzen

Kreisärztekammer Torgau-Oschatz
Dr. habil. Oswald Petter
FA Haut- u. Geschlechtskrankheiten, N
Nordring 7a, 04860 Torgau (bis 09.10.2002)

PD Dr. habil. Peter Friedrich 
FA Innere Medizin, A
Waldstraße 14, 04769 Seelitz (ab 09.10.2002)

10.8
Träger der Hermann-Eberhard-Friedrich-Richter-Medaille
1996
Dr. Helmut Knoblauch (Geringswalde)
FAAllgemeinmedizin, N
Prof. Dr. Jan Schulze (Dresden)
FA Innere Medizin, A
Dr. Peter Schwenke (Leipzig)
FA Innere Medizin, FA Radiologische Diagnostik, R

1997
Dr. Thomas Fritz (Dresden)
FA Innere Medizin, A
Dr. Wolf-Dietrich Kirsch (Leipzig)
FA Innere Medizin, R
Dr. Gottfried Lindemann (Flöha)
FA Chirurgie, R

1998
Dr. Brigitte Güttler (Aue)
FÄ Radiologie, N
Prof. Dr. Rolf Haupt (Leipzig)
FA Pathologie, A
Dr. Rainer Kluge (Kamenz)
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe, A

1999
Prof. Dr. Gunter Gruber (Leipzig)
FA Innere Medizin, A
Dr. Manfred Halm (Dresden)
FA Chirurgie, A
Dr. Helmut Schmidt (Hoyerswerda)
FA Kinder- und Jugendmedizin, A

2000
Prof. Dr. Heinz Diettrich (Dresden)
FA Chirurgie, A
Dr. Gisela Trübsbach (Dresden)
FÄ Radiologie, N
Dr. habil. Heinz Brandt (Gneisenaustadt Schildau)
FAAllgemeinmedizin, R
Dr. Roland Endesfelder (Chemnitz)
FA Chirurgie, R

2001
Prof. Dr. Siegwart Bigl (Chemnitz)
FA Kinder- und Jugendmedizin, FA Mikrobiologie 
und Infektionsepidemiologie, A
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Dr. Mathias Cebulla (Leipzig)
FA Innere Medizin, A
Prof. Dr. Wolfgang Sauermann (Radebeul)
FA Neurologie und Psychiatrie, A

2002
Prof. Dr. Gottfried Geiler (Leipzig)
FA Pathologie, R
Dr. Hanno Grethe (Sehma)
FAAllgemeinmedizin, N
Prof. Dr. Helga Schwenke-Speck (Leipzig)
FÄ Innere Medizin, R
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Anhang

A Ärztestatistik – Stand 31.12. 2002

I. Überblick

II. Altersstruktur der Kammermitglieder

III. Zu- und Abgänge von Kammermitgliedern

IV. Kammermitglieder nach Gebieten und Spezialisierungen

V. Weiterbildung und Prüfungswesen

VI. Fortbildungsveranstaltungen der Sächsischen Akademie
für ärztliche Fortbildung

VII. Veranstaltungsstatistik (Gesamt)

VIII. Zusammensetzung der Kammerversammlung in der Wahl-
periode 1999–2003

B Mitarbeiter der Sächsischen Landesärztekammer

C Aufbau und Struktur der Sächsischen Landesärztekammer
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7. Ärzte im Praktikum

a) Krankenhaus M 227
W 258 485 = 81,5 %

b) Sonst. M 11
W 14 25 = 4,2 %

c) Ohne ärztl. M 30
Tätigkeit W 55 85 = 14,3 % 595

8. Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus

a) mit Gebiet M 2.534
W 1.532 4.066 = 61,0 %

b) ohne Gebiet M 1.349
W 1.248 2.597 = 39,0 % 6.663

9. Ärztinnen und Ärzte im Rentenalter

Ärzte (65 J.) M 1.263 = 35,1 %

Ärztinnen (60 J.) W 2.338 = 64,9 % 3.601 = 20,8 %

II. Altersstruktur der Kammermitglieder

Altersklasse Ärztinnen Ärzte Gesamt

1936 und älter 786 1.107 1.893

1937 bis 1942 1.548 1.494 3.042

1943 bis 1952 1.410 1.288 2.698

1953 bis 1962 2.379 2.006 4.385

1963 bis 1967 1.237 1.237 2.474

1968 und jünger 1.513 1.329 2.842

Summe: 8.873 8.461 17.334

A 
Ärztestatistik

I. Überblick

1. Freie Praxis/Ambulant
a) Allgemeinärzte M 798

W 1.178 1.976 = 33,4 %
b) Praktiker M 192

W 215 407 = 6,9 %
c) mit Gebiet M 1.642

W 1.886 3.528 = 59,7 % 5.911 = 34,1 %

Zum Stichtag sind 28 Ärztinnen und Ärzte in Einrichtungen
nach § 311 SGB V tätig.

2. Krankenhaus
a) Leitende Ärzte M 603

W 77 680 = 10,2 %
b) Ärzte M 3.280

W 2.703 5.983 = 89,8 % 6.663 = 38,4 %

(Oberärzte, Stationsärzte, Assistenzärzte)

3. Behörden M 243 = 47,7 %
W 266 = 52,3 % 509 = 2,9 %

dar. Sanitätsoffiz. M 38 = 88,4 %
W 5 = 11,6 % 43

4. Angestellte in Praxen (einschl. Praxisassistenten)
M 80 = 30,5 %
W 182 = 69,5 % 262 = 1,5 %

5. Ärzte in sonst. abh. Stellung
M 233 = 39,3 %
W 360 = 60,7 % 593 = 3,4 %

Zwischensumme berufstätige Ärzte
M 7.071 = 50,7 %
W 6.867 = 49,3 % 13.938 = 80,4 %

6. Ohne ärztl. Tätigkeit
M 1.390 = 40,9 %
W 2.006 = 59,1 % 3.396 = 19,6 %

Gesamtzahl der Ärzte
M 8.461 = 48,8 %
W 8.873 = 51,2 % 17.334 =100,0 %

Zum Stichtag sind außerdem 20 Ärztinnen und Ärzte als frei-
willige Mitglieder und 25 Zweitmitgliedschaften registriert.
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III. Zu- und Abgänge von Kammermitgliedern

Zugänge Abgänge

Erstzugang (AiP) 251
AiP alte BL 49 33
AiP neue BL 42 19
Ärzte alte BL 248 232
Ärzte neue BL 190 159
Verstorbene 71
Ausland 148 60
sonst. 11

Gesamt 928 585

IV. Kammermitglieder nach Gebieten und Spezialisierungen
Die Angaben entsprechen der Ärztestatistik der Sächsischen
Landesärztekammer zur Bundesärztestatistik zum Stichtag
31.12.2002.
In der Tabelle wird jeder Arzt nur einmal gezählt:
– Ist ein Arzt berechtigt, eine Spezialisierung bzw. Teilgebiet zu

führen, so wird er unter diesem Teilgebiet geführt (keine Dar-
unter-Position des Gebietes).

– Ist ein Arzt berechtigt, mehrere Gebiete/Spezialisierungen/
Teilgebiete zu führen, so wird er unter dem Gebiet/Speziali-
sierung/Teilgebiet aufgeführt,

– 1) in dem er vorwiegend tätig ist,
– 2) in dem er wahrscheinlich tätig ist (konnten bei der Erstel-

lung der Statistik nicht berücksichtigt werden) oder
– 3) das er zuletzt erworben hat.

Gebiet/Spezialisierung Gesamt Ärztinnen Ärzte

ohne Gebietsbezeichnung 2.900 1.533 1.367
Praktischer Arzt 453 240 213
Allgemeinmedizin 2.896 1.809 1.087
Anästhesiologie 816 399 417
Anatomie 13 1 12
Arbeitsmedizin 205 131 74
Augenheilkunde 437 304 133
Biochemie 12 1 11
Chirurgie 839 208 631
SP Gefäßchirurgie 45 4 41
SP Thoraxchirurgie 16 2 14
SP Unfallchirurgie 211 14 197
SP Visceralchirurgie 78 6 72
TG Kinderchirurgie 1 0 1
TG Plastische Chirurgie 3 2 1
TG Thorax- u. 
Kardiovaskularchirurgie 2 0 2

Diagnostische Radiologie 82 34 48
SP Kinderradiologie 4 2 2
SP Neuroradiologie 3 1 2

Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe 923 552 371
Hals-,Nasen-,Ohrenheilkunde 364 213 151
TG Phoniatrie u. Pädaudiologie 13 4 9
TG Audiologie 7 1 6
TG Phoniatrie 2 2 0

Haut- u. Geschlechtskrankheiten 334 230 104
Herzchirurgie 24 1 23
SP Thoraxchirurgie 2 0 2

Humangenetik 7 4 3
Hygiene u. Umweltmedizin 51 30 21
Immunologie 10 3 7
Innere Medizin 1.535 775 760
SP Angiologie 42 12 30
SP Endokrinologie 47 19 28
SP Gastroenterologie 107 17 90
SP Hämatologie u. 
internist. Onkologie 65 24 41
SP Kardiologie 107 28 79
SP Pneumologie 41 17 24
SP Nephrologie 98 32 66
SP Rheumatologie 60 25 35
TG Diabetologie 36 19 17
TG Infektions- u. Tropenmedizin 6 3 3
TG Kardiologie und Angiologie 91 21 70

Internist – Lungen- u. 
Bronchialheilkunde 1 0 1
Kinderchirurgie 53 18 35
Kinderheilkunde 955 718 237
SP Kinderkardiologie 22 8 14
SP Neonatologie 42 19 23
TG Kindergastroenterologie 3 0 3
TG Kinderhämatologie 5 2 3
TG Ki.-Lu.-Bronchialheilkunde 10 1 9
TG Kindernephrologie 5 3 2
TG Kinderneuropsychiatrie 4 1 3

Kinder- u. Jugendpsychiatrie 19 9 10
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V. Weiterbildung und Prüfungswesen 
(Erteilung im Zeitraum 1.1. 2002–31.12. 2002

1. Weiterbildungsbefugnisse für Gebiete und Schwerpunkte

Gebiet/ Gesamt Voll Teil
Schwerpunkt Erst- Neu- Erst- Neu-

antrag antrag antrag antrag

Allgemeinmedizin 57 51 3 3 0
Anästhesiologie 14 3 0 10 1
Anatomie 1 1 0 0 0
Arbeitsmedizin 2 1 0 1 0
Augenheilkunde 6 1 0 5 0
Biochemie 0 0 0 0 0
Chirurgie 31 6 9 13 3

SP Gefäßchirurgie 3 0 0 1 2
SP Thoraxchirurgie 0 0 0 0 0
SP Unfallchirurgie 12 3 2 5 2
SP Visceralchirurgie 6 4 0 2 0

Diagnostische Radiologie 14 0 0 7 7
SP Kinderradiologie 2 1 1 0 0
SP Neuroradiologie 2 1 1 0 0

Frauenheilkunde u. 
Geburtshilfe 14 5 3 4 2
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 3 2 0 1 0
Haut- und Geschlechts-
krankheiten 6 2 0 4 0
Herzchirurgie 1 1 0 0 0

SP Thoraxchirurgie 0 0 0 0 0
Humangenetik 1 1 0 0 0
Hygiene und Umweltmedizin 0 0 0 0 0
Innere Medizin 55 11 4 28 12

SP Angiologie 0 0 0 0 0
SP Endokrinologie 5 3 0 2 0
SP Gastroenterologie 9 7 0 2 0
SP Hämatologie und
internistische Onkologie 1 1 0 0 0
SP Kardiologie 18 4 6 7 1
SP Nephrologie 10 3 0 3 4
SP Pneumologie 2 1 0 1 0
SP Rheumatologie 0 0 0 0 0

Kinderchirurgie 1 0 0 1 0
Kinderheilkunde 14 0 0 14 0

SP Kinderkardiologie 1 0 0 1 0
SP Neonatologie 0 0 0 0 0

Kinder- und Jugendpsychiatrie
u.-psychotherapie 1 0 0 1 0
Klinische Pharmakologie 0 0 0 0 0
Laboratoriumsmedizin 5 2 0 3 0
Mikrobiologie und
Infektionsepidemiologie 4 1 1 2 0
Mund-Kiefer-Gesichts-
chirurgie 0 0 0 0 0
Neurochirurgie 0 0 0 0 0
Neurologie 3 1 0 2 0
Neuropathologie 0 0 0 0 0
Nuklearmedizin 4 2 1 0 1
Öffentliches Gesundheitswesen 2 1 1 0 0

Gebiet/Spezialisierung Gesamt Ärztinnen Ärzte

Kinder- u. Jugendpsychiatrie u. 
-psychotherapie 52 39 13
Klinische Pharmakologie 12 3 9
Laboratoriumsmedizin 39 15 24
Lungen- u. Bronchialheilkunde 38 24 14
Mikrobiologie u. 
Infektionsepidemiologie 58 32 26
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 63 15 48
Nervenheilkunde 393 194 199
TG Kinderneuropsychiatrie 8 3 5

Neurochirurgie 48 7 41
Neurologie 91 43 48
Neuropathologie 4 2 2
Nuklearmedizin 29 14 15
Öffentl. Gesundheitswesen 61 30 31
Orthopädie 397 112 285
SP Rheumatologie 34 6 28

Pathologie 95 16 79
Pathologische Physiologie 2 0 2
Pharmakologie u. Toxikologie 21 7 14
TG Klinische Pharmakologie 2 0 2

Phoniatrie u. Pädaudiologie 12 5 7
Physikalische und 
Rehabilitative Medizin 58 35 23
Physiologie 33 8 25
Physiotherapie 75 48 27
Plastische Chirurgie 5 1 4
Psychiatrie 66 35 31
Psychiatrie u. Psychotherapie 109 64 45
Psychotherapeutische Medizin 38 19 19
Psychotherapie 21 9 12
Radiologie 206 89 117
Radiolog. Diagnostik 66 34 32
TG Kinderradiologie 2 0 2
TG Neuroradiologie 3 0 3

Rechtsmedizin 30 7 23
Sozialhygiene 44 20 24
Sportmedizin 58 24 34
Strahlentherapie 34 16 18
Transfusionsmedizin 52 33 19
Urologie 268 32 236
Biophysik 2 0 2
Geschichte der Medizin 2 2 0
Medizinische Genetik 1 1 0
Arzt im Praktikum (AiP) 595 327 268

Summe: 17.334 8.873 8.461
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Gebiet/ Gesamt Voll Teil
Schwerpunkt Erst- Neu- Erst- Neu-

antrag antrag antrag antrag

Orthopädie 17 3 0 11 3
SP Rheumatologie 0 0 0 0 0

Pathologie 3 2 0 1 0
Pharmakologie und 
Toxikologie 1 1 0 0 0
Phoniatrie und Pädaudiologie 0 0 0 0 0
Physikalische und
Rehabilitative Medizin 7 4 0 3 0
Physiologie 0 0 0 0 0
Plastische Chirurgie 0 0 0 0 0
Psychiatrie und 
Psychotherapie 10 3 0 6 1
Psychotherapeutische Medizin 5 1 1 3 0
Rechtsmedizin 1 1 0 0 0
Strahlentherapie 0 0 0 0 0
Transfusionsmedizin 1 1 0 0 0
Urologie 4 1 2 1 0

Gesamt: 359 137 35 148 39

Ablehnungen: 3

Die Listen der befugten Weiterbilder können für das jeweilige
Gebiet/Schwerpunkt/Bereich in der Geschäftsstelle der Sächsi-
schen Landesärztekammer angefordert werden.

2. Weiterbildungsbefugnisse für Zusatzbezeichnungen

Bereich Gesamt Voll Teil
Erst- Neu- Erst- Neu-

antrag antrag antrag antrag

Allergologie 11 6 0 5 0
Betriebsmedizin 0 0 0 0 0
Bluttransfusionswesen 0 0 0 0 0
Handchirurgie 4 1 0 3 0
Homöopathie 1 1 0 0 0
Medizinische Genetik 0 0 0 0 0
Medizinische Informatik 0 0 0 0 0
Naturheilverfahren 4 1 0 3 0
Phlebologie 3 3 0 0 0
Physikalische Therapie 3 2 1 0 0
Plastische Operationen 1 1 0 0 0
Psychoanalyse 0 0 0 0 0
Psychotherapie 0 0 0 0 0
Rehabilitationswesen 4 4 0 0 0
Sozialmedizin 8 8 0 0 0
Spezielle Schmerztherapie 1 0 0 1 0
Sportmedizin 0 0 0 0 0
Stimm- und Sprachstörungen 1 1 0 0 0
Tropenmedizin 0 0 0 0 0
Umweltmedizin 1 1 0 0 0

Gesamt: 42 29 1 12 0

3. Weiterbildungsbefugnisse für fakultative Weiterbildungen

Fakultative Gesamt Voll Teil
Weiterbildung Erst- Neu- Erst- Neu-

antrag antrag antrag antrag

Spezielle Anästhesiologische
Intensivmedizin 2 1 1 0 0
Spezielle Ophthalmologische 
Chirurgie 2 2 0 0 0
Spezielle Hals-Nasen-
Ohrenchirurgie 1 1 0 0 0
Spezielle Herzchirurgische 
Intensivmedizin 1 1 0 0 0
Spezielle Internistische 
Intensivmedizin 4 1 2 1 0
Klinische Geriatrie/
Innere Medizin 1 1 0 0 0
Spezielle Neurologische 
Intensivmedizin 1 1 0 0 0
Klinische Geriatrie/
Neurologie 1 0 0 1 0
Spezielle Orthopädische
Chirurgie 1 1 0 0 0
Molekularpathologie 1 1 0 0 0
Spezielle Urologische 
Chirurgie 2 2 0 0 0

Gesamt: 17 12 3 2 0

4. Weiterbildungsbefugnisse für Fachkunden im Gebiet

Fachkunde Gesamt Voll Teil
im Gebiet Erst- Neu- Erst- Neu-

antrag antrag antrag antrag

Ösophago-Gastro-Duoden-
oskopie/Chirurgie 1 1 0 0 0

Gesamt: 1 1 0 0 0

5. Ermächtigungen für die Organisation der Weiterbildung im
Gebiet Allgemeinmedizin

Ermächtigung Gesamt

Gesamt: 1

Berufspolitik

Ärzteblatt Sachsen 6/2003 293



Fakultative Anerkennung Prüfg. nicht best.
Weiterbildung Ärz- Ärzte ges. Ärz- Ärzte ges.

tinnen tinnen

Spezielle Anästhesiologische
Intensivmedizin 10 12 22 3 3
Spezielle Ophthalmologische 
Intensivmedizin 1 1
Spezielle Chirurgische 
Intensivmedizin 1 2 3
Gynäkologische
Endokrinologie
und Reproduktionsmedizin 1 2 3
Spezielle Operative 
Gynäkologie 2 2
Spezielle Hals-Nasen-
Ohrenchirurgie 1 1
Spezielle Herzchirurgische 
Intensivmedizin 1 6 7
Spezielle Internistische 
Intensivmedizin 1 1 2 1 1
Molekularpathologie 2 2
Spezielle Pädiatrische
Intensivmedizin 1 2 3
Klinische Geriatrie/Psychiatrie 1 1
Molekularpathologie 2 2
Spezielle Urologische 
Chirurgie 2 2

Gesamt: 16 35 51 3 1 4

Gesamt: 55 Prüfungen
Prüfungen nicht bestanden: 4 = 7,27 %

Zusatzbezeichnungen Anerkennung Ablehnungen

Ärztliches Qualitätsmanagement 14
Allergologie 8
Balneologie und 
Medizinische Klimatologie 2
Bluttransfusionswesen 3
Betriebsmedizin 14 1
(Arbeitsmedizinische Fachkunde) 12
Chirotherapie 48 1
Flugmedizin 1
Handchirurgie 0
Homöopathie 17
Medizinische Genetik 0
Medizinische Informatik 0
Naturheilverfahren 30
Phlebologie 2
Physikalische Therapie 7
Plastische Operationen 1
Psychoanalyse 1
Psychotherapie 4
Rehabilitationswesen 5
Sozialmedizin 13
Spezielle Schmerztherapie 3
Sportmedizin 11
Stimm- und Sprachstörungen 1
Tropenmedizin 0
Umweltmedizin 4

Gesamt: 201 2

6. Anerkennung von Gebieten, Schwerpunkten, 
Zusatzbezeichnungen, Fakultative Weiterbildung

Gebiet/Schwerpunkt Anerkennung Prüfg. nicht best.
Ärz- Ärzte ges. Ärz- Ärzte ges.
tinnen tinnen

Anatomie 1 1
Allgemeinmedizin 12 22 34
Anästhesiologie 18 27 45 2 2 4
Arbeitsmedizin 7 2 9
Augenheilkunde 7 7 14
Chirurgie 3 39 42 1 1

Gefäßchirurgie 2 2
Unfallchirurgie 2 18 20
Visceralchirurgie 1 9 10

Diagnostische Radiologie 5 8 13
Neuroradiologie 2 2
Kinderradiologie 2 2

Frauenheilkunde 21 8 29 1 1
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 7 13 20
Haut- und 
Geschlechtskrankheiten 12 6 18
Hygiene u. Umweltmedizin 1 1
Humangenetik 1 1
Herzchirurgie 1 7 8
Innere Medizin 46 52 98 1 1

Angiologie 3 7 10
Endokrinologie 1 1 2
Gastroenterologie 4 8 12
Kardiologie 6 11 17
Nephrologie 6 8 14 1 1
Hämatologie 5 4 9
Pneumologie 4 6 10
Rheumatologie 5 5

Kinderchirurgie 2 2
Kinderheilkunde 8 7 15

Kinderkardiologie 1 1 2
Neonatologie 2 2 4

Kinder- u. Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie 5 3 8
Laboratoriumsmedizin 1 1 1 1
Neurochirurgie 8 8
Neurologie 7 3 10
Nuklearmedizin 1 1 2
Öffentliches Gesundheits-
wesen 4 1 5
Orthopädie 2 19 21 1 1

Rheumatologie 2 4 6
Pathologie 1 1 2 1 1
Phoniatrie u. Pädaudiologie 1 1
Physikalische Rehabilitative 
Medizin 2 1 3 1 1
Psychiatrie u. Psychotherapie 15 14 29 1 1
Psychotherapeutische Medizin 3 1 4
Strahlentherapie 1 1 2
Transfusionsmedizin 3 2 5
Urologie 1 11 12
Praktische Ärzte 1 1

Gesamt: 230 361 591 9 4 13

Gesamt: 604 Prüfungen
Prüfung nicht bestanden: 13 = 2,15 %
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7. Fachkundenachweise
7.1. Fachkundenachweise nach der Weiterbildungsordnung

Fachkunde im Gebiet Anzahl

Allgemeinmedizin
Suchtmedizinische Grundversorgung 7

Chirurgie
Ösophago-Gastro-Duodenoskopie 2

Haut- und Geschlechtskrankheiten
Suchtmedizinische Grundversorgung 1

Innere Medizin
Laboruntersuchungen in 
der Inneren Medizin (Teil I) 1
Sigmoido-Koloskopie in der Inneren Medizin 38
Suchtmedizinische Grundversorgung 1

Kinder- und Jugendmedizin
Suchtmedizinische Grundversorgung 1

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Suchtmedizinische Grundversorgung 1

Neurologie
Suchtmedizinische Grundversorgung 2

Psychiatrie und Psychotherapie
Suchtmedizinische Grundversorgung 13

Gesamt: 67

7.2. Fachkundenachweise auf der Grundlage von Bundes-
und Landesgesetzen (Röntgenverordnung, Strahlen-
schutz, Rettungsdienstgesetz)

7.2.1. Fachkundenachweise Strahlenschutz nach der Röntgen-
verordnung

Anwendungsgebiet Anzahl

Gesamtgebiet der Röntgendiagnostik (ohne CT) 10
diverse Anwendungsgebiete 140
Computertomographie 14
Mammographie 14

Gesamt: 132 ausgestellte Urkunden für Fachkundenachweise
178 Anwendungsgebiete der Fachkunde/RöV

7.2.2. Fachkundenachweise Strahlenschutz nach der Strahlen-
schutzverordnung

Anwendungsgebiet Anzahl

Offene radioaktive Stoffe 1
Umschlossene radioaktive Stoffe 4

Gesamt: 004 ausgestellte Urkunden für Fachkundenachweise
005 Anwendungsgebiete der Fachkunde nach Strah-

lenschutz-VO

7.2.3. Fachkundenachweise Rettungsdienst

Gesamt: 132

7.2.4. Fachkundenachweise Leitender Notarzt

Gesamt: 006

7.3. Fachkundenachweise und Ausbildungsberechtigungen
nach der Richtlinie zur Erteilung des Fachkundenach-
weises Ultraschalldiagnostik vom 8. März 1994

7.3.1. Fachkundenachweise

Anwendungsbereich Anzahl

1. Gehirn durch die offene Fontanelle und durch
die Kalotte 3
(B-Mode und PW-Doppler)
(B-Mode)

2. Augen und Augenhöhlen
a) Gesamte Diagnostik des Auges und der Augenhöhlen 4
b) Biometrie der Achsenlänge des Auges und ihrer

Teilabschnitte sowie Messungen der Hornhautdicke –
3. Nasennebenhöhlen

a) A-Mode-Verfahren 4
b) B-Mode-Verfahren 2

4. Gesichtsweichteile und Weichteile des Halses
(einschließlich Speicheldrüsen) 16

5. Schilddrüse 77
6. Herz

a) Echokardiographie – Erwachsene 15
Echokardiographie – Kinder –

b) Doppler-Echokardiographie – Erwachsene 14
Doppler-Echokardiographie – Kinder –

c) Belastungsechokardiographie 4
7. Thoraxorgane (ohne Herz) 46
8. Brustdrüse 11
9. Abdomen und Retroperitoneum (einschließlich Nieren)

a) Erwachsene 84
b) Kinder 4

10. Uro-Genitalorgane 
a) Uro-Genitalorgane (ohne weibliche Genitalorgane) 53
b) Weibliche Genitalorgane 6

11. Schwangerschaftsdiagnostik
a) Geburtshilfliche Basisdiagnostik 6
b) Weiterführende differentialdiagnostische sono-

graphische Untersuchungen bei Verdacht auf 
Entwicklungsstörungen oder Verdacht auf fetale
Erkrankungen oder erhöhtem Risiko 2

12. Bewegungsorgane (ohne Säuglingshüften) 16
13. Säuglingshüften 20
14. Gefäßdiagnostik

a) CW-Doppler
– Extrakranielle hirnversorgende Gefäße 16
– Extremitätenversorgende Gefäße 16
– Gefäße des männlichen Genitalsystems –
– Feto-maternales Gefäßsystem 2
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VI. Fortbildungsveranstaltungen der Sächsischen
Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung

Kurse Notfallmedizin

Kurs Ort Termin Teilnehmer

1. Seminarkurs Oberwiesen- 27.10. bis 22
Ärztlicher Leiter thal 30.10.2002
Rettungsdienst

10. Refresherkurs Oberwiesen- 24.10. bis 43
für LNA thal 26.10.2002

Gesamt: 65

Kurse zur Erlangung der Fachkunde Rettungsdienst

Kurs Ort Termin Teilnehmer

Kompaktkurs Dresden 16.03. bis 35
Rettungsdienst 23.03.2002
(Kurs A–D)

Kompaktkurs Dresden 30.11. bis 35
Rettungsdienst 07.12.2002
(Kurs A–D)

Gesamt: 70

Kurse Arbeitsmedizin und Betriebsmedizin

Kurs Ort Termin Teilnehmer

Kurs A Dresden 18. 01.–25. 01. 2002
01. 02.–08. 02. 2002 37

Kurs B Dresden 08. 03.–15. 03. 2002 
19. 04.–26. 04. 2002 41

Kurs C Dresden 24. 05.–31. 05. 2002 
21. 06.–28. 06. 2002 45

Kurs A Dresden 06. 09.–13. 09. 2002
04. 10.–11. 10. 2002 40

Kurs B Dresden 18. 10.–25. 10. 2002
22. 11.–29. 11. 2002 42

Gesamt: 205

Kursweiterbildung Allgemeinmedizin 

240-Stunden-Kurs Ort Termin Teilnehmer
Kompaktkurse

Kompaktkurs I Dresden 09. 01.–13. 01. 2002 20
Kompaktkurs II Dresden 10. 04.–18. 04. 2002 27
Kompaktkurs III Dresden 04. 06.–08. 06. 2002 27
Kompaktkurs IV Dresden 27. 08.–31. 08. 2002 32
Kompaktkurs V Dresden 10. 12.–14. 12. 2002 30
Gesamt
80-Stunden-Kurs 136
Kompaktkurs Teil 1 Dresden 04. 11.–07. 11. 2002 37
Kompaktkurs Teil 2 Dresden 12. 11.–16. 11. 2002 37

Gesamt: 74

Anwendungsbereich Anzahl

14. Gefäßdiagnostik
b) PW-Doppler

– Intrakranielle Gefäße 3
c) Duplex-Verfahren (einschließlich Farbkodierung)

– Extrakranielle hirnversorgende Gefäße 18
– Extremitätenversorgende Gefäße 17
– Abdominelle und retroperitoneale Gefäße

sowie Mediastinum 9
– Gefäße des weiblichen Genitalsystems 1
– Fetale Echokardiographie
– Feto-maternales Gefäßsystem 2

d) B-Mode
– Venen der Extremitäten 16

15. Haut und Subkutis 
(einschließlich subkutaner Lymphknoten) 2

Gesamt: 188 ausgestellte Urkunden für Fachkundenachweise
489 Anwendungsbereiche der Fachkunde Ultraschall-

diagnostik

7.3.2. Ausbildungsberechtigungen für Ultraschalldiagnostik

Anwendungsgebiet/Fachgebiet Anzahl

Echokardiographie 1
Gefäßdiagnostik 1

Gesamt: 2
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Reanimationskurse

Ort Teil 1 Teil 2 Teilnehmer

Dresden 23. 01. 2002 30. 01. 2002 16
Dresden 13. 03. 2002 20. 03. 2002 18
Dresden 12. 06. 2002 19. 06. 2002 18
Dresden 16. 10. 2002 23. 10. 2002 09
Leipzig 19. 04. 2002 20. 04. 2002 14
Leipzig 30. 08. 2002 31. 08. 2002 21
Leipzig 29. 11. 2002 30. 11. 2002 27
Zittau 23. 11. 2002 23. 11. 2002 22
Torgau 15. 11. 2002 16. 11. 2002 13
Auerbach 05. 04. 2002 05. 04. 2002 15
Bad Elster 07. 06. 2002 07. 06. 2002 11

Gesamt: 184

Sonstige Kurse

Kurs Ort Termin Teilnehmer

Verkehrsmedizinische  
Begutachtung Dresden 01.–02. 03. 2002 33
Transfusionsmedizin Dresden 19.–20. 04. 2002 40

Dresden 28.–29. 11. 2002 23

Gesamt: 96

Sonstige Veranstaltungen

Kurs Ort Termin Teilnehmer

Fachübergreifendes Dresden 13. 02. 2002 44
FB-Semester 20. 02. 2002 46
– Frühjahrssemester 27. 02. 2002 45
– „Leitsymptome“ 06. 03. 2002 66

13. 03. 2002 92
20. 03. 2002 45
27. 03. 2002 43
10. 04. 2002 46

– Herbstsemester Dresden 25. 09. 2002 44
– „Praktische Arznei- 02. 10. 2002 40

mitteltherapie – 09. 10. 2002 54
Klinische Pharma- 16. 10. 2002 43
kologie“ 23. 10. 2002 51

30. 10. 2002 46
06. 11. 2002 58
13. 11. 2002 54
27. 11. 2002 55
04. 12. 2002 74

Zentrale AiP-Veranstal- Dresden 27. 04. 2002 31
tung „Bioterrorismus
u. Katastrophenmedizin“

Fortbildungsveran- Dresden 12. 06. 2002 7
staltung zur GOÄ 27. 11. 2002 7

Kurs Ort Termin Teilnehmer

18. Kolloquium Dresden 27. 11. 2002 50
Umwelt u. Gesundheit

Benefizveranstaltung Dresden 25. 09. 2002 45
für hochwassergeschä-
digte Ärzte „Gynäkologie
und Geburtshilfe“

Gesamt: 1.086
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VIII. Zusammensetzung der Kammerversammlung 
in der Wahlperiode 1999–2003

Die Anzahl der Mandate verringert sich auf 98, da im Wahlkreis
Aue-Schwarzenberg 2 Mandate und im Wahlkreis Bautzen 
1 Mandat nicht vergeben wurden.

98 Mandate: 58 (58 %) Niedergelassene Ärzte
31 (31 %) Angestellte Ärzte (Krankenhaus,

Gesundheitsbehörden)
9 (09 %) Ärzte im Ruhestand

zzgl. 2 (02 %) Vertreter der Universitäten Dresden
und Leipzig

100 Sitze

100 Sitze: 83 (83 %) Ärzte
17 (17 %) Ärztinnen

Gebiet Nieder Ange- Ruhe- Ärz- Ärzte
lassung stellte stand tinnen

Allgemeinmedizin u. Praktiker 21 1 1 5 18

Anästhesiologie 3 1 2

Augenheilkunde 2 1 1

Chirurgie 3 5 2 1 9

Frauenheilkunde und Geburtshilfe 2 3 1 4

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 7 1 2 6

Haut- u. Geschlechtskrankheiten 3 1 1 1 4

Humangenetik 1 1

Innere Medizin 12 11 2 1 24

Kinderheilkunde 2 4 1 5
Mikrobiologie u. 
Infektionsepidemiologie 1 1
Neurologie und Psychiatrie 1 1
Neurologie 1 1
Öffentliches Gesundheitswesen 1 1
Pathologie 1 1
Radiologie 1 1 1 2 1
Strahlentherapie 1 1
Urologie 2 2
in Weiterbildung 1 1

Gesamt: 58 33 9 17 83

VII. Veranstaltungsstatistik (Kammergebäude)

Anzahl Personenzahl

Kammerversammlung/Ärztetag 002 5.0222
Vorstand 013 5.0260
Ausschüsse/Beratungen 289 5.2589
Fremdveranstaltungen 137 5.8362
Kreisärztekammer 002 5.0049
Jahresversammlung
Kreisärztekammer 001 5.0087
Seniorenveranstaltungen 006 5.0705
Vernissage 006 5.0567
Konzerte 012 5.0749
Fremde Kurse 000 5.0000
– Verhaltenstherapie 004 5.0482
– Chirotherapie 004 5.0850
– Ultraschall 001 5.0069
– Zahnärztekammer 001 05.120
– Apothekerkammer 001 05.450

Gesamt: 479 15.561
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B. Mitarbeiter der Sächsischen Landesärztekammer 

Hauptgeschäftsführerin Dr. jur. Verena Diefenbach

Sekretariat der Hauptgeschäfts-
führung und Personalwesen Martina Neumann

Sekretariat des Präsidenten Irina Weitzmann

Arzthelferinnenwesen Veronika Krebs
Marina Hartmann
Helga Jähne
Ulrike Kulcsár

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Knut Köhler M. A. 
Redaktion „Ärzteblatt Sachsen“ Ingrid Hüfner

EDV, Organisation, Informatik Dipl.-Ing. Bernd Kögler
Dipl.-Ing. (FH) Mathias Eckert
René Kirchner (ab 01. 09. 2002)

Bezirksstellen
– Dresden Ursula Riedel
– Chemnitz Dipl.-Ing. (FH) Beatrix Thierfelder
– Leipzig Brigitte Rast

Ärztlicher Geschäftsführer Dr. med. Siegfried Herzig

Sekretariat des 
ärztlichen Geschäftsbereiches Brigitte Preißler

Medizinische Sachfragen Dr. med. Barbara Gamaleja

Weiterbildung/Prüfungswesen Dr. med. Birgit Gäbler
Renate Ziegler
Heidrun Eichhorn
Ute Fischer 
Margitta Dittrich
Angela Knobloch

Fortbildung/Sächsische Akade- Dipl.-Ing. Karla Rose
mie für ärztliche Fort- und  Dipl.-Ök. Carina Dobriwolski
Weiterbildung Med.-Päd. Eva Marx

Dipl.-Kff. Anja Heilfurth
Göran Ziegler

Ärztliche Stelle § 16 Abs. 3 RöV Dr. med. Peter Wicke
Dipl.-Phys. Klaus Böhme

Projektgeschäftsstelle Dr. med. Torsten Schlosser
Qualitätssicherung Dipl.-Med. Annette Kaiser

Dipl.-Gew.-Lehrer Hella Lampadius
Ingrid Pürschel
Kerstin Rändler
Marika Wodarz
Dipl.-Math. Annette Friedrich

Juristische Geschäftsführerin Assessorin Iris Glowik

Sekretariat des juristischen 
Geschäftsbereiches/
Ethikkommission Gabriele Bärwald

Berufsrecht und allg. Assessor Michael Kratz
Rechtsangelegenheiten/ Dipl.-Betriebsw. (FH) Heidi Rätz
GOÄ Dipl.-Verwaltungsw. (FH) 

Grit Martin
Dipl.-Verwaltungsw. (FH) 
Bianca Reinicke
Sybille Klahre

Gutachterstelle für
Arzthaftungsfragen Ursula Riedel

Berufsregister/Meldewesen Dipl.-Verwaltungsw. (FH) 
Susanne Richter
Dipl.-Päd. Iris Drews
Daniela Löw
André Helbig
Madeleine Schneider 

Kaufmännische Geschäftsführerin Dipl.-Ök. Kornelia Keller

Sekretariat des kaufmännischen
Geschäftsbereiches Ines Wunderlich

Rechnungsführung/Finanzwesen Ing.-Ök. (FH) Bettina Kaupisch
Brigitte Ertel
Beatrice Weinert

Beitragswesen Dipl.-Ing.-Ök. Ramona Grünberg
Birgit Altmann
Carola Wagner
Silke Boedemann 
(bis 01.10.2002)
Mandy Bräunling (ab 01.11.2002)

Hausverwaltung/ Tagungs- und Ing. (FH) Wolfgang Walther
Reiseorganisation/ Material- Viola Gorzel
beschaffung/Post, Versand 
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Melde-, Beitrags- und 
Leistungswesen Leiter Dipl.-Ing.oec. Angela Thalheim
stellv. Leiter Dipl.-Ing.oec. Gabriele Kadach

Dipl.-Ing.oec. Ursula Große
Dipl.-Ing.oec. Bärbel Winkler
Dipl.-Ing.oec. Bärbel Klinkert
Karin Lehmann
Liane Matthesius
Dipl.-Inform. Kathrin Fritze
Dipl.-Verw.-Wirt (FH) 
Antje Schlodder
Dipl.-Betriebswirt Silvia Türke
Dipl.-Betriebswirt (FH) 
Mandy Zschorn
Dipl.-Verw.-Wirt (FH) 
Isabel Heidenreich
Ing.oec. (FH) Barbara Dreßler
Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) 
Dagmar Knop

Renate Pisch
Heike Kroh

Sächsische Ärzteversorgung

29 Mitarbeiter der Sächsischen Ärzteversorgung 
zum 31. Dezember 2002

Geschäftsführerin Dipl.-Ing.oec. Angela Thalheim
Sekretariat/Empfang Manuela Hähne

Birgit Steinbock

Justitiar Assessor Nico Appelt
Sekretariat Ute Amberger

Informatik/Versicherungs-
mathematik Leiterin Dipl.-Math. Kerstin Braun

Dipl.-Math. Michael Schwarzbach
Dipl.-Math. Dorothea Ketelsen
Hagen Mirle
Dipl.-Ing. Elke Thoß

Rechnungswesen/
Kapitalanlagen
Leiter Dipl.-Ök. Steffen Gläser

Cornelia Reißig
Rita Römer
Gertraud Jahl
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Hauptgeschäftsführung 
12 
Bezirksstelle Leipzig 

13 
Bezirksstelle Chemnitz 

101 
Sekretariat HGF u. 
Personalwesen 
102 
Sekretariat Präsident 

I 
Bereich 
Hauptgeschäftsführung 

III 
Juristischer  
Geschäftsbereich 
301 Sekretariat 

II 
Ärztlicher 
Geschäftsbereich 
201 Sekretariat 

IV 
Kaufmännischer 
Geschäftsbereich 
401 Sekretariat 

Referat 14 
EDV Organisation, 
Informatik 

Referat 21 
Weiterbildung/ 
Prüfungswesen 

Referat 31 
Berufsrecht u. allgem. 
Rechtsangelegenheiten/ 
GOÄ , Ethikkommission 

Referat 41 
Rechnungsführung/  
Finanzwesen  

Referat 15 
Redaktion ÄBS 
Pressestelle 

Referat 22 
Fortbildung/ 
Sächsische Akademie für 
ärztliche Fortbildung 

Referat 32 
Berufsregister/ 
Meldewesen 

Referat 16 
Arzthelferinnenwesen 

Referat 23 
Qualitätssicherung 

Referat 33 
Gutachterstelle für 
Arzthaftungsfragen 

Referat 24 
Ärztl. Stelle  
§16 (3) RöV 

Referat 25 
Projektgeschäftsstelle 

Referat 26 
Medizinische Sachfragen 

11 
Bezirksstelle Dresden 

Referat 43 
Hausverwaltung 

Referat 42 
Beitragswesen 

Sächsische Landesärztekammer 
(Aufbau und Struktur) 

Kammerversammlung 
98 Mandatsträger 

2 Vertreter der Universitäten Dresden und Leipzig 

+ 10 Tierärzte 

Sächsische  
Ärzteversorgung 

Aufsichtsausschuss 
(9 Mitglieder) 

Verwaltungsausschuss 
( 9 Mitglieder) 

 

Ausschüsse 
Vorstand 

(11 Mitglieder) 

Präsident 

 

Geschäftsführung 

Juristischer Bereich 

Informatik, 
Versicherungs-
mathematik 

Rechnungsführung, 
Kapitalanlagen 

Melde-, Beitrags- u. 
Leistungswesen 

beratend 

 

Erweiterte  

Kammerversammlung 
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Vorlage des Tätigkeitsberichtes der Kammerversammlung

Der Tätigkeitsbericht und der Jahresabschluss 2002 werden am 27. Juni 2003 der 28. Kammerversammlung der Sächsischen
Landesärztekammer zur Beschlussfassung vorgelegt.

Es wird allen mit der Tätigkeit der Sächsischen Landesärztekammer befassten Stellen und Organen für die Unterstützung sowie
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die von ihnen geleistete Arbeit gedankt.

Dresden, am 10. März 2003

Sächsische Landesärztekammer
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze Dr. jur. Verena Diefenbach
Präsident Hauptgeschäftsführerin
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